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1. Einleitende Betrachtung

Zur Problemstellung

In Deutschland wird bei der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr

als zwei Jahren die Vollstreckung der Strafe dann zur Bewährung ausgesetzt,

„wenn zu erwarten ist, daß der Verurteilte [sic] sich schon die Verurteilung zur

Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs

keine Straftaten mehr begehen wird“ (§56 Abs. 1 S. 1 StGB)1. Auch die Unter-

stellung unter Aufsicht und Leitung einer*eines Bewährungshelfer*in erfolgt

mit dem Ziel, die verurteilte Person von Straftaten abzuhalten (§56d Abs. 1

StGB). Sich bewähren – im etymologischen Sinne ,sich als wahr erweisen‘ – wird

demnach mit der normativen Erwartung eines straffreien Lebens gleichgesetzt.

Die zur Bewährung verurteilte Person wird oftmals als Proband*in bezeichnet,

in Abstammung des lateinischen Wortursprungs probitas, ,Rechtschaffenheit‘,

sowie des Wortes probare, ,beweisen‘, ,prüfen‘, ,Zustimmung finden‘. Ziel der

Bewährungsunterstellung besteht demnach darin, die Proband*innen insoweit

zu verändern, dass sie selbst Plazet in einem straffreien Leben finden und sich

damit identifizieren, um sich somit als wahre Rechtschaffene beweisen zu können.

Bewährungshilfe leistet Soziale Arbeit in der Strafrechtspflege. Ihre zentra-

le Aufgabe besteht darin, ihre Proband*innen vor erneuter Straffälligkeit zu be-

wahren. Dies soll unter anderem durch die Hilfestellung bei der Lebensführung,

die Unterstützung bei der Überwindung von Lebensschwierigkeiten und bei dem

Aufbau einer normalen Lebensbewältigung erreicht werden2. Die ,Lebensverhält-

nisse‘ der Proband*innen werden somit, übrigens bereits bei Entscheidung über

die Strafaussetzung (§56 Abs. 1 S. 2 StGB), zu einem elementaren Bestandteil in-

nerhalb der Bewährungshilfearbeit. Damit rücken die Proband*innen auch in ih-

rer sozialen und strukturellen Eingebundenheit in den Mittelpunkt der Betrachtung.

Die Normalitätserwartung eines rechtschaffenen Lebens scheint in dieser Lesart

auch auf das alltägliche und soziale Umfeld der Proband*innen und ihre sozialen

Beziehungen übertragen zu werden.

Gemäß des Dritten Periodischen Sicherheitsberichts des Bundesministeri-

ums der Justiz und für Verbraucherschutz (kurz BMJV) und des Bundesminis-

1 Wird eine Freiheitsstrafe, die ein Jahr übersteigt, zur Bewährung ausgesetzt, müssen „beson-

dere Umstände“ der Gesamtwürdigung von Tat und Persönlichkeit der verurteilten Person vor-

liegen (§56 Abs. 2 S. 1 StGB).
2 Diese Formulierungen sind der Beschreibung des Berufsbildes ,Bewährungshelfer*in‘ der

Homepage desDeutschenBerufsverbandes Soziale Arbeit e.V. (kurzDBSH) entnommen,Stand

07/2024.
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teriums des Innern, für Bau und Heimat (kurz BMI) ist eine „möglichst breit

gefächerte Bestandsaufnahme“ notwendig, „um ein Gesamtbild der Kriminali-

tätslage und -kontrolle in Deutschland zu erhalten und wirksame Lösungsan-

sätze im Umgang mit Kriminalität entwickeln zu können“ (Bruhn et al. 2021,

S. 15). Darauf aufbauend soll eine Erkenntnisgrundlage für eine evidenzbasierte

Kriminalpolitik und die Erstellung wirksamer Konzepte zur Kriminalitätsvor-

beugung und -bekämpfung erarbeitet werden (vgl. ebd., S. 12). Bezogen auf die

Bewährungshilfe werden beispielsweise in Legalbewährungsuntersuchungen

Rückfallquoten untersucht (Jehle et al. 2020) oder in den bundesländerspezifi-

schen Bewährungshilfestatistiken die Unterstellungsquote, das Verhältnis von

Unterstellungsbestands- und Zugangszahlen, Veränderungen innerhalb der

Deliktstrukturen, Bewährungs- und Widerrufsquoten, Beendigungsgründe etc.

überprüft (Heinz 2022). Ohne diese Bewährungshilfestatistiken könne die Justiz-

verwaltung den Erfolg justizieller Maßnahmen „bestenfalls in Einzelfällen fest-

stellen. […] Eine Einzelfallbetrachtung führt aber schnell zu Fehlentscheidungen,

da nicht Fakten, sondern die Durchsetzungsfähigkeit Einzelner entscheidungs-

relevant würden“ (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2005, S. 9)3.

Obwohl die Bewährungshilfe zumeist als klassische Einzelfallhilfe konzipiert ist,

scheint der Einzelfall – die*der Proband*in in ihrer*seiner Eingebundenheit –

hier weitestgehend aus dem Blick geraten. Dabei verdeutlichen insbesondere

die Erkenntnisse der Desistanceforschung, dass „sich die Straffälligenhilfe als

Unterstützungsmöglichkeit für natürlich verlaufende Prozesse verstehen sollte,

die vom Klienten [sic] selbst durchlaufen werden, dass also der Klient [sic] selbst

am besten wisse, wie er [sic] den Ausstieg schaffe“ (Hofinger 2016, S. 255). Zu-

dem wird die hohe Bedeutung von Bildung und Beschäftigung sowie sozialen

Beziehungen für den Prozess der Abstandnahme von kriminellem Verhalten

verdeutlicht (vgl. Kawamura-Reindl 2018b, S. 288).

An dieser Stelle setzt die vorliegende Forschung an.

Ausgehend von einer sozialpädagogischen Adressat*innenorientierung sowie

einemrelationalenVerständnis von sozialerWirklichkeitwerdendieAdressat*in-

nen der Bewährungshilfe in ihrer sozialen Eingebundenheit, konzeptualisiert in

Sozialen Netzwerken, in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Der Wechsel

der Bezeichnung von Proband*in zu Adressat*in ist dabei kein zufälliger, werden

die Bewährungsunterstellten in der hiesigen Arbeit als aktiv an der Hilfe und

somit ebenfalls als an der Herstellung ihrer Auswirkungen direkt beteiligte Ak-

teur*innen personalisiert. Darüber hinaus wird der Annahme gefolgt, dass es die

3 WährendHeinz unter anderemmit Verwendung dieses Zitats auf die Problematik aufmerksam

macht,dass dieBewährungshilfestatistik, ebensowie alle anderenStrafrechtspflegestatistiken,

über keine bundesgesetzliche Grundlage verfüge und es dadurch zu einer länderspezifischen

Uneinheitlichkeit innerhalb der Statistik komme (vgl. Heinz 2022, S. 1 f.), soll es hier auf das

Bild und dieWahrnehmung der Bewährungshilfeproband*innen rekurrieren.
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handelnde Person selbst ist, die ihren sozialen Beziehungen Bedeutung verleiht

und ihr*sein Soziales Netzwerk beeinflusst, während sie*er gleichermaßen von

diesem geprägt wird. Folglich wird davon ausgegangen, dass die Adressat*innen

ihre Soziale Netzwerkzugehörigkeit in die Bewährungshilfe miteinbringen und

diese dort mindestens theoretisch mit-verhandelt werden. Daraus ergibt sich

konsequenterweise, auch die Auswirkungen der Hilfe in Bezug auf die sozialen

Beziehungen ihrer Adressat*innen zu untersuchen.

Das Erkenntnisinteresse des vorliegenden Forschungsprojekts liegt demnach

nicht in der Bestimmung von Evidenz oder Erfolg entlang der Wirkungserwar-

tung derHilfe.Mittelpunkt der Betrachtung ist die Frage, ob undwenn ja,welche

Folgen sich aus der Inanspruchnahme der Bewährungshilfe für die sozialen Be-

ziehungen im Sozialen Netzwerk ihrer Adressat*innen ergeben. Damit wird der

Blick vorrangig aufdie subjektiveWahrnehmung,BedeutungszuweisungundBe-

wertung gegenüber der Bewährungshilfe gerichtet – und zwar aus Perspektive

der Adressat*innen, ihrer Bezugspersonen aus ihrem Sozialen Netzwerk sowie

der zuständigen bewährungshelfenden Fachkräfte.Die vorliegende Arbeit erhebt

dabei auch den Anspruch, zu einerweiteren Konturierung einer Folgenforschung

im Sinne einer „an Adressat*innen ausgerichteten Erforschung der aus sozialen

Hilfen resultierenden Konsequenzen“4 beizutragen.

Zum Aufbau der vorliegenden Arbeit

Dieses Forschungsprojekt untersucht Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale

Netzwerk ihrer Adressat*innenmithilfe eines qualitativen, fall-analytischen For-

schungsdesigns, das Elemente der Sozialen Netzwerkanalyse mit problemzen-

trierten Interviews verbindet und zudem verschiedene Perspektiven miteinbe-

zieht.Der Aufbau der Arbeit fächert sich dabei entlang desUntersuchungsgegen-

standes auf und folgt einemWechselspiel zwischen theoretischer Verortung und

empirischer Konzeptualisierung des Erkenntnisinteresses. Die Herleitung, war-

um auswessen Perspektive nachwelchen Folgen gefragt wird, zieht sich dabei als

sprichwörtlicher ,roter Faden‘ durch die gesamte Arbeit.

Kapitel 2 widmet sich der hier untersuchten Sozialen Hilfe, der Bewäh-

rungshilfe. Diese wird zunächst entlang ihrer rechtlichen Grundlagen, deren

Implikationen für den Verlauf und die Gestaltung der Hilfe sowie ihrer inten-

dierten Folgen gerahmt (Unterkapitel 2.1). Das Hauptaugenmerk wird bereits

hier auf die Bewährungshilfeadressat*innen gerichtet. Während in Unterkapitel

2.2 zunächst eine konzeptuelle und theoretische Annäherung erfolgt, werden im

Anschluss bestehende empirische Bezugspunkte bezüglich der Adressat*innen

4 Zitiert aus dem Konzeptpapier des DFG-Graduiertenkollegs 2493 „Zwischen AdressatInnen-

sicht undWirkungserwartung: Folgen sozialer Hilfen“ 2020, S. 1.
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der Bewährungshilfe expliziert (Unterkapitel 2.3.1). Zudem werden Forschungs-

ansätze zur Evaluierung und Wirksamkeitsmessung von Sozialen Maßnahmen

und Hilfen diskutiert, woraus der vorliegende Ansatz einer erweiterten, an den

Adressat*innen der Bewährungshilfe orientierten Folgenforschung entfaltet

wird (Unterkapitel 2.3.2).

In Unterkapitel 2.4 wirdmit der Auseinandersetzung einer risikoorientierten

Spezifizierung der Bewährungshilfe an den aktuellen Diskurs um die Pönologie,

Rückfälligkeit und Prävention angeschlossen und damit gleichzeitig erläutert,

warum die Risikoorientierung als vergleichende Strukturkategorie in die hiesige

Sampleauswahl integriert wurde.

In Kapitel 3 wird die soziale Einbettung der Bewährungshilfeadressat*innen

entlang des Konzepts Sozialer Netzwerke diskutiert. Dieses wird zuvörderst in

der Komplexität der theoretischen Anknüpfungspunkte verortet und auch hin-

sichtlich des Erkenntnisgewinns für kriminologische Fragestellungen diskutiert

(Unterkapitel 3.1). Anschließend werden die unterschiedlichen Ansätze Sozialer

Netzwerkforschung skizziert und das hiesige Erkenntnisinteresse in bestehende,

netzwerkanalytische Forschungszusammenhänge eingebettet (Unterkapitel 3.2).

Das vierte Kapitel beschreibt das Forschungsdesign. Eingangs wird anhand

der forschungsleitenden Fragestellung das Erkenntnisinteresse exploriert und

das zugrunde gelegte, auf dem theoretischen und empirischen Vorwissen basie-

rende Folgenverständnis erörtert (Unterkapitel 4.1). Da in dieser Untersuchung

sowohl in der Datenerhebung als auch der -auswertung unterschiedliche For-

schungsmethoden miteinander kombiniert werden, erschien es notwendig,

diese zunächst entlang ihrer methodologischen Rahmung, auch hinsichtlich der

Begründung ihrer Auswahl sowie der Eignung ihrer Kombination, zu skizzieren

(Unterkapitel 4.2). Darauf aufbauendwird in Unterkapitel 4.3 das genauemetho-

dische Vorgehen skizziert. Dies erfolgt aufgrund des Einbezugs verschiedener

Perspektiven, der Generierung unterschiedlicher Datentypen sowie des mehr-

stufigenAuswertungsverfahrens relativ umfangreich.Hier sei insbesondere auch

auf die Beschreibung des Samples und die Bestimmung der Auswahlkriterien

verwiesen (Unterkapitel 4.3.1).

Die Darstellung der Forschungsergebnisse erfolgt in Kapitel 5 zunächst in

Bezug auf die erhobenen Einzelfälle. Diese werden entlang einer kurzen Fallbe-

schreibung vorgestellt und anschließend im Hinblick auf ihre zentralen Themen

und fall-spezifischen Folgen analysiert. Zwei Fälle werden dabei umfangreich

(Unterkapitel 5.1 und 5.2) sowie dreiweitere in gekürzter Form, jedochmit selbem

Aufbau, skizziert (Unterkapitel 5.3).

In dem daran anschließenden Kapitel 6 werden die Ergebnisse entlang des

fall-übergreifenden Vergleichs als Folgen der Bewährungshilfe zusammenge-

führt. Vor dem Hintergrund der forschungsleitenden Fragestellung konnten

unterschiedliche Arten von Folgen rekonstruiert werden, die entlang ihrer Ur-

sachenzuschreibung systematisiert werden (Unterkapitel 6.1). Übergreifend
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verdeutlichten sich zudem Abhängigkeiten im Herstellungs- und Deutungs-

prozess von Folgen (Unterkapitel 6.2) sowie querliegende Dimensionen von

Folgen (Unterkapitel 6.3). Die Befunde werden dabei auch an den beschriebe-

nen Fachdiskurs sowie vorliegende Forschungszusammenhänge rückgebunden

und zusammenfassend, auch im Hinblick auf Grenzen der Untersuchung und

mögliche empirische Anknüpfungspunkte, diskutiert (Unterkapitel 6.4).

Kapitel 7 rahmt die Arbeit vor demHintergrund ihrer zentralen Erkenntnisse

mit einer abschließenden Betrachtung sowohl in Bezug auf das multiperspek-

tivische methodische Vorgehen als auch die dadurch erzielten Ergebnisse und

schließt mit anknüpfungsfähigen Überlegungen für die Erforschung von Folgen

Sozialer Hilfen.
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2. Bewährungshilfe

Die Bewährungshilfe gilt in Deutschland als eine der wichtigsten ambulanten Al-

ternativen zum Strafvollzug5 und zudem als eines der größten Handlungsfelder

Sozialer Arbeit in der Straffälligenhilfe. Im Folgenden wird sie, als Soziale Hil-

fe gefasst, sowohl auf rechtlicher (Unterkapitel 2.1) als auch empirischer Basis

(Unterkapitel 2.3) verortet. Außerdem werden die für dieses Forschungsprojekt

zentralen Faktoren der Adressat*innengruppe (Unterkapitel 2.2 und 2.3.1) und

der Risikoorientierung (Unterkapitel 2.4) thematisiert. Entlang der Ausführun-

gen werden zudem erste Implikationen für das dieser Arbeit zugrundliegende

Folgenverständnis erarbeitet und erläutert.

2.1 Rechtliche Rahmung

DieBewährungshilfe ist eine ambulanteMaßnahme innerhalb der Strafjustiz.Sie

wird hier insofern als Soziale Hilfe gefasst, als dass ihr als wohlfahrtsstaatliche

Maßnahme die Intention der Vergrößerung von Handlungsoptionen und Teilha-

bechancen immanent ist, und sich diese vor allem an der (Verhaltens-)Änderung

ihrer Adressat*innen ausrichtet (vgl. Dollinger und Weinbach 2020, S. 183). Mit

einem spezifischen Personen- und Lebenslagenbezug wird sie zumeist als Ein-

zelfallhilfe von Sozialpädagog*innen durchgeführt.Ungeachtet ihrer verschiede-

nen rahmenden Konzepte und Methoden, haben Einzelfallhilfen eine Orientie-

rung an einzelnen Individuen mit je spezifischen Problemlagen und -zuschrei-

bungen und darauf fokussierter Veränderungsabsicht gemein (vgl. Galuske 2013,

S. 82 f.). Zudemwird die Beziehung zwischen Fachkraft und Adressat*in als zen-

trales Medium innerhalb der Hilfe betrachtet. Kennzeichnend für die Arbeit der

5 Dies lässt sich beispielsweise anhand statistischer Werte bestimmen. So ist etwa dem Tabel-

lenband zur Strafverfolgungsstatistik 2015–2021 des nordrhein-westfälischen Justizministeri-

ums zu entnehmen, dass im Jahr 2021, bei insgesamt rückläufigen Sanktionszahlen, mit rund

70 Prozent bei einem Großteil der nach allgemeinem Strafrecht zu einer Freiheitsstrafe verur-

teilten Personen eine Bewährungsunterstellung einherging.Dies stellt sich in absoluten Zahlen

wie folgt dar: Von insgesamt 126.188 nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten wurden 19.726

zu einer Freiheitsstrafe,davon 13.923mitBewährung,verurteilt (S. 47).AuchKlugundNiebauer

konstatieren einWachstum der kriminalpolitischen Bedeutung der Bewährungshilfe (vgl. Klug

und Niebauer 2022, S. 16).
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Bewährungshilfe ist überdies ein doppeltes Mandat von Hilfe und Kontrolle, das

sich, wie nachfolgend skizziert, aus der gesetzlichen Grundlage erschließt6.

Die rechtlichen Vorgaben der Bewährungshilfe sind im Strafgesetzbuch

(StGB) bzw. im Jugendgerichtsgesetz (JGG) verankert. Die vorliegende Arbeit

ist auf primäre Bewährungsunterstellungen gemäß §56 StGB, also die direkte

Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe, fokussiert. Jugendstrafen sowie die

Aussetzung eines Strafrests nach Verbüßen einer Freiheitsstrafe werden aus-

geklammert7. Die Intention, die verurteilte Person unter Aufsicht und Leitung

einer*eines Bewährungshelfer*in zu stellen, wird dabei als das Abhalten von

Straftaten beschrieben (§56d Abs. 1 StGB).DasWirkungsziel bzw. die intendierte

Folge der Hilfe, liegt sonach in der Legalbewährung, dem tatsächlich straffreien

Verhalten nach Verbüßung der Tat. Die Bewährungshilfe zählt damit zu den

spezialpräventiven Maßnahmen (vgl. Klug und Niebauer 2022, S. 49 f.). Neben

den Vorgaben des Strafgesetzbuches ist sie auch an den Ausführungen des

Bundesverfassungsgerichts zur Resozialisierungsarbeit orientiert, die auf den

Grundrechten der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und dem Recht auf freie

Entfaltung (Art. 2 Abs. 1 GG) sowie dem Sozialstaatsprinzip basieren. Demnach

besteht für die verurteilte Person verfassungsrechtlich ,Anspruch auf Resoziali-

sierung‘ (siehe Lebach-Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1973; BVerfGE 35,

202 ff.). Auchwenn sich dasUrteil ausschließlich undder Begriff der Resozialisie-

rung oftmals auf Gefangene im Strafvollzug bezieht, wird Resozialisierung hier

als „umfassende Integration und Teilhabe aller straffällig gewordenenMenschen“

(Cornel 2021, S. 13), demnach auch der Adressat*innen der Bewährungshilfe,

verstanden (siehe zur Resozialisierung und dem Hilfsaspekt auch Unterkapitel

2.2).

Bei der Entscheidung über die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung wer-

den neben der Persönlichkeit, den Umständen der Tat und dem Verhalten nach

der Tat auch die soziale Einbindung der betroffenen Person – namentlich ,Vorle-

ben‘ und die ,Lebensverhältnisse‘ (§ 56 Abs. 1 S. 2 StGB) – involviert. Dabei müsse

dasGericht dieÜberzeugung erlangen,dass das Begehenweiterer Straftaten auf-

grundder sozialen Integration8 der verurteiltenPersonnicht sehrwahrscheinlich

sei und problematisierte Verhaltensweisen auch ohne die Einwirkung des Frei-

heitsentzugs bearbeitbar seien (vgl. Grosser 2018, S. 201). Die Anordnung der Be-

währung bedarf damit derGrundlage einer vorliegenden positiven Sozialprogno-

se (vgl.GhanemundGrote-Kux2023,S. 232).AuchdasSozialeNetzwerk9wird so-

6 Zur Diskussion über das Verhältnis vonHilfe und Kontrolle in der Sozialen Arbeit (in der Justiz)

siehe beispielsweise Dollinger 2019 oder Klug und Niebauer 2022.
7 Eine Begründung dieser Auswahl findet sich imUnterkapitel 2.2. Die konkrete Selektion findet

sich in Unterkapitel 4.3.1 des Forschungsdesigns, in dem das Sample näher beschrieben wird.
8 Zum Begriff der sozialen Integration siehe auch Unterkapitel 2.2.
9 Zu den Sozialen Netzwerken sei auf Kapitel 3 verwiesen.
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mit bereits bei der Strafaussetzung zur Bewährung zentral gesetzt und die Aus-

sichten der*des Betroffenen auch in Abhängigkeit zu ihrer*seiner sozialen Ein-

bindung her prognostiziert.

Für die Zeit der Bewährungsunterstellung10 kann das Gericht der verurteil-

ten Person Auflagen (§56b StGB) und Weisungen (§56c StGB) erteilen. Während

Auflagen der Genugtuung für das begangeneUnrecht dienen sollen,werdenWei-

sungen alsHilfsmaßnahmen für die verurteilte Person angesehen,um sie*ihn bei

dem Ziel der Legalbewährung zu unterstützen. Unter anderem kann die verur-

teilte Person angewiesen werden bestimmte Personen oder Gruppen zu meiden,

die ihr*ihm Gelegenheit oder Anreiz für weitere Straftaten bieten könnten. Auch

dieBeziehungsgestaltungder verurteiltenPersonund ihr*seinSozialesNetzwerk

kann demnach anhand der Weisungen von der Bewährungsunterstellung beein-

flusst und betroffen werden.

Die Erfüllung der Auflagen undWeisungen wird im Rahmen des Kontrollauf-

trags vonder*demBewährungshelfer*inüberwacht undbeiVerstößenandasGe-

richt zurückgemeldet (§56d Abs. 3 S. 2–3 StGB). In solchen Fällen oder bei Bege-

hen einer weiteren Straftat kann die Strafaussetzung zur Bewährung widerrufen

werdenund inKonsequenzdieBewährungszeit verlängert,weitereAuflagenoder

Weisungen erteilt oder der Strafrest in einer Vollzugsanstalt vollstreckt werden

(§56f StGB).

Die Bewährungshilfestellen sind in Deutschland länderspezifisch struktu-

riert. Je nach Bundesland variieren demnach organisatorische, fachliche und

personelle Ausgestaltung (vgl. Grosser 2018, S. 200). In einigen Landesjustizver-

waltungen sind die Bewährungshilfen den ambulanten Sozialen Diensten der

Justiz zugeordnet, denen unter anderem auch die Führungsaufsicht (§§68 ff.

StGB) zugehörig sein kann. Bei der Führungsaufsicht handelt es sich um eine

nicht-freiheitsentziehende Maßregel der Besserung und Sicherung, die verur-

teilte Person untersteht ebenfalls der Aufsicht einer*einemBewährungshelfer*in

undzusätzlich einerAufsichtsstelle11. ImUnterschied zurBewährungshilfe ist die

justizförmige Sozialkontrolle in der Führungsaufsicht noch stärker ausgeprägt

(vgl. Grosser 2018, S. 219). Dies ist unter anderem auf eine erhöhte, vermutete

Rückfallgefahr zurückzuführen. Eine gleichzeitige Unterstellung unter Bewäh-

rungs- undFührungsaufsicht einer*s Bewährungshelfer*in ist unter bestimmten

Voraussetzungenmöglich (§68g StGB).

10 Die vom Gericht bestimmte Dauer der Bewährungszeit liegt zwischen mindestens zwei und

höchstens fünf Jahren (§56a Abs. 1 StGB).
11 Die Führungsaufsicht kann kraft richterlicher Anordnung (§68 Abs. 1 StGB) oder kraft Gesetz

nach Vollverbüßung einer Freiheitsstrafe (§68f StGB), nach Aussetzung einer freiheitsentzie-

henden Maßregel zur Bewährung (§67b; §67c StGB) oder nach Erledigungserklärung einer Si-

cherungsverwahrung oder einer Unterbring in einer Entziehungsanstalt (§67d StGB) angeord-

net werden.
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Bereits anhand der rechtlichen Vorgaben lässt sich ein Zusammenhang zwi-

schen der Bewährungsunterstellung und -hilfe und dem Sozialen Netzwerk der

verurteilten Person identifizieren. Während das Soziale Netzwerk als einfluss-

nehmender Faktor bei Strafaussetzung zu Beginn der Unterstellung gerahmt

wird, kann es auch im Verlauf des Hilfsprozess durch dessen Gestaltung und

Weisungenmit-adressiert und beeinflusst werden,wie sich beispielsweise an der

in der EinleitungdargelegtenBerufsbildbeschreibungdesDBSHzeigt. Inwieweit

es auch in die praktische Ausgestaltung der Hilfe mit der bewährungshelfenden

Fachkraft involviert ist und ob und wenn ja, welche Folgen sich daraus für die

sozialen Beziehungen ergeben,wird in der vorliegenden Arbeit näher betrachtet.

2.2 Theoretische Annäherung an Adressat*innen der

Bewährungshilfe

Wird einMensch auf dem im vorangegangenen Unterkapitel dargestellten recht-

lichen Wege zu einer Freiheitsstrafe verurteilt und wird die Vollstreckung dieser

Strafe zurBewährungausgesetzt undunterAufsicht einer*einesBewährungshel-

fer*in gestellt, wird sie*er durch den Prozess der institutionellen Adressierung

zu einer*einem Adressat*in der Bewährungshilfe (vgl. Dollinger 2020, S. 418)12.

Die Orientierung an den Adressat*innen Sozialer Hilfen ist in der sozialpädago-

gischen (Forschungs-)Praxis relativ breit diskutiert und theoretisch verortet. Eng

mit dem Adressat*innenbegriff verbunden sind Fragen nach Adressierungspro-

zessen13, dahinterliegenden Menschen- und Professionsbildern sowie der Kon-

stitution Sozialer Hilfen (vgl.Wagner 2018, S. 338).

Adressat*innen werden in dieser Arbeit gemäß Graßhoff zunächst als „Per-

sonen in der Sozialen Arbeit, welche die Angebote tatsächlich nutzen“ (Graßhoff

2015, S. 8) verstanden. Im Sinne eines relationalen Begriffsverständnisses14 wird

zudem davon ausgegangen, dass sie nicht losgelöst von institutionellen und pro-

fessionellenBedingungendenkbar sind, sondern sich in einemWechselverhältnis

12 Dollinger verweist hier aufGraßhoff et al., dengemäßdas pädagogische Feld derHilfe „als indi-

viduelle und kollektive Auseinandersetzung zwischen den unterschiedlichen Akteur_innen er-

fasst [wird], das wiederum eingebettet ist in die organisatorischen Rahmenbedingungen und

Vorgaben“ (Graßhoff et al. 2015, S. 17).
13 Beispielsweise diskutieren Ricken und Rose Adressierung als Grundstruktur menschlicher So-

zialität. Dabei sei (empirisch) die Frage interessant, „wie Menschen sich gegenseitig bedeuten,

als wer sie sich jeweilig sehen, deuten und zu verstehen geben, verknüpft mit der Frage, in-

wiefern sie darin füreinander anerkennbar sind, werden und bleiben“ (Ricken und Rose 2023,

S. 46).
14 Zum Adressat*innenbegriff in der Sozialen Arbeit siehe auch Thiersch 2013 oder Wagner 2018

mit einem Überblick über die verschiedenen, in der Sozialen Arbeit verwendeten Begriffe und

ihren Kontexten. Zum relationalen Adressat*innenbegriff siehe Bitzan und Bolay 2013.
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zu ihnen befinden und sich zu diesem verhalten (vgl. ebd., S. 11). Der Eigenper-

spektive und -mächtigkeit der Adressat*innen auf die und in der Bewährungs-

hilfe wird hier insofern besondere Bedeutung zugeschrieben, als davon ausge-

gangen wird, dass Folgen Sozialer Hilfen nicht aus den Maßnahmen per se re-

sultieren, sondern vorrangig durch die Adressat*innen, in ihrer sozialen und in-

stitutionellen Eingebundenheit, und innerhalb der Interaktionmit den Fachkräf-

ten selbst konstituiert werden (vgl. Dollinger undWeinbach 2020, S. 181)15. Es er-

scheint demzufolge unabdingbar, das hiesige Forschungsvorhaben, das nach Fol-

gen der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk ihrer Adressat*innen fragt,

vorrangig anderPerspektivederAdressat*innenaufdieHilfe auszurichten16.Wie

in Kapitel 3 dargestellt werden wird, wird der Mensch zudem als soziales Wesen

(vgl. Lenz undNestmann 2009, S. 9) in seiner sozialen Eingebundenheit betrach-

tet, und sein Verhalten als durch die sozialen Interaktionen mit anderen Men-

schen beeinflusst angenommen (vgl. Blumer 2004, S. 328). Die*der Bewährungs-

hilfeadressat*inwird demnach nicht als ein leeres Blatt, auf das dieHilfe einwirkt,

betrachtet, sondern als ein soziales Wesen mit Netzwerkzugehörigkeit und -be-

ziehungen, die sie*ihn und ihre*seine Handlungen prägen und die sie*er mit in

denHilfekontext einbringt.Aus diesemGrund scheint es notwendig,die Perspek-

tivederAdressat*innenaufdieHilfeumdie ihrerdemSozialenNetzwerkzugehö-

rigen Bezugspersonen zu erweitern, da davon ausgegangenwird, dass die soziale

Eingebundenheit der Adressat*innen ebenfalls die Herstellung von Folgen mit-

beeinflusst. Es lässt sich überdies vermuten, dass das Soziale Netzwerk und die

sozialen Beziehungen darin zumindest theoretisch im Kontext der Bewährungs-

hilfe mit-verhandelt oder -adressiert werden. Zudem verdeutlichen, wie in Un-

terkapitel 2.3.1 dargestellt werden wird, insbesondere die Ergebnisse der Desis-

tanceforschung17 die relevante Rolle sozialer Beziehungen als Wendepunkte für

den Kriminalitätsverlauf.

Der rechtlichen Rahmung der Bewährungshilfe inhärent ist die Erwartung

an ihre Adressat*innen, das eigene Verhalten normenkonform anzupassen und

sich mit den problematisierten Verhaltensweisen auseinanderzusetzen (vgl.

Grosser 2018, S. 206). In der originärenOrientierung an ihrerWirkungsintention

kann die Bewährungshilfe als Soziale Arbeit in der Strafjustiz damit gemäß Olk

als ,Normalisierungsarbeit‘ charakterisiert werden, die in erster Linie daran

interessiert sei, Normverletzungen vorsorglich zu vermeiden und kurativ zu

15 Dollinger und Weinbach verweisen hier auf Maruna 2015. Weitere Erläuterungen finden sich

im Verlauf sowie in Unterkapitel 2.3.2.
16 DieAdressat*innenorientierung (alsHaltung) in der Forschungwird inUnterkapitel 2.3.1 näher

beschrieben. Zum Folgenbegriff siehe Unterkapitel 2.3.2 sowie 4.1.
17 Desistance kann zunächst als „the long-term absence of criminal behavior among those who

previously had engaged in a pattern of criminality“ gefasst werden (Maruna 2015, S. 321). Der

englische Begriff „Desistance“ kann im Deutschen mit Abstandnahme oder Abkehr übersetzt

werden.
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beseitigen sowie „durchschnittlich erwartbare Identitätsstrukturen“ hervorzu-

bringen (Olk 1986,S. 12 f.).Normalisierung ihrer Adressat*innen kanndemnach als

eine intendierte Folge der Bewährungshilfe gefasst werden. Für die betroffenen

Personen entsteht damit ein Zwangskontext18, in dem zwischen Adressat*in und

Fachkraft eine (professionelle) Beziehung hergestellt und eingegangen werden

muss, die aufgrund der rechtlichen Vorgaben durch ein gewisses Machtverhält-

nis gekennzeichnet ist. So sollen die Bewährungshelfer*innen den verurteilten

Personen helfend und betreuend zur Seite stehen,nehmen jedoch gleichermaßen

auch eine überwachende und dem Gericht berichtende Funktion ein (§56d Abs.

3 StGB). Trotz ihres Kontrollauftrages und der Einbettung in den justiziellen

Zwangskontext sei die Bewährungshilfe jedoch als erstes Soziale Arbeit und

demnach zuvorderst einem Hilfe-leistenden Anspruch verpflichtet (vgl. Cornel

2016, S. 222 f.). Die Aufgaben der Beratung und Unterstützung können dabei

verschiedenste Problem- und Fragestellungen – beispielsweise finanzielle oder

persönliche, den Umgang mit Behörden, Hilfestellungen bei der Wohnungs-

und Arbeitssuche und Vermittlung zu weiteren Institutionen und Hilfen – um-

spannen (vgl. Kawamura-Reindl 2018a, S. 447). Die Fachkräfte, als unmittelbar

an der Hilfesituation Beteiligte, werden hier insofern ebenfalls als konstitutiv

bei der Herstellung von Folgen der Hilfe betrachtet als angenommen wird, dass

sowohl die Adressat*innen als auch sie stets in dem Wissen um das spezifische

Wirkungsziel der sozialen Maßnahme handeln und sie sich reflexiv ihre Bewer-

tungen der Hilfe gegenseitig anzeigen (vgl. Dollinger 2018c, S. 254). So lässt sich

gemäß Maruna davon ausgehen, dass „it is simply never the case that people

change on their own“ (Maruna 2015, S. 327). Vielmehr würden Menschen ihre

Identitäten, Handlungen und Bedeutungen in Abhängigkeit ihrer sozialen Ver-

undEingebundenheit ausbilden (vgl. ebd., S. 327)19.EineMaßnahmeoder Soziale

Hilfe ließe sich in diesem Sinne als eine weitere Beziehung zwischen Menschen

verstehen, wodurch die Qualität der Interaktion zwischen Fachkraft und Adres-

sat*in besonders in den Blick rückt. Aus diesemGrundwird auch die Perspektive

der Bewährungshelfer*innen in die Forschung einbezogen. So können über die

unterschiedlichen Sichtweisen die Bewertungen und Sinnzuschreibungen der

Hilfe erschlossen und etwaig wahrgenommene Folgen rekonstruiert werden.

Ob die Bezugspersonen der Adressat*innen tatsächlich in den Verlauf der Hilfe

integriert sind oder die Bewährungshelfer*innen dem Sozialen Netzwerk der

18 Nach Zobrist und Kähler werden Zwangskontexte unter anderem durch die Kontaktinitiative

konstituiert, die imKontext der Bewährungshilfe nicht selbst initiiert, sondern aufgrund recht-

licher Vorgaben erfolgt (vgl. Zobrist und Kähler 2017, S. 14). Die Adressat*innen solcher Maß-

nahmen bezeichnen sie als ,Pflichtklient*innen‘ (ebd., S. 23). Zur Bedeutung des Zwangs in der

Resozialisierungsarbeit siehe auch Cornel 2021.
19 Maruna formuliert mit diesen Ausführungen zugleich eine Kritik an einer reinen an der „what

works?“-Frage ausgerichteten, evidenzbasierten Forschung in der Kriminologie, siehe hierzu

weiter Unterkapitel 2.3.2.
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Adressat*innen zugehörig erachtet werden, bleiben zunächst offene Fragen, die

es anhand des empirischenMaterials zu rekonstruieren gilt.

Die Auswahl der Bewährungshilfeadressat*innen, die in dem vorliegenden

Forschungsprojekt in den Blick genommen werden, wurde anhand spezifischer

Kriterien bestimmt.Da es sich bei derBewährungshilfe umein bisher ehermäßig

exploriertes Forschungsfeld handelt (siehe hierzu auch das Unterkapitel 2.3) und

der Untersuchungsgegenstand von Folgen in Bezug auf das Soziale Netzwerk

ihrer Adressat*innen zudem sehr spezifisch ist, sollte das Sample zunächst eine

möglichst breite Gruppe vereinen20. Aus diesem Grund werden erwachsene

Bewährungshilfeadressat*innen – die Auswahl bezieht sich auf Verurteilungen

gemäß Strafgesetzbuch anstatt des Jugendgerichtsgesetzes –, deren Vollstre-

ckung der aktuellen Strafe gemäß §56 StGB direkt zur Bewährung ausgesetzt

wurde und die einer*einem Bewährungshelfer*in gemäß §56d StGB unterstellt

wurden, fokussiert. Im Vergleich der Unterstellungen nach allgemeinem und Ju-

gendstrafrecht sowie der direkten Aussetzung oder Aussetzung eines Strafrests

machte diese Gruppe im Jahr 2020 gemäß Bewährungshilfestatistik mit knapp

60 Prozent den Großteil der Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht aus

(vgl. Heinz 2022, S. 36). Zudem werden aufgrund einer statistisch betrachteten

Überproportionalität männlicher, unter Bewährungsaufsicht stehender Perso-

nen ausschließlich männliche Adressaten in das Sample einbezogen21. Aufgrund

der Kennzahlen, dengemäß die Mehrzahl der Bewährungshilfeadressat*innen

als ,vorbelastet‘ im Sinne einer der Bewährungsunterstellung vorausgehenden

Verurteilung gelten22, wird trotz der Fokussierung auf die direkte Strafausset-

zung zur Bewährung eine gleichzeitige Führungsaufsicht nicht ausgeschlossen.

Daraus ergibt sich die für das hiesige Erkenntnisinteresse relevant scheinende

Möglichkeit, dass die Adressat*innen unmittelbar vor Unterstellung der*des

Bewährungshelfer*in beispielsweise inhaftiert waren.

In Bezug auf die Deliktstruktur dieser Adressat*innengruppe haben insbe-

sondereUnterstellungennach§§35,36BtMGanBedeutunggewonnen (vgl.Heinz

2022, S. 37), also Verurteilungen aufgrund einer Straftat, die im Zusammenhang

mit einer Betäubungsmittelabhängigkeit begangen wurde. In der Struktur der

Bewährungshilfeunterstellungenfindensichdarüberhinaus vorwiegend,leichte-

20 Dieser Entscheidung liegen darüber hinaus forschungspragmatische Gründe, insbesondere

den Zugang zu den Adressat*innen betreffend, zugrunde, die auch in Kapitel 4 aufgegriffen

werden.
21 Zum Stichtag 31.12.2020 waren knapp 88 Prozent der Bewährungsaufsicht-Unterstellten

männlich (vgl. Heinz 2022, S. 39).
22 So waren im Jahr 2020 etwa 18 Prozent der Proband*innen, deren Bewährungsunterstellung

beendet wurde, ohne eine frühere Verurteilung. 58 Prozent warenmit einer Bewährungs- oder

Führungsaufsicht ,vorbelastet‘, weitere knapp 24 Prozent ebenfalls bereits zuvor verurteilt, je-

doch ohneBewährungs- oder Führungsaufsicht (Heinz 2022,S. 49).Auchdie Fachkräftewiesen

in den Vorgesprächen zur hiesigen Datenerhebung auf diesen Umstand hin.
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re Deliktarten‘23 wie Diebstahl, Vermögens- und Eigentumsdelikte. Darüber hin-

aus aber auch schwerere Delikte wie Straftaten gegen die Person, insbesondere

Körperverletzung24.Mit derHinzunahme der strukturellen Vergleichsdimension

zwischen allgemeiner und risikoorientierter Bewährungshilfe, die in Unterkapi-

tel 2.4 ausführlich erläutertwird,kommenzudem,schwerereDelikte‘wieGewalt-

taten hinzu.Die Schwere der Tat sowie die soziale Einbindung der zu verurteilen-

den Person sind Teilbereiche, aufgrund derer die Sozial- bzw. Legalprognose er-

stellt wird, die, wie eingangs beschrieben, für die Bewährungsunterstellungmit-

entscheidend ist.

Als intendierte Folge der Bewährungshilfe lässt sich entlang ihrer rechtlichen

Rahmung die Legalbewährung fassen. Es lassen sich, beispielsweise anhand

des skizzierten Anspruchs der verurteilten Person auf Resozialisierung oder im

Hinblick auf die Lebensumstände von Bewährungshilfeadressat*innen, zentrale

Punkte ausmachen, die in Bezug auf die Bestimmung von Intention und Inter-

ventionen der Hilfe relevant erscheinen. Mit dem oben benannten, verfassungs-

rechtlich begründeten Resozialisierungsanspruch entsteht eine sozialstaatliche

Verpflichtung, „die zur Erreichung des verfassungsrechtlich verankerten Ziels

(Legalbewährung) erforderlichen personellen und sachlichen Mittel zur Verfü-

gung zu stellen, womit vorrangig die Hilfe und Betreuung der Adressat*innen in

den Vordergrund gestellt wird“ (Baldsiefen undMöller 2022, S. 44). Insbesondere

seien Angebote vorzuhalten, die dem Ausgleich sozialer Benachteiligung und

individueller Defizite zuträglich seien, die Adressat*innen bei der Bewältigung

von Lebensproblemen unterstützen und ihre sozialen Lebensverhältnisse stabi-

lisieren (vgl. Grosser 2018, S. 206 ff.). Die Lebenslagen von Adressat*innen der

Bewährungshilfe sind oftmals durch gesundheitliche Probleme, wie Suchter-

krankungen, eine erschwerte Einkommenssituation, Wohnungslosigkeit oder

mangelnde Bildung gekennzeichnet (vgl. Cornel und Kawamura-Reindl 2021,

S. 19)25. Eine zentrale Aufgabe der Bewährungshilfe bestehe auch darin, diese

Lebenslagen zu verbessern, die soziale Integration zu fördern und dafür auch

„externe Ressourcen zu identifizieren, Unterstützungsleistungen zugänglich zu

machen und zwischen den einzelnen Akteur:innen im sozialen Netzwerk zu ver-

23 BeispielsweisenehmenEngels undMartin einebinäreUnterscheidungzwischen leichterenund

schwereren Deliktarten, zu denen sie Sexual-, BtM- und Kontaktdelikte wie Raub, Mord und

Totschlag zählen, vor (vgl. Engels undMartin 2002, S. 14).
24 Gemäß der Bewährungshilfestatistik machten die drei genannten leichteren Deliktarten im

Jahr 2020 rund 60 Prozent der beendeten Unterstellungen unter einer hauptamtlichen Fach-

kraft ausunddie ,StraftatengegendiePerson‘20Prozent.Dieseumfassenunter anderemStraf-

taten gegen das Leben, die körperlicheUnversehrtheit und die persönliche Freiheit. Zudemwa-

ren insgesamtweitere rund 10ProzentderUnterstelltenwegenRaubundErpressungoder einer

Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung unter Bewährungsaufsicht. Siehe hierzu weiter-

führend Heinz 2022, S. 43 ff.
25 In Unterkapitel 2.3.1 findet sich ein Überblick über Untersuchungen zu den Lebenslagen von

Bewährungshilfeadressat*innen.
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mitteln“ (Ghanem und Grote-Kux 2023, S. 234). Es ist daher davon auszugehen,

dass auch die sozialen Beziehungen der Adressat*innen grundsätzlich als Para-

meter einer stabilen Lebensführung anerkannt und damit nicht nur während des

gerichtlichen Urteilsfindungsprozesses relevant, sondern auch im Rahmen der

Bewährungshilfe bearbeitet werden und ihre Festigung zu einem Teilbereich der

Hilfeintention werden (können).

Gleichwohl (Re-)Integration nicht mit Resozialisierung gleichzusetzen ist,

verdeutlicht ihre Zielsetzung, dass insbesondere auch durch die gesellschaftliche

Desintegration einer*eines Straftäter*in Problemstellungen für sie*ihn gene-

riert werden (vgl. Cornel 2018, S. 47). So sind strafrechtlich verurteilte Personen

oftmals auch von Stigmatisierungserfahrungen betroffen oder bedroht. Mit

einem Stigma wird im Sinne Goffmans eine ,zutiefst diskreditierende Eigen-

schaft‘ beschrieben, die in der Diskrepanz zwischen virtualer, zugeschriebener

und aktualer sozialer Identität konstituiert sei (vgl. Goffman 1975, S. 11). Zu

berücksichtigen sei dabei, dass eine Stigmatisierung in einem relationalen Zu-

schreibungsprozess erfolge und eine Eigenschaft an sich nicht (dis-)kreditierend

sei (vgl. ebd., S. 11). Stigmatisierte würden den ,Normalen‘ – denjenigen, „die

von den jeweils in Frage stehenden Erwartungen nicht negativ abweichen“ (ebd.,

S. 13) – gegenübergestellt. Stigmatisierungserfahrungen können insofern auch

den Reintegrationsprozess der Betroffenen beeinflussen, als sich beispielsweise

Haftentlassene nach Verbüßen ihrer Strafe gegenüber den gesellschaftlichen

Erwartungen ihrer Wiedereingliederung und den Zuschreibungen als gefährlich

behauptenmüssen (vgl. Zahradnik 2021, S. 193).

Auch wenn eine strafrechtliche Verurteilung – und auch die Bewährungs-

unterstellung per se – kein sofort erkennbares Stigma darstelle und Betroffene

nicht von vorneherein diskreditiert,wohl aber potenziell diskreditierbar26, seien,

müssen sie sich damit auseinandersetzen und sich um das Management der

Information bzw. des potenziellen Stigmas bemühen (vgl. ebd., S. 197). Sozialen

Hilfen werde in diesem Sinne auch die Aufgabe zuteil, mit der Vermeidung von

Ausschlüssen aus Teilsystemen, wie dem Arbeitsmarkt oder der Familie, zu einer

Lebenslagenverbesserung ihrer Adressat*innen beizutragen (vgl. Cornel 2018,

S. 48).

Wie die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bewährungshelfer*innen (kurz ADB)

in ihrer Stellungnahme zu der Empfehlung des europäischen Ministerkomitees

über dieGrundsätze derBewährungshilfe27 zudemkonstatiert, könnedieBewäh-

26 Goffman unterscheidet die Diskreditierten als diejenigen stigmatisierten Individuen, die an-

nehmen, ihr ,Anderssein‘ sei bereits bekannt, vondenDiskreditierbaren,die vermuten,dass die

Anwesenden dieses noch nicht unmittelbar wahrgenommen haben (vgl. Goffman 1975, S. 12).
27 Diese Empfehlung soll gemäß des Ministerkomitees „als Leitfaden für die Schaffung und das

reibungsloseFunktionierenvonEinrichtungenderBewährungshilfe“dienen (CommitteeofMi-

nisters Council of Europe 2010, S. 2). Verfasst wurden 108 Grundsätze zuThemenbereichen die

Organisation, das Personal, die Interventionen, die Evaluation etc. betreffend. In ihrer Stel-
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rungshilfe nur dann ,nachträglich erfolgreich‘ sein,wenn eine positive Arbeitsbe-

ziehung zwischen Adressat*in und Fachkraft bestehe, die „Rollenklarheit, Trans-

parenz, Information sowie Anerkennung der persönlichen Bedürfnisse und Fä-

higkeitendesProbanden [sic]“beinhalte (Wälzholz-Junius2012,S. 252). Indiesem

professionellen Selbstverständnis verdeutlicht sich, dass ein Medium für das Er-

reichen der intendierten Zielsetzung der Bewährungshilfe darin bestehen kann,

eine vertrauensvolle Beziehung zu der*dem Adressat*in aufzubauen und diese

über die Zeit der Zusammenarbeiten zu halten oder gar zu intensivieren. Nur im

Rahmeneiner solchenBeziehungkönneeineaktiveMitarbeit derBewährungsun-

terstellten erreicht und eineMotivation zu der gewünschten Verhaltensänderung

erzielt werden (vgl. ebd., S. 252).

Auf Grundlage dieser theoretischen und professions-praktischen Rahmung

lässt sich konstatieren, dass der Bewährungshilfe verschiedene Ansätze inhärent

sind, die zu der Konstitution ihrer intendierten Folge beitragen können.Warum

eine über die intendierten Folgen, respektive Wirkungserwartungen der Bewäh-

rungshilfe hinausgehende Untersuchung im Sinne einer Adressat*innenorien-

tierung notwendig und die Fokussierung auf das Soziale Netzwerk der Bewäh-

rungshilfeadressat*innen dabei besonders relevant erscheint, wird in den nach-

folgendenUnterkapiteln anhandzentraler empirischerBezugspunkteweiter aus-

geführt.

2.3 Empirische Rahmung

Mit dem Erkenntnisinteresse an Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale

Netzwerk ihrer Adressat*innen gehen gewisse Grundannahmen in Bezug auf

die empirische Annäherung anWirkweisen und Folgen der Bewährungshilfe, die

Rolle der Adressat*innen sowohl in der Hilfe als auch ihre Konzeptualisierung in

der Forschung sowie bezüglich der Notwendigkeit des Einbezugs ihrer sozialen

Bezugspersonen einher, die in diesem Kapitel empirisch erörtert werden. Dabei

wird, insbesondere auch in Bezug auf kriminologische Studien, der internatio-

nale Forschungsstandmiteinbezogen, der imHinblick auf die hiesigen zentralen

Themen mitunter wesentlich breiter diskutiert ist. Auch wenn sich dieser auf-

grund der unterschiedlichen kriminalpolitischen Systeme innerhalb der Länder

nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen lässt, prägen die Studien, wie

nachfolgend erläutert wird, den hiesigen wissenschaftlichen Diskurs teilweise

mit hoher Relevanz.

lungnahme bezieht sich die ADB insbesondere auf die in den Teilen IV und V skizzierte profes-

sionelle Arbeit im Rahmen der Bewährungshilfe.
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2.3.1 Empirische Annäherung an Adressat*innen der Bewährungshilfe

Die vorliegende Studie ist vorrangig an den Adressat*innen der Bewährungshilfe

und ihren Zuschreibungen und Deutungen in Bezug auf die Hilfe ausgerich-

tet. Bezugspunkte empirischer Forschung, die explizit die Adressat*innen der

Bewährungshilfe in den Blick nehmen oder sich spezifisch der Hilfe aus ihrer

Perspektive annähern, gibt es im deutschsprachigen Raum wenig. So liegen

beispielsweise mit der Lebenslagenuntersuchung der eben genannten Arbeits-

gemeinschaft Deutscher Bewährungshelfer*innen (ADB e.V. 2000) sowie der

Sekundäranalyse dieser Befragungsdaten „Typische Lebenslagen und typischer

Unterstützungsbedarf von Klientinnen und Klienten der Bewährungshilfe“ (En-

gels und Martin 2002) nur zwei Studien bezüglich der spezifischen Lebenslagen

von Bewährungshilfeadressat*innen vor, deren Bezugsjahr 1999 zudem bereits

über zwanzig Jahre zurückliegt. Mit der Sekundäranalyse der Daten wurde der

Blick insbesondere darauf gelenkt, wie das empirisch generierte und typisierte

Wissen über die vielfältigen Lebenslagen der Klient*innen als Hintergrundwis-

sen für die bedarfsgerechte Ausgestaltung der konkreten Hilfesituation nutzbar

gemacht werden kann (vgl. ebd., S. 2). In demmehrdimensionalen Lebenslagen-

Konzept, das Engels und Martin ihrer Forschung zugrunde legen, wird spe-

zifisch auch das Soziale Netzwerk der Klient*innen erwähnt, das sie in einen

direkten Zusammenhang mit dem Zugang zu einer Erwerbstätigkeit und damit

einem „normalen gesellschaftlichen Leben“ stellen (Engels und Martin 2002,

S. 6 f.). Zudem wird die Eingebundenheit in ein Soziales Netzwerk als wichtiger

stabilisierender Faktor gesehen28.

Darüber hinaus scheint die Perspektive der Adressat*innen insbesondere

in solchen Studien vertreten, die die Arbeitsbeziehung zwischen Fachkraft und

Adressat*in untersuchen oder evaluieren (zur Evaluations- und Wirkungsfor-

schung siehe Unterkapitel 2.3.2). Beispielhaft seien hier die Evaluationsstudie

„Die Arbeitsbeziehung Bewährungshelfer-Proband“ (Hesener 1986) oder die

„Vergleichende Untersuchung subjektiver Wirkungen ambulanter Sanktionen

bei Probanden der Bewährungshilfe und der Führungsaufsicht“ (Bieker 1989)

genannt. Oder auch die Schweizer Längsschnittstudie „Wege aus der Straffäl-

ligkeit – Reintegration verurteilter Straftäter“ (2013–2022), die jedoch nicht rein

auf Adressat*innen der Bewährungshilfe, sondern auch auf Inhaftierte sowie

Adressat*innen anderer gerichtlich angeordneter Maßnahmen, fokussiert ist.

Ergebnisse dieser Studie legten unter anderem nahe, dass professionelle Hilfe-

beziehungen von den Befragten als Kompensation unzureichender informeller

Beziehungen konzipiert würden und professionelle Hilfe insbesondere dann

28 Ermittelt wurde hier der offizielle Familienstand sowie auch die tatsächliche aktuelle Lebens-

situation, außerdem der Kontakt zu Freund*innen und Verwandten (vgl. Engels und Martin

2002, S. 12 f.).
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angenommen werden könne, wenn sie als persönliche Hilfe erlebt werde (vgl.

Zahradnik et al. 2019,S. 265).Bieker generierte zudemspezifisch für Proband*in-

nen der Bewährungshilfe die Erkenntnis, dass diese die Hilfebemühungen ihrer

Fachkräfte in Problemsituationen insgesamt zwar überwiegend positiv bewerte-

ten, bei Partnerschaftskonflikten jedoch fast dieHälfte dieHilfe als gar nicht oder

nur eingeschränkt nützlich ansah (vgl. Bieker 1989, S. 154 ff.). Zudem gab knapp

jede*r zehnte der befragten Proband*innen an, dass sich die Fachkraft ,des öfte-

ren‘ in ihr Privatleben einmischen würde. Als Beispiel wird das Umgangsverbot

zu einemFreund der*des Befragten genannt, dasmit der Drohung eines Berichts

an das Gerichts einherging (vgl. ebd., S. 183 f.).

Übergreifend lässt sich trotz vereinzelt bestehender Studien ein Forschungs-

desiderat für das sozialpädagogische Handlungsfeld der Bewährungshilfe im

Hinblick auf eine stringent adressat*innenorientierte Forschung konstatie-

ren. So fassen auch Ghanem und Zahradnik zusammen, dass die Perspektive

der Adressat*innen der Bewährungshilfe in Deutschland kaum untersucht sei

(vgl. Ghanem und Zahradnik 2023, S. 222). Adressat*innenforschung kann als

sozialpädagogische, akteur*innenbezogene Forschung gefasst werden, die in

ihrer Orientierung an der Perspektive der Adressat*innen zwei zentrale Anlie-

gen vereint: Einerseits soll sie „zum Verstehen der individuellen Lebens- und

Problemlagen ebenso wie der darin eingelagerten produktiven wie unproduk-

tiven Bewältigungsversuche der Adressaten [sic]“ beitragen und andererseits

Hilfen Sozialer Arbeit dahingehend untersuchen, „inwiefern es gelingt, die

Angebote an den individuellen Bedarfen auszurichten und damit die Zurück-

erlangung und/oder Erhöhung von Handlungskompetenz bei den Adressaten

[sic] zu befördern“ (Finkel 2013, S. 53). In ihrem Bezug zum ,Passungsverhält-

nis‘ zwischen Adressat*innen und Hilfe unterscheidet sie sich damit auch von

weiteren akteur*innenbezogenen Forschungsansätzen, wie beispielsweise der

Nutzerforschung (siehe dazu Unterkapitel 2.3.2).

Ausgangspunkt der hiesigen Untersuchung ist, wie bereits erwähnt, die

Annahme, dass die Adressat*innen die Bewährungshilfe aktiv mitgestalten und

somit auch an der Herstellung von ihren Folgen mindestens mit-beteiligt sind.

Zudem wird davon ausgegangen, dass der Eintritt in ein straffreies Leben –

das Bewährungsziel – insbesondere auch durch den individuellen Umgang mit

der Lebenssituation und den strukturellen Bedingungen der*des Betroffenen

ermöglicht wird (vgl. Ghanem und Graebsch 2020, S. 67). Diese Annahmen

beruhen auf den Erkenntnissen der Desistanceforschung, die sich mit den

Entwicklungsprozessen eines straffreien, normkonformen Lebens und den för-

derndenBedingungen für die Beendigung einer kriminellenKarriere befasst (vgl.

Kawamura-Reindl 2018b, S. 287 f.) und damit auch vor der empirischen Ausein-
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andersetzung mit der Bewährungshilfe und ihrer Intention relevant erscheint29.

Eine weitere, für die vorliegende Arbeit besonders anschlussfähige Erkenntnis

besteht in der Bedeutung, die den sozialen Beziehungen eines Menschen als

einer der zentralen Faktoren für ihre*seine Abkehr von kriminellem Verhalten

zugeschrieben wird. Maruna und Mann halten in einem Überblick der Liter-

atur zur Desistanceforschung der letzten dreißig Jahre als zentrale Erkenntnis

resümierend fest: „people are more likely to desist when they have strong ties

to family and community, employment that fulfils them, recognition of their

worth from others, feelings of hope and self-efficacy, and a sense of meaning

and purpose in their lives“ (Maruna und Mann 2019, S. 7). Im Zentrum dieser

Forschungsansätze steht die Frage, „warum Menschen Abstand nehmen von

einer langjährigen ,kriminellen Karriere‘, die neben der Fremdwahrnehmung

(Polizei, Gerichte, soziales Umfeld etc.) regelmäßig auch in der Selbstwahrneh-

mung manifestiert war“ (Ghanem und Graebsch 2020, S. 62). Im Kontext von

Bewährungshilfen ist Desistanceforschung zudem von Interesse, da sie auf die

aktuelle Umgebung der Straftäter*innen fokussiert ist, die von der Hilfe, wie

bereits skizziert, grundsätzlich bearbeitbar scheint, und zudem davon ausgeht,

„dass allen, selbst schwer und häufig strafrechtlich auffälligen Personen, irgend-

wann der Ausstieg aus der Kriminalitäts- und Kriminalisierungsspirale gelingen

kann“ (Hofinger 2012, S. 3).

Wie bereits angeklungen ist, werden Desistanceprozesse mitunter anhand

der Entwicklung (narrativer) Identitätskonstruktionen beschrieben (vgl.Ghanem

und Graebsch 2020, S. 66). Ähnlich wie der Desistancebegriff selbst diskutiert

ist – beispielsweise besteht keine Einheitlichkeit darin, ab welchem Zeitraum

rechtstreuen Verhaltens eine Person als ,Desister‘ beschrieben werden kann und

aufwelchenDaten oder (Selbst-)Angaben dies beruht (vgl.Hofinger 2012, S. 1)30 –

sind auch die zugrundeliegenden theoretischen Ansätze zu Desistanceprozessen

unterschiedlich konzeptualisiert. Desistance-Ansätze lassen sich in ontogene-

tische, soziogenetische und narrative differenzieren (vgl. McNeill 2016, S. 149).

Während Maruna und Farrall (2004) in Anlehnung an das Konzept primärer

29 Auch wenn der Großteil der Desistancestudien Faktoren im Desistanceprozess in den Blick

nimmt, die nicht im Zusammenhang mit justiziellen Maßnahmen oder Interventionen ste-

hen (vgl.Maruna 2015, S. 322). Ausnahmen bildet neben der nachfolgend beschriebenen Studie

von Farrall beispielsweise die Studie von Hofinger (2016; 2019), die in Bezug auf das österrei-

chische Bewährungshilfesystem ein darin neu implementiertes Programm, das auf Basis der

,what-works‘-Befunde (siehe dazu Unterkapitel 2.3.2) und des Risk-Need-Responsivity-Prin-

zips formuliert wurde, hinsichtlich dessen Effekts auf den Desistanceprozess aus Perspektive

der Adressat*innen sowie unter Einbezug von Akten und Gesprächen mit den Fachkräften un-

tersuchte. Siehe dazu Unterkapitel 2.4.
30 Auch die Frage, wie eine Rückfälligkeit zu konzeptualisieren sei, ist ungeklärt (vgl. Kawamura-

Reindl 2018b, S. 290). Kritisiert wird zudem die methodologische Fundierung der Desistance-

forschung, siehe hierzu unter anderemNegnal und Bruhn 2022.

25



und sekundärer Devianz31 eine primary and secondary desistance als „lull or

crime-free gap […] in the course of a criminal career“ bzw. „movement from the

behaviour of non-offending to the assumption of a role or identity of a non-

offender or ,changed person‘“ beschreiben (Maruna und Farrall 2004, S. 4) und

damit den Ausstieg sowohl auf einer Handlungs- als auch einer kognitiven Ebene

verorten (vgl. Ghanem und Graebsch 2020, S. 62 f.), prägt McNeill (2016) zudem

den Begriff der tertiary desistance als „shifts in one’s sense of belonging to and

acceptance by a (moral) community“ (McNeill 2016, S. 149). Nugent und Schinkel

(2016) kritisieren hingegen die vermeintliche Linearität dieser Konzepte. Sie

schlagen stattdessen die Bezeichnungen „,act-desistance‘ for non-offending,

,identity desistance‘ for the internalization of a non-offending identity and ,rela-

tional desistance‘ for recognition of change by others“ vor (Nugent und Schinkel

2016, S. 570)32.

Maruna und Farrall verweisen in ihrer Argumentation unter anderem auf

die Studienergebnisse von Giordano et al. (2002)33 sowie der Liverpool Desis-

tance Studie von Maruna (2001), die nahelegen würden, dass eine langfristige

Desistance mit messbaren Veränderungen der persönlichen Identität und, in

Rekurs auf Lemert, des ,Ichs‘ einhergehe (vgl. Maruna und Farrall 2004, S. 174).

Die Liverpool Desistance Studie (kurz LDS) zielte darauf ab, den Prozess der

Desistance – das ,going straight‘ – aus der Perspektive derjenigen, die diesen

Weg einschlagen, besser verstehen zu können (vgl. Maruna et al. 2004, S. 221).

Hierzu wurde ein systematischer Vergleich zwischen „the self-narratives of de-

sisting ex-offenders and those of a carefully matched sample of active offenders“

durchgeführt (Maruna 2001, S. 38). In der Rekonstruktion der Erzählmuster

verdeutlichte sich, dass sich die narrative Identität zwischen denjenigen, die

31 AlsHauptvertreter dieses Ansatzes gilt Edwin M.Lemert.Währenddie primäreDevianz auf so-

zialen, kulturellen, psychologischen und physiologischen Faktoren beruhe und gesellschaftlich

als ,unerwünscht‘ definiert sei, werde die sekundäre Devianz erst in der gesellschaftlichen Re-

aktion auf das abweichende Verhalten und darin, wie Menschen auf dieses Problem reagieren,

geschaffen. Lemert betont hier insbesondere moralische Probleme, wie Stigmatisierung, Iso-

lierung oder soziale Kontrolle, durch die die sozialen Rollen und Einstellungen gegenüber dem

,Ich‘ in spezifischerWeise verändert würden (vgl. Lemert 2016, S. 126).
32 Nugent und Schinkel beziehen sich hier auf die Interviewergebnisse zweier qualitativer Studi-

en, die sie mit Langzeitgefangenen (Schinkel 2014) sowie Jugendlichen am Übergang zum Er-

wachsensein (Nugent 2015) durchgeführt haben.
33 Giordano et al. formulieren auf Basis der Analyseergebnisse einer Langzeituntersuchung zu

weiblichen, jugendlichen Straftäterinnen und männlichen Straftätern in ähnlicher Lage eine

Theory of cognitive transformation, die sie als kritische Ergänzung zu den Ansätzen Sampson

und Laubs fassen (siehe dazu im weiteren Verlauf). Sie gehen davon aus, dass Individuen ein

Mindestmaß an Ressourcen, auf die sie zurückgreifen können, benötigen, um den Desistance-

Transformationsprozess einzuleiten: „Individual and cultural preferences, constraints, and op-

portunities will figure into the kind of strategies adapted“ (Giordano et al. 2002, S. 1056). Erst

dann könnten beispielsweise eine Ehe und eine feste Arbeitsanstellung die Basis für ein proso-

zialeres Leben ausbilden.
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ausgestiegen sind – Desister – und denjenigen, die rückfällig geworden sind –

Persister – beispielsweise hinsichtlich ihres Empfindens, das eigene Leben selbst

gestalten und für Andere etwas Positives bewirken zu können, unterscheiden

(vgl. Ghanem und Graebsch 2020, S. 67). Die Studie gilt als maßgeblich für die

Entwicklung narrativer Ansätze der Desistanceforschung, die sich im Zuge des

sozialwissenschaftlichen ,narrative turns‘ und der Etablierung einer narrativen

Kriminologie mit narrativen Identitätskonstruktionen auseinandersetzt und

inzwischen einige Studien vereint34. Es bestehe jedoch immer die erkenntnis-

theoretische Frage, inwieweit Narrative als wirklichkeitskonstitutiv betrachtet

und innerhalb der Empirie konzeptualisiert werden könnten (vgl. Ghanem und

Graebsch 2020, S. 68). Bezogen auf die LDS-Studie fasst Dollinger zusammen:

„IndemMarunaderartigeGeschichtenüber die eigenePerson inRelation zu ihrer

Vergangenheit und Umwelt rekonstruiert, gewinnenNarrative wirklichkeitskon-

stitutive Bedeutung. Sie sind zentrale Bestandteile eines Prozesses, in dem ein

Ausstieg aus Kriminalität (nicht) realisiert wird. Externe Interventionen können

hierbei sehr unterschiedliche, auch kontraintentionale Konsequenzen entfalten,

je nach ihrer Ausdeutung und Einbettung in bereits bestehende subjektive Nar-

rative“ (Dollinger 2018b, S. 251).Grundsätzlich sei jedoch davon auszugehen, dass

Narrationen keine realitätsgetreue Abbildung sozialer Begebenheiten darstellen

würden, da Wahrnehmungen und Deutungen situativ, kulturell, räumlich und

zeitlich gebunden seien (vgl. Dollinger und Schmidt 2020, S. 202). Zudem wird

mit der Frage „which comes first?“ (LeBel et al. 2008, S. 132) die grundsätzliche

Relevanz dieser Narrative diskutiert und, ob es dieser mentale Wandel sei, der

zu einem deliktfreien Leben führe, oder umgekehrt zunächst äußere, struk-

turelle Bedingungen die veränderte innere Einstellung ermöglichen würden

(vgl. Zahradnik et al. 2019, S. 253). Auch die Bedeutung externer Hilfen wie der

Bewährungshilfe für den Desistanceprozess lassen sich hier diskutieren.

Im Gegensatz zu dem beschriebenen, auf die narrative Identität des Indi-

viduums bezogenen Ansatz, stehen die soziogenetischen Ansätze, die auf die

Einbettung des Individuums in soziale Strukturen fokussiert sind. Im Mit-

telpunkt dieser Ansätze steht das Konzept der turning points nach Sampson

und Laub (1993), das auf den Ergebnissen der Längsschnittstudie „Unraveling

Juvenile Delinquency“ von Sheldon und Eleanor Glueck35 und der age-graded

theory of informal social control aufbaut. Sampson und Laub folgen darin der

34 Dollinger und Schmidt konstatieren, dass die narrative criminology in ihrer ätiologischen Aus-

richtung bisher insbesondere an die Wissensbestände der vorherrschenden, kriminalitäts-

ursächlichen forschungsinteressierten Kriminologie anschließe (vgl. Dollinger und Schmidt

2020, S. 204). Ein Forschungsüberblick zur narrative criminology findet sich bei Fleetwood et

al. 2019.
35 In der Studie wurde im Zeitraum zwischen 1950 und 1970 „the formation and development of

delinquent behavior“ von Jungen in ihrem Lebenslauf bis in das Erwachsenenalter untersucht

(Sampson und Laub 1993, S. 26). Das Sample umfasste 500 delinquente und 500 nicht-delin-
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Kontrolltheorie, demnach Devianz als Resultat schwacher Bindungen und man-

gelnder, informeller, sozialer Kontrolle verstandenwird (vgl.Hofinger 2012, S. 7).

Informelle soziale Kontrolle ergibt sich gemäß Sampson und Laub aus einer

Rollenreziprozität36 und der Struktur zwischenmenschlicher Bindung, die die

Mitglieder einer Gesellschaft untereinander mit größeren sozialen Institutionen

wie der Arbeit, der Familie oder der Schule verbinden würden (vgl. Sampson

und Laub 1993, S. 18). Sie resümieren: „when the bonds linking youth to society –

whether through family or school – are weakened, the probability of delinquency

is increased“ (ebd., S. 247). Zudemkönnten soziale Bindungen amÜbergang zum

Erwachsenenalter Unterschiede in kriminellem Verhalten erklären, die durch

Neigungen in der Kindheit unerklärt blieben (vgl. ebd., S. 249).

Das Konzept der turning points geht davon aus, dass „sogenannte ,Turning

Points‘ (Wendepunkte), die oft ohne bewusste Entscheidung stattfinden, dazu

führen können, dass ein straf- und verurteilungsfreies Leben gelingt“ (Kawa-

mura-Reindl 2018b, S. 288). Desistance wird in diesem Sinne auch unabhängig

von Persönlichkeitsveränderungen des Individuums möglich und vornehmlich

auf die sozialen Strukturen, die die straffällig gewordene Person umgeben,

zurückgeführt. Den turning points wird dabei zugeschrieben, auch einen „,exo-

genen‘ Effekt auf die Legalbewährung haben“ zu können (Hofinger 2012, S. 9).

Als solche beschreiben Sampson und Laub insbesondere eine eheliche Bindung,

einen sicheren Arbeitsplatz sowie den Militärdienst, die im Erwachsenenal-

ter zu weniger Kriminalität und Straffälligkeit führen würden (vgl. Laub und

Sampson 2003, S. 6). Gleichwohl die Thesen von Sampson und Laub in einigen,

unter anderem auch deutschsprachigen, Untersuchungen bestätigt wurden37,

wurden sie ebenso vielfach kritisiert. Beispielsweise argumentiert Maruna, dass

die Bedeutung von turning points, gleichwohl sie eine wichtige symbolische

und psychologische Funktion einnehmen würden, für den Desistanceprozess

überschätzt sei (vgl. Maruna 2001, S. 25). Er konstatiert: „nothing inherent in a

situation makes it a turning point“ (ebd., S. 25). Was für den einen einen Grund

zur Veränderung darstelle, könne für jemand Anderen die Begründung sein ,to

escalate offending‘. Zudem argumentieren Paternoster und Bushway, dass ger-

ade die Bemühung eines ,intentional self change‘ grundlegender Bestandteil des

Desistanceprozesses sei und kritisieren das Subjektverständnis, das bei Sampson

und Laub zugrunde liege: „The image of the criminal actor they embody in their

theory is one who does not intentionally create his own life or choose his own

desistance and instead is one who responds or simply reacts to events that he

quente jugendlicheMänner,derenDaten imAlter von 14, 25 und 32 Jahren erhobenwurden (vgl.

Laub und Sampson 2003, S. 5).
36 Zur Reziprozität sozialer Beziehungen siehe Unterkapitel 3.1.
37 Beispielhaft sei hier die Tübinger Jungtäter Vergleichsuntersuchung genannt, siehe dazu Stelly

undThomas 2001.
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finds himself in, but having had no or little part in creating“ (Paternoster und

Bushway 2009, S. 1148).

In Zusammenhang mit dieser grundlegenden Subjektstrukturdiskussion um

dieErklärungsansätze vonDesistanceprozessen steht auch die Frage,wie und auf

welcherGrundlage die Individuen als handlungsmächtig angesehenwerden. Ins-

besondere die narrativen Ansätze beziehen im Kontext von Desistanceprozessen

das Konzept der (Human) Agency mit ein. Mit dem Diskurs um Agency werde

das Interesse „auf die soziale Konstitution von Subjektivität als kontextuell si-

tuierte Fähigkeit zu eigensinnigen und kreativen Handlungen“ gerichtet (Scherr

2013, S. 233)38. In einer Studie zumEinfluss von Freund- und Partnerschaften auf

denDesistanceprozessmännlicher Heranwachsender von Scholl und Zdun39 ver-

deutlicht sich unter anderemdie Erweiterung der beiden vonMaruna in der LDS-

Studie beschriebenen Identitätskonzepte40 um ein drittes, das sie als ,self made

man‘ bezeichnen.DieHeranwachsendenwürden die Verantwortlichkeit für ihren

Wandel deutlichmehr sich selbst als anderen zuschreiben und „interpretieren ih-

re Stärke als einzig mögliche Quelle und Stabilisator für Desistance“ (Zdun 2016,

S. 218).

Besonders hervorzuheben ist in der Kontroverse um die Erklärung von De-

sistance zudem die Studie „Rethinking what works with offenders“ von Farrall

(ursprünglich 2002), in der die Rolle der britischen Bewährungshilfe bei der För-

derung von Desistanceprozessen aus Sicht von knapp 200 Adressat*innen sowie

den zuständigen Fachkräften in mehreren Erhebungswellen, zunächst zwischen

1997 und 1999, untersucht wurde41. Die Ergebnisse der Interviews legten nahe,

dass der Arbeit der Fachkräfte nur indirekte Bedeutung für die Desistance der

Adressat*innen zugeschrieben wurde und, dass diese insbesondere als durch die

(In-)Aktivität der Proband*innen oder ihre Lebensumstände eingeschränkt an-

gesehen wurde (vgl. Farrall 2022, S. 175). Als ,Motoren‘ von Desistanceprozessen

wurden vor allem dieMotivation sowie Veränderungen von persönlichen und so-

zialenUmständenbeschrieben (vgl. ebd., S. 216).Eine zentrale Erkenntnis, die im

Hinblick auf das vorliegende Forschungsvorhaben besonders relevant erscheint,

ist die, dass „in many cases, therefore, probation supervision achieved an inten-

ded consequence (desistance) through unintended influences: chiefly changes in

38 Zum Agency-Konzept siehe weiterführend Kapitel 3.1.
39 Es wird sich hierbei auf die zweite Befragungswelle der ,Braunschweiger Längsschnittstudie‘,

18 qualitative Interviews mit jungen Männern, bezogen. Zu den Ergebnissen der ersten Welle

siehe unter anderem Zdun und Scholl 2013.
40 Zdun rekurriert hier auf das redemption script, die ,recovery story‘ der Desister (vgl. Maruna

2001, S. 87) sowie das condemnation script,mit demMaruna die Narrationen der Persister be-

schreibt: „Active offenders in this sample saw their life scripts as having been written for them

long time ago“ (Maruna 2001, S. 75).
41 Zudemgab es zwei weitere Befragungsrunden in 2004 sowie zwischen 2010 und 2012 (vgl. Farr-

all 2022, S. 231).
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employment status and family formation“ (ebd., S. 215). In diesem Zusammen-

hang bezieht Farrall das Sozialkapital-Konzept mit ein (siehe dazu auch Kapitel

3). Dieses Konzept geht auf Pierre Bourdieu (1983)42 zurück und beschreibt zu-

nächst den Wert von Beziehungen für das Individuum. In Rekurs auf Coleman

(1988) stellt Farrall das human capital, das sich auf Fähigkeiten einzelner bezie-

he,demsocial capital gegenüber,das als Ressource innerhalb sozial strukturierter

Beziehungen bestimmte Handlungen oder das Erreichen von Zielen ermögliche

(vgl. Farrall 2022, S. 216). Am ehesten seien diejenigen von einer Bewährungsun-

terstellung betroffen, die über begrenzte Ressourcen in Bezug auf ihr Humanka-

pital – eigene Fähigkeiten – und ihr Sozialkapital – die Fähigkeiten, die die Ge-

meinschaft, in der sie leben, ausmachen – verfügten (vgl. ebd., S. 218 f.). Insbe-

sondere die Stärkung des Sozialkapitals solle daher aus seiner Sicht zum Ziel von

Sozial- undStrafrechtspolitikwerden.Farrall konkludiert,dass die Arbeit vonBe-

währungshelfer*innen in diesem Sinne eher an ,desistance-related factors‘ an-

stelle von ,offending-related-factors‘ orientiert werden sollten und beispielsweise

auchUnterstützungbei derBewältigung vonFamilienproblemenoder dasBereit-

stellen von ,sheltered employment‘ inkludieren sollten (vgl. ebd., S. 219 ff.). Farrall

wird zugeschrieben,mit seiner Forschung und der Konzeptualisierung des Sozi-

alkapitals zwischen Individuum und Struktur insbesondere die Betrachtung der

sozialstrukturellen Bedingungen innerhalb derDesistanceforschung angestoßen

zu haben (vgl.Hofinger 2016, S. 244). Auch aus diesemGrund scheinen die Ergeb-

nisse besonders anschlussfähig für das hiesige Erkenntnisinteresse.

Auch wenn das vorliegende Forschungsprojekt nicht vormerklich den

Desistanceprozess von Bewährungshilfeadressat*innen untersucht, sondern

Folgen dieserHilfe für die Adressat*innen und ihr Soziales Netzwerk in den Blick

nimmt, lassen sich aus den Erkenntnissen der Desistanceforschung zweierlei

Notwendigkeiten für die hiesige Forschungskonzeption ableiten – einerseits,

die Bewährungshilfeadressat*innen als aktiven, selbstwirksamen Part an der

Herstellung eines straffreien Lebens, demHilfeziel der Legalbewährung, anzuer-

kennen und andererseits, die Wirkmächtigkeit ihrer sozialen Eingebundenheit,

auch in Bezug auf die Hilfe, ernst zu nehmen. Mit dem forschungsleitenden

Erkenntnisinteresse an Folgen der Bewährungshilfe wird der Blick zudem auf

die Rolle, die die Adressat*innen im Prozess der Generierung von Folgen und

Konsequenzen der Hilfe einnehmen, sowie auf ihre Interaktion mit den Fach-

kräften gelenkt. Warum dabei nach Folgen gefragt wird, wird im nachstehenden

Unterkapitel erläutert.

42 Siehe hierzu seinen Artikel „Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital“, Bour-

dieu 1983.
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2.3.2 Zur Konzeptualisierung von (Aus-)Wirkungen Sozialer Hilfen

Es scheint unumstritten, dass in die Lebensführung ihrer Adressat*innen in-

tervenierende Soziale Hilfen bestimmte Zielsetzungen verfolgen und (Aus-)Wir-

kungen entfalten (vgl. Ziegler 2016, S. 224). So wird angenommen, dass auch

innerhalb der Bewährungshilfe Konsequenzen oder ,(Aus-)Wirkungen‘ für ihre

Adressat*innen generiert werden. Zur Bestimmung dieser Wirkweisen liegen

unterschiedliche theoretischeKonzeptualisierungenundempirischeAnsätze vor.

Beispielsweise lassen sichmit Blick auf die Bewährungshilfe vereinzelte deutsch-

sprachige Forschungen ausmachen, die den Erfolg von Sanktionsmaßnahmen

evaluieren – exemplarisch mit der Frage „Bewähren sich Bewährungsstrafen?“

(Weigelt 2009) – oder eine Prozess- und Wirkungsevaluation eines Modellpro-

jekts im Rahmen von Intensivbewährungshilfe für jugendliche und heranwach-

sende Intensiv- und Mehrfachtäter*innen durchführen (Walsh 2018). Zudem

liegt eine bundesweite Rückfalluntersuchung in Bezug auf die Legalbewährung

nach strafrechtlichen Sanktionen in inzwischen vierter Befragungswelle vor

(Jehle et al. 2020). Insgesamt, so konstatieren Ghanem und Grote-Kux, bestehe

jedoch ein Mangel an „Wissen darüber was in der Bewährungshilfe überhaupt

gemacht wird, ob und wie deren Arbeit wirkt und welches Erfahrungswissen in

dem Feld vorherrscht“ (Ghanem und Grote-Kux 2023, S. 237). Auch hier lässt sich

weitestgehend ein Forschungsdesiderat für die Bewährungshilfe ausmachen.

Im Zuge eines paradigmatischen Wechsels in Bezug auf den Gerechtigkeits-

begriff inden 1990er Jahren–vonderTeilhabegerechtigkeitEinzelnerhin zueiner

Leistungsgerechtigkeit–wurden inDeutschlandökonomischePrinzipienundei-

ne auf Evidenzbasierung aufbauende Grundhaltung in die Soziale Arbeit transfe-

riert (vgl. Buschner 2016, S. 71)43. Auch kriminalpolitisch wird unter anderemmit

Blick auf Kriminalprävention44 Evidenzbasierung gefordert (vgl. Armborst 2018,

S. 6 ff.). Überprüft werden soll, obMaßnahmen und Interventionen ihre vorgege-

benen Ziele, die Reduktion von Kriminalität sowie die Unterbindung erstmaliger

oder wiederkehrender Deliktbegehung, erreichen (vgl. Dollinger 2018a, S. 187).

Die zentrale Frage einer solchen evidence-based practice lautet zunächst „What

works?“ (May 2011, S. 33)45.

43 Wirkungen werden innerhalb der Sozialen Arbeit jedoch bereits seit den 1960er Jahren gemes-

sen (vgl. Dollinger 2018c, S. 246). Zur evidence-based practice in der Sozialen Arbeit siehe bei-

spielsweise Otto et al. 2009. Eine Studie zur Wissensnutzung dieser Ergebnisse in der Praxis

der Sozialen Arbeit liefern unter anderem James et al. 2019.
44 Unter Kriminalprävention lassen sich alle Bemühungen, sowohl private als auch staatliche, fas-

sen, die auf die Verhinderung von Straftaten abzielen (vgl. Neubacher 2014, S. 131).
45 Für die Kriminologie wird hier vielfach der Sherman-Report (1998), ein Sicherheitsbericht

von Forscher*innen der Universität Maryland an den US-Kongress mit dem Titel „Preventing

Crime: What works? What doesn’t? What’s promising?“ als einer der Ursprünge benannt, siehe
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Zumeist wird mit evidenzbasierter Forschung an medizinische Konzepte

angeschlossen, die der Maxime verpflichtet seien, „nur solche Forschungsbefun-

de zu generieren und zur Praxisanleitung zu empfehlen, bei denen tatsächlich

gesicherte – und in diesem Sinne ,evidente‘ – Ergebnisse vorliegen“ (Dollinger

2018c, S. 248). Dabei werden überwiegend Meta-analysen durchgeführt, die

zum Großteil auf den als methodischer Goldstandard angesehenen, randomi-

sierten Kontrollstudien (RCTs) basieren (vgl. Maruna 2015, S. 315)46. Ihnen wird

zugesprochen, objektive Aussagen über die Qualität sozialer Maßnahmen und

spezifischeWirkfaktoren treffen zu können (vgl.Dollinger 2018c, S. 248).Kritisch

wird unter anderem infrage gestellt, ob sich die dahinter liegende Methodologie

der medizinischen Wissenschaft auf die komplexe, mit Individuen agierende

(Forschung-)Praxis der Sozialen Arbeit, oder der Kriminologie, übertragen lässt

(vgl. Maruna 2015, S. 318 ff.). So weist beispielsweise Farrall darauf hin, dass

verschiedene Untersuchungen im Kontext von Bewährungshilfen, selbst unter

Einbezug ähnlicher Interventionen, Zielgruppen und Forschungsmethoden,

bislang keine konsistenten Ergebnisse darüber erbringen, welche Maßnahmen

,funktionieren‘ (vgl. Farrall 2002, S. 32). Befürwortend wird hingegen unter an-

derem hervorgehoben, dass derartige wirkungsorientierte und evidenzbasierte

Forschung auch einen „Treiber für eine handlungswissenschaftliche Weiterent-

wicklung der Sozialen Arbeit“ darstellen könne (Sommerfeld 2015, S. 23). In den

bekannten, breiten Diskurs sind Kontroversen bezüglich der zugrundeliegenden

kausalen Annahmen und der Bedeutung, die den Adressat*innen der zu evaluie-

rendenMaßnahmenzugewiesenwird, sowie umProfessionalisierung inkludiert.

DiesewerdennachfolgendanhandderBeschreibungweiterer Forschungsansätze

zur Bestimmung von Konsequenzen sozialer Maßnahmen verdeutlicht47.

Zusammenfassend lässt sich mit Dollinger konstatieren: „Evidenzbasierte

Forschungen tragen zu einer Aufklärung über dieWirksamkeit vonMaßnahmen

gegen Kriminalität bei“ (Dollinger 2015, S. 438). Dies scheint insbesondere in

Bezug auf die Bewährungshilfe, als Soziale Hilfe in der Strafjustiz mit einer

bestimmten Wirkungsintention und Erwartungshaltung an das Verhalten ihrer

Adressat*innen, substanziell. Dennoch, so ein Hauptkritikpunkt, lassen diese

Forschungsansätze oftmals eben jene Adressat*innen, auf die in den Maßnah-

men und Hilfen eingewirkt werden soll, außer Acht. Soll beispielsweise im Sinne

beispielsweise Neubacher 2014. Zur Entwicklung in den USA und Deutschland auch Graebsch

2018.
46 Das Studiendesign einer RCT-Studie besteht in der Regel aus einer Interventions- und einer

Kontrollgruppe. ImNachgang der (Kontroll-)Interventionwird das Auftreten vordefinierter In-

terventionsziele gemessen. Ziel eines solchen Aufbaus ist es, „alle störenden und verzerrenden

Einflüsse auf die Studienendpunkte [Interventionsziele, Anm. Autorin] zu eliminieren, sodass

ein gemessener Unterschied zwischen denGruppen nur durch die Intervention erklärbar wird“

(Mad et al. 2008, S. 274).
47 Zur Diskussion siehe beispielsweise Albus und Ziegler 2013 sowie Dollinger 2022.
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einer evaluativen Forschung ,der Erfolg‘ der Bewährungshilfe bestimmt werden,

wird gemäß Heinz zwischen den Maßnahme-, Leistungs- und Wirkungszie-

len der Einzelsanktion sowie der Sanktionsart unterschieden (vgl. Heinz 2022,

S. 60)48. Auffällig und zugleich Kritik an dieser analytischen Heuristik ist, dass

sie, obwohl sie auf verschiedene Faktoren, auch die soziale Situation der*des

Adressat*in betreffend, fokussiert ist, nicht in den Blick zu nehmen scheint,

auf welche Weise die entsprechenden Ziele (nicht) erreicht wurden und wie sich

die*der Adressat*in als hauptbetroffene Person hierzu positioniert und verhalten

hat. Die subjektive Sicht und eine aktive Beteiligung entfallen, in ihrer Persön-

lichkeit oder den Lebensumständen liegende Bedingungen für die Handlungs-

und Verhaltensweisen der Adressat*innen werden weitestgehend außer Acht

gelassen (vgl. Dollinger 2018c, S. 250 f.). Die Adressat*innen scheinen vor allem

als Kontextvariable in die Forschung einbezogen zu werden. Auf die Diskussion

um diese ,black-box‘ sei an dieser Stelle lediglich verwiesen49.

Maruna grenzt Evaluationsforschungen in ihrer Fokussierung auf die Frage

„what works?“ hier auch von der Desistanceforschung, die in den Blick nehme

„how and why the rehabilitative process works“ ab (Maruna 2015, S. 312 f.).

Einen alternativen Ansatz bietet die Realistic Evaluation50. Pawson und Til-

ley begreifen Maßnahmen oder Hilfen – ,programmes‘ – als verkörperte Theo-

rien sowie als in soziale Systeme eingebettet, ihre Effekte würden ein aktives Ein-

bringen der Individuen erfordern, zudem seien sie in ihrer Durchführung immer

auch äußerenEinwirkungen ausgesetzt,wodurchProgrammeniemals auf die ex-

akt gleiche Weise implementiert würden (vgl. Pawson und Tilley 2009, S. 152 ff.).

Dem Grundgedanken „causal outcomes follow from mechanisms acting in con-

texts“ (Pawson und Tilley 1997, S. 58) folgend, wird bei der Realistic Evaluation

von Maßnahmen von einem mechanismischen und empirisch orientierten Kau-

salitätsverständnismit hoher Kontextgebundenheit ausgegangen.Dabei sind die

kausal wirkenden Mechanismen theoretisch und empirisch zu erschließen – im

Zentrum stehe nicht die Frage, ob dieMaßnahmewirkt, sondern die Verstehens-

bemühung, „what it is about a program which makes it work“ (ebd., S. 66). Oder

mit Dollinger: „Wirkungen werden nicht dekontextualisiert und apersonal ent-

worfen, indem allgemeine Gesetzmäßigkeiten gesucht werden; intendiert ist die

Rekonstruktion und Anerkennung komplexer Bedingungen, unter denen spezi-

48 Maßnahmeziele würden entlang der Bedarfsanalyse der Proband*innen und derenUmsetzung

durch spezifische Hilfsangebote und Einzelmaßnahmen bestimmt, mit dem Maß der Errei-

chungder Leistungsziele–derReduzierungvonRisiko-undderErhöhungvonprotektivenFak-

toren– könne der Erfolg gemessenwerden.DasWirkungsziel beschreibe hingegen ein distales

Erfolgsmaßund sei sowohl zeitlich als auch inhaltlich vondenMaßnahme-undLeistungszielen

getrennt (vgl. Heinz 2022, S. 60).
49 Zu diesem „black-box-Argument“ siehe auch Graßhoff 2017. Zur Diskussion vonWirkungsfor-

schung in der Sozialen Arbeit siehe beispielsweise Ziegler 2017.
50 Auch ,Realist Evaluation‘, zur Terminologie siehe Pawson und Tilley 2009, S. 152.
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fische Maßnahmen kontextabhängige Wirkung entfalten“ (Dollinger 2018c, S. 252).

Als Kontext wird dabei nicht nur auf die räumliche oder institutionelle Einbet-

tung derMaßnahmen rekurriert, sondern vor allemauf die dort vorherrschenden

Regeln,Normen undWechselbeziehungen, die dieWirkmechanismen beeinflus-

sen könnten (vgl. Pawson und Tilley 1997, S. 70). Zudem wird die Wirkmächtig-

keit von Maßnahmen nicht über diese als solche, sondern auch anhand der akti-

ven Einbringung der an ihnen beteiligten Personen legitimiert (vgl. ebd., S. 36).

Den Adressat*innen wird hier demnach, anders als bei vielen evidenzbasierten

Ansätzen,Bedeutung zugewiesen.Dennoch seien Bewertungen derMaßnahmen

letztlich von den Forscher*innen und nicht (nur) den an der Maßnahme teilneh-

menden Personen zu treffen (vgl. Dollinger 2018c, S. 253 f.).

Eine weitere Annäherung an ,Resultate Sozialer Arbeit‘ kann überdies durch

die Rekonstruktion ihres Nutzens realisiert werden (vgl. Bleck 2016, S. 113 f.). In

diesem Kontext ist insbesondere die anfänglich bereits erwähnte sozialpädago-

gische Nutzerforschung zu nennen51. Im Zusammenhang mit den ,Debatten um

Effektivität, Effizienz, Qualität und Wirkung‘ konstatieren Oelerich und Schaar-

schuch, dass es oftmals offensichtlich sei, dass die von Institutionen mit ihren

Programmen und Konzepten intendierte Absicht nicht immer die erhoffte Wir-

kung erziele (vgl. Oelerich und Schaarschuch 2005, S. 80). Auf Basis der neuen

Dienstleistungstheorie konzeptualisieren sie Nutzer*innen von auf ihre Verhal-

tensänderung ausgerichteten Angeboten der Sozialen Arbeit als Produzent*in

des eigenen Lebens und schreiben den Fachkräften in diesem Sinne die Rolle

der unterstützenden Ko-Produzent*innen zu (vgl. ebd., S. 81). Professionelles

sozialpädagogisches Handeln habe sich somit zunächst über seine Gebrauchs-

werthaltigkeit für den Selbstproduktionsprozess für die Nutzer*innen in ihren

spezifischen Lebenssituationen auszuweisen, denn nur Gebrauchswerte seien

letztlich konsumierbar (vgl. Schaarschuch und Oelerich 2020, S. 16). Der Nutzen

personenbezogener sozialer Dienstleistung wird in diesem Verständnis „als die

Gebrauchswerthaltigkeit professioneller Tätigkeit imHinblick auf die produktive

Auseinandersetzungmit den Anforderungen, die sich für die Nutzer aus den sich

ihnen stellenden Aufgaben der Lebensführung ergeben“ bestimmt (Oelerich und

Schaarschuch 2005, S. 81).

Auchwenndas hiesige Forschungsprojekt die betroffenenPersonen als Adres-

sat*innen und nicht als Nutzer*innen der Hilfe in den Blick nimmt52, scheint

es für die Erforschung von Folgen unabdingbar, auch für den Nutzen der Adres-

51 Zu nennen sei außerdem die (Nicht-)Nutzungsforschung, dazu beispielsweise Bareis 2012.
52 Je nach Konzeptualisierung der Begriffe können beispielsweise Unterschiede im Subjektver-

ständnis, siehe hierzuHanses 2013, sowie demVerhältnis vonSozialpolitik,Hilfe undAkteur*in

bestehen.OelerichundSchaarschuchkonstatieren jedoch,dass trotzdesUnterschieds,dassdie

Adressat*innenforschung professionelles Handeln optimieren und die Nutzerforschung hin-

gegen den möglichen Nutzen sozialpädagogischen Handelns rekonstruieren wolle, deutliche

Überschneidungen in ihren Herangehensweisen bestünden (vgl. Oelerich und Schaarschuch
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sat*innenalsFolgederSozialenHilfeoffenzubleiben,sofernesgeradeein solcher

Nutzen ist, der als entscheidende Legitimationsquelle für die Praxis der Sozialen

Arbeit angesehen werde (vgl. Dollinger 2020, S. 418). Da bei der Bewertung von

Hilfen und der subjektiven Folgen- und Nutzeneinschätzung jedoch eine hohe

Komplexität erforderlich sei, könne neben der Erschließung beispielsweise zeit-

licher Prozesse ebenfalls angezeigt sein, neben subjektiven Zuschreibungen wei-

tere Daten zu Folgen von Hilfen zu erheben, wie anhand von verschiedenen Be-

teiligten oder aus differenten Kontexten, in denen eine Hilfe erbracht werde (vgl.

ebd., S. 428).

Wie von Pawson und Tilley aufgezeigt, ist es bei der empirischen Annäherung

anMaßnahmen und Soziale Hilfen entscheidend, die kontextualen Bedingungen

miteinzubeziehen. Die Empirie der Desistanceforschung verdeutlicht zudem,

dass soziale Beziehungen einen hohen Stellenwert bei dem Eintritt in ein straf-

freies Leben einnehmen. An dieser Stelle setzt die hiesige, auf die Folgen der

Bewährungshilfe gerichtete Forschungmit Blick auf die Adressat*innen derHilfe

an. Diese werden nicht als freischwebende Wesen personalisiert, auf die die

Hilfe einwirken kann, sondern in ihren Relationen und sozialen Einbindungen

betrachtet (siehe hierzu weiter Kapitel 3). Zudem werden die Adressat*innen

als die Hilfe aktiv mit-gestaltend und ihre Folgen ko-konstituierend betrachtet,

insofern Wirkungen und Folgen von Hilfen als „performative Leistungen bzw.

situierte Praxen von Akteur*innen in deren Interaktion“ verstanden werden

(Dollinger 2018c, S. 253). In diesem Kausal-Verständnis, das Dollinger perfor-

mative Kausalität nennt, wird Evidenz demnach wechselseitig in der Praxis von

Akteur*innen erzeugt (vgl. ebd., S. 255). Anders als bei der Realistic Evaluation

werden im hiesigen Projekt die ,(Aus-)Wirkungen‘ der Hilfe in einer strikten

empirischen Orientierung ausschließlich an den Deutungen und Bewertungen

der an der Hilfeinteraktion Beteiligten bestimmt. Die Erhebung von Folgen

Sozialer Hilfen erfolgt in diesem Sinne in Anlehnung an eine performative Fol-

genforschung (ebd.). Während demnach in Rekurs auf die herausgearbeitete

Kontextgebundenheit von Wirkungen in/von Maßnahmen davon ausgegangen

wird, dass auch die soziale Eingebundenheit der Adressat*innen die Konstitution

der Sozialen Hilfe und ihrer Folgen beeinflusst, scheint es nur konsequent, diese

auch in Bezug auf ihre ,(Aus-)Wirkungen‘ in den Blick zu nehmen.Der Begriff der

Folge findet dabei Anwendung, um die oben skizzierte Engführung von evidenz-

und wirkungsbasierter Forschung mit einem offeneren Blick auf Konsequenzen

Sozialer Hilfen zu erweitern. Gefragt wird nicht (nur) danach, ob die von der

Hilfe intendierte Folge der Legalbewährung erreicht wurde, sondern wie die

Adressat*innen die Bewährungszeit, die Zusammenarbeit mit der Fachkraft er-

leben, welche Bedeutung sie ihr zuweisen und welche (weiteren) Folgen sich aus

2013, S. 88). Dollinger verortet die Nutzerforschung zudem als Mitte eines Kontinuums von

Adressat*innen- und (Nicht-)Nutzungsforschung (vgl. Dollinger 2020, S. 418).
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ihrer Sicht, auchmit Blick auf ihre sozialen Beziehungen, (nicht) ergeben haben.

Um dieses Vorhaben einlösen zu können, werden die Perspektiven der Bezugs-

personen der Adressat*innen sowie der Bewährungshelfer*innen ebenso in die

Forschung miteinbezogen. Zu dem Erkenntnisinteresse und der methodischen

Herangehensweise sowie einer Konturierung des hiesigen Folgenverständnisses

siehe Kapitel 4 dieser Arbeit.

2.4 Risikoorientierung

Die Bewährungshilfe hat sich seit ihrer Verankerung im deutschen Strafrecht

Mitte des letzten Jahrhunderts stetig weiterentwickelt und verändert53. In

den letzten Jahrzehnten waren die Entwicklungen nicht nur hinsichtlich ihrer

Relevanz in der deutschen Strafrechtspflege, sondern auch in ihrer Ausdiffe-

renzierung, beispielsweise in der Spezialisierung auf verschiedene Adressat*in-

nengruppen wie Jugendliche oder Sexualstraftäter*innen oder der Etablierung

delikt- oder risikoorientierter Ansätze, zu beobachten (vgl. Ghanem und Grote-

Kux 2023, S. 233). Insbesondere die Diskussion um die Risikoorientierung54

hat sowohl den wissenschaftlichen als auch den praktischen Diskurs um die

Bewährungshilfe zuletzt stark geprägt, insofern sie auch als Kritik an der ,tradi-

tionellen, reintegrativ-resozialisierungsorientierten‘ Bewährungshilfe formuliert

bzw. verstanden wurde (vgl. Anhorn 2022, S. 145). Ausgelöst durch einen gesell-

schaftlichen Wandel in der Sichtweise auf Täter*innen veränderte sich auch der

Blick auf die Adressat*innen der Bewährungshilfe und der Umgang mit den

ihnen zugeschriebenen problematischen Verhaltensweisen (vgl. Schierz 2015,

S. 262). Im Rahmen der sogenannten ,neuen Pönologie/new penology‘55 wird

diese Veränderung gemäß Feeley und Simon in drei Bereichen beschrieben,

nämlich dem sprachlichenDiskurs, der Formierung neuer Ziele und demEinsatz

neuer Methoden (vgl. Feeley und Simon 1992, S. 450). So habe eine zunehmend

resozialisierungsfeindliche Öffentlichkeit und Politik, die vermehrt Sicherheit,

Risikokontrolle und rigidere Strafen fordere, dazu geführt, dass die Bewährungs-

hilfe nun insbesondere die Fokussierung auf ihren Kontrollauftrag verstärke (vgl.

Kawamura-Reindl 2018a, S. 457).

53 Einen Überblick über frühere und aktuellere Entwicklungen der Bewährungshilfe finden sich

beispielsweise bei Kerner 1990 bzw. Cornel und Kawamura-Reindl 2021.
54 Im weiteren Verlauf der Arbeit werden zur Abgrenzung der unterschiedlichen Ansätze die Be-

griffe ,risikoorientierte Bewährungshilfe‘ sowie ,allgemeine Bewährungshilfe‘ verwendet. Letz-

terer ist an dem gängigen Sprachgebrauch der Praxis orientiert.
55 Pönologie kann im weitesten Sinne als die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Strafe,

Strafzwecken und Sanktionen umschriebenwerden. Siehe hierzu beispielsweise Schwind 1986,

S. 61 ff.
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Der Ansatz der risikoorientierten Bewährungshilfe basiert vorrangig auf Er-

gebnissen quantitativer Evaluations-, Prognose- sowie Risikofaktorforschung56.

Beispielsweise gingMoffitt in ihrenStudien„themysterious relationshipbetween

age and antisocial behavior“ nach (Moffitt 1993, S. 675). Entlang der Erkentnnis,

dass Kriminalität in zwei Kategorien von Menschen einteilbar sei – eine Mehr-

heit sei in ihrem kriminellen Verhalten auf die Adoleszenz begrenzt, während ein

wesentlich kleinerer Teil sowohl bereits seit der frühen Kindheit als auch noch im

Erwachsenenalter auch schwerwiegend auffällig sei – formuliert sie zwei Grup-

pen: life-course-persistent and adolescence-limited antisocial youth. Diese wür-

den sich „in etiology, developmental course, prognosis, and, importantly, classifi-

cation of their behavior as either pathological or normative“ unterscheiden (Mof-

fitt 1993, S. 679). So beschreibt sie mit ihrer theory of adolescence-limited delin-

quency umgekehrt, dass Heranwachsende, die nicht straffällig würden, entwe-

der verzögert in ihrer Pubertät seien, Zugang zu von Erwachsenen respektier-

ten Rollen hätten, in einer Umgebung lebten, die nicht das Lernen delinquen-

ten Verhaltens förderten, oder über persönliche Eigenschaften verfügten, die sie

aus kriminellen Peer-Netzwerken ausschließen würden (vgl. ebd., S. 689 f.). Ent-

sprechend einer derartigen Vorstellung von Lebens- und Kriminalitätsverläufen,

die durch persönliche, psycho- und biologische Reifungsprozesse und die soziale

Herkunft erklärbar sind, werden Individuen dann in unterscheidbare Typen von

Täter*innen und ihr Verhalten in Prognosen kategorisierbar (vgl. Ghanem und

Graebsch 2020, S. 65). Desistanceansätze, die Ursachen von Kriminalität maß-

geblich in gesellschaftlichen Verhältnissen verorten, stehen einer solchen Kon-

zeptualisierung entgegen (vgl. Cornel und Pruin 2021, S. 107). In diesemSinne sei

der Maßstab für ein als geeignet angesehenes Programm nicht allein der Nach-

weis dessen Eignung zur Rückfallvermeidung, sondern, ob die Maßnahme den

individuellen Ausstiegsprozess unterstütze (vgl. ebd., S. 106 f.). Risikoorientier-

te Bewährungshilfe wird demzufolge einer vorrangig bedürfnisorientierten Be-

währungshilfearbeit, wie Erkenntnisse der Desistanceforschung sie postulieren,

gegenübergestellt.

Praktische risikoorientierte Arbeit bedeutet dabei, „dass alle Interventionen

der Bewährungshilfe sich am Rückfallrisiko der straffälligen Person orientieren“

(Mayer et al. 2007, S. 35). Zur Einschätzung dieser Risikofaktoren und der dar-

auf aufbauenden Hilfeplanung werden im Risikomanagement verschiedene Me-

thoden angewandt. Vor allem das Risk-Need-Responsitivity Model of Offender

Assessment and Treatment nach Andrews, Bonta und Hoge (1990), kurz RNR-

56 Einen Überblick gibt beispielsweise Lösel 2020.
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Modell57, ist seit über dreißig Jahren weltweit etabliert58. Zudem gehöre das Mo-

dell zu den am besten erforschten Kriterien effektiver Kriminaltherapie (vgl. Carl

2022, S. 9).

DemModell liegt dieAnnahmezugrunde,dassdieWiedereingliederung indie

Gesellschaft allein in denÄnderungsprozessen der betroffenen Person selbst liege

und diese durch bestimmte Interventionen erreichbar sei (vgl. Cornel und Pruin

2021, S. 108). Aufbauend auf der General Personality and Cognitive Social Lear-

ningTheory, kurz GPCSL-Theorie, die davon ausgeht, dass kriminelles Verhalten

erlernt sei und durch ,psycho-social-biological factors‘ beeinflusst werde,werden

mit den Central Eight Risk/Need Factors acht Risikobereiche beschrieben, die als

relevant in der Entscheidung zu kriminellem Verhalten bzw. einem Rückfall gel-

ten und Zwischenziele für den angestrebten Veränderungsprozess formulieren:

(Vor-)Geschichte kriminellen Verhaltens, pro-kriminelle Haltung, pro-kriminelle

Bekannte–wozu sowohl der Kontakt zu anti-sozialen, straffälligen sowie die Iso-

lation von pro-sozialen, nicht-straffälligen Dritten gezählt wird –, anti-soziales

Persönlichkeitsmuster, Familie bzw. Partnerschaft – hier insbesondere die Qua-

lität der zwischenmenschlichen Beziehungen sowie Verhaltenserwartungen be-

züglich kriminellen Verhaltens –, Schule bzw. Arbeitsstelle, Alkohol- und Dro-

genmissbrauchundFreizeitgestaltung (vgl.BontaundAndrews2017,S. 45 f.).An-

hand des über diese Faktoren bewerteten Rückfallrisikos wird dann beispielswei-

se über die für die Straftäter*innen angemessene Betreuungsintensität entschie-

den–demWirksamkeitsprinzip zur größtmöglichen Erzielung rückfallpräventi-

ver Wirkung folgend werden demnach Personen mit höherem Rückfallrisiko in-

tensiver als Personenmit geringerem Risiko betreut (vgl. Mayer 2015, S. 154).

Gleichwohl über das Prinzip der spezifischen Ansprechbarkeit – Responsiti-

vity – auch die Möglichkeit des Einbezugs der interpersonellen Bedürfnisse der

Proband*innen – zumindest sofern sie als ,criminogenic needs‘59 und damit dy-

namische Risikofaktoren eingeschätzt werden–und die Zuweisung passgenauer

Maßnahmen hervorgehoben wird (vgl. Bonta und Andrews 2017, S. 180 ff.), weist

Dollinger darauf hin, dass die Interpretation von Risikofaktoren insofern pro-

57 Neben diesen drei zentralen Prinzipien bezüglich Risiko, Bedarf und Ansprechbarkeit wurden

inzwischen zwölf weitere in das Modell integriert (vgl. Bonta und Andrews 2017, S. 176 f.).
58 Die Beschreibung des RNR-Modells dient hier gleichzeitig der Veranschaulichung der Logik ei-

ner risikoorientierten Arbeitsweise.Der Vollständigkeit halber sei hier außerdem das Good-Li-

ves-Modell genannt, das von TonyWard und Claire Stewart 2003 als Rehabilitationsmodell für

Täter sexuellenMissbrauchs konzipiert wurde und als Gegenmodell zumRNR-Ansatz betrach-

tet wird (vgl. Kammerer 2020, S. 108). Ein Vergleich beider Modelle findet sich beispielsweise

bei Schmidt 2016.
59 Die ,criminogenic needs‘ sind an den acht Risikofaktoren angelehnt und schließen unter ande-

remeinemangelndeprosoziale Freizeitgestaltung,missbräuchlichenKonsumvonDrogenoder

schlechte familiäre Beziehungen ein. Als ,noncriminogenic needs‘ werden Elemente mentaler

und physischerGesundheit gefasst, ihnenwird ein geringer Zusammenhangmit demRückfall-

risiko zugesprochen (vgl. Bonta und Andrews 2017, S. 180 f.).
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blematisch sei, als dass sie die Wahrnehmung der betroffenen Personen rein auf

ihre vermeintlich kriminogenen Risikofaktoren und die Aufgabe, diese zu nor-

malisieren, lenke (vgl. Dollinger 2021, S. 15). Kritisiert wird, dass das Prinzip der

Ansprechbarkeit im Vergleich zu den anderen beiden Prinzipien risk und need

im Modell nur wenig Berücksichtigung finde und die Bedürfnisäußerung ledig-

lich zumZweck eines ,besserenHerankommens‘ andieProband*inneneingesetzt

werde, ihnen eine selbstbestimmteEntscheidungüber die Lebensbereiche,die im

Verlauf der Hilfe bearbeitet werden sollen, jedoch kaum zugestanden werde (vgl.

Cornel und Pruin 2021, S. 109). Die Teilnehmenden solcher Maßnahmen fühlten

sich in ihren tatsächlichenBedürfnissen daher nicht vollständig ernst genommen

(vgl. Dollinger 2015, S. 437)60.

Eine Studie von Hofinger, in der sie in einer Phase der Umstrukturierung

des österreichischen Bewährungshilfesystems und der Neu-Implementierung

von Risiko- und Ressourcen-Assessments Bewährungshilfeadressat*innen in-

terviewte, die im Rahmen des Programms RISK61 in dem Modul Deliktverarbei-

tung betreut wurden, kommt indes zu der Erkenntnis, dass „eine langfristige,

ganzheitliche Betreuung im Rahmen einer guten Arbeitsbeziehung Bedingung

dafür ist, dass ein Programm wie die Deliktverarbeitung seine – mitunter ein-

drucksvolle – Wirkung entfalten kann“ (Hofinger 2016, S. 255). Es konnten vier

Adressat*innengruppen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung des Deliktverarbei-

tungsmoduls und den Zusammenhang mit ihrem Desistanceprozess typisiert

werden, darunter auch ,die Begeisterten‘, in deren Aussagen zentral wurde,

dass ein solches Programm dann als wirksam und hilfreich empfunden werde,

wenn es in die richtigen Rahmenbedingungen eingebettet sei (vgl. ebd., S. 241).

Mithilfe des Programms und in Zusammenarbeit mit den Fachkräften sei es

den Begeisterten gelungen, „zu einer kohärenten Erzählung über sich selbst zu

kommen, die sowohl gute Gründe für die Straftat(en), als auch eine plausible Er-

klärung für die Veränderung beinhaltete“ (ebd., S. 243).Hofinger weist hier unter

anderem auf einen Zusammenhang mit der Bedeutung, die Maruna den Selbst-

Narrativen im Desistanceprozess zuweist, hin (siehe dazu Unterkapitel 2.3.1).

Am scheinbar entgegengesetzten Ende der Adressat*innen-Einschätzungen be-

findet sich die Gruppe der ,Scheinangepassten‘, die ihreMotivation, nicht wieder

rückfällig zu werden, ausschließlich auf Vermeidungsziele stützten. Ihnen wird

zugeschrieben, dass es im Rahmen der Deliktverarbeitung nicht gelungen sei,

das eigene Rückfallrisiko realistisch zu bewerten oder die Vermeidungsziele mit

positiven persönlichen Zielen zu verknüpfen (vgl. Hofinger 2016, S. 248). Zur

60 Dollinger bezieht sich hier auf die Ergebnisse eine Sekundärdatenanalyse im Kontext von Risi-

ko- und Bedarfskonstruktionen in der Jugendjustiz von Phoenix und Kelly 2013.
61 Das RISK-Programm ist ein von Mayer et al. in der Schweiz entwickeltes, verhaltenstherapeu-

tisch orientiertes Programm, das auf dem RNR-Modell basiert. Siehe hierzu beispielsweise

Mayer et al. 2007.
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Einordnung dieser Ergebnisse rekurriert Hofinger auf die bereits oben erwähnte

Debatte, die unter anderem zwischen Vertreter*innen der Desistanceforschung

und des RNR-Ansatzes besteht, Stärken und Lebensziele der Adressat*innen

anstelle von Risiken und kriminogenen Bedürfnissen in den Mittelpunkt der

Bewährungshilfearbeit zu rücken. Kritikpunkte finden sich insbesondere be-

züglich des zugrundeliegenden Menschenbildes. So konstatiert McNeill, dass

mit der Konstruktion und der Behandlung von Individuen als ,bundles of risks‘

provoziert werde, ihre Stärken, ihr Potenzial und ihre Menschlichkeit zu ver-

nachlässigen (vgl. McNeill 2016, S. 154). Zudem berge eine risikoorientierte

Arbeitsweise die Gefahr des ,dividualizings‘, wennMenschen als Vertreter*innen

von Typen anstatt als Personen behandelt würden (vgl. ebd., S. 154). Mit Blick

auf die Bewährungshilfearbeit wird unter anderem diskutiert, dass mit der vor-

herrschenden Orientierung an den Risikofaktoren zudem eine Änderung in der

Bewertung von (kollaborativer) Beziehungsarbeit innerhalb der Bewährungs-

hilfe einhergehe (vgl. Anhorn 2022, S. 146). Cornel und Lindenberg formulieren

darüber hinaus, dass mit dem Konzept der Risikoorientierung einerseits ein

Versprechen von Sicherheit gegeben werde, das so nicht zu erzielen sei, und

andererseits die Möglichkeiten methodischer Sozialer Arbeit zur erfolgreichen

Beeinflussung von Lebenslagen und Verhalten unterschätzt würden (vgl. Cornel

und Lindenberg 2018, S. 25). Dabei unterscheiden sie jedoch zwischen sozial-

arbeiterischem Handeln, das als eine Voraussetzung und zur Einschätzung des

Interventionsbedarfes die Kenntnis von Vorstrafen, dem aktuellem Anlass der

Bewährungsunterstellung sowie vorhandene Unterstützungsressourcen setzt

und damit auch die Rückfallgefährdung einschätzt, von den oben beschriebenen

Konzepten, wie dem RNR-Modell, in denen Risikoabschätzung zu der zentralen

Voraussetzung fachlichen Handelns werde (vgl. ebd., S. 24).

Hofinger kommt in ihrer Analyse zu demSchluss, den beispielsweise auch Lö-

sel teilt – dass Desistance- und ,What Works‘-Konzepte letztlich gut miteinan-

der vereinbar seien. Einen der größten konzeptionellen Unterschiede zwischen

Expert*innensteuerung im Sinne risikoorientierter Arbeitsweisen und eines kli-

ent*innenzentrierten Arbeitsansatzes der Desistance-Empfehlung folgend sieht

siedadurchaufgelöst,dassderEinbezug risikoorientierterModelle sowie einege-

lingende Arbeit generell letztlich „weniger eine Frage des Programms selbst als

eine Frage der guten Praxis zu sein [scheint]“ (Hofinger 2016, S. 255).

Gemäß einer in den Jahren 2018 und 2019 durchgeführten, bundesweiten

Umfrage in Bezug auf die Implementierung des RNR-Modells in den Bewäh-

rungshilfen der einzelnen Bundesländer oder einer Anpassung ihrer Arbeit im

Sinne der Desistanceforschung ergibt sich in Bezug auf die eingesetzten Ver-

fahren, den Einfluss einer Risikoeinschätzung auf die Leistungsgestaltung und

die Informierung der Proband*innen über die Risikobewertung ein heterogenes

Bild (vgl. Cornel und Pruin 2021, S. 110 ff.). So lässt sich zusammenfassen, dass

in einigen Ländern insbesondere für die Anamnese in Bewährungshilfe- und
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Führungsaufsichtsverfahren risikoorientierte Instrumente eingesetzt werden,

an deren Entwicklung die Fachkräfte immer mindestens mit-beteiligt gewesen

seien (vgl. ebd., S. 110 f.). In fast allen Ländern wurde zudem die Wichtigkeit

der Informierung der Proband*innen über die Risikobewertung betont (vgl.

ebd., S. 116). Die Autor*innen resümieren, dass sie „eine völlige Umsteuerung

von der Hilfe zur Kontrolle mit einer Entwertung der Profession Sozialer Arbeit

zugunsten quasi polizeilichen Aufgaben und einer starken Einschränkung der

Autonomie fachlichen Handelns der Bewährungshelfer_innen“ in den bisheri-

gen Ergebnissen nicht gefunden haben (ebd., S. 117). Es stünden jedoch noch

Forschungsergebnisse bezüglich der Perspektive der Fachkräfte aus, zudem ist

zu konstatieren, dass die bisherigen Erkenntnisse auf der Selbstauskunft der

Länder basieren.

In dem vorliegenden Forschungsprojekt wird in Ableitung des beschriebenen

Diskurses eine Unterscheidung zwischen allgemeiner und risikoorientierter Be-

währungshilfe als vergleichendeHeuristik auf Ebene der Programmatik derHilfe

eingesetzt62. Inwieweit diese in Bezug auf die forschungsleitende Frage nach Fol-

gen der Bewährungshilfe für das SozialeNetzwerk ihrer Adressat*innen einfluss-

nehmend ist und von den Adressat*innen der Hilfe überhaupt als relevant erach-

tetundgemachtwerden,gilt es empirischzuüberprüfen.Perspektivisch lässt sich

vermuten, dass sich Unterschiede in den Bewertungen und Zuschreibungen der

BeziehungzwischenFachkraft undAdressat*in ergebenunddiese verschiedenar-

tige Folgen generieren. Ferner scheint esmöglich, dass die sozialen Beziehungen

der Adressat*innen zu einzelnen Personen oder Gruppen innerhalb risikoorien-

tierterBewährungshilfearbeit stärkerkontrolliertundgegebenenfalls restringiert

werden, und sich die von den Betroffenenwahrgenommenen Folgen dadurch un-

terscheiden.Ob und aufwelcheWeise sich diese aus derHeuristik resultierenden

theoretischenVorannahmenauch auf Ebeneder subjektivenAdressat*innensicht

sowie aus der Perspektive ihrer Bezugspersonenundder Fachkräfte zeigen,bleibt

zunächst offen und gilt es anhand des empirischenMateriales zu rekonstruieren.

62 Dabei darf die Heuristik der allgemeinen Bewährungshilfe jedoch nicht per se mit den von der

Desistance-Forschung postulierten Ansätzen gleichgesetzt werden, da größtenteils unbekannt

ist, inwieweit hier Implementierungen oder Annäherungen vorgenommenwurden.Die Beson-

derheiten der jeweiligen Arbeitsweisen und -orientierungen gilt es ebenfalls empirisch heraus-

zuarbeiten.
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3. Soziale Netzwerke

Wie bereits dargelegt wurde, werden die Adressat*innen der Bewährungshilfe in

diesem Forschungsprojekt nicht als isolierte Individuen, sondern als sozial ein-

gebetteteWesen betrachtet. So beschreibt Vogelvang: „EinKlient [sic] der Bewäh-

rungshilfe ist nicht nur einVerdächtigter oderStraftäter.Er ist stets auch einKind

seiner Eltern und oft ein Bruder, ein Partner, Vater seiner Kinder und ein Onkel

oder Neffe“ (Vogelvang 2013, S. 181). Diese soziale Einbettung wird hier in Form

von Sozialen Netzwerken und ihren Beziehungen darin betrachtet. Soziale Be-

ziehungen können für den Menschen als soziales Wesen insofern als existenzi-

ell angesehen werden, als über sie sowohl die Sozialität und soziale Integration

gesichert als auch Identität gebildet wird (vgl. Lenz und Nestmann 2009, S. 9).

Wie in Kapitel 2 expliziert, scheint es gerade im Kontext justizieller Maßnahmen

und dem Prozess der Abstandnahme kriminellen Verhaltens, in dem die Betrof-

fenen beispielsweise auch stigmatisierenden Zuschreibungen begegnenmüssen,

für die*den Einzelnen unerlässlich wichtig zu sein, auf vertrauensvolle, unter-

stützende sozialeBeziehungenzurückgreifenzukönnen.InsbesonderederFami-

lie von Bewährungshilfeadressat*innen wird eine zentrale Rolle sowohl im Kon-

text der Entstehung als auch dem Ausstieg von Kriminalität und als ,unsichtbare

Opfer‘ auch eineMit-Betroffenheit bezüglich der Auswirkungen kriminellen Ver-

haltens zugeschrieben (vgl. Matt und Schwiers 2021, S. 277 f.).

Die Einbettung sozialer Beziehungen in ein Beziehungsgefüge und ihre Ver-

knüpfung zu einem sozialen Beziehungssystem wird als Soziales Netzwerk be-

schrieben. Die Betrachtung eines Sozialen Netzwerks scheint insbesondere des-

halb instruktiv, „weil es imstande ist, die überbrückende Funktion zwischen der

Mikroebene zwischenmenschlicher Konstellationen zurMakroebene sozialer Be-

ziehungsstrukturen einzunehmen“ (Lenz und Nestmann 2009, S. 13). Zudem hat

es als relationaler Analyseansatz das Beziehungsgefüge zwischen mehreren Ak-

teur*innen zumGegenstandund erweitert denBlick auf Individuen und einzelne

Beziehungen (vgl. Hollstein 2006, S. 13). Für die vorliegende Arbeit scheint es da-

her in hohemMaße anschlussfähig, um die Adressat*innen der Bewährungshilfe

in ihrer sozialen Einbindung in den Blick zu nehmen. Die Untersuchung von So-

zialen Netzwerken kann auf zwei Weisen konzeptualisiert werden, einerseits als

erklärender Faktor für das infragestehendePhänomenund andererseits als zu er-

klärender Gegenstand (vgl. Rau 2017, S. 46 f.)63. In dem hiesigen Forschungspro-

jekt soll anhand der Zuschreibungen und kausalen Setzungen der Adressat*in-

63 Rau verweist hier auf das Netzwerk als unabhängige oder abhängige Variable. Siehe dazu auch

Papachristos 2011.
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nen, ihrer Bezugspersonen aus dem Sozialen Netzwerk und ihrer Fachkräfte in

Bezug auf die Bewährungshilfezeit sichtbar gemacht werden, ob und wie das So-

ziale Netzwerk und die sozialen Beziehungen in Abhängigkeit von bzw. im Zu-

sammenspiel mit der Bewährungsunterstellung der*des Adressat*in beeinflusst

werden und welche Folgen sich in und aus der Hilfe ergeben. Ausganspunkt der

Forschung ist demnach, die Sozialen Netzwerke der Adressat*innen als Untersu-

chungsgegenstand zu betrachten.

Emirbayer folgend bestehe in der netzwerkanalytischen Perspektive der am

besten ausgearbeitete und am weitesten verbreitete Ansatz zur Analyse sozialer

Struktur (vgl. Emirbayer 2017, S. 51). Darin handele es sich jedoch weniger um ei-

ne eindeutigeTheorie oder die Ansammlung diverser Forschungstechniken, son-

dern mehr um ein analytisches Paradigma „für die Untersuchung, wie Ressour-

cen, Güter und selbst Positionen sich innerhalb bestimmter Figurationen aus so-

zialen Beziehungen im Fluss befinden“ (ebd., S. 51). Aus diesemGrund scheint ei-

ne Differenzierung zwischen netzwerktheoretischen und netzwerkanalytischen

Ansätzen nicht immer trennscharfmöglich. In den nachfolgenden Unterkapiteln

wird dennoch entlang des hiesigen Forschungsinteresses der Versuch unternom-

men, Soziale Netzwerke zunächst theoretisch zu verorten (Unterkapitel 3.1) und

im Anschluss eine empirische Rahmung Sozialer Netzwerkforschung vorzuneh-

men (Unterkapitel 3.2).

3.1 Theoretische Rahmung

Wie sich in der nachfolgenden kurzen Abhandlung der Genese des Netzwerkbe-

griffs zeigen wird, bestehen diverse theoretische und forschungspraktische An-

sätze und Anknüpfungspunkte, Soziale Netzwerke zu konzeptualisieren und em-

pirisch zu betrachten.UmdemSozialenNetzwerk als Untersuchungsgegenstand

umfassend begegnen zu können, erscheint es notwendig, diese Entwicklungs-

linien zumindest in ihren Grundzügen mit Blick auf die zentralen Erkenntnis-

se nachzuzeichnen64. Dabei wird unter anderem wiederkehrend der Frage be-

gegnet,wie soziale Beziehungen und Soziale Netzwerke entstehen und Identität,

auch vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Struktur, (aus-)gebildet wird. Zen-

trale Begriffe sind dabei neben dem Sozialen Netzwerk selbst, die der sozialen

Beziehung, der Netzwerkmitglieder oder -akteur*innen, sowie von Ego und ih-

ren*seinen Alteri und Bezugspersonen. Wie sich im Laufe des hiesigen und des

folgenden Kapitels zeigen wird, wird die Annäherung an den Netzwerkbegriff in

der vorliegenden Arbeit überwiegend empirisch erfolgen.

64 Ein umfassender Überblick zu der Entwicklung der Sozialen Netzwerkanalyse findet sich bei-

spielsweise bei Gamper und Reschke 2010.
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Erste Ausformulierungen des Netzwerksbegriffes finden sich bei J.A.Barnes

(1954)65, eine begriffliche Definition des Sozialen Netzwerks liefert im Anschluss

Mitchell (1969) als „a specific set of linkages among a defined set of persons“ (Mit-

chell 1969, S. 2)66. Nach Laireiter reicht eine einzelne Definition für ein adäquates

Verständnis des Netzwerkbegriffs nicht aus, eine solche sei mehr als eine para-

digmatische Klammer einer Sichtweise und einesmethodischenHandelns zu se-

hen und weniger als eine verbindliche Umschreibung eines sozialen Phänomens

(vgl. Laireiter 2009, S. 76). Hollstein weist darauf hin, dass es stets eine Frage des

methodischen Herangehens und der Definition sei, wer zu einem Netzwerk ge-

höre und woraus es bestehe (vgl. Hollstein 2006, S. 14 ff.). Je nach theoretischer

Perspektive und empirischerKonzeptualisierungdivergiert demnach,was als So-

ziales Netzwerk in den Blick genommen wird. Diese Variationen werden nach-

folgend entlangder zentralennetzwerkanalytischenund -theoretischenEntwick-

lungslinien skizziert. Darauf aufbauend wird erläutert, wie Soziale Netzwerke in

der vorliegenden Arbeit konzeptualisiert werden und welche Anknüpfungspunk-

te in der kriminologischen Forschung bestehen.

Das Netzwerkkonzept67 wurde lange Zeit als ohne eigene Theoriegrund-

lage auskommend angesehen (vgl. Stegbauer und Holzer 2019, S. 1), es lässt

sich jedoch an verschiedene Theorien und Überlegungen anknüpfen. So ist das

netzwerkanalytischeDenken vonVorläufern der Sozialanthropologie, Soziologie,

Ethnologie und Sozialpsychologie geprägt. Georg Simmel gilt mit seinen theore-

tischen Ausführungen zu einer formalen Soziologie (1908)68 als einer der ersten

Vordenker. Die formale Soziologie zielt darauf ab, „Soziales anhand beobacht-

barer zwischenmenschlicher Beziehungen zu erklären“ (Häußling 2010, S. 241).

Als wissenschaftlichen Gegenstand dieser Soziologie charakterisiert Simmel die

Wechselwirkungen zwischen Individuen und die daraus resultierenden sozialen

Dynamiken und Strukturen, die eine Gesellschaft erst ausmachen würden (vgl.

Diaz-Bone 2008, S. 312). Das Zustandekommen des äußeren Netzwerks der

Gesellschaft sieht Simmel durch den kausalen Zusammenhang der miteinander

verflochtenen sozialen Elemente begründet. Dieser Zusammenhang werde ein

65 In der Darstellung der Ergebnisse seiner Untersuchungen zu den sozialen Strukturen in einem

norwegischen Fischerdorf beschreibt Barnes: „The image I have is of a set of points some of

which are joined by lines. The points of the image are people, or sometimes groups, and the

lines indicate which people interact with each other“ (Barnes 1954, S. 43).
66 Die Definition geht zurück auf Forschungsarbeiten von John Barnes, Elisabeth Bott und Alfred

R. Radcliffe-Brown zu den Beziehungen von Stammes- oder Gemeindemitgliedern (vgl. Lairei-

ter 2009, S. 76).
67 Da es, wie auch im Folgenden dargestellt wird, nicht die Netzwerktheorie gibt, wird hier im-

mer dann von ,Netzwerkkonzept‘ gesprochen, wenn auf den grundlegenden Ansatz, mitein-

ander verbundene Akteur*innen in ihrer relationalen und strukturellen Einbettung sowie die

zwischen ihnen bestehenden Beziehungen in den Blick zu nehmen, rekurriert wird.
68 Siehe hierzu Simmel 2018. DasWerk „Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Verge-

sellschaftung“ ist erstmalig 1908 erschienen.
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teleologischer, „sobald man ihn von den individuellen Trägern [sic] her betrach-

tet, von seinen Produzenten [sic], die sich als Ichs fühlen und deren Verhalten

aus dem Boden der für sich seienden, sich selbst bestimmenden Persönlichkeit

wächst“ (Simmel 2018, S. 61).

Sein akademischer Schüler Leopold von Wiese führt darauf aufbauend den

Begriff der Beziehungslehre ein, demnach der Grad der Verbundenheit der Men-

schen, bestimmbar anhand der Größe des Abstands sowie nach Nähe und Ferne,

zu studieren sei (vgl.Wiese 1933, S. 109). Soziale Beziehungen seien demnach „ein

durch einen sozialen Prozeß [sic] oder (häufiger) durchmehrere soziale Prozesse

herbeigeführter labiler Zustand der Verbundenheit oder Getrenntheit zwischen

Menschen“ (ebd., S. 110). Als sozialen Prozess beschreibt vonWiese Abstandsver-

schiebungen oder Distanzierungen, die sowohl die Erweiterung als auch die Ver-

minderung von Abstand bedeuten können, und die sich in der Sphäre des sozia-

len Raums abspielen (vgl. ebd., S. 110 f.)69. Ausgehend von einer Mitte zwischen

reinem Individualismus und Kollektivismus „werden formal soziologisch ebenso

individuelle Einflussnahmen auf soziale Prozesse betrachtet und in ihrer sozia-

len Bedingtheit erforscht“ (Häußling 2010, S. 242). In den Blick rücken Formen

des sozialen Zusammenlebens, wie beispielsweise die Über- und Unterordnung,

einStreit, einGeheimnis oder eineTriade.Gleichwohl diesedurchdieKonstellati-

on zwischenmenschlicherBeziehungenbewirktenFormendasmenschlicheHan-

deln nicht in einem kausalen Sinne determinieren würden, werde durch sie den-

noch der ,Horizont an Interaktionsmöglichkeiten‘ aufgezeigt (vgl. ebd., S. 241 f.).

Basierend auf diesen Gedanken entwickelten Jacob L. Moreno und Hellen

H. Jennings (1934)70 etwa zwanzig Jahre später erste soziometrische Analysen,

mit denen Gruppenstrukturen deskriptiv erfasst werden konnten. Diese Studien

führten im Weiteren zu der formalen Netzwerkanalyse, die „Muster von Sozi-

albeziehungen innerhalb einer abgeschlossenen Population von Einheiten mit

formal-mathematischen Verfahren untersucht“ (Fuhse 2016, S. 216).

Als Vorläufer der in dem hiesigen Forschungsprojekt fokussierten Analyse

ego-zentrierterNetzwerke–betrachtetwirddabei die interpersonaleVernetzung

eines bestimmtenAkteurs,Ego (vgl.Gamper 2020a,S. 114)–geltendie frühenGe-

meindestudien vonW.LoydWarner (1941) sowiedie Survey-UntersuchungenPaul

Lazarsfelds (1944) (vgl. Fuhse 2016, S. 33). Beide nahmen mit unterschiedlicher

methodischer Herangehensweise den Zusammenhang von sozialen Beziehun-

gen und individuellen Variablen, beispielsweise Einstellungen oder Verhalten,

69 Den ,un-körperlichen‘ sozialenRaumgrenzt vonWiese deutlich vondemphysischenundweite-

renRäumenab, als die Sphäre, in der soziale Prozesse geschehenundbenennt die Isolierbarkeit

der Sozialsphäre von der Körperwelt und der Bereich des Seelischen (vgl.Wiese 1933, S. 111).
70 Das Originalwerk „Who shall survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy, and

Sociodrama“ von 1934 ist inDeutschland unter demTitel „Die Grundlagen der Soziometrie:We-

ge zur Neuordnung der Gesellschaft“ bekannt, siehe beispielsweise Moreno 1996.
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in den Blick und legten damit einen von der Soziometrie abweichenden Fokus.

Lazarsfeld widmete sich in diesem Zuge gemeinsam mit Robert Merton zudem

dem Prinzip der Homophilie, das „a tendency for friendships to form between

those who are alike in some designated respect“ beschreibt (Lazarsfeld und Mer-

ton 1954, S. 23), wobei es sich bei der Tendenz um ein beobachtbares und kein

interpretatives Konzept handle. Sie unterscheiden die status-homophily, die

beobachtbare Ähnlichkeitstendenzen zwischen der Gruppenzugehörigkeit oder

den Positionen innerhalb einer Gruppe beschreibt71, von der value-homophily,

die die beobachtbare Tendenz zur Übereinstimmung mit Werten von Freunden

ausdrückt (vgl. Lazarsfeld und Merton 1954, S. 24). So würden Gemeinsamkeiten

und Unterschiede in Werten oder Einstellungen eine dynamische Rolle bei der

Bildung, Aufrechterhaltung oder Störung von Freundschaft einnehmen (vgl.

ebd., S. 25).

Mit dem ,Harvard Breakthrough‘ gelingt es zwischen den 1960er und 70er

Jahren vor allem Harrison White und der Gruppe seiner Studierenden den rela-

tionalen Ansatz und die Netzwerkanalyse zum Durchbruch zu führen (vgl. Raab

2010, S. 30). Die zentrale Idee war dabei „Netzwerke aus einer globalen Perspek-

tive, d.h. Netzwerke als Analyseeinheit, zu betrachten (im Gegensatz zu einem

Fokus auf individuelle Knoten und damit verbundene Indices)“ (ebd., S. 33).

Erklärt werden sollte, wie Akteur*innen ihre Identität ausbilden bzw. in Sozialen

Netzwerken konstruieren: „So, basically, an identity comes along with its footing

out of mismatch, by drawing on both observation and reflexive self-observation“

(White 2008, S. 9)72. Das Besondere an diesem Ansatz sei, so Schmitt, dass er so-

wohl den Individualismus als auch den Strukturalismus als erklärende Theorien

vermeidet (vgl. Schmitt 2019, S. 591). Mit einer konstruktivistischen Perspektive

widmet White „den sozialen Prozessen der Formierung und Veränderung von

ties mehr Aufmerksamkeit“ (Holzer 2010, S. 80)73. Gemeinsam mit dem 1997

erschienen Werk ,Manifesto for a Relational Sociology‘ von Mustafa Emirbayer74

wird diese Phase der Netzwerkforschung als ,cultural turn‘ bezeichnet, da hier

nun strukturelle und kulturelle Elemente als konstitutiv für die Schaffung und

71 Hier handelt es sich um zugeschriebene Merkmale wie das Geschlecht, die Ethnie oder die Re-

ligionszugehörigkeit.
72 Sein theoretisches Hauptwerk „Identity und Control“ legte White dabei zwei Mal auf, siehe

White 1992 mit dem Zusatz „a structural theory of social action“ sowie White 2008 unter dem

Untertitel „how social formations emerge“. Zum Potenzial der Netzwerktheorie von Harrison

White für erziehungswissenschaftliche Debatten und Forschungsansätze siehe Clemens 2016.
73 Während netzwerkanalytische Studien meist einem strukturalistischen Determinismus oder

einem strukturalistischen Instrumentalismus, je nach Fokussierung auf die Beziehungen oder

die Elemente der Netzwerke, zugeordnet wurden, schlagen Emirbayer und Goodwin auch auf

Basis vonWhitesÜberlegungeneinen strukturalistischenKonstruktionismusvor,derdiewech-

selseitige Konstitution von Relationen und Elementen in den Blick nimmt (vgl. Holzer 2010,

S. 76).
74 Einen Vergleich der beidenWerke stellt beispielsweise Schmitt 2017 an.
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den Erhalt von Sozialen Netzwerken angesehen werden (vgl. Fuhse und Mützel

2010, S. 7). Auch eine Ebene des Sinns und der Bedeutung, die die beteiligten

Akteur*innen ihren Beziehungen beimessen und die ihr Verhalten beeinflussen,

wird nun bei der Untersuchung von Sozialen Netzwerken miteinbezogen (vgl.

Clemens 2016, S. 14). Whites Werk kann zudem aus heutiger Sicht als der ,wohl

ganzheitlichste Entwurf ‘ zur theoretischenGrundlegungderNetzwerkforschung

angesehen werden (vgl. Meins 2022, S. 169).

Mit diesem kurzen Abriss um die Entwicklung und theoretische Anknüp-

fungspunkte des Netzwerkkonzepts sollte die grundlegende Haltung netzwerk-

analytischen Denkens aufgezeigt und verdeutlicht werden, wie und entlang

welcher Parameter die soziale und strukturelle Einbindung von Menschen kon-

zeptualisiert werden kann. Dabei ist diese Rahmung lediglich als einordnender

Überblick zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit75. Wie

oben bereits erwähnt, erfolgt die hiesige Annäherung an Soziale Netzwerke

überwiegend empirisch. In dem vorliegenden Forschungsprojekt wird mit der

spezifischen Fokussierung auf das Soziale Netzwerk der*des Bewährungshilfe-

adressat*in ein sogenanntes ego-zentriertes Netzwerk in den Blick gerückt. „An

ego-centered network consists of a focal actor, termed ego, as set of alters who

have ties to ego, and measurements on the ties among these alters“ (Wasserman

und Faust 1994, S. 42). Mit Ego ist hier die*der Bewährungshilfeadressat*in ge-

meint – die Person, aus deren Sicht ihr*sein Soziales Netzwerk erhoben wird.

Sieht Ego ihrem*seinem Sozialen Netzwerk eine Person als zugehörig an, wird

diese Person Alteri oder hier auch Bezugsperson genannt. Je nach Konzeptua-

lisierung können Soziale Netzwerke auch weitere Netzwerkakteur*innen oder

-mitglieder, beispielsweise Unternehmen, Universitäten oder auch Haustiere

und andere nicht-menschliche Objekte, umfassen.

Ein zentrales Merkmal des ego-zentrierten Netzwerks, wie es hier verstan-

den wird, ist, dass nur Ego darüber entscheidet – bewusst oder unbewusst sei

an dieser Stelle zunächst zweitrangig–,wen oder was sie*er ihrem*seinemNetz-

werk als Alteri zugehörig erachtet.Wie sich bei derDarstellungdesmethodischen

Vorgehens in Kapitel 4 zeigen wird, ist die empirische Heranführung der Adres-

sat*innen zurErhebung ihres SozialenNetzwerks jedoch entlangder forschungs-

leitenden Fragestellung an für sie (aktuell) wichtige Personen, Kontakte und Be-

ziehungen – also menschliche Akteur*innen – orientiert.

Beziehungen werden als konstitutiver Teil eines Sozialen Netzwerks gefasst

und beschreiben eine Verbindung zwischen zwei Menschen, beispielsweise zwi-

schen Ego und Alteri oderzwischen zwei Alteri. Die Ego-Alteri-Beziehung wird

75 So blieb beispielsweise die oft in Zusammenhang mit dem Netzwerkkonzept diskutierte Sys-

temtheorie nachN.Luhmann, siehehierzuLuhmann 1984undzumDiskurs beispielsweiseHol-

zerundFuhse2010,oderdieAkteur-Netzwerk-Theorie (Latour 2005),diedieProzesse zwischen

menschlichen und nicht menschlichen Aktankten fokussiert, unbeachtet.
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dabei auch als durch die der Alteri untereinander beeinflusst betrachtet, da die-

se indirekt abermals mit Ego verbunden sind (vgl. Vonneilich 2020, S. 42). Ei-

ne weitere, dieser Arbeit zugrundeliegende Annahme ist, dass Egos Gedanken,

Emotionen undHandlungen als konstitutiv für das Netzwerk betrachtet werden,

gleichermaßen diese auch als durch das Netzwerk beeinflusst angesehen werden

(vgl. Lenz undNestmann 2009, S. 13). Eswird daher davon ausgegangen,dass das

ego-zentrierte Netzwerk kein starres Gebilde, sondern dynamisch und fluide ist

und zudem Wechselwirkungen unterliegt. Ferner können sich die Zuschreibun-

gen, wer dem Sozialen Netzwerk zugehörig erachtet wird, jederzeit verändern.

Ebenfalls in Kapitel 4 wird beschrieben, wie dieser Annahme empirisch begegnet

wird.

Anhand der Einordnung, wie die soziale Einbindung der Bewährungshilfe-

adressat*innen in der vorliegenden Arbeit mithilfe ego-zentrierter Netzwerke

konzeptualisiert wird, und der zugrundliegenden Annahmen verdeutlicht sich

zugleich, worin der Erkenntnisgewinn des Einbezugs Sozialer Netzwerke für

die Erforschung von Folgen Sozialer Hilfen liegen kann: Durch eine derartige

Fokussierung auf die sozialen Zusammenhänge, in die die Adressat*innen ver-

flochten sind und die sie in die Bewährungshilfe mit-einbringen, werden nicht

nur Zugänge zu einzelnen Beziehungen oder Positionierungen von Individuen

möglich, sondern auch zu den sozialen Strukturen, die sie umgeben und die sich

wechselseitig beeinflussen.

So lassen sich beispielsweise mithilfe mechanismischer Konzepte Wirk-

weisen (innerhalb) Sozialer Netzwerke aufzeigen. Mit Netzwerkmechanismen

wird ein kleinteiliger, kausaler Zusammenhang „zwischen der Struktur und

der Zusammensetzung sozialer Netzwerke und anderen sozialen Tatsachen“

beschrieben (Fuhse 2016, S. 161). Die Mechanismen lassen sich unterschiedlich

klassifizieren, nachfolgendwerden sie in Anlehnung an Fuhse (2016) in Bezug auf

die Bildung, Effekte und Strukturierung von Netzwerken sowie bezüglich ihrer

Wirkung differenziert. Beispiele für Mechanismen der Netzwerkbildung sind

unter anderem die bereits erwähnte Homopholie oder die ,Aktivitäts-Foki‘ nach

S. Feld (1981), den gemäß soziale Beziehungen insbesondere dann ausgebildet

werden, wenn Individuen in einer focused interaction zusammenkommen: „The

structure of a network is dependent upon the constraint and size of the underly-

ing foci. Highly constraining foci will create close-knit clusters of various sizes

depending upon the size of the foci“ (Feld 1981, S. 1019). Je stärker die zeitlichen

und emotionalen Einschränkungen seien, desto eherwürden die Individuen dem

Druck ausgesetzt, ihre Interaktionen mit anderen Netzwerkmitgliedern und

neuen foci zu kombinieren (vgl. ebd., S. 1019 f.). So habe unter anderem auch das

Wohnumfeld einen Einfluss auf die Zusammensetzung von SozialenNetzwerken

(vgl. Fuhse 2016, S. 161).

Netzwerkeffekte hingegen beschreiben Auswirkungen, die Netzwerkkonstel-

lationen haben können, beispielsweise Vorteile in Form eines besseren Informa-
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tionszugangs, der sich aus zentralen Positionen innerhalb des Netzwerks ergibt

(vgl. ebd., S. 171). In diesen Zusammenhang lassen sich auch die von M. Grano-

vetter beschriebene ,Stärke schwacher Beziehungen‘ (Granovetter 1983) sowie die

Wirkmächtigkeit von Brückenpositionen über strukturelle Löcher nach R. Burt76

einordnen.

Unter Wirkmechanismen Sozialer Netzwerke fassen Klärner und von der

Lippe unter anderem die soziale Unterstützung, beispielsweise das Sozialkapital

(s.u.), und den sozialen Einfluss, unter dem sie auch den sozialen Druck als

Vorgang, in dem „Akteure [sic] durch soziale Interaktionen unmittelbar dazu ge-

bracht werden, konform mit den in einer Referenzgruppe akzeptierten sozialen

Normen zu handeln“ (Klärner und Lippe 2020, S. 73), greifen.

In diesem Zusammenhang stehen auch die netzwerkstrukturierenden Me-

chanismen Transitivität und Reziprozität. Mit Transitivität werden Triaden und

ihre Balance untereinander in den Blick genommen, beispielsweise auch die Ent-

stehung von Hierarchie (vgl. Hanneman und Riddle 2011, S. 344 f.). Reziprozität

ist hingegen auf dyadische Beziehungen fokussiert und beschreibt grundlegend

das Prinzip der Gegenseitigkeit in sozialen Beziehungen (vgl. Stegbauer 2010,

S. 113). Nach Diewald handele es sich bei dem Prinzip der Reziprozität um die

„vielleicht wesentlichste Voraussetzung für das Funktionieren von Unterstüt-

zungsbeziehungen“ (Diewald 1991, S. 117). Er typisiert soziale Unterstützung im

Kontext informeller Netzwerke77 anhand dreier Aspekte: Dem Verhaltensaspekt

konkreter Interaktionen, beispielsweise in Form von materieller Unterstützung

oder Beratung, dem kognitiven Beziehungsaspekt, unter anderem die Vermitt-

lung von Anerkennung oder die Erwartbarkeit von Hilfe, sowie dem emotionalen

Beziehungsaspekt, die er mit der motivationalen Unterstützung und der Ver-

mittlung von Geborgenheit und Liebe beschreibt (vgl. ebd., S. 70 ff.).

Das netzwerkanalytischeDenkenhat inzwischenEinzug in viele verschiedene

Disziplinen und Forschungsrichtungen genommen, darunter auch in die Krimi-

nologie. Ihre Fragestellungen finden vor allem an handlungstheoretische Überle-

gungen innerhalb der Netzwerktheorien78 sowie an Ansätzen des Sozialkapitals

Anknüpfung (vgl. Rau und Höffler 2020, S. 11). Soziale Netzwerke werden in die-

sem Sinne als individuelle Ressource, die das Handeln von Akteur*innen ermög-

lichen oder einschränken, betrachtet. Unterschiedliche Ansätze setzen sich mit

der Frage des Ziels von Sozialkapital und der Zuschreibung, wie dieses erreicht

wird, auseinander (vgl. Fuhse 2016, S. 183 ff.). Beispielsweise beschreibt Lin das

Sozialkapital als „a social asset by virtue of actors’ connections and access to re-

76 Siehe hierzu Burt 1995. Für Burt generiert die Positionierung als Brücke insbesondere Informa-

tionsvorteile.
77 Diese spezifiziert er als persönliche, ego-zentrierte Soziale Netzwerke (vgl.Diewald 1991, S. 61).
78 Zu Sozialen Netzwerken und rational choice diskutieren beispielsweise Braun und Gautschi

2009.
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sources in the network or group of which they aremembers“ (Lin 2001, S. 19). Für

die ,Wirkweise‘ der Ressourcen Sozialer Netzwerke gibt er vier Erklärungen, die

mit dem verbesserten Informationsfluss, sozialen Referenzen, der Beeinflussung

durch strategische Positionierung einzelner Beziehungen und Netzwerkpositio-

nen sowie der Verstärkung von Identitäts- und Anerkennungsprozessen zusam-

menhängen (vgl. ebd., S. 19 f.). Den Sozialkapitalansätzen in handlungstheoreti-

scher Perspektive ist gemein, dass sie von einem rational handelnden Individu-

um ausgehen, das ihr*sein Handeln auf den Erwerb und die Vermehrung des So-

zialkapitals ausrichtet (vgl. Fuhse 2016, S. 184)79. Durch diese Fokussierung auf

individuelle Ressourcen finden Sozialkapitalansätze zumeist Anwendung in der

Erforschung ego-zentrierter Netzwerke, beispielsweise anhand der Betrachtung

der oben beschriebenen Netzwerkeffekte.

Auch im Hinblick auf den Desistanceprozess kann, wie beispielsweise Farrall

herausgearbeitet hat, ein hohes Sozialkapital bedeutsam sein (siehe hierzu Kapi-

tel 2). Er sieht es daher als Aufgabe der Bewährungshilfearbeit an, dieses stärker

zu fokussieren. Zudem weisen Sampson und Laub in ihrer age-graded theory of

informal social control darauf hin, dass sowohl das soziale Kapital, das sie ebenso

wie Farrall in Rekurs auf Coleman (1988; 1990) in Ableitung starker sozialer Bezie-

hungen fassen, als auch die informelle soziale Kontrolle wichtig für ein Verständ-

nis von Verhaltensänderungen im Laufe der Zeit seien (vgl. Sampson und Laub

1993, S. 18 f.). So legten ihre auf den Daten der Glueck-Studie basierenden Stu-

dienergebnisse nahe, dass gerade der Aufbau von Sozialkapital in erwachsenen

Beziehungen, zuvorderst zwischen Eheleuten, dazu beitrage, dass Personen eher

von kriminellem Verhalten Abstand nehmen (vgl. ebd., S. 220). Sie resümieren:

„we believe our findings regarding continuity and change in criminal behavior

over the life course underscore the importance of social capital – social ties em-

bedded in work and family institutions“ (ebd., S. 242).

Auch in der theoretischen Auseinandersetzung mit der Frage nach den Ursa-

chen delinquenten Verhaltens werden Soziale Netzwerk-Konzepte mitunter ein-

bezogen80. Als einer der ersten Versuche, das Zustandekommen von Delinquenz

netzwerkanalytisch zu erklären, gilt Krohns network theory of delinquency (1986)

(vgl. Carrington 2011, S. 237). DieTheorie nähert sich dabei in ihren Ansätzen so-

wohl der social control theory nach Hirschi (1969)81 als auch der differential asso-

79 Es besteht damit ein Unterschied zu dem ursprünglich von Bourdieu geprägten Begriff (siehe

dazu Kapitel 2).
80 EinenÜberblick über Kriminalitätstheorien, die einen Zusammenhangmit sozialen Beziehun-

gen oder dem Sozialen Netzwerk setzen, geben beispielsweise Rau und Höffler (2020).
81 Die social control theory – im Deutschen als Bindungstheorie nach Hirschi bekannt – fragt im

Gegensatz zu vielen anderenTheorien, die dieUrsächlichkeit von deviantemVerhalten erklären

wollen, nicht danach „why do they do it?“, sondern gerade umgekehrt „why don’t we do it?“ (Hir-

schi 1969, S. 34). Konformität wird in seinem Verständnis über soziale Kontrolle erzeugt, die er

in vier Formen sozialer Bindung (,social bonds‘) begründet: attachment, commitment, invol-
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ciation theory82 an. Krohn geht davon aus, dass die Form und der Zusammenhalt

desSozialenNetzwerks,beschriebenüberdieNetzwerkdichteunddieMultiplexi-

tät83, das individuelle Verhalten innerhalb der akzeptierten Parameter des Netz-

werks beeinflusst: „Assuming thatmost foci available to adolescents aremanifest-

ly conventional, the probability of delinquent behavior will be related to the num-

ber of foci overwhich there is networkmultiplexity.By aggregating the character-

istics of social networks, the overall network density and multiplexity of a collec-

tivity (e. g., neighborhood) can be determined and used to predict rates of delin-

quent behavior“ (Krohn 1986, S. 89). Auf einer makrostrukturellen Ebene würden

sich zudem die soziostrukturellen Merkmale des Stadtgebietes auf die Form der

Sozialen Netzwerke auswirken und auf dieseWeise wiederum die Kriminalitäts-

rate beeinflussen (vgl. ebd., S. 89 f.).

Wie bereits in Unterkapitel 2.3.1 beschrieben, gibt es zudem einige theoreti-

sche und empirische Ansätze, die eine Relation zwischen dem Sozialen Netzwerk

und dem Desistanceprozess eines Individuums beschreiben. McGloin und Tho-

mas weisen in diesem Kontext darauf hin, auch symbolisch interaktionistische

Prozesse, insbesondere von peer influence, mit einzubeziehen, und rekurrieren

auf die cognitive transformation theory von Giordano und Kollegen (2002; sie-

he Kapitel 2) tun. Mit Bezug auf Mead84 fassen sie zusammen: „delinquent peer

associations influence one’s likelihood of delinquency by affecting both his/her

identity and one’s definition of the situation“ (McGloin undThomas 2019, S. 244).

In Bezug auf die (qualitative) Soziale Netzwerkforschung formulieren Töpfer und

BehrmannaufBasis des relationalenWirklichkeitszugriffes desSymbolischen In-

teraktionismus, demgemäß soziale Beziehungen immer in Relation zu anderen

Beziehungen be- und entstehen (siehe dazuweiterführendKapitel 4), dass soziale

Netzwerke „analytisch einerseits als Handlungsbedingung (als sozialer Einfluss)

konstruiert werden [können]. Andererseits werden soziale Netzwerke selbst (als

soziale Formationen) Handlungsergebnis horizontaler und vertikaler Verkettun-

genvon InteraktionenundBeziehungen“ (TöpferundBehrmann2021,S. 15).Auch

wenn das hiesige Forschungsinteresse nicht auf Handlungspraktiken, sondern

auf Bedeutungszuweisungen fokussiert ist, scheint diese Einordnung für die Be-

vement, belief. Unter anderem die age-graded theory of informal social control von Sampson

und Laub bezieht sich hierauf.
82 Die differential association theory wurde zuerst von E. Sutherland (1939) formuliert und geht

davon aus, dass kriminelle Einstellungen und Verhaltensweisen nicht angeboren, sondern von

,intimate personal groups‘ erlernt werden (vgl. Carrington 2011, S. 237). Weiterentwicklungen

dieses Ansatzes bestehen in der social learning theory nach Burgess und Akers (1966) oder der

peer influence theory vonWarr (1993).
83 Multiplexität ist ein netzwerkanalytisches Strukturmaß bezüglich der Kohäsion, das den Anteil

an Akteur*innen ausdrückt, „mit denen j [Ego; Anm. Autorin] mehr als eine Beziehung unter-

hält“ (Diaz-Bone 1997, S. 59).
84 Sie rekurrieren hier auf dasWerk „Mind,Self and Society“, das erstmals 1934 erschienen ist. Zur

deutschen Fassung siehe beispielsweise Mead 2020.
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trachtung vonBewährungshilfeadressat*innen in ihrer sozialenEinbindung zen-

tral.

Für die vorliegende, adressat*innenorientierte Untersuchung von Folgen

einer strafjustiziell gerahmten Sozialen Hilfe im Zwangskontext scheint insbe-

sondere auch vor dem Hintergrund, dass, wie in Kapitel 2 skizziert, die Adres-

sat*innen als aktiv an der Herstellung von Folgen der Hilfe beteiligt angesehen

werden, die Frage relevant, wie Entscheidungen, Bedeutungszuschreibungen

und Handlungen hergestellt und zugeschrieben werden (vgl. Baldsiefen und

Möller 2022, S. 46). In diesem Zusammenhang steht das Agency-Konzept, das

auch für sozialpädagogische Forschungen, die dezidiert an den Adressat*innen

ausgerichtet sind, anschlussfähig ist (vgl. Graßhoff 2014, S. 437). Im Deutschen

wird Agency oftmals mit Handlungsfähigkeit oder -macht beschrieben, kann

dabei jedoch ganz unterschiedlich konzeptualisiert werden, beispielsweise als

subjektive Konstruktion oder soziale Realität (vgl. Hoffmann 2015, S. 61)85. Die

Soziale Netzwerkanalyse stellt bei dem Versuch, soziales Verhalten zu erklären,

den Bezug zu den Netzwerken aus sozialen Relationen her, die die Akteur*in-

nen miteinander verbinden (vgl. Emirbayer und Goodwin 2017, S. 293). Zudem

können die „begrenzenden und ermöglichenden Dimensionen der Beziehungs-

muster“ zwischen den einzelnen Akteur*innen ermittelt werden (ebd., S. 295).

In der Konzeptualisierung von menschlicher Agency als „Fähigkeit sozial einge-

betteter Akteurinnen und Akteure, sich vorgefundene kulturelle Kategorien und

Bedingungen des Handelns in Einklang mit ihren persönlichen und kollektiven

Idealen, Interessen und Verpflichtungen anzueignen, sie zu reproduzieren und

potentiell Innovationen einzuführen“ (ebd., S. 323 f.), werden den Individuen die

,willentlichen Aspekte des sozialen Lebens‘ zugesprochen.Die Fähigkeitmensch-

licher Agency sei jedoch per se nichtmit sozialemHandeln gleichzusetzen, dieses

sei mehrfach determiniert und von gesellschaftlichen Netzwerken und kulturel-

lenUmwelten strukturiert (vgl. ebd., S. 324). Zudemgeht aus diesemVerständnis

eine wechselseitige Prägung von (Netzwerk-)Strukturen und Akteur*innen her-

vor (vgl. ebd., S. 326). Die Handlungsfähigkeit der Adressat*innenwird demnach

als durch ihre strukturelle und soziale Eingebundenheit präformiert – ermög-

licht oder begrenzt (vgl. Hoffmann 2012, S. 156) – angesehen. Für die vorliegende

Untersuchung und die Bearbeitung der Frage nach Folgen der Bewährungs-

hilfe scheint es daher relevant, die Aushandlung von Handlungsoptionen der

Adressat*innen im Kontext ihrer relationalen Eingebundenheit ihres Sozialen

Netzwerks und der Sozialen Hilfe in den Blick zu nehmen. Gemäß Graßhoff

ließe sich auch auf diese Weise der relevanten Frage annähern, „was genau die

Leistungen der Sozialen Arbeit ,am Subjekt‘ sind (und was nicht)“ (Graßhoff

85 Zur Vielfalt vonAgency-Konzepten siehe beispielsweiseHelfferich 2012, Scherr 2013 oder Emir-

bayer undMische 1998.
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2014, S. 440) – also auch, wie und welche Folgen der Hilfe für die Adressat*innen

hergestellt und durch sie (ko-)konstituiert werden.

3.2 Empirische Annäherung an Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerkforschung86 lässt sich grob anhand zweier Dimensionen un-

terscheiden, strukturell zwischen der Betrachtung von ego-zentrierten und

Gesamtnetzwerken sowie methodisch zwischen quanti- und qualitativen Ver-

fahren (vgl. Gamper 2020a, S. 111). Emirbayer und Goodwin konstatieren jedoch,

dass es entlangdes skizziertenDiskurses umdienetzwerktheoretischeVerortung

auch zu Uneinigkeiten bezüglich methodologischer Strategien und der Opera-

tionalisierung von Sozialen Netzwerken im Rahmen empirischer Forschung

komme (vgl. Emirbayer und Goodwin 2017, S. 289 f.). Den netzwerkanalytischen

Ausgangspunkt bezeichnen sie als ,antikategorischen Imperativ‘, demgemäß

der Ansatz, „menschliches Verhalten oder soziale Prozesse lediglich in Begriff-

lichkeiten zu fassen, die sich auf kategoriale Attribute von Akteurinnen und

Akteuren beziehen, egal ob individuell oder kollektiv“, zu verbieten sei (ebd.,

S. 290). Die Erklärung menschlichen Verhaltens sei ausgehend von relationalen

Mustern und nicht allein von Attributen wie dem Geschlecht, sozialem Status

oder psychologischen Prädispositionen zu treffen (vgl. ebd., S. 290). Sie grenzen

die Netzwerkanalyse daher sowohl vom Essentialismus als auch vom Kulturalis-

mus sowie dem methodologischen Individualismus ab. Löwenstein sieht in der

aus dem antikategorischen Imperativ erwachsenen methodischen Möglichkeit,

„Menschen nicht künstlich nach Variablen zu gruppieren, sondern Realgruppen

als Netzwerke aus Beziehungen abzubilden, die sie zueinander pflegen“, einen

Grund für die Popularität, die die Netzwerkanalyse in den letzten Jahren speziell

in der Erziehungswissenschaft und der Wissenschaft Sozialer Arbeit gewonnen

habe (Löwenstein 2021, S. 31 f.).

Da die forschungsleitende Fragestellung des hiesigen Forschungsprojekts

an der sozialen Einbettung der Bewährungshilfeadressat*innen interessiert ist,

stehen ego-zentrierte Netzwerke im Fokus der Betrachtung. Im Unterschied zu

der (formalen) Analyse von Voll- oder Gesamtnetzwerken, die Sozialbeziehungen

zwischen allen Akteur*innen innerhalb eines relativ abgegrenzten Kontexts, bei-

spielsweise Schulklassen oder Gemeinden, untersucht, werden bei der Analyse

von ego-zentrierten Netzwerken die persönlichen Beziehungen und Bezugsper-

sonen von Individuen fokussiert (vgl. Fuhse 2016, S. 117). Handelt es sich bei Ego

86 Die Begriffe ,Soziale Netzwerkforschung‘ und ,Soziale Netzwerkanalyse‘ werden hier synonym

verwendet.Wie Stegbauer beschreibt, ist der Begriff der ,Netzwerkforschung‘ ein deutschspra-

chiger, während international vielfach die Bezeichnung ,social network analysis‘ verwendet

wird (vgl. Stegbauer 2008, S. 12 f.).
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dabei um eine individuelle Person und nicht beispielsweise um eine Organisati-

on, werden diese Netzwerke oft auch persönliche Netzwerke genannt. Sie bieten

innerhalb der Analyse „channels through which information, social support, and

other resources flow to and from the focal actor to others; they are implicated

in the shaping and reproduction of opinions, preferences, and worldviews; and

affiliations within them–when visible to others – can reflect and serve as signals

of the actor’s social standing and status“ (Marsden und Hollstein 2023, S. 1).

Da die Analyse des Netzwerks von Ego – hier der*dem Bewährungshilfeadres-

sat*in – ausgeht, kann vorab beispielsweise nicht definiert werden, wie groß das

untersuchte Netzwerk sein wird oder wie viele Beziehungen es beinhaltet.

Die Erforschung sozialer Netzwerke kann formal mithilfe quantitativer, sta-

tistischerMethoden erfolgenoder, sowie in diesemForschungsprojekt,qualitativ

angelegt werden. Während formal-quantitative Verfahren Strukturen und Wir-

kungen Sozialer Netzwerke untersuchen (vgl. Töpfer und Behrmann 2021, S. 2),

legen qualitative Ansätze den Fokus auf die „exploration of networks, network

practices, netwok orientations and assessments, network effects, network dyna-

mics, and the validation of network data“ (Hollstein 2011, S. 406). Unter anderem

können Deutungsmuster, Sinnzuschreibungen und subjektive Wahrnehmungen

von Sozialen Netzwerken und Beziehungen in den Blick genommen werden (vgl.

Gamper 2020a,S. 128).Die sich ausderhiesigenForschungsfrage ergebendeNot-

wendigkeit eines Forschungsdesigns, das die Erhebung von Folgen der Bewäh-

rungshilfe in ihrer Kontextgebundenheit der Beziehungsherstellung und -deu-

tung ermöglicht, indem den subjektiven Deutungen der Adressat*innen Rech-

nung getragen und die Perspektiven der Bezugspersonen aus demSozialenNetz-

werk sowie der Bewährungshelfendenmiteinbezogen werden, scheint daher mit

derWahl eines qualitativen, ego-zentrierten, netzwerkanalytischen Zugangs ein-

geholt. Zur Datenerhebung in diesem Sinne werden oftmals, so auch hier, un-

oder semistrukturierte Interviews herangezogen. Das genaue methodische Vor-

gehen des hiesigen Forschungsprojekts ist im Kapitel 4 expliziert.

Bezüglich des Einbezugs Sozialer Netzwerkforschung in die Kriminologie

ergibt sich im deutsch- und englischsprachigen Raum ein unterschiedliches

Bild. Während Rau und Höffler bezogen auf die deutschsprachige Kriminologie

konstatieren, dass ein kriminologisches Desiderat unter anderem in der mehr-

dimensionalen und systematischen Erfassung von sozialen Kontakten sowie

ihren relationalen Verhältnissen zueinander und der Analyse komplexer sozia-

ler Strukturen bestehe (vgl. Rau und Höffler 2020, S. 8)87, und sie der Sozialen

87 Der Bezug wird hier explizit zu netzwerkanalytischen Methoden hergestellt. Auch in der ak-

tuellen Fortsetzung der Literaturrecherche zu kriminologischen Beiträgen mit Bezug zur So-

zialen Netzwerkanalyse, in der sich auch das hiesige Forschungsprojekt wiederfindet, konsta-

tiert Rau trotz großen Erkenntnispotenzials weiterhin eine Zurückhaltung kriminologisch For-

schender bei dem Einsatz netzwerkanalytischer Methoden (vgl. Rau 2024, S. 5). Ein Überblick
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Netzwerkanalyse eher eine Außenseiterposition in der deutschsprachigen Kri-

minologie zuschreiben, betonen Bouchard und Malm ihren – mittlerweile –

vielfältigen Einfluss auf „research on crime and the practice of crime control“

im englischsprachigen Raum (Bouchard und Malm 2016, S. 1). Sie schreiben der

Sozialen Netzwerkanalyse zu, Beiträge sowohl für bekannte kriminologische

Fragestellungen, beispielsweise den Einfluss von peer-Beziehungen auf delin-

quentes Verhalten, Bandenkriminalität und kriminelle Zusammenarbeit von

Gangmitgliedern oder die Struktur terroristischer Organisationen, als auch für

neuere Entwicklungen,wie dem interaktiven Einfluss räumlicher undNetzwerk-

Faktoren im Kontext von Kriminalität oder dem Zusammenhang zwischen zeit-

lichen Veränderungen in Netzwerkstrukturen und kriminellen Handlungen, zu

leisten (vgl. ebd., S. 3 ff.).

Das hiesige Forschungsprojekt öffnet mit der Frage nach Folgen der Bewäh-

rungshilfe für das Soziale Netzwerk ihrer Adressat*innen den Blick nicht nur für

(innere und äußere) Einflussnahmen auf das Soziale Netzwerk und die sozialen

Beziehungen darin, sondern auch für Veränderungen in der individuellen sozia-

len Einbindung. In diesem Kontext zeigte unter anderemTheile (2020) in seiner

Untersuchung von jungen Erwachsenen im Übergang aus der Heimerziehung,

dass insbesondere biografische Vorerfahrungen undHintergründe einen zentra-

len Stellenwert bei der Veränderung von Sozialen Netzwerken einnehmen und

sich prägend auf das aktuelle Handeln auswirken (vgl. Theile 2020, S. 123). Ryan

und D’Angelo markieren in ihren Untersuchungen zu Sozialen Netzwerken von

Migrant*innen außerdem die besondere Rolle von Zeit und Zeitlichkeit (,times-

capes‘) innerhalb der Forschung zur Neubildung von sozialen Beziehungen (Ryan

undD’Angelo 2018). AuchHollstein nennt in Rekurs auf ihre Forschungsergebnis-

se zu den Veränderungen informeller Beziehungen nach Verwitwung88 die Zeit

als einen der zentralen strukturellen Aspekte (vgl. Hollstein 2003, S. 156 ff.). Zu-

dem resümiert sie, dass Statuspassagen „mit Veränderungen der Ausprägungen

von Beziehungsstrukturen einhergehen [können]—Veränderungen, die von den

Akteuren [sic] weder intendiert noch antizipiert worden sein müssen“ (Hollstein

2003, S. 168). Statuspassagen können als Übergänge im Lebenslauf beschrieben

werden, gemäßGlaser und Strauss können sie „movement into a different part of

a social structure; or a loss or gain of privilege, influence, or power, and a changed

identity and sende of self, as well as changed behavior“ einschließen (Glaser und

Strauss 1971, S. 2).

Auch Forschungen, die sich im Kontext von Kriminalität mit Übergangspha-

sen befassen, beispielsweise der Haftentlassung (Wienhausen-Knezevic 2016)

oder dem Abbruch einer kriminellen Karriere innerhalb der ersten Jahre nach

zu Forschungen bezüglich Straffälligkeit und sozialer Einbindung findet sich in Unterkapitel

2.3.1.
88 Siehe hierzu auch Hollstein 2002.
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einer Verurteilung (Stelly und Thomas 2002), weisen einen Zusammenhang mit

den sozialen Beziehungen der Betroffenen nach. Mit der Untersuchung „Wege

aus schwerer Jugendkriminalität“ sollten die Bedingungen von Abbruchprozes-

sen mehrfachauffälliger männlicher Jungtäter, die zu einer Bewährungsstrafe

verurteilt wurden, untersucht werden. Als einer der entscheidenden Faktoren

für die Entscheidung der jungen Männer, das eigene Leben zu verändern, wird

die Erkenntnis ,crime don’t pay‘ gefasst, die auch mit einer Veränderung inner-

halb des Sozialen Netzwerks, dem drohenden Verlust von relevanten sozialen

Beziehungen, beispielsweise der Trennung der Partnerin oder der elterlichen

Abwendung, einhergehe (vgl. ebd., S. 11 f.). Als ,authentische Desister‘ beschreibt

Wienhausen-Knezevic zudem diejenigen Haftentlassenen ihrer Studie, die ihren

erfolgreichen Ausstieg aus der kriminellen Karriere an einen Einstieg in ein

Leben mit Familienanschluss und Arbeitsalltag knüpfen (vgl. Wienhausen-Kne-

zevic 2016, S. 163). Auch hier zeigen die Ergebnisse die Veränderung des Sozialen

Netzwerks, unter anderem das Wegbrechen unterstützender Beziehungen, mit

der Motivation zur eigenen Handlung, Agency, verknüpft (vgl. ebd., S. 166).

Insofern man die Bewährungshilfezeit als gerichtlich angeordnete, nicht-

freiwillige Übergangsphase der Adressat*innen hin zu einem straffreien Leben

oder zurück zu devianten Verhaltensweisen rahmt, lässt sich auf Basis der skiz-

zierten empirischenErkenntnisse vermuten,dass ihre sozialen Beziehungen hier

nicht nur beeinflussend wirken können, sondern umgekehrt auch durch mögli-

che, mit der Bewährungshilfe einhergehende Veränderungsprozesse beeinflusst

werden können. Im nachfolgenden Kapitel wird aufbauend auf dieser theore-

tischen Grundlage das Erkenntnissinteresse des hiesigen Forschungsprojekts

weiter expliziert und zudem das empirische Vorgehen methodologisch gerahmt

undmethodisch beschrieben.
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4. Forschungsdesign

Mit dem hiesigen Forschungsdesign, das Ansätze einer qualitativen Netzwerk-

analyse mit qualitativer Interviewforschung kombiniert, wird ein methodisch

kontrolliertes Fremdverstehen der Adressat*in-, Bezugsperson- und Fachkraftper-

spektive auf die Bewährungshilfe angestrebt (vgl. Hollstein 2006, S. 17). Wie

dieses Ansinnen ausgestaltet wird, wird in den nachfolgenden Unterkapiteln

skizziert. Diese gliedern sich folgendermaßen auf: Zunächst wird nachstehend

die forschungsleitende Fragestellung und das Erkenntnisinteresse des vorliegen-

den Forschungsprojekts gerahmt, hier findet sich auch eine vertiefendeBeschrei-

bung des zugrundeliegenden Folgenverständnisses wieder. Unterkapitel 4.2 ist

dem methodisch-methodologischen Rahmen des Forschungsdesigns gewidmet,

theorisiert werden die Grundlagen der Erhebungs- und Auswertungsmetho-

den, die Problemzentrierung und die ego-zentrierte Soziale Netzwerkanalyse.

Das daran anschließende Unterkapitel 4.3 konkretisiert dann das methodische

Vorgehen, beschreibt Auswahl des und Zugang zu dem Untersuchungssample.

Zudem werden Anmerkungen zu der Darstellung der Ergebnisse, die daraufhin

in Kapitel 5 folgen, gegeben (Unterkapitel 4.3.3.2).

4.1 Erkenntnisinteresse

Das dieser Arbeit zugrundeliegende Erkenntnisinteresse basiert auf den in den

vorangegangenen Kapiteln dargelegten theoretischen Grundlagen und zentralen

Annahmen. Zusammenfassend wird davon ausgegangen, dass die Bewährungs-

hilfe als Soziale Hilfe mit der Intention, spezifische, intendierte Folgen zu gene-

rieren, agiert, diese Folgen jedoch nicht aus der Hilfe per se entstehen, sondern

von den sozial eingebundenen Adressat*innen in der Interaktion mit den Fach-

kräftenmit-hergestellt und ko-konstituiert werden.Mit der forschungsleitenden

Fragestellung,Welche Folgen ergeben sich aus der Inanspruchnahme der Bewährungs-

hilfe für die sozialen Beziehungen im Sozialen Netzwerk ihrer Adressat*innen?, werden

die Deutungen und Zuschreibungen der Adressat*innen bezüglich der Sozialen

Hilfe in der kontextualen Abhängigkeit ihrer sozialen Eingebundenheit, sowie ih-

re sozialen Beziehungen fokussiert und die Perspektiven der verschiedenen Ak-

teur*innen in der Hilfe und dem Sozialen Netzwerk in den Blick gerückt. Da-

bei soll einerseits untersucht werden, wie potenzielle Folgen der Hilfe beschrie-

benwerden undwelche Bedeutung ihnen zugewiesenwird, und andererseits, in-

wiefern bzw. wem oder was die Generierung dieser Folgen zugeschrieben wird.

Das Erkenntnisinteresse steht dabei in einem engen Zusammenhang mit dem
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zugrundeliegenden Folgenverständnis, das entlang der theoretischen Vorannah-

men entwickelt wurde und nachstehend expliziert wird.

Die Konstitution von Folgen wird aufgrund des präfigurierenden Verständ-

nisses eines starkenundhandlungsfähigenSubjekts als durchdieAdressat*innen

der Hilfe, die sich aktiv zu der Hilfe verhalten und eigene Intentionen und Inter-

essen miteinbringen, mit-bedingt und mit-verursacht angesehen (vgl. Dollinger

undWeinbach 2020, S. 181). Zudemwird davon ausgegangen, dass Akteur*innen

innerhalb ihrer SozialenNetzwerke geprägt und beeinflusstwerden, sie dieNetz-

werke gleichermaßen aber auch aktiv mitgestalten und den sozialen Beziehun-

gen darin Bedeutung verleihen (vgl. Hollstein 2010, S. 92). Die empirische An-

näherung an Folgen der Bewährungshilfe für und auf das Soziale Netzwerk ih-

rer Adressat*innen ist aus diesem Verständnis und der Annahme heraus, dass

Netzwerkdynamiken immer durch mehrere Akteur*innen entstehen (vgl. Holl-

stein 2008, S. 3364), nicht alleine durch die Orientierung an den durch die Hilfe

Adressierten möglich. Vielmehr scheint es gegeben, einerseits auch die Bezugs-

personen aus dem Sozialen Netzwerk der Adressat*innen, die als handlungsprä-

gendundbeeinflussendgelten, sowie andererseits auchdieFachkräfte alsBewäh-

rungshilfeleistende, die, ihrerseits eingebunden in strukturelle Maß- und Vorga-

ben,dieHilfe sowie ihreFolgen interaktivmitgestalten, indieForschungeinzube-

ziehen und etwaige Interaktionen in den Blick zu nehmen. Ob und inwieweit die

Bewährungshelfer*innen dabei von den Adressat*innen als ihrem SozialenNetz-

werk zugehörig beschrieben und empfunden werden, oder einzelne Netzwerk-

mitglieder auch Teil des Hilfesystems Bewährungshilfe sind oder werden, sich

als solches verstehen oder von der Fachkraft oder den Adressat*innen als solches

adressiertwerden,bleibendabei offeneFragen,die es ausdemempirischenMate-

rial zu rekonstruieren gilt. Für das vorliegende Verständnis von Folgen ist jedoch

entscheidend, dass diese aus einemmehr-perspektivischen Ansatz heraus in den

Blick genommen werden.

Mit einer starken empirischen Orientierung werden Folgen im Sinne einer

performativen Folgenforschung, wie Dollinger sie beschreibt, anhand der kon-

textualisierten Deutungen, Bewertungen und Aktivitäten der Adressat*innen re-

konstruiert (vgl. Dollinger 2018c, S. 253 ff.)89. Im Mittelpunkt der Folgenkonsti-

tution stehen hier die subjektiven Sinnzuschreibungen der Adressat*innen, ihrer

Bezugspersonen und Fachkräfte auf die Soziale Hilfe und die Frage, welche Kau-

salitäten und Ursachenattribuierungen sie herstellen90. Diese müssen induktiv

aus demDatenmaterial erschlossen werden. Zu beachten ist hierbei immer auch

die Forschungssituation, insofern davon ausgegangen wird, dass auch das wis-

senschaftliche Handeln selbst – beispielsweise in der Ansprache an die Untersu-

89 Siehe dazu Kapitel 2.
90 Zur Frage und Herleitung der Kausalität in Folgen-, Evaluations- und Wirkungsforschungs-

zusammenhängen siehe Unterkapitel 2.3.2.
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chungsgruppe oder der Situation der Datenerhebung – Wirklichkeit und damit

Folgen konstituiert (vgl. Diaz-Bone 2011, S. 299).

Eine weitere Konturierung erfährt das Folgenverständnis, das dieser For-

schung zugrunde liegt, durch eine zeitliche Perspektive. Zum einen scheint der

Faktor Zeit bereits durch die Konzeption der Hilfe relevant gesetzt, da diese, wie

in Kapitel 2 beschrieben, einer gerichtlich bestimmtenDauer unterliegt undWei-

sungen zudem mit zeitlich gebundenen Anforderungen verknüpft sein können,

beispielsweise der Häufigkeit der Termine mit der Fachkraft. Zum anderen wird

davon ausgegangen, dass sich Folgen auch in der Prozesshaftigkeit von Bedeu-

tungszuschreibungen herstellen und zeigen können. Diller et al. weisen darauf

hin, dass Untersuchungen von Sozialen Netzwerken, wenn diese im Kontext

von Wirkungsanalysen als Untersuchungsgegenstand mit der Frage betrachtet

werden, inwieweit sie sich durch die Intervention verändert haben, so konzipiert

werden müssen, dass diese Veränderungen auch sichtbar gemacht werden kön-

nen (vgl. Diller et al. 2014, S. 272 f.). Gemäß Dollinger sei zudem erst durch eine

zeitliche Perspektive sichtbar, „ob bzw. dass ein (möglicher) Nutzen aufgetreten

ist und in welchem Verhältnis Dimensionen von Nutzen ggf. zueinanderstehen“

(Dollinger 2020, S. 422). Dies scheint vor dem Hintergrund der beschriebenen

Annahme, dass es insbesondere die Adressat*innen selbst sind, die der Maßnah-

me einen spezifischen Sinn verleihen (vgl. Dollinger 2018c, S. 254) – und damit

eben auch einen potenziellen Nutzen oder eine (andere) Folge zuschreiben –, bei

der Konzeptualisierung von Folgen zentral.

In den Blick des hiesigen Forschungsprojekts sollen der bisherige Verlauf

der Hilfe und das Soziale Netzwerk der Adressat*innen sowohl heute als auch

im zeitlichen Fortgang gerückt werden. Dabei interessiert, welche Ereignisse

relevant gesetzt, wie Personen zueinander relationiert, welche Bedeutungen

und ursächlichen Konstruktionen zugeschrieben sowie ob und auf welche Weise

etwaige Zusammenhänge zwischen der Hilfe und dem Sozialen Netzwerk her-

gestellt werden. Es scheint daher einmethodisches Vorgehen notwendig, das die

Betrachtung der Vergangenheit und die Beschreibungmöglicher Veränderungen

ermöglicht. Veränderungen werden als Geschehen gefasst, „das in irgendeiner

Hinsicht einen Unterschied bedeutet“ (Strauss und Corbin 1996, S. 124). Die

Erfassung von Bedeutungsveränderungen ist gemäß Reinders anhand retro-

spektiver Interviews ebenso wie mithilfe von Längsschnittstudien realisierbar

(vgl. Reinders 2016, S. 17). Im hiesigen Forschungsprojekt wird dies anhand von

rückblickenden Interviews durch zwei an der Konstitution der Bewährungshilfe

unmittelbar beteiligten Personen – der*dem Adressat*in und der*dem Bewäh-

rungshelfer*in – sowie einer Bezugsperson aus dem Sozialen Netzwerk der*des

Adressat*in eingelöst. Dabei bleibt der Blick offen für die Relevanzsetzungen

der Adressat*innen, ihrer Bezugspersonen und Fachkräfte und die Möglichkeit,

dass keine Veränderungen oder Folgen für das Soziale Netzwerkwahrgenommen

wurden.
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Zusammenfassend bedeutet nach Folgen der Bewährungshilfe zu fragen in

dem vorliegenden Forschungsprojekt nicht ausschließlich, zu erforschen, ob und

auf welche Weise das intendierte Ziel der Hilfe – die Legalbewährung – erreicht

wurde, sondern auch, die Adressat*innen der Hilfe in ihrer sozialen Eingebun-

denheit und ihrerEigenmächtigkeit anzuerkennen, ihre eigenen Intentionenund

Vorstellungen sowie Sicht- undDeutungsweisen auf dieHilfe und etwaige Verän-

derungsprozesse zu erschließen und dabei durch den Einbezug der Perspektive

ihrer Bezugspersonen und Bewährungshelfer*innen auch der hohen Kontextge-

bundenheit der Hilfe gerecht zu werden. Ausgangspunkt der Forschung bilden

die forschungsleitende Fragestellung und das beschriebene Folgenverständnis,

es scheint jedoch unabdingbar, dass Veränderungen, die sich innerhalb des For-

schungsfeldes bzw. aufgrund erster Ergebnisse ergeben,möglich und sowohl das

Forschungsinteresse als auch dasmethodische Vorgehen demUntersuchungsge-

genstandangemessenbleiben.UmdiesesVorhaben einlösenunddasErkenntnis-

interesse bearbeiten zu können, wird ein offenes und prozesshaftes Forschungs-

designmit kommunikativemCharakter91 notwendig, das einerseits die Orientie-

rung an einer bestimmtenThemensetzung ermöglicht, gleichzeitig jedoch Raum

für die Relevanzsetzungen der untersuchten Personen lässt, und das andererseits

die verschiedenen erhobenen Perspektiven aufeinander beziehen kann. In den

folgenden Unterkapiteln werden auf dieser Grundlage die methodische Heran-

gehensweise sowie methodologischen Hintergründe näher beschrieben.

4.2 Methodisch-methodologische Rahmung

Mit demhier verfolgten Bestreben,möglichst authentisch92 die Perspektiven und

Deutungsweisen von Adressat*innen einer spezifischen Sozialen Hilfe, ihren Be-

zugspersonen und den zuständigen Fachkräften auf ihre sozialen Beziehungen,

die SozialeHilfe und etwaigeWechselwirkungen rekonstruieren zu können,wur-

de ein methodisches Forschungsdesign notwendig, das mithilfe eines sprachli-

chen Zugangs ermöglicht, die (Wissens-)Perspektiven der amForschungsprozess

beteiligtenPersonen systematisch zuberücksichtigenund„die Forschungsbegeg-

nung als einen interaktiven Prozess der diskursiv-dialogischen Bedeutungskon-

stitution auf der Basis veränderlicher wechselseitiger Interpretationen“ (Witzel

undReiter 2021,S. 1) zu konzipieren.Mit der FragenachFolgen imobenbeschrie-

91 Reinders beschreibt die Prinzipien der Offenheit und Prozesshaftigkeit sowie den kommuni-

kativen Charakter als methodologisch-methodische Konsequenz der theoretischen Grundlage

des symbolischen Interaktionismus fürdenqualitativenForschungsprozess (vgl.Reinders 2016,

S. 14). Siehe dazu weiter Unterkapitel 4.2.1.
92 Authentisch ist hier imSinneWitzels gemeint: „d.h. ohne theoretische Vorgriffe und ohne Aus-

klammerung ambivalenter sozialer Orientierungen“ (Witzel 1982, S. 10).
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benen Sinn, die sich in dieser SozialenHilfemöglicherweise für das SozialeNetz-

werk ihrer Adressat*innen generieren, erschien es außerdemunumgänglich, das

methodische Design mit einem Ansatz zu erweitern, der die Exploration realer

sozialer Strukturen sowie das Verstehen von Sinngehalten in Beziehungen und

Netzwerken aus der Perspektive der Beteiligten ermöglicht.

Um die forschungsleitende Frage nach Folgen der Bewährungshilfe für das

Soziale Netzwerk ihrer Adressat*innen möglichst umfangreich bearbeiten zu

können, wird demnach ein qualitativer Forschungszugang gewählt, der An-

sätze der Sozialen Netzwerkanalyse mit rekonstruktiver Interviewforschung

verbindet. Durch die Kombination von problemzentrierten Interviews und

ego-zentrierten Netzwerkkarten in der Datenerhebung sowie der Orientierung

an dem analytischen Vorgehen der Qualitativ Strukturalen Analyse und der

Problemzentrierung in der Datenauswertung soll ermöglicht werden, die per-

spektivischen Zuschreibungen, Wahrnehmungen und Bewertungen der drei

Personengruppen Adressat*in, Bezugsperson und Fachkraft auf die Zeit der

Bewährungsunterstellung erfassen und mögliche Folgen auch im Herstellungs-

und Bedeutungskontext ihrer Beziehungen in den Blick nehmen zu können (vgl.

Herz et al. 2015, S. 6).

4.2.1 Problemzentrierung

Mit der Problemzentrierung wird die Fokussierung einer Forschungsprogram-

matik auf „individuelle und kollektive Handlungsstrukturen und Verarbei-

tungsmuster gesellschaftlicher Realität“ beschrieben (Witzel 1982, S. 67). Das

problemzentrierte Interview ist von AndreasWitzel (1982) zunächst als Teil eines

multimethodischen Forschungsansatzes von qualitativem Interview, biogra-

fischer Methode, Fallanalyse und Gruppendiskussion entwickelt worden. Es

entstand vor der methodischen Traditions- und Diskurslinie qualitativer For-

schung der 1970er und 1980er Jahre im Zusammenhang mit dem interpretativen

Paradigma (vgl. Witzel und Reiter 2012, S. 7). Der Begriff des interpretativen

Paradigmas wurde erstmals von Thomas P. Wilson (1970) als theoretische Kon-

zeption der Sozialwissenschaft geprägt und beschrieb die Interaktion als einen

interpretativen Prozess, wodurch die Annahme, soziale Strukturen außerhalb

einer Interaktion abbilden und erforschen zu können, negiert wurde (vgl. König

1996, S. 49).

Mit seinen Prinzipien der Gegenstands- und Prozessorientierung sowie der

Problemzentrierung stellt das problemzentrierte Interview (im Folgenden PZI)

eine Alternative zu den damaligen eher methodisch/instrumentell orientierten

Ansätzen dar (vgl.Witzel und Reiter 2012, S. 8). Das Prinzip der Problemzentrie-

rung ist dabei nicht wortwörtlich als die Fokussierung auf eine problematische

oder problematisierteThematik zu verstehen, sondern umfasst eher eine spezifi-
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sche Fragestellung, die sich an einem praktischen, sozial relevanten Problem ori-

entiert (vgl. ebd., S. 4 f.). Die Bestrebung des PZIs liegt darin, Motivationen und

Bedeutungen hinterHandlungen und Erfahrungen zu identifizieren und die Per-

spektive der*des Interviewpartner*in auf das Problem zu verstehen. Die Vorge-

hensweise und Perspektive der forschenden Personmüssen hierzu systematisiert

und offengelegt werden, um die Sichtweise der befragten Person nicht zu ver-

zerren.Das PZI grenzt sich in seinermethod(olog)ischen Programmatik dadurch

vom naivem Empirismus ab (vgl. ebd., S. 5).

In Bezug auf das alltägliche, empirische und kontextuale Vorwissen ist für

Witzel und Reiter von entscheidender Bedeutung, „how prior knowledge beco-

mes relevant and is played out especially in the course of the interview and du-

ring the analysis“ (Witzel und Reiter 2012, S. 44). In Anlehnung an Blumers sensi-

tising concept93 beschreiben sie das sensitising knowledge, das für die Problem-

zentrierung essenziell sei, da es nicht mit dem Alltagswissen der Interviewpart-

ner*innen konkurriere und ihre dialogische Auseinandersetzungmit dem unter-

suchten Phänomen (Problem) im Interview ermögliche. Durch die Sensibilisie-

rung für das Problem weist das sensitising knowledge eine Forschungsrichtung

und regt auf Grundlage der PZIs die prozesshafte Auseinandersetzung mit dem

Problemverständnis und Vorinterpretationen an (vgl. ebd., S. 45). Dabei bleibt es

offen „to being filled in with empirical substance regarding the issue under inves-

tigation by the respondents’ perspectives“ (ebd., S. 45). Auch aus diesem Grund

scheint die Programmatik des PZI für eine Forschung, die sich zuvorderst an den

an der Hilfe beteiligten Akteur*innen und ihren Sichtweisen auf die Hilfe orien-

tiert, besonders geeignet. In der vorliegenden Arbeit wurde das bestehende Vor-

wissen der Forscherin daher ebenfalls als sensibilisierende Grundhaltung in den

Forschungsprozess integriert94.

Das Prinzip der Gegenstandsorientierung beschreibt die notwendige Ange-

messenheit des methodischen Vorgehens gegenüber dem untersuchten Gegen-

standundderForschungsfrage.„ThedesignofPCIs fora specific researchpurpose

and the emphasis on certain practical aspects always need to be consider the best

way of establishing access to the investigation of the individuals’ behaviour and

reflections“ (ebd., S. 29). Es gilt dabei jedoch zu beachten, den Blickwinkel durch

die gewähltenMethoden nicht auf vereinzelte, ausschnitthafte Variablen des For-

schungsgegenstandes zu verengen, sondern der Komplexität seiner Zusammen-

hänge gerecht zuwerden (vgl.Witzel 1982,S. 70).AusdiesemGrundwirddas pro-

93 Siehe dazu Blumer 1954. Die sensitising concepts dienen im Forschungsprozess der Reflexion

eigener Vorannahmen, der Generierung von Fragen und der Entwicklung verschiedener Analy-

seperspektiven (vgl. Töpfer und Behrmann 2021, S. 23).
94 Das Vorwissen speist sich insbesondere aus in der Vorarbeit geleisteten Auseinandersetzung

mit theoretischen und empirischen Erkenntnissen bezüglich der hier interessierendenThema-

tik.
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blemzentrierte Interview mit der Erhebung einer ego-zentrierten Netzwerkkar-

te kombiniert, um anhand der strukturbezogenen Beschreibungen des Sozialen

Netzwerks der*des Adressat*in für bestimmte personen- undbeziehungsspezifi-

scheThemen sensibilisiert zu werden und die Deutungs- und Erklärungsmuster

der Interviewpartner*innen auf dieseWeise noch besser verstehend nachvollzie-

hen zu können, siehe dazu auch das nachfolgende Unterkapitel.

Das dem PZI zugrundeliegende Menschenbild „considers people as self-

reflective and capable of acting and communicating“ (Witzel und Reiter 2012,

S. 8). Das Interview wird als interaktiver Prozess, „that invites the respondent

into a joint process of reconstructing his knowledge“, betrachtet (ebd., S. 32).

Der verwendete Leitfaden, beschrieben in Unterkapitel 4.3.2.1, wird als themati-

scher Rahmen gesetzt, der die interviewende Person bei der Problemzentrierung

unterstützen soll, ohne jedoch ein Frage-Antwort-Spiel zu konstruieren. Statt-

dessenwird eine dialogische Interaktionmit der interviewten Person angestrebt,

die ein zentrales methodologisches Element des PZI darstellt, das Witzel und

Reiter anhand des „symbolic interactionist concept of meaning as changeable

and situational“ begründen (ebd., S. 21)95. Sie beschreiben diesen Dialog in-

sofern als diskursiv, als er einen Lernprozess reflektieren würde: „interviewers

use these elastic sensitising concepts in order to extend their knowledge and

to overcome preconceptions through an examination of the exploration“ (ebd.,

S. 21). Durch die Kommunikationsstrategien zur allgemeinen und spezifischen

Sondierung der subjektiven Sicht auf denUntersuchungsgegenstand kommt den

interviewten Forschungssubjekten dabei eine spezifische Rolle als temporäre

Ko-Forschende zu, denen dieMöglichkeit eröffnet wird/werden sollte, sich gegen

vorherrschende Sinnzuschreibungen und -unterstellungen der Forschenden

durchzusetzen und ihre eigene Problemsicht zu entfalten (vgl. Witzel und Reiter

2022, S. 3).Mit den Strategien zur general exploration sollen zunächst Erzählun-

gen den interessierenden Problembereich betreffend generiert werden, während

mithilfe der specific exploration strategies anhand von Zurückspiegelung und

Konfrontation des Gesagten Verständnis generiert werden soll (vgl. Witzel und

Reiter 2012, S. 78).Die Situationsdynamik desWechselspiels zwischen interview-

ter und interviewender Person erhält damit zentrale Bedeutung (vgl. Mey 2000,

S. 143).Die Qualität ihrer Begegnungwird aufgrund der dialogischen Interaktion

als kurzzeitige soziale Beziehung beschrieben (vgl.Witzel und Reiter 2012, S. 32).

95 Witzel und Reiter rekurrieren hier auf die drei grundlegen Prämissen des Symbolischen Inter-

aktionismus, den gemäß Menschen erstens gegenüber Dingen basierend auf der Bedeutung,

die sie ihnen zuschreiben, handeln und diese Bedeutung zweitens aus sozialen Interaktionen

mit anderen Menschen hervorgeht, jedoch drittens in einem interpretativen Prozess des Aus-

einandersetzens mit diesen Dingen abgeändert werden kann (vgl. Blumer 2004, S. 322). Bezo-

gen auf den Forschungszugang sei dadurch die interpretative Leistung handelnder Individuen

hervorgehoben und die empirische Annäherung an individuelle Bewusstseinsstrukturen und

Handlungsorientierungen ermöglicht (vgl.Witzel 1982, S. 33).

63



Für die Forschung ergibt sich daraus die Notwendigkeit, offen zu bleiben „für

das Unglaubwürdige, das Unerwartbare und das scheinbar Irrelevante“ (Reinders

2016, S. 16). Die Passgenauigkeit des Einbezugs des PZIs für eine Erforschung

von Folgen der Bewährungshilfe, die nicht ausschließlich auf die Bestimmung

des Erreichens der intendierten Zielsetzung der Hilfe fokussiert ist, verdeutlicht

sich hier erneut.

Verbundenmit dem sensibilisierenden Einbezug des Vorwissens ist das Prin-

zip der Prozessorientierung, das eine flexible und schrittweise Datenerhebung

und -analyse postuliert: „the qualities of single aspects of the problem as well as

their interrelationships emerge slowly and in permanent reflection of their rela-

tion to the methods used“ (Witzel und Reiter 2012, S. 27). In der wiederholenden

Aufeinanderfolge von induktivem und deduktivem Vorgehen bei der Sammlung

und Auswertung der Daten wird die Bezugnahme des PZIs auf den Grounded

Theory Approach96 deutlich. Wie die Problemzentrierung in dem genauen me-

thodischen Vorgehen umgesetzt wird, wird in den nachfolgenden Unterkapiteln

beschrieben.

4.2.2 Ego-zentrierte Soziale Netzwerkanalyse

Wie bereits im vorherigen Kapitel umfassend beschrieben, ist die Soziale Netz-

werkanalyse auf „die Beziehungen zwischen Akteuren [sic] (Menschen oder

Organisationen), die Strukturen und Gegenstände dieser Beziehungen und

was aus den Strukturen für die jeweiligen Akteure [sic] erwächst“ fokussiert

(Hack 2021, S. 177). Netzwerke werden darin als zentraler Erklärungsfaktor

sozialer Phänomene angesehen (vgl. Fuhse 2016, S. 16). In der hiesigen Unter-

suchung werden Soziale Netzwerke von Bewährungshilfeadressat*innen als

Untersuchungsgegenstand betrachtet. Gemäß dem oben skizzierten Prinzip

der Gegenstandsorientierung müssen die ausgewählten Methoden an der for-

schungsleitenden Fragestellung und dem interessierenden Gegenstandsbereich

ausgerichtet werden. Da sich das Forschungsinteresse dem Sozialen Netzwerk

der*des Bewährungshilfeadressat*in und damit der individuellen Einbettung

in soziale Beziehungen zuwendet, steht ein ego-zentriertes Netzwerk im Mit-

telpunkt der Betrachtung. Wer dem Sozialen Netzwerk zugehörig erachtet wird

undwelcheBeziehungendarin zentral gesetztwerden, ist Ego–der*demBewäh-

rungshilfeadressat*in – überlassen. Die Analyse des erhobenen ego-zentrierten

96 In den hier primär verwendeten Ausführungen zum PZI vonWitzel und Reiter (2012) wird der

Bezug zumGroundedTheory Approach nach Strauss und Corbin (1990) hergestellt. In früheren

Arbeiten (1982; 1985) bezieht Witzel auch die Ausführungen von Glaser und Strauss (1967) und

Glaser (1978)mit ein.ZurÜbersicht überdie verschiedenenWeiterentwicklungendesGrounded

Theory Approaches siehe beispielsweise Strübing 2021.
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Netzwerks erfolgt entlang des hiesigenErkenntnisinteressesmithilfe qualitativer

Methoden, da diese nach Hollstein immer dann besonders geeignet sind, „um

Deutungender Akteure [sic], subjektiveWahrnehmungen, individuelle Relevanz-

setzungen und handlungsleitende Orientierungen zu erfassen“ (Hollstein 2006,

S. 21).

Durch die beschriebene Zielsetzung des Sinn- und Fremdverstehens wird so-

wohl in der Datenerhebung als auch in der -auswertung eine größtmögliche me-

thodische Offenheit notwendig. Diese wird in der Erhebung durch den Einbezug

von ego-zentrierten Netzwerkkarten mit konzentrischen Kreisen in den Inter-

views eingelöst, da dies grundsätzlich als sehr offenesVerfahren zurBestimmung

vonNetzwerkmitgliedern gilt (vgl. ebd., S. 19). Unter anderem aus diesemGrund

scheint es auch an das PZI mit der postulierten, kommunikativen Offenheit an-

schlussfähig (zu den Netzwerkkarten siehe Unterkapitel 4.3.2.1).

Mit der Einnahme unterschiedlicher (methodischer) Perspektiven auf einen

Gegenstand sollte gemäß Flick ein prinzipieller Erkenntniszuwachs ermöglicht

werden, „dass also bspw. Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewon-

nen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang möglich wäre“

(Flick 2011, S. 12)97. Dies scheint hier durch den Einbezug der ego-zentrierten

Netzwerkkarten ermöglicht, da mit ihnen das aktuelle Soziale Netzwerk der*des

Adressat*in erhoben und visualisiert werden soll. Die kombinierte Erhebung

von ego-zentrierten Netzwerkkarten und Interviews – auch sogenannte „Netz-

werkkarteninterviews“ – ist im Kontext qualitativ angelegter Netzwerkanalysen

verbreitet und ihre methodische Umsetzung sowie der Erkenntnisgewinn relativ

gut diskutiert98. Sie ermöglichen die gleichzeitige Erhebung von strukturellen

Netzwerkdaten und subjektiven Sinnzuschreibungen und die Exploration einer

systematischen Beziehung zwischen „subjektiven Orientierungen oder den In-

halten der betrachteten Beziehungen und der Struktur und Zusammensetzung

ego-zentrierter Netzwerke“ (Fuhse 2016, S. 151). Auch wenn, insofern davon aus-

gegangen wird, dass soziale Beziehungen dynamisch und fluide sind, nur eine

Momentaufnahme der Sichtweisen und Deutungen auf das Soziale Netzwerk

unter Einfluss der Interviewsituation ermöglicht werden kann, dient die Netz-

werkkarte im Interviewverlauf als Moment der „kommunikativen Validierung“

und kann den Interviewpartner*innen so auch das Sprechen über das Netzwerk

erleichtern. „Interviewer [sic] und Interviewte erhalten so ein ,Gemeinsames

Drittes‘, eine ,objektivierte‘ Kommunikationsfolie, über die sie sich während des

Interviews verständigen und auf die sie immer wieder Bezug nehmen können“

(Schönhuth undGamper 2013, S. 19). So wird über dieMethodenkombination ein

Aufschluss über die soziale Einbettung der Adressat*innen avisiert, der stärker

97 Flick bezieht sich hier auf das Konzept der Triangulation innerhalb qualitativer Forschung.
98 Beispiele für empirische Studien, die Interviews und Netzwerkkarten miteinander kombinie-

ren, finden sich unter anderem bei Altissimo 2016 oder Möller 2020.
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als durch deren ledigliche Exploration im Interview auch die eigene Positio-

nierung der befragten Ego und Alteri innerhalb des Sozialen Netzwerks in den

Blick rücken sowie einen ,Gesamteindruck‘ der aktuellen sozialen Einbindung

der*des Adressat*in aus der jeweiligen Perspektive ermöglichen soll. Zudem

wird entlang der bestehenden forschungspraktischen Erkenntnisse bezüglich

der Erhebung vonNetzwerkkarten in Interviews erhofft, dass auf dieseWeise für

beide Personen – interviewende und interviewte – ein erleichterter Zugang zu

den interessierendenThemenbereichen realisiert werden kann.

Da die dieser Forschung zugrundeliegende Fragestellung auf das Verstehen

von Sinngehalten und Bedeutungszuschreibungen innerhalb des Sozialen Netz-

werks der*des Bewährungshilfeadressat*in abzielt und nicht die Analyse statis-

tischer Struktur- oder Kausalzusammenhänge zwischen individuellen Variablen

fokussiert, scheint es gegeben, auch in der Datenauswertung verstärkt auf ein

qualitatives Netzwerkanalyseverfahren zu setzen, das dennoch demhohen Infor-

mationsgehalt der ego-zentrierten Netzwerkkarten gerecht wird. Mit der Quali-

tativ Strukturalen Analyse (kurz QSA) wurde ein solches Verfahren anhand ego-

zentrierter Netzwerkkarten, die gemeinsam mit leitfadengestützten Interviews

erhoben wurden, entwickelt (vgl. Peters et al. 2019, S. 94). Im Zuge der in Kapi-

tel 3 als ,cultural turn‘ beschriebenen kulturellen Öffnung der Sozialen Netzwerk-

analyse wurde auch „den interpretativen Leistungen der Akteur/innen eine grö-

ßere Bedeutung für die (sinnhafte) Konstruktion von Beziehungsstrukturen zu-

gesprochen“ und qualitative Zugänge damit bedeutsamer (Herz et al. 2015, S. 2).

Die QSA ist in ihrem Analyseverfahren, ebenso wie das PZI, an dem Grounded

Theory Approach orientiert99 und strebt anhand der Verbindung qualitativer und

strukturaler Analyseelemente eine Auswertungsperspektive an, „die einen eher

konzeptuellen denn vordefinierendenCharakter besitzt“ (Peters et al. 2019, S. 95).

Mithilfe der Methode lässt sich diese sinnhafte Konstituierung der sozialen (Be-

ziehungs-)Struktur analytisch erfassen, wodurch sie in Kombination mit der In-

terviewauswertung in Anlehnung an das PZI geeignet scheint, um den Blick auf

Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk ihrer Adressat*innen aus

den verschiedenen Perspektiven der betroffenen Personen in ihren Relationen zu

schärfen.

Bei der Erhebung, aber auch der Auswertung ego-zentrierter Netzwerkdaten

gilt es zu beachten, dass aufgrund der Forschungsanlage nicht nur Angaben über

die eigene Person, sondern auch über Dritte gemacht und erhoben werden. Es

handele sich um ein sogenanntes Proxy-Interview, wenn Ego als Informant*in

genutzt werde und Fragen nicht nur über sich, sondern auch über die Alteri be-

99 Ähnlich wie auch bei den Ausführungen von Witzel zum PZI werden verschiedene Entwick-

lungslinien des GroundedTheory Approach herangezogen, vor allemwird der Bezug zu Strauss

und Corbin (1996) sowie Glaser (1978; 1992) hergestellt und ist insbesondere auf die Auswertung

der Interviews bezogen.
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antworte und somit „Schätzungen, […] erwartete und vermutete Merkmale von

Drittpersonen“erhobenwürden (Schenket al. 1992,S. 88 f.). ImRahmenderNetz-

werkforschung werden diese verstärkt zur Erfassung demographischer Angaben

sowie soziostruktureller Merkmale oder zur Erhebung von Einstellungen der Al-

teri eingesetzt100. Obwohl das hiesige Forschungsinteresse mit der Ausrichtung

an den Sinn- undDeutungszuschreibungen der Interviewpartner*innen demge-

genüber divergiert und die Perspektiven einzelner Bezugspersonen anhand von

Alteri-Interviews ebenfalls einbezogen werden, schien es dennoch insbesondere

forschungsethisch relevant, sich vor dem ersten Feldkontakt mit der Bedeutung

des hiesigenVorhabens auseinanderzusetzen, in den Interviews persönliche Ein-

blicke in ein ego-zentriertes Soziales Netzwerk zu erhalten, Beziehungen zu und

zwischen Dritten zu thematisieren und diese Perspektiven im Nachgang aufein-

ander zu beziehen101. Zudem kann es insbesondere auch anhand der Visualisie-

rungdes ego-zentriertenNetzwerks zuOffenbarungsmomenten für die Betroffe-

nen bezüglich ihrer eigenen sozialen Einbindung kommen, die für die Forschung

zwar interessante Einblicke ermöglichen, für die Interviewten jedoch auch ver-

störend wirken können (vgl. Marsden und Hollstein 2023, S. 14). Es galt daher,

bereits bei der Kontaktaufnahme mit den potenziellen Interviewpartner*innen

sensibel vorzugehen und sie, wie im Folgenden skizziert werden wird, bestmög-

lich über das multiperspektivische Forschungsvorhaben zu informieren.

4.3 Methodisches Vorgehen – problemzentriertes

Netzwerkkarteninterview

Das hiesige Forschungsdesign ist durch den Einbezug dreier verschiedener

Perspektiven auf den Untersuchungsgegenstand sowie einer Methodenkombi-

nation im Prozess der Datenerhebung und -auswertung gekennzeichnet, das

sich als „problemzentriertes Netzwerkkarteninterview“ beschreiben lässt. Dar-

aus ergeben sich einige Besonderheiten in dem methodischen Vorgehen, die

im Folgenden erläutert werden. Zunächst wird das Sample (Unterkapitel 4.3.1)

sowie die forschungspraktische Umsetzung des methodischen Designs anhand

der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Datenerhebung (Un-

terkapitel 4.3.2.1 bis 4.3.2.3) sowie des Analyseprozesses (Unterkapitel 4.3.3.1)

100 Zum Einbezug von Proxy-Interviews in der Erhebung ego-zentrierter Netzwerke siehe bei-

spielsweiseWolf 2010.
101 Wie in Unterkapitel 4.3.3.1 deutlich werden wird, liegt das Ziel des Aufeinander Beziehen der

einzelnen Perspektiven nicht in der Kategorisierung von ,wahren‘ und ,falschen‘ Erzählungen,

sondern vielmehr darin, Folgen in ihrer Kontextualität aus den verschiedenen subjektivenDeu-

tungen erfassen zu können.
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beschrieben. Das Kapitel schließt mit Anmerkungen zu der darauffolgenden

Darstellung der Forschungsergebnisse (Unterkapitel 4.3.3.2).

4.3.1 Zugang und Sample

Zur Auswahl des Untersuchungssamples wurden basierend auf dem beschrie-

benen Folgenverständnis und dem theoriegeleiteten Vorwissen über das For-

schungsfeld der Bewährungshilfe, den Spezifika ihrer Adressat*innengruppe

und Deliktstruktur folgende Kriterien festgelegt.102

Tabelle 1: Samplekriterien

Samplekriterien

Adressat*innen • männliche Erwachsene (Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht)

• direkte Strafaussetzung zur Bewährung gemäß §56 StGB

• gleichzeitige Führungsaufsicht nicht ausgeschlossen

• wenn möglich, zweite Hälfte der Bewährungszeit

Bewährungshilfe • allgemeine oder risikoorientierte Bewährungshilfe

Bezugsperson • Netzwerkmitglied des Adressaten

• in Abstimmung mit dem Adressaten

(eigene Darstellung)

Die Samplekriterien gehen auf die in Kapitel 2 beschriebenen Spezifika der

Adressat*innengruppe und der Vergleichsdimension der Bewährungshilfestellen

zurück. So werden männliche Adressaten103, die nach ,Erwachsenenstrafrecht‘

gemäß StGB verurteilt wurden, aufgrund ihres hohen statistischen Anteils in-

nerhalb der Bewährungsunterstellungen ausgewählt.Die Kriterien bezüglich der

Strafvollstreckung sind lediglich auf die aktuelle Strafaussetzung beschränkt,

sodass nicht ausgeschlossen wird, dass die Bewährungshilfeadressaten bereits

zuvor unter Bewährung standen, Inhaftierungserfahrung oder andere justizielle

Maßnahmen erlebt haben. Mit dem optionalen Zusatz der zweiten Hälfte der

Bewährungszeit soll die in Unterkapitel 4.1 beschriebene Retrospektive auf den

Hilfeverlauf ermöglicht werden, um eine Annäherung an Folgen auch auf diese

102 Auch Witzel und Reiter empfehlen für das PZI „some form of selective or purposive sampling

on the basis of empirical advance information“ (Witzel und Reiter 2012, S. 61). Zu den Beson-

derheiten des Samplings nach vorab festgelegten Kriterien siehe Przyborski undWohlrab-Sahr

2021, S. 233 ff.
103 In Anlehnung an das Samplekriterium ,männlich‘wird imweiteren Verlauf nur noch diemänn-

liche Schreibweise verwendet.
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Weise herstellen zu können.Dass die Bezugsperson nur in Abstimmungmit dem

Adressaten indas Sample einbezogenwerden, ist vor allem forschungsethisch be-

gründet und zudem in der ego-zentriertenNetzwerk- Konzeption der Forschung

verankert. Insgesamt soll anhandder Kriterien auch zu einemgewissenMaß eine

grundsätzliche Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen empirischen Daten er-

möglicht und die ohnehin durch den Einbezug der drei Perspektiven bestehende

Komplexität des Forschungsdesigns durch weitere Vergleichsdimensionen nicht

zusätzlich erhöht werden.

Der Zugang zu den Interviewpartner*innen aller drei Personengruppen wur-

de über Gatekeeper*innen104 hergestellt: Von den Anfragen an die, der verglei-

chendenHeuristik zwischen risikoorientierter und allgemeiner Bewährungshilfe

entsprechenden, Bewährungshilfestellen105 über die Leitungspersonen hin zu in-

teressierten Bewährungshelfer*innen, die als Gatekeeper*innen für den Zugang

zu ihren Adressaten fungierten106, über die wiederum der Kontakt zu infrage

kommenden Bezugspersonen ermöglicht wurde. Misoch weist bei der Einbin-

dung von insbesondere institutionellen Gatekeeper*innen darauf hin, dass die

von ihnen erhaltenen Informationen über das Forschungs- bzw. Handlungsfeld

auch Ausdruck persönlicher Meinung oder Erfahrung beinhalten könnten und

daher kritisch zu hinterfragen seien (vgl. Misoch 2019, S. 201 f.). Zudem stellte

sich im hiesigen Samplingprozess heraus, dass auch die Weitergabe von In-

formationen über das Forschungsprojekt durch die verschiedenen Beteiligten

teilweise verzerrt wurde und ein dezidiertes Vorgespräch mit jeder*jedem an

der Forschung Interessierten besonders relevant wurde. Dies wurde vor jedem

Interview telefonischgeführt,die Interviewpartner*innenwurdenüberdiewich-

tigsten Punkte (Ziel der Studie; Vorgehen; Datenschutz; Freiwilligkeit; Ort und

Dauer des Interviews; Aufwandentschädigung) aufgeklärt und mögliche indivi-

duelle Fragen wurden besprochen. Die Kontaktherstellung mit den Adressaten

erfolgte zudem über ein Anschreiben mit der Einladung zu einem Interview, das

ihnen über die Bewährungshelfer*innen übermittelt wurde107.

104 „Unter einem Gatekeeper [sic] (engl. Pförtner) wird eine Schlüsselperson verstanden, die dem

Interviewenden [sic] den Zugang zum Feld ermöglicht“ (Misoch 2019, S. 201).
105 Die Einschätzung der risikoorientierten Arbeitsweise beruht zumeinen auf Informationen, die

sich aus Online-Recherchen über die Justizen der einzelnen Bundesländer beispielsweise an-

hand von deliktspezifischen Gruppierungen innerhalb der Dienste ergeben haben, und zum

anderen auf Vorgesprächenmit den entsprechenden Stellen.
106 Mit jeder*jedem Bewährungshelfer*in wurde vorab ein Informationsgespräch geführt, in dem

unter anderem über das Forschungsdesign und die Samplekriterien informiert wurde. Nur

wenn sich die Fachkraft selbst für ein Interview bereit erklärte und anhand der Samplekriteri-

en potenzielle Interviewpartner*innen innerhalb ihrer Adressatengruppe identifizieren konn-

te, wurde im nächsten Schritt an die Adressaten herangetreten.
107 Darin wurden neben einer kurzen thematischen und organisatorischen Beschreibung sowie

dem Hinweis auf weiterführende Interviews mit ihrer*m Bewährungshelfer*in und einer Be-
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Wenn auf diese Weise ein Interview mit einem Adressaten zustande kam,

wurde im Nachgang dann – das explizite Einverständnis der Adressaten vor-

ausgesetzt – der Kontakt zu den jeweiligen Bezugspersonen hergestellt. Maß-

gebliches Auswahlkriterium war hier, dass die Bezugspersonen im Interview

besonders relevant gemacht wurden, beispielsweise bezogen auf die Wichtigkeit

der aktuellen Beziehung und die Positionierung auf der Netzwerkkarte, die

(fehlende) Unterstützung während der Bewährungszeit oder in der Länge der

Erzählung. In einigen Fällen hatten die Adressaten ihrerseits bereits bestimmte

Bezugspersonen für das Alteri-Interview gedanklich vorselektiert, die sie oft-

mals auch schon bezüglich ihrer Bereitschaft zur Teilnahme angefragt hatten.

Sofern in dem Adressaten-Interview auch darüberhinausgehende Bezugsper-

sonen relevant gemacht wurden und aus Forschungsperspektive für das Alteri-

Interview ebenfalls interessant gewesen wären, wurde dies im Nachgang mit

dem Adressaten thematisiert. Die letztliche Entscheidung, wer für das Alteri-

Interview angefragt wird und wer nicht, wurde dann insbesondere aus for-

schungsethischen Gründen jedoch bei dem Adressaten belassen. Es lässt sich

daher konstatieren, dass auch das Sampling zu einemgewissenGrad adressaten-

bzw. ego-orientiert erfolgte.

Unabhängig der Informationen, die die Adressaten eventuell bereits an ih-

re Bezugspersonen bezüglich des Interviews weitergegeben hatten, wurde auch

mit den Bezugspersonen das oben genannte telefonische Vorgespräch zur Vorbe-

reitung des Interviews geführt. Waren die Bezugspersonen nach einer gewissen

zeitlichen Phase der Kontaktanbahnung nicht erreichbar oder (doch) nicht zu ei-

ner Interviewteilnahme bereit, wurde dies ebenfalls entsprechend akzeptiert.

Es lässt sich resümieren, dass die Akquise von Adressat*innen justiziel-

ler Maßnahmen zu Forschungszwecken per se eine Aufgabe mit insbesondere

forschungsethischem und -rechtlichem Anspruch ist, die durch den im hie-

sigen Forschungsdesign begründeten Einbezug verschiedener Perspektiven

noch erschwert wurde. Es kamen diesbezüglich mitunter verständliche Zwei-

fel und Zurückhaltungen der potenziellen Interviewpartner*innen auf, einige

gingen auf dem Weg der verschiedenen ,Gates‘ verloren, respektive zeigten sich

nicht länger ansprechbar. Überdies kam es insbesondere bei der Anfrage an

die Bewährungshelfer*innen über infrage kommende Adressaten zu Beginn

zu Einschränkungen aufgrund der festgelegten Samplekriterien. Aus diesen

forschungspragmatischen Gründen, aber auch, um dem Postulat der Offenheit

gegenüber dem Forschungsfeld sowie der Prozessorientierung zu entsprechen,

wurde der zu Beginn des Forschungsprojekts erhobene Anspruch, nur jene Fälle

in den Analyseprozess einzubeziehen, die im Sinne der Forschungskonzeption

zugsperson Informationen zurAufwandsentschädigung,Freiwilligkeit der Teilnahmeunddem

weiteren Vorgehen bei Interesse dargelegt.
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vollständig alle drei Perspektiven erhoben hatten, im Laufe der Interviewakquise

sowie der ersten parallel dazu verlaufenden Datenerhebungen revidiert.

Die Auswahl des Samples anhand dieser Kriterien kann dennoch als weitge-

hend gelungen betrachtet werden. Das Sample, das letztlich in die Prozesse der

Datenerhebung und -auswertung einbezogen werden konnte, besteht aus zwölf

Personen aus drei verschiedenen Bundesländern: Fünf Bewährungshilfeadressa-

ten, von denen bei zwei die Unterstellung auch aufgrund von Führungssaufsicht

besteht, drei Bezugspersonen und vier Bewährungshelfer*innen108, wovon eine

in der allgemeinen und drei in einer risikoorientierten Bewährungshilfe tätig

sind. Weitere Informationen bezüglich der Untersuchungsgruppe sind Un-

terkapitel 4.3.3.1 sowie der fall-bezogenen Ergebnisdarstellung in Kapitel 5 zu

entnehmen.

4.3.2 Datenerhebung – Ego-/Adressatenzentrierung

In den folgenden Unterkapiteln werden die verschiedenen durchgeführten

Schritte derDatenerhebung–Vorbereitung (Unterkapitel 4.3.2.1),Durchführung

(Unterkapitel 4.3.2.2) und Nachbereitung (Unterkapitel 4.3.2.3) – dargestellt.

Dabei wurde in jeder Erhebungssituation versucht, die von Witzel und Reiter

beschriebene Haltung einzunehmen, die die dialogische Interaktion der Inter-

viewbegegnung, wie zuvor ausgeführt, als temporäre soziale Beziehung und

als „joint negotiation of meaning and understanding“ (Witzel und Reiter 2012,

S. 100) betont. Während der Erhebungsphase werden die interviewende und die

interviewte Person beide als Teil des iterativen Verstehens- und Interpretati-

onsprozesses betrachtet (vgl. ebd., S. 32). Die Aufgabe der Forscherin bestand

daher vor allem darin, einen anregenden Gesprächsraum zu schaffen, der die

interviewten Personen dahingehend unterstützt, ihre Gedanken sortieren und

artikulieren zu können und ihr impliziertes Wissen zu explizieren. Dies schien

insbesondere vor demHintergrund relevant, dassmit dem interessierenden Pro-

blembereich der Sozialen Beziehungen von Bewährungshilfeadressaten sensible,

persönliche undmöglicherweise stigmatisierte/stigmatisierende109Themen zen-

triert werden. Außerdem musste die Möglichkeit in Betracht gezogen werden,

dass die interviewten Personen zum ersten Mal in dieser systematischen Weise

über bestimmte Aspekte ihres eigenen Lebens bzw. des Lebens einer anderen

Person und deren Zusammenhänge mit Dritten und Institutionen reflektieren

und formulieren.

108 Eine Bewährungshelferin wurde in zwei Fällen interviewt.
109 Zur Verantwortung der Forschenden gegenüber den beforschten Personen siehe beispielsweise

Steckelberg 2014.
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4.3.2.1 Vorbereitung

ZurVorbereitungderDatenerhebungwurdender Leitfadendes problemzentrier-

ten Interviews sowiedie ego-zentrierteNetzwerkkarte entlangdes forschungslei-

tenden Interesses entwickelt. Das Vorgehen wird nachfolgend beschrieben.

Die Hauptfunktion des Leitfadens „is that of securing both the problem

centring of the interview and the comparability of the individual interviews“

(Witzel und Reiter 2012, S. 51). Er dient der Interviewerin als Orientierungsrah-

men und strukturierende Hintergrundfolie der einzelnen thematischen Felder

des interessierenden Problembereichs während des Interviews. Im Sinne des

Prinzips der Problemzentrierung soll sich der Gesprächsverlauf im Interview

dann jedoch hauptsächlich entlang der Themen- und Relevanzsetzungen der

Interviewpartner*innen entwickeln.

Der Leitfadenwurde in Anlehnung an das SPSS-Prinzip nachCorneliaHelffe-

rich erstellt (vgl. Helfferich 2011, S. 182 ff.). Zunächst wurde der Leitfaden für das

Adressaten-Interview konzipiert, die jeweiligen Leitfäden für das Fachkraft- und

das Alteri-Interview wurden in thematischer Anlehnung daran ergänzt und an-

gepasst. Im Laufe der Erhebungsphase(n) wurden die Leitfäden den gewonnenen

Erkenntnissen entsprechend angepasst und weiterentwickelt110.

Den Hinweisen Witzels folgend basiert der Leitfaden auf dem theoretischen

Vorwissen sowie den Forschungsfragen und fächert sich entlang des interessie-

renden Problembereiches auf111. Der Leitfaden umfasst Erzählaufforderungen zu

folgenden Themen: Aktuelles Soziales Netzwerk des Adressaten (inklusive Ego-

Alter-Beziehungen zwischen Adressat und Bezugspersonen), Veränderungen

im Sozialen Netzwerk des Adressaten, Bewährungshilfe (inklusive Beziehung

zwischen Fachkraft und Adressat bzw. Alter-Alter-Beziehung zwischen Fachkraft

und Bezugsperson), Einflüsse/Folgen. DieseThemenbereiche werden durchMe-

mos für mögliche und konkrete Nachfragen sowie Sondierungsfragen ergänzt.

Anhand von namensgenerierenden Fragen112 werden zusätzliche Angaben zum

aktuellen SozialenNetzwerk und derUnterstützung darin erhoben, beispielswei-

semit wem eine gute oder eine schlechteNachricht geteilt werde. Zusätzlich zum

Leitfaden wurde bei den Adressaten-Interviews am Ende ein Kurzfragebogen zu

demografischen Daten sowie der strafrechtlichen Vorgeschichte erhoben113.

110 Beispielsweise wurde der sich im Feld als gängig herausgestellte Sprachgebrauch ,Klient*in‘ in

die Interviews übernommen.
111 vgl.Witzel 1985, S. 236 f.; vgl.Witzel und Reiter 2012, S. 51 ff.
112 MitNamensgeneratorenwerden Stimuli beschrieben, die nach konkretenBezugspersonen fra-

gen (vgl.Wolf 2010, S. 471).
113 Zur Relevanz des Kurzfragebogens im PZI siehe: Witzel 1985, S. 236 sowie Witzel und Reiter

2012, S. 91 f. Der Kurzfragebogen umfasst folgende Punkte, deren Abfrage zur Einordnung des

Referenz- und Erfahrungsrahmens der Adressat*innen dienen soll: Alter, Gender, aktuelle Be-

währungsunterstellung seit/bis, bisherigeBewährungsunterstellungenundgegebenenfalls An-

zahl, bisherige Inhaftierungen und gegebenenfalls Anzahl und Länge.
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Mit der ersten Erzählaufforderung zum aktuellen Sozialen Netzwerk des

Adressaten werden die Interviewpartner*innen gebeten, eine Netzwerkkarte

auszufüllen.Diese dient einerseits als Erzähleinstieg und andererseits der Visua-

lisierung von wichtigen sozialen Beziehungen und Bezugspersonen ausgehend

von Ego und kann im Interviewverlauf auch als Erinnerungsstütze und zusätzli-

cher Erzähl- undNachfrageimpuls dienen.Die hier verwendeten ego-zentrierten

Netzwerkkarten wurden in Anlehnung an die konzentrischen Kreise von Kahn

und Antonucci 1980 erstellt. Dabei bildet der Adressat (Ego) die Mitte und wird

von drei Kreisen umgeben, in die die Bezugspersonen positioniert werden sollen.

Die Entfernung der Kreise zur Mitte symbolisiert dabei die (Un-)Wichtigkeit der

Personen und Beziehungen für den Adressaten– je weiter die Person nach außen

positioniert wird, desto weniger wichtig ist sie aktuell für den Adressaten. Diese

Abstufung wird zusätzlich durch unterschiedliche Färbung der einzelnen Kreise

markiert (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: ego-zentrierte Netzwerkkarte

Die Abbildung zeigt die ego-zentrierte Netzwerkkarte wie sie den Adressaten in ihren Interviews vor-

gelegt wird. Der innere, dunkelblaue Kreis steht für Personen, Kontakte und Beziehungen, die aktuell

als „sehr wichtig“ betrachtet werden. In den mittleren, hellblauen Kreis sollen „etwas weniger, aber im-

mer noch wichtige“ und in den äußeren, grauen „momentan nicht so wichtige“ Personen eingetragen

werden. (eigene Darstellung)

DieTeilstandardisierungderKartedurchdieVerwendungder konzentrischen

Kreise ermöglichtden Interviewpartner*inneneinegewisseOrientierungunder-

leichtert dadurch die Handhabbarkeit, ohne dabei jedoch formale Vorab-Festle-

gungen zur Bestimmung derNetzwerkmitglieder zu treffen.NachHollsteinwer-

den durch den Stimulus der Wichtigkeit keine Vorgaben bestimmt, sondern le-

diglich auf das Relevanzsystem der Interviewpartner*innen verwiesen, das dann

imweiterenVerlauf des Interviewsnäher beschriebenwerdenkann (vgl.Hollstein

73



2008, S. 3362).Welche Personen und Beziehungen in welcher Form auf der Netz-

werkkarte notiert werden und welche nicht, bleibt dabei Ego überlassen.

Geleitet durch das Forschungsinteresse, mehrere Perspektiven auf das bzw.

aus dem Soziale(n) Netzwerk eines Bewährungshilfeadressaten zu beleuchten,

um so potenzielle Folgen der Sozialen Hilfen umfassend und in ihrer Einbettung

nachvollziehen zu können, ergab sich die methodische Besonderheit, die ego-

zentrierte Netzwerkkarte auch den Bezugspersonen vorzulegen und dabei die

Zentrierung auf dem Adressaten beizubehalten. Die Bezugsperson wird also

gebeten, die aus ihrer Sicht wichtigen Personen für den Adressaten entlang der

konzentrischenKreise umden Adressaten herum zu positionieren undmuss sich

dabei auch selbst auf der Karte verorten114. So wird neben der Sicht von Ego auf

das eigene Netzwerk auch die (Innen-)Perspektive einer Person, die Ego seinem

Netzwerk zugehörig erachtet, beleuchtet.

Das Vorgehen, die Erhebung ego-zentrierter Sozialer Netzwerke mit Netz-

werkkartenumdieSichtweise einesAlteri auch inderVisualisierung zu erweitern

–quasi vonderEgo- zuderAdressatenzentrierung–, stellt nach aktuellerRecher-

che und Austausch in Fachkreisen ein methodisches Novum dar115. Das Soziale

Netzwerk des Adressaten wird auf diese Weise zwei Mal visuell erhoben, einmal

ego-zentriert aus der eigenen Sichtweise und einmal ,adressaten-zentriert‘ aus

der Sichtweise einer dem Netzwerk zugeschriebenen Bezugsperson des Adres-

saten. In den Interviews mit den Fachkräften wird auf die Erhebung der Netz-

werkkarte bezüglich des SozialenNetzwerks ihrerAdressaten verzichtet,was sich

zweifach begründen lässt: ZumeinenwerdendieBewährungshelfer*innen inden

Interviews zunächst in ihrer professionellen Rolle und nicht als potenzielle Netz-

werkmitglieder des Adressaten adressiert. Gleichwohl sich dies nicht zwingend

ausschließen muss, kann zum anderen nicht davon ausgegangen werden kann,

dass die Adressaten die Fachkräfte ihrem Sozialen Netzwerk zugehörig erach-

ten und diemit der Erhebung der Netzwerkkarte angestrebte Perspektive auf das

Netzwerk von innen heraus somit nicht unbedingt ermöglicht werden. Unabhän-

gig davon wird jedoch auch in den Interviews mit den Bewährungshelfer*innen

das aktuelle Netzwerk ihrer Adressaten und im Verlauf auch der eigene Kontakt

zu einzelnen Bezugspersonen und deren Einbezug in die Bewährungshilfearbeit

thematisiert.

Nach Ausfüllen der Netzwerkkarte werden die Interviewpartner*innen im

nächsten Schritt dann gebeten, „einmal an früher zurückzudenken“ und zu

überlegen, wie sie die Netzwerkkarte dann ausgefüllt hätten116. Durch diesen

114 DerMittelkreisderKarte ist dannnichtmitdemWort„Ich“, sondernmitdemNamendesAdres-

saten, beispielsweise „Name P2“ gefüllt.
115 Zuletzt wurde dies in Vorbereitung der Veröffentlichung dieser Arbeit 07/2024 geprüft.
116 Auch die Bewährungshelfer*innenwerden gebeten, zu überlegen,wie das Soziale Netzwerk ih-

rer Adressaten vorgängig ausgesehen habe.
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angestrebten zeitlichen Vergleich sollen Denkanstöße für potenzielle Verände-

rungen im Sozialen Netzwerk des Adressaten und einzelner Sozialbeziehungen

sowie möglicher Erklärungen und Deutungen hierfür gegeben werden. Der

Bezugspunkt „früher“ wird dabei bewusst nicht terminiert, um gegenüber den

Relevanzsetzungen der Interviewpartner*innen offen zu bleiben und nachzu-

vollziehen, ob und inwieweit die Bewährungshilfezeit diesbezüglich aus heutiger

Sicht als bedeutsam, auch im Sinne der Frage, was als Ursache und was als

Folge gedeutet und zugeschrieben wird, markiert wird.Wie bereits oben formu-

liert, wird erwartet, mithilfe dieser sprachlichen Rekonstruktion eines früheren

Netzwerks bzw. früheren Beziehungen Bedeutungsveränderungen erfassen

zu können. Es wurde daher bewusst dagegen entschieden, eine weitere Netz-

werkkarte für das frühere Soziale Netzwerk zu erheben oder die bestehende

Netzwerkkarte um ehemalige Kontakte zu erweitern. Zu betonen ist überdies,

dass auf diese Weise rückblickende Erzählungen und Deutungszuschreibungen

über das Soziale Netzwerk des Bewährungshilfeadressaten generiert werden sol-

len, die dann möglicherweise die Rekonstruktion von Folgen der Sozialen Hilfe

ermöglichen können, im Umkehrschluss Folgen der Hilfe für das Soziale Netz-

werk jedoch keineswegs a priori mit Veränderungen im Netzwerk gleichgesetzt

werden.

4.3.2.2 Digitale Durchführung

DieDatenerhebung fand zwischen den Frühjahren 2021 und 2022 statt. Aufgrund

der Covid-19-Pandemie und damit einhergehender Kontaktbeschränkungen

wurden die Interviews digital im Rahmen einer Videokonferenz durchgeführt117.

Entlang des in Unterkapitel 4.3.1 beschriebenen Samplings wurde zuerst das

Interview mit dem Adressaten geführt, daran anschließend die Interviews mit

der Bezugsperson und der*dem Bewährungshelfer*in.

Die digitale Form der Datenerhebung stellte vor allem in Bezug auf die

Netzwerkkarten eine gewisse Herausforderung dar, da nicht alle Interview-

partner*innen über eine ausreichend technische Expertise und Ausrüstung

verfügten. Die Netzwerkkarten konnten nicht, wie ursprünglich für ein physi-

sches Interview angedacht, mit einem digitalen Programm wie beispielsweise

vennmaker oder easyNWK erhoben werden. Sie wurden daher als Paper-pencil-

Variante konzipiert und den Interviewpartner*innen vor dem Interview pos-

talisch zugesendet, während des digitalen Interviews sollten die Karten dann

handschriftlich ausgefüllt werden.

UmderHerausforderungzubegegnen,dassdie InterviewerindenProzessdes

Ausfüllens aufgrund der fehlenden physischen Raumpräsenz nur eingeschränkt

117 Hierzu wurde der Konferenzdienst des Deutschen Forschungsnetzes dfn conf genutzt.
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verfolgen und die Karte währenddessen nicht einsehen konnte, wurden die In-

terviewten gebeten, während des Ausfüllens der Netzwerkkarte laut zu denken.

Unter der Methode des Lauten Denkens wird „das gleichzeitige laute Ausspre-

chen vonGedanken bei der Bearbeitung einer Aufgabe“ verstanden (Knoblich und

Öllinger 2006, S. 692)118. Auf diese Weise konnte im Nachgang der Interviews in

Kombination mit der Tonaufzeichnung ermöglicht werden, den Gedankengän-

gen bezüglich einzelner Eintragungen nachvollziehend zu folgen.

Die Sicherung der Ergebnisse der ausgefüllten Netzwerkkarten wurde zwei-

fach – digital unmittelbar in der Interviewsituation sowie im Nachgang posta-

lisch – durchgeführt. In allen Fällen konnten die erhobenen Netzwerkkarten auf

dieseWeise gesichert und für die weitere Analyse zugänglich gemacht werden.

4.3.2.3 Nachbereitung

Unmittelbar nach jedem Interview wurde ein Postskript (post-communication

description) erstellt. Basierend auf der methodologischen Annahme, dass die In-

terviewerin Teil der Forschungssituation ist und die Entwicklung des Interviews

durch ihre Vorannahmen, Situationsbewertungen und non-verbalen Äußerun-

gen beeinflusst, kann das Postskript neben der Ton-/Videoaufzeichnung und

dem Transkript des Interviews eine wichtige Datenquelle darstellen (vgl. Witzel

und Reiter 2012, S. 95). Darin wurden Eindrücke und Details zu folgenden Punk-

ten festgehalten: Dauer des Interviews, Beschreibung der Interviewsituation,

besondere Vorkommnisse während des Interviews, Gespräche vor und nach der

Aufzeichnung, Verhalten der interviewten und der interviewenden Person, sons-

tigeBesonderheiten.DasPostskriptwurde erst imRahmenderAnalyse,nachdem

die Erhebung aller dem Fall zugehörigen Interviews beendet war, wieder ver-

wendet, um auch den auf das Adressaten-Interview folgenden Interviews mit

Alteri und Fachkraft so unvoreingenommen wie möglich und ohne zusätzliche

Färbung durch das Postskript zu begegnen. Im Verlauf der Auswertung wurde

das Postskript als selektives Kriterium für die Reihenfolge der Transkription und

Analyse genutzt, da es auch „ad-hoc interpretations of the interviewer and a brief

overall assessment of the interview together with remarks concerning dominant

and neglected topics“ enthielt (ebd., S. 96).

Der nächste Schritt der Nachbereitung umfasst die Transkription des Inter-

views anhand der Tonaufzeichnung. Witzel und Reiter betonen die Möglichkeit

der Generierung erster zentraler Ahnungen und Erkenntnisse durch die Erweite-

rung des Blickes auf dasMaterial durch die Transkription als ,unschätzbareQuel-

118 Siehe hierzu auch Konrad 2020.Der Auftrag an die Interviewten lautete: „Da ich jetzt nicht ne-

ben Ihnen sitzen kann,möchte ich Sie bitten,während Sie die Karte ausfüllen „laut zu denken“,

also Ihre Gedanken auszusprechen und Alles,was Ihnen in den Kopf kommt, zu sagen. So kann

ich Ihnen besser folgen und nachvollziehen, wie Sie die Karte ausgefüllt haben“.
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le‘ (vgl. ebd., S. 98 f.). Aus diesemGrundwurden alle Interviews selbstständig von

der Forscherin transkribiert. InAnlehnung anDresing undPehl (2018)wurde eine

erweiterte inhaltlich-semantische Transkription erstellt, da diese einen schnelle-

ren Zugang zu dem Gesprächsinhalt als beispielsweise ein GAT-Transkript, das

sichzusätzlich zurAbschrift derUmgangsspracheauchaufdieTonhöhenundden

Sprachrhythmus fokussiere, ermögliche (vgl. Dresing und Pehl 2018, S. 18 f.).

Zudem wurden die Netzwerkkarten für die Analyse mithilfe einer hand-

schriftlichen Abschrift pseudonymisiert, wobei alle Details – Schriftgröße,

Platzierung der Namen, Durch- und Unterstrichenes, Kritzeleien, Zuschrei-

bungen wie „Bewährungshelferin“ etc. – möglichst exakt übernommen wurden.

Die Pseudonyme folgen dabei einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen,

die Vor- und Nachnamen impliziert. Beispielsweise ,Adressat P2‘ und ,Bewäh-

rungshelferin B1‘, wobei mit P immer die Adressaten und mit B die Fachkräfte

benannt sind. Die Zuordnung der Buchstaben für die Alteri wechselt je Fall. Die

Nummerierung der einzelnen Personen ist dabei randomisiert gewählt und steht

in keinem Zusammenhang mit den Relevanzsetzungen oder Narrationen der

Interviewten.

Auf Basis dieser Vorarbeiten konnte die Datenanalyse erfolgen, die im folgen-

den Unterkapitel näher beschrieben wird.

4.3.3 Datenauswertung – drei-stufige Fallanalyse

Auch im Auswertungsprozess besteht der Dialog zwischen forschender Person

und Forschungssubjekt, das nun in dem Datenmaterial von Interview und Netz-

werkkarte vertreten ist, fort (vgl.Witzel und Reiter 2012, S. 100 f.). Das Vorgehen

erfolgt ebenfalls inRückgriff auf dasPrinzipderProblemzentrierung,demgemäß

„analysis and interpretation do not follow a naive-inductivist approach– theoret-

ical assumptions have to be explicated and specified“ (ebd., S. 106). Der genaue

Analyseprozess wird im nachfolgenden Unterkapitel expliziert.

4.3.3.1 Analyseprozess

Die Grundlage der Auswertung bildet ein fallanalytisches Vorgehen, dessen zen-

tralerVorteil darinbesteht,„sichdurchdieBeschränkungauf einUntersuchungs-

objekt oder relativ wenige Personen intensivermitmehr Untersuchungsmateria-

lien beschäftigen zu können, um dadurch nuancenreichere und komplexere Er-

gebnisse zu bekommen“ (Witzel 1985, S. 239). Als ein Fall werden hier die Daten

von den Interviews undNetzwerkkarten der jeweils zueinander gehörigenAdres-
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saten, Bezugspersonen und Bewährungshelfer*innen begriffen119. In die Analyse

fließen fünf Fälle, bestehend aus insgesamt 13 Interviews und acht ego-zentrier-

ten Netzwerkkarten, ein. Eine Übersicht der Fälle und dazugehörigen Personen

findet sich in der Tabelle 2.

Tabelle 2: Tabellarische Übersicht der Fälle

Adressat Alteri Fachkraft

Fall P1 Herr P1 Frau A1 Frau B1

Fall P2 Herr P2 Frau C1 Frau B1

Fall P4 Herr P4 Frau D1 Herr B2

Fall P5 Herr P5 Herr B9

Fall P6 Herr P6 Frau B5

(eigene Darstellung)

Dem Analyseansatz liegt die Haltung zugrunde, dass es für die Aufschlüsse-

lung des interessierendenThemen-/Problembereichs unabdingbar ist, zunächst

die Interpretationen, das Handeln und den Umgang von Einzelindividuen in

spezifischen Situationen in ihrer individuellen Gänze verstehbar zu machen,

„ehe man relevante individuelle Variationen feststellen und in ihrer Tragweise

beurteilen kann“ (Witzel 1985, S. 240). Die Datenanalyse findet demnach auf drei

Ebenen statt, zunächst auf individueller Ebene der einzelnen Interviewpart-

ner*innen, im Anschluss auf Einzelfall-Ebene und zuletzt auf höherer Ebene im

Fallkontrast. Das analytische Vorgehen kann folgendermaßen zusammengefasst

werden: „original interview material, interpretive prior knowledge (i. e. revised

pre-interpretations from the conversation, and notes included in the postscript),

and interpretations from the ex-post analysis (considering the sensitising con-

ceptual framework, the interview guide and the sampling criteria) all enter into

an iterative process of constituting, examining and refining interpretive hypothe-

ses“ (Witzel und Reiter 2012, S. 101). Zusätzlich zu den genannten Datenquellen

fließen die ego-zentrierten Netzwerkkarten mit in den Analyseprozess ein. Im

Laufe der Auswertung werden die gebildeten Deutungshypothesen durch Vali-

dierung sowie fall-spezifische und fall-übergreifende Vergleiche immer weiter

verdichtet bis sie entweder verworfen oder durch weiteres empirisches Materi-

al untermauert werden können. Eine schematische Darstellung der einzelnen

Auswertungsschritte kann der Tabelle 3 entnommen werden.

119 Zur Arbeit mit/an Fällen in qualitativer Sozialforschung siehe beispielsweise Kelle und Kluge

2010.
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Tabelle 3: Schematische Darstellung der einzelnen Auswertungsschritte

Individuelle Ebene

(1) Analyse der Netzwerkkarte

(qualitative) Interpretation der Netzwerkkarte und Überführung in

einen Text anhand von

• allgemeiner Beschreibung und Auffälligkeiten

• strukturbezogener Beschreibung

• akteur*innenbezogener Beschreibung

• relationsbezogener Beschreibung

(in einer Auswertungsgruppe)

→ Formulierung von Auffälligkeiten und Fragen an das Interview

in Anlehnung an die QSA,

qualitative strukturale

Analyse (Herz et al. 2015)

(2) Analyse des Interviews: basic coding

Codieren des Interviews anhand

• der Fragen und Auffälligkeiten der Netzwerkkarten

• der Schlagwörter des Leitfadens

• der Relevanzen der*des Interviewten

• von in-vivo codes

→ Formulierung erster (Vor-)Interpretationen

(3) Analyse des Interviews: vertical analysis

• Erstellen einer Fallbeschreibung (inkl. Kurzdossier über die

Interviewsituation und die Materialbeschaffenheit) und Chro-

nologie (mit Fokus auf den Straferfahrungen und sozialen

Beziehungen)

• Identifizieren von zentralen Personen und Themen, interview-

spezifisch (themen-zentrierte Analyse)

• Validierung (am Text und in wechselnden Auswertungs-

gruppen)

→ Formulierung von theoriegenerierenden Interpretationen

Einzelfall-Ebene

(4) Analyse des Falls: horizontal analysis, fall-intern

Hinzunahme des zweiten und ggf. dritten Interviews desselben

Falls

• Identifizieren von fallspezifischen zentralen Themen (themen-

übergreifende Analyse)

• Synthese

→ Formulierung von Kernkategorien auf Einzelfall-Ebene

Fallkontrast-Ebene

(5) Analyse des Falls: horizontal analysis, fall-übergreifend

Hinzunahme eines zweiten Falles

• Fallkontrastierung anhand fall-übergreifender thematischer

Analyse

• Synthese und Ergebnisdarstellung

→ Formulierung von Kernkategorien auf Fallkontrast-Ebene

in Anlehnung an das PZI,

problemzentriertes Interview

(Witzel und Reiter 2012)

(eigene Darstellung)
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Die Reihenfolge der Auswertung innerhalb eines Falles orientiert sich an dem

Vorgehen der Interviewerhebung. Demnach werden Netzwerkkarte und Inter-

view des Adressaten zuerst analysiert. Im Anschluss erfolgt die Auswertung des

Interviewsmit der Fachkraft sowie die des Alteri-Interviews inklusive Netzwerk-

karte.

Im ersten Schritt120 wird die ego-zentrierte Netzwerkkarte in Anlehnung an

die QSA nach Herz, Peters und Truschkat ausgewertet. Dabei gilt es grundsätz-

lich zu beachten, dass die QSA eine strukturbezogene Analyse beider Datenquel-

len –Netzwerkkarte und Interview– vorsieht, hier jedoch lediglich die Elemente

der Netzwerkkartenanalyse einbezogen werden und die Interviews darauf auf-

bauend im Sinne der Problemzentrierung ausgewertet werden. Diese Entschei-

dung liegt in der Gegenstandsorientierung begründet, da die forschungsleiten-

de Fragestellung nach Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk ih-

rer Adressaten über die Fokussierung auf die strukturelle Perspektive allein nicht

hinreichend bearbeitbar scheint121. Eine Kombination der beiden methodischen

Herangehensweisen scheint auf ihrer bereits beschriebenen, geteilten methodo-

logischen Basis der GroundedTheory möglich.

Die Interpretation der Netzwerkkarten im Sinne der QSA orientiert sich an

Konzepten der formalen Netzwerkanalyse und soll in die folgenden drei Analy-

sesequenzen aufgeschlüsselt werden: strukturbezogene, akteur*innenbezogene

und relationenbezogene Beschreibungen (vgl. Herz et al. 2015, S. 9). Ziel ist die

analytische Überführung der Karte in einen Text, „die abweicht von einer quan-

tifizierenden Logik und zugleich die strukturellen Analyseelemente aus der Kar-

te mit den Interpretationen des Interviews innerhalb einer qualitativen Perspek-

tive kombinierbar macht“ (ebd., S. 12). Dabei umfasst die strukturbezogene Be-

schreibung Angaben zur Komplexität des Netzwerks, unter anderem bezüglich

derDichte (Kohäsion) desNetzwerksundderÄquivalenz einzelner Positionender

Akteur*innen (vgl. ebd., S. 9).

Bei der akteur*innenbezogenen Beschreibung wird die strukturelle Einbet-

tung einzelner Akteur*innen in den Blick genommen, darunter fällt die Analy-

se der Zentralität einzelner Akteur*innen sowie die Betrachtung „der direkten

Netzwerkumgebung anhand der Eigenschaften der Beziehungen oder der Alte-

ri“ (ebd., S. 10). Einzelne Beziehungenwerden dann bei den relationenbezogenen

Beschreibungen,beispielsweisemitBlick aufArt,RichtungoderMultiplexität der

Beziehung, interpretiert.

120 Die imFolgendenbeschriebenenSchritte entsprechendemVorgehenbei derAnalyse derAdres-

saten-Interviews. Die Auswertung der Alteri-Interviews wurde entsprechend gehandhabt, bei

den Interviewsmit denBewährungshelfer*innen fälltmit der fehlendenNetzwerkkarte der ers-

te Auswertungsschritt weg.
121 AuchHerz et al.diskutierendasVerhältnis vonnetzwerkanalytischen strukturellenSensibilisie-

rungen und einer offenen, qualitativ rekonstruktiven Fragestellung (vgl. Herz et al. 2015, S. 19).
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Um die verschiedenen Beschreibungen zu erzielen, geben Herz, Peters und

Truschkat analyseleitende Fragen vor, die auch in der vorliegenden Auswertung

verwendet wurden. Dabei wurden vor allem diejenigen Fragen an die Karten

herangetragen, die für das forschungsleitende Interesse relevant erschienen

und die durch die Strukturierung der hier erhobenen ego-zentrierten Netz-

werkkarten bearbeitbar waren122. Die Beschreibung der Netzwerkkarte enthält

folgende Aspekte: Allgemeine Beschreibung und Auffälligkeiten, strukturbe-

zogene Beschreibung mit Blick auf die Dichte des Netzwerks – strukturelle

Löcher, Triaden etc. – , akteur*innenbezogene Beschreibung – insbesondere

verbindende und fehlende Akteur*innen sowie vergleichbare Positionen – und

relationsbezogene Beschreibung bezüglich Art und Häufigkeit der Beziehungen.

Alle Netzwerkkarten wurden entlang der Empfehlung der QSA im Rahmenmeh-

rerer Interpretationssitzungen in Gruppen ausgewertet und im Anschluss von

der Forscherin in einen Text – die Beschreibung der Netzwerkkarte – überführt.

Erste Annahmen sowie weiterführende Fragen an das Interviewmaterial wurden

für die weitere Analyse gesondert markiert und in Form vonMemos in ,struktur-

bezogene Beschreibungen‘ überführt. Auf diese Weise sei das Gütekriterium der

intersubjektiven Nachvollziehbarkeit qualitativer Forschung gewährleistet (vgl.

Herz et al. 2015, S. 12).Wird die ego-zentrierte Netzwerkkarte so wie im hiesigen

Analyseverfahren vor dem Interview ausgewertet, „so können strukturbezogene

Beschreibungen der Sensibilisierung für bestimmte Themen, Beziehungen und

Konstellationen in den Interviews dienen und das Sampling von Kernstellen für

die weitere Feinanalyse ermöglichen“ (Peters et al. 2019, S. 95)123. Somit wurde die

Netzwerkkarte äquivalent zu ihrer Funktion während der Datenerhebung auch

in der Auswertung als Impulsgeberin und strukturierende Hintergrundfolie für

die Auseinandersetzung mit den Interviewdaten verwendet. Auf diese Weise

ließ sich die strukturale Perspektive auch in die Auswertung der Interviews

übersetzen.

ImzweitenSchritt derAuswertungbeginnt dieAnalyse der Interviews imSin-

ne des PZI nach Witzel und Reiter mit dem basic coding. Bei diesem Kodiervor-

gangwurde der Interviewtext Satz für Satz durchgegangen,mithilfe der Analyse-

software MAXQDA wurden Schlagwörter und Schlüsselkategorien aus dem Leit-

faden124 sowie der Erhebung und Analyse der Netzwerkkarte, Relevanzsetzungen

der Interviewten, in-vivo-codes und erste Interpretationen „ranging from simple

122 So wurden auf der Karte unter anderem keine Relationen zwischen den genannten Alteri erho-

ben, wodurch einzelne Aspekte der akteur*innen- und relationenbezogenen Beschreibungen,

wie beispielsweise die Analyse der Zentralität einzelner Akteur*innen, ausbleiben.
123 Die Autor*innen verweisen hier auf das theoretische Sampling der GroundedTheoryMethodo-

logie, siehe beispielsweise Glaser 1978.
124 Hierbei handelt es sich um folgende: Aktuelles Netzwerk, wichtige Alteri, früheres Netz-

werk, Veränderungen im Netzwerk, Bewährungshilfeadressierung, Beziehung zu der*dem

Bewährungshelfer*in, Perspektive des Netzwerks auf die Bewährungshilfe, Bedeutung der Be-
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exclamation or question marks to short sentences with the character of ,memos‘

in the sense ofGlaser andStrauss (1967)“ (Witzel undReiter 2012, S. 104)markiert.

Mit diesem Schritt soll die Rekonstruktion der Gedankengänge und Argumenta-

tionslinien der interviewten Person ermöglicht werden, die erstellten Kategorien

dienen dabei als „virtual containers of meaning“ (ebd., S. 104).

Der nächste (dritte) Analyseschritt orientiert sich an der vertical analysis mit

dem Ziel einer umfassenden Fallbeschreibung. „The case description, as well as

the biographical chronology, […] should first of all guarantee the application of

two basic principles of analysis of cases that are emphasised by Gerhardt (1986):

thepreservationofboth themeaningcontext and the character andprogressionof

the case“ (Witzel undReiter 2012,S. 106).Hierfürwurde zunächst die Interviewsi-

tuation inklusive etwaiger Vorkommnisse sowie Besonderheiten in der Material-

beschaffenheit beschrieben125.Weiter wurde die Beschreibung der Netzwerkkar-

te sowie die aus der Analyse abgeleiteten Fragen bzw. vorläufigen, strukturalen

Interpretationshypothesen an das Interview eingefügt.

Im nächsten Schritt wurde eine Chronologie der im Interview benannten Er-

eignisse in tabellarischer Form erstellt. Dies dient dem besseren Verständnis der

Handlungsverläufe und zeitlichen Dimensionierung des Falles (vgl. ebd., S. 104).

Der Forschungsfrage und dem Vorwissen entsprechend wurde die Chronologie

vor allemmit Blick auf die Straf- undHilfeerfahrungen des Adressaten und seine

sozialen Beziehungen skizziert. Dabei stand(en) die (drei) Frage(n), zu welchem

Zeitpunkt (wann?) ein Ereignis (was?) in Zusammenhang mit anderen Personen

(mit wem?) stattfand, imMittelpunkt.

Im weiteren Verlauf sollen dann Schlüsselthemen identifiziert werden, hier-

für schlagen Witzel und Reiter entweder eine themen- oder eine biografie-zen-

trierte Analyse vor (vgl. ebd., S. 107). Da das Forschungsinteresse der subjektiven

Deutung eines bestimmten Personenkreises auf eine Soziale Hilfe und somit ei-

nem zeitlich, aber auch thematisch, festgelegten Phänomen gilt, wurde zunächst

die topic-orientied anaylsis verfolgt, die eingangs das Zusammenfassen wieder-

kehrender InhaltedernarrativenunddialogischenSequenzen inzentraleThemen

vorsieht (vgl. ebd., S. 107). In einemweiterenSchritt soll dannmithilfe einer theo-

riegeleiteten Feinanalyse126 das für den Fall spezifische Verhältnis zwischen rele-

vanten Strukturen und Kontextbedingungen untersucht werden, um die subjek-

tive Logik des Falles in Bezug auf die zentralenThemen nachzuvollziehen.

währungshilfe, Veränderungen innerhalb des Unterstellungszeitraums, Einfluss(nahme) der

Bewährungshilfe.
125 Für dieses dossier of the interpreter wurde auch das nach dem Interview erstellte Postskriptum

herangezogen (vgl.Witzel und Reiter 2012, S. 107).
126 Gemeint sind hier Heuristiken wie handlungstheoretischeModelle, als Beispiel dient das ARB-

Model nachWitzel 2001 zur Analyse berufs- und bildungsbiografischer Handlungen.
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Bei der praktischenUmsetzung dieses themen-zentrierendenAnalyseschritts

fiel es jedoch schwer, zentrale Themen zu identifizieren, die sich nicht an den

zuvor in Codes überführten Setzungen aus dem Interviewleitfaden und den

Relevanzen des Interviewpartners orientieren. Es blieben, im Sinne der For-

schungsfrage wenig überraschend, weiterhin die Oberthemen Bewährungshilfe,

Netzwerkzugehörigkeiten und soziale Beziehungen zentral. Neben vereinzel-

ten weiterführenden analytischen Fragen, beispielsweise ob und wie sich die

Positionierung einer Person in dem Netzwerk von der Beziehung zu dieser Per-

son unterscheidet, gelang es zunächst kaum, neue, weiterführende Themen zu

identifizieren. Zudem fiel auch in Gesprächsabschnitten, die sich vermeintlich

nicht (mehr) auf die Netzwerkkarte beziehen, auf, dass diese weiterhin im Hin-

tergrund ,mitzuschwingen‘ schien und ähnlich wie die Themensetzungen des

Interviewleitfadens ebenfalls Vorgaben setzt, die sich auf die Forschungsinterak-

tion inErhebungund auchAuswertung auswirken.Die für denAnalyseschritt der

topic-oriented analysis benötigte Offenheit – es wird auf die Parallele zur open

analysis in der GroundedTheory nach Strauss und Corbin verwiesen (vgl. Witzel

und Reiter 2012, S. 107) – schien zunächst mit der (thematischen) Vorstruktu-

rierung des Interviews durch den Einbezug der Netzwerkkarte zu kollidieren.

Dieser Eindruck bestätigte sich auch in der gemeinsamen Arbeit am Material

in einer kollegialen Auswertungsgruppe. Es schien daher unumgänglich, den

Analyseprozess der topic-oriented analysis im Sinne der Forschungsfrage und

Gegenstandsangemessenheit anzupassen und die weitere Arbeit am Daten-

material als relationalen Prozess zwischen Interview und Netzwerkkarte zu

gestalten, um die zentralen Themensetzungen des Interviews stärker auch vor

ihrer strukturellen Eingebundenheit erfassen zu können.

Für das weitere Vorgehen wurde folgender Weg avisiert: In Rückgriff auf

den Hinweis, „in order to underline the openness of this step and its closeness

to the relevance structure of the respondent, it can also be based on in-vivo-

codes“ (ebd., S. 107), sollten zunächst die im vorherigen Schritt markierten

in-vivo-codes genauer betrachtet und für die Identifizierung (weiterer) zentraler

Themen herangezogen werden. Dabei sollte besonders in den Blick genommen

werden, inwieweit sich die interessierenden Passagen in Rückgriff auf die Netz-

werkkarte, beispielsweise in Bezug auf die Positionierung der Alteri in einem

konzentrischen Kreis oder darin markierte Relationen, deuten lassen. Konkret

bedeutete dies, dass die in-vivo-codes durchgearbeitet und mit den in der Chro-

nologie relevant gesetzten Ereignissen verbunden wurden. Bedingt durch die

Forschungskonzeption kristallisierte sich dabei heraus, dass sich zuallererst eine

Identifizierung zentraler Personen, die beispielsweise eine besondere Rolle bei

einem wichtigen Ereignis für den Adressaten eingenommen haben, anbietet

und sich zentrale Themen eher in Zusammenhang mit einzelnen Alteri erfassen

lassen. Im Folgenden wurde daher mit den auf diese Weise identifizierten zen-

tralen Personen weitergearbeitet, indem die zugehörigen Textstellen vor allem
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im Hinblick auf die Beziehung zum Adressaten und ihre Wahrnehmung der Be-

währungshilfe untersucht wurden. Die Analyse der zentralen Personen wurden

nach folgenden Aspekten aufgeschlüsselt: zugehörige in-vivo-codes, Position auf

der Netzwerkkarte, (zeitlicher) Zusammenhang mit der Bewährungshilfe und

Beziehungsbeschreibungen. Auf diese Weise ließen sich prägnante Aussagen zu

den einzelnen zentralen Personen und Beziehungen verdichten.

Weiterführend konnten aus diesem Analyseschritt heraus dann auch einige

zentraleThemen des Interviews, personengebunden und -ungebunden, identifi-

ziert werden.Durch die verdichtete Auseinandersetzungmit einzelnen zentralen

Personen undThemen auf inhaltlicher und struktureller Ebene sowie Ego-Alter-

sowie Alter-Alter-Beziehungsbeschreibungen ließen sich bereits erste theoreti-

sche, am empirischen Material begründete Aussagen bezüglich der forschungs-

leitenden Frage nach Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk sowie

in weiteren Zusammenhängen ableiten. Diese sind jedoch als vorläufige Inter-

pretationshypothesen zu fassen und müssen in einem nächsten Schritt validiert

werden. Das Ziel der Validierung beschreiben Witzel und Reiter wie folgt: „in-

terpretations and counter-interpretations should be developed and confronted

in the course of the analysis until the most convincing one is left“ (Witzel und

Reiter 2012, S. 108). Hierzu wurden beide vorgeschlagenen Strategien, die indi-

viduelle Validierung mithilfe des Textes und die diskursive Validierung einzelner

Interviewausschnitte undHypothesen inwechselndenAuswertungsgruppen, an-

gewandt.Hier erschien es auchhilfreich,die vorläufigenThesender anderen (bei-

den) Interviews innerhalb eines Falles hinzuzunehmen.

Nachdem in den ersten drei Auswertungsschritten auf individueller Ebene je-

weils die Netzwerkkarten und Interviews eines Falles für sich analysiert wurden,

tritt mit dem nächsten Schritt der horizontal analysis die themenübergreifende

Fallanalyse ein. Witzel und Reiter beschreiben diese in Form eines Vergleichs:

„From the analysis of the second case127 onwards, we are involved in a process of

comparison: every additional case is interpreted against the background of the

cases before“ (Witzel und Reiter 2012, S. 109). Im hiesigen Vorgehen findet der

Fallvergleich zweistufig statt: Zunächst werden im vierten Auswertungsschritt

auf Ebene des Einzelfalls die Interviews des Adressaten, der Bezugsperson und

der*desBewährungshelfer*in fall-internmiteinander verglichen. Im fünftenund

letzten Schritt dann werden die Fälle auf der Fallkontrast-Ebene miteinander

verglichen. Um den Arbeitsaufwand dieses iterativen Vorgehens des Fallver-

gleichs kontrollieren zu können, schlagen Witzel und Reiter eine systematische

Gegenüberstellung der Fälle vor, beispielsweise anhand der zuvor identifizierten

zentralenThemenoderHintergrundkategorienwiedemGender.Da sich imLaufe

der Analyse auf individueller Ebene verdeutlichte, dass über die Auseinanderset-

127 Witzel und Reiter fassen unter ,case‘ den Datensatz eines Interviews, der Begriff ist demnach

nicht mit dem deutschenWort ,Fall‘ zu übersetzen.
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zung mit zentralen Themen und Personen eine Annäherung an Zuschreibungen

und Deutungen von Folgen ermöglicht wird, wurde der Fallvergleich zunächst

anhand der zentralenThemen und Personen durchgeführt.

In dem vierten Schritt, der fall-internen, themenübergreifenden Analyse,

wurden die Interviews eines Falls mit Blick auf die forschungsleitende Frage-

stellung nach Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk des Bewäh-

rungshilfeadressaten entlang ihrer relevanten Themensetzungen und zentralen

Personen in ihren unterschiedlichen Sinnzuschreibungen, Deutungsweisen

und Erklärungsmustern kontrastiert. Auch die analysierten Netzwerkkarten

wurden hier noch einmal miteinbezogen, um den Vergleich der verschiedenen

Perspektiven auch auf Ebene der Positionierung von Personen und Relationen

zueinander realisieren zu können. Ziel war die Entwicklung von fall-internen

Kategorien in Form von fall-spezifischer zentraler Themen, die sich von der

Logik der einzelnen Interviews lösen und die verschiedenen Perspektiven auf

Folgen in der Spezifik des Falles aufeinander beziehen. Die fall-interne Analyse

ist damit abgeschlossen – anhand der fall-spezifischen zentralen Themen lassen

sich mit den Zuschreibungen und Deutungsmustern von verschiedenartigen

Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk ihres Adressaten bereits

Ergebnisse auf Einzelfall-Ebene formulieren. Diese werden für alle fünf Fälle in

den Unterkapiteln 5.1, 5.2 und 5.3 entsprechend dargestellt.

Der fünfte, fall-übergreifende Auswertungsschritt findet auf Fallkontrast-

Ebene statt, abschließend werden die verschiedenen Fälle aufeinander bezo-

gen und hinsichtlich ihrer Ausprägungen von Folgen kontrastiert. Ziel ist die

systematische Überführung und Konsolidierung der auf Einzelfall-Ebene iden-

tifizierten zentralen Themen und verschiedenartigen Folgen unterschiedlicher

individueller Perspektiven in eine empirisch-fundierte, abstrahierte Darstel-

lung von Folgen der Bewährungshilfe entlang des gesamten Samples. Anhand

der zuvor herausgearbeiteten, fall-spezifischen zentralen Themen werden die

Einzelfälle im Hinblick auf ihre Ausprägungen der Erklär- und Deutungsmuster

sowie Bedeutungszuweisungen von Folgen, die sich im Kontext der Bewäh-

rungshilfe aus Sichtweise der drei Personengruppen für das Soziale Netzwerk

des Adressaten und darüber hinaus ergeben, miteinander verglichen, „cross

connections are established and reflected inmemos and short theoretical discus-

sions“ (Witzel und Reiter 2012, S. 109). Fokussiert wird insbesondere,was die fall-

internen Folgen, beispielsweise anhand querliegender Themen, verbindet und

worin sie sich voneinander unterscheiden. Da mit der in Kapitel 2 formulierten

rechtlichen Rahmung der Bewährungshilfe klare Zielvorgaben einhergehen, die

sich in der Frage nach intendierten Folgen abbilden lassen, wurden die Inten-

tionen, mit denen Folgen hergestellt wurden, als eine von Witzel und Reiter

empfohleneHintergrundkategorie (s.o.) für den Fallkontrast ausgewählt. Zudem

wurden die im empirischenMaterial beschriebenen Folgen auch hinsichtlich der

Perspektive, aus der sie wahrgenommen oder zugeschrieben wurden, mitein-
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ander verglichen. Als weitere vergleichende Strukturkategorie wurde hier die

risikoorientierte Arbeitsweise der Bewährungshilfestellen in die Kontrastierung

einbezogen, indem zunächst die Ausprägungen der Fälle der risikoorientierten

Bewährungshilfe untereinander und im Anschluss mit den Fällen der allgemei-

nen Bewährungshilfe verglichenwurden.Da die vorherigen Auswertungsschritte

auf individueller Ebene der einzelnen Interviews und dann auf interview-über-

greifender Einzelfall-Ebene durchgeführt wurden, wird außerdem erst an dieser

Stelle relevant und daher in den Kontrast einbezogen, dass in Fall P2 und P1

dieselbe Bewährungshelferin zuständig ist und Frau B1, wie in Unterkapitel 4.3.1

erwähnt, zweimal interviewt wurde128.

Auf die beschriebene Weise konnten im Fallkontrast verdichtete Kernka-

tegorien entwickelt werden, die sich von der Ebene der einzelnen Fälle lösen

und hinsichtlich Zuschreibungen bezüglich des Herstellungsprozesses und der

Ausprägung von Folgen im gesamten Sample divergieren. Zur Konsolidierung

der Ergebnisse schlagenWitzel und Reiter unter anderem eine Typologie vor (vgl.

Witzel und Reiter 2012, S. 109). Diese Strukturierung erschien auf Grundlage

der empirischen Ergebnisse jedoch nicht passgenau, da eine teilweise lediglich

eindimensionale129 Typologie von Folgen vermieden werden sollte. Stattdessen

konnten auf Ebene der empirisch fundierten, kategorialen Verdichtung Arten

von Folgen konzeptualisiert werden, die sich im Hinblick auf ihre Ursachenkon-

struktion, die Intention ihrer Generierung sowie ihre zeitliche Ausgestaltung

unterscheiden lassen. Zudem wurden fall-übergreifende Erkenntnisse bezüg-

lich verschiedener Einflussfaktoren im Folgen-Herstellungsprozess generiert

und querliegende relevante Dimensionen von Folgen herausgefiltert. Diese

zusammenführenden Ergebnisse werden in Kapitel 6 dargestellt.

4.3.3.2 Anmerkungen zur Darstellung der Ergebnisse

DieDarstellungder auf die beschriebeneWeise erzieltenErgebnisse erfolgt inKa-

pitel 5 und Kapitel 6.

In Kapitel 5 finden sich die fallbezogenen Ergebnisse, dabei werden insbeson-

dere aus platzökonomischen Gründen zwei Einzelfälle inhaltlich ausführlich und

dreiweitere zusammenfassenddargestellt.DieAuswahlderFälleP2undP4,die in

den Unterkapiteln 5.1 und 5.2 umfassend exploriert werden, erfolgte entlang der

Vergleichsdimension zwischen allgemeiner und risikoorientierter Bewährungs-

hilfe. Die Ergebnisdarstellung folgt dabei in allen fünf Fällen demselbenMuster.

128 Hierfürwerdenunter anderemnocheinmaldieNotizendesPostskriptsbezüglichetwaigerAuf-

fälligkeiten im zweiten Interviewmit der Fachkraft herangezogen.
129 Eine eindimensionale Typologie wird auf Grundlage eines einzelnen Merkmals gebildet (vgl.

Kelle und Kluge 2010, S. 87).
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Zunächst werden anhand einer Fallbeschreibung die dem Fall zugehörigen

Personen vorgestellt. Da sich in den Einzelfällen die subjektiven Deutungen und

Zuschreibungen von Folgen der einzelnen Perspektiven über die Auseinander-

setzung mit den fall-internen zentralen Themen erschließen, werden diese im

Anschluss unter Herausstellung markanter Zitate beschrieben. Hierbei gilt es

zu beachten, dass die zentralen Themen nicht trennscharf voneinander zu un-

terscheiden sind und sich einzelne situative Beschreibungen und Phänomene in

mehrerenThemenwiederfinden.Daher wurden an einigen Stellen Querverweise

zwischen den zentralenThemen eingefügt, um eine bessere Nachvollziehbarkeit

der Zusammenhänge und des Bezugs zu Folgen zu gewährleisten.

Zudemwerden auch die jeweilig erhobenen Netzwerkkarten in die Ergebnis-

darstellungmiteinbezogen. Die Darstellung der Karten dient dabei vor allem der

Illustration, da ihre analysierten Daten bereits in die Interviewauswertung ein-

bezogen wurden. Aus Gründen der Anonymisierung werden die Netzwerkkarten

in einer abstrahierten Form abgebildet130 und im Text auf eine umfassende Be-

schreibungundErklärungdes jeweiligen ego-bzw.adressaten-zentriertenSozia-

len Netzwerks anhand der Netzwerkkarten verzichtet. Es werden nur diejenigen

Alteri undNetzwerkpositionen benannt, die innerhalb der Interviewanalyse rele-

vant gemacht wurden und daher für die Darstellung der Ergebnisse zentral sind.

Ferner werden zum Datenschutz weder die genauen Delikte und Verurteilungen

der Adressaten noch die exakten Interviewzeitpunkte genannt.

130 Während die Karten für die Datenanalyse detailgetreu pseudonymisiert und handschriftlich

nachgezeichnet wurden, werden bei der Darstellung in Kapitel 5 beispielsweise Schriftgröße

und -richtungmaschinell vereinheitlicht. Anzahl und Positionierung der imOriginal eingetra-

genen Alteri werden dabei nicht verändert.
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5. Folgen im Einzelfall

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Einzelfallanalyse bezüglich der for-

schungsleitenden Frage nach Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale Netz-

werk ihrer Adressaten vorgestellt. Im Zentrum stehen dabei die Fälle P2 und P4

(Unterkapitel 5.1 und 5.2). Die Ergebnisse der drei weiteren Fälle P1, P5 und P6

werden inUnterkapitel 5.3 ergänzendhinzugezogen.BezüglichderDarstellungs-

weise sei an dieser Stelle auf die Anmerkungen im vorangegangenen Kapitel ver-

wiesen.

5.1 Fall P2

Der Fall um den ehemaligen Bewährungshilfeadressaten P2 besteht neben ihm

aus seiner damaligen Bewährungshelferin Frau B1 sowie seiner (Ex-)Partnerin

C1.Die zuständige Bewährungshilfe ist der Justiz eines Bundeslandes als Sozialer

Dienst zugehörig und kann imSinne dieser Arbeit als allgemeineBewährungshil-

fe gefasst werden.

P2 ist zum Zeitpunkt des Interviews 35 Jahre alt und hat seine Bewährungs-

zeit vor etwa zwei Wochen erfolgreich abgeschlossen. Es handelte sich um seine

vierte Bewährungsstrafe, nach eigenen Angaben sei es jetzt jedoch die erste, die

er ,mal zu hundert Prozent geschafft‘ (Z. 284) habe. Der ehemalige Adressat hat

außerdem mehrfache Inhaftierungserfahrung. Mit dem Ende der Bewährungs-

unterstellung findet auch die Zusammenarbeit mit der Bewährungshelferin Frau

B1 ihren Abschluss. Diesen Umstand benennt der ehemalige Adressat zu Beginn

des Interviews, als er die ego-zentrierte Netzwerkkarte ausfüllt. ,Bis vor Kurzem‘

(Z. 62) hätte er die Bewährungshelferin, wie beispielsweise auch seinen gesetzli-

chen Betreuer Herrn C4, ebenfalls in den dunkelblauen Kreismit den aktuell sehr

wichtigen Personen eingetragen. Jetzt sei sie jedoch ,schon seit fast zweiWochen

weg‘ (Z. 64).

DenKontakt zuderBewährungshelferinbeschreibtP2 sowohl zeitlich als auch

inhaltlich als auf die Bewährungszeit beschränkt (Z. 260), er erwähnt zudem den

WunschnachmehrUnterstützung ihrerseits.DasEndeder Bewährungszeit habe

P2 gefeiert, unter anderem in diesem Zusammenhang thematisiert er auch sein

Konsumverhalten.Während P2 die Netzwerkkarte ausfüllt, beschreibt er die Be-

ziehung zu seinen Eltern als schwierig. Sowohl seine Mutter C9 als auch sein Va-

ter C10 sind in dem äußeren Kreis mit den aktuell weniger wichtigen Personen

platziert, sie stehen dicht untereinander und scheinen ein Cluster zu bilden. Im

Laufe des Interviews thematisiert P2 immer wieder seine Familiengeschichte –
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insbesondere das Aufwachsen bei Pflegeeltern, der Kontaktabbruch zum leibli-

chen Bruder, das unregelmäßige Kontaktverhältnis zu seinen Eltern sowie die ei-

gene Partner- und Vaterschaft. Besonders seine Tochter C5 inszeniert er mehr-

fach sehr positiv und zentral und positioniert sie ,an erster Stelle‘ (Z. 34) auf der

Netzwerkkarte imdunkelblauenKreis.Außerdemhebt er dieBeziehungzu seiner

(Ex-)Freundin C1131 hervor, sie habe ihn während der Bewährungszeit sehr unter-

stützt. C1 ist ebenfalls in dem ersten Kreis mit den aktuell sehr wichtigen Perso-

nen notiert. Zum Zeitpunkt des Interviews sind die Beiden nicht mehr zusam-

men, wohnen jedoch im selben Haus in zwei getrenntenWohnungen. Als positi-

ve Beziehung undUnterstützungwährend der Bewährungszeit beschreibt P2 au-

ßerdem seinen Nachbarn C8, der im hellblauen Kreis mit aktuell wichtigen Kon-

takten und Beziehungen eingetragen wurde. In dieser Beziehung scheint für P2

vor allem relevant, dass C8 auf ähnliche Haft- und Straßenerfahrungen zurück-

blicke wie er selbst.

Abbildung 2: Darstellung des Sozialen Netzwerks von P2 aus zwei Perspektiven

links: ego-zentrierte Netzwerkkarte von P2, rechts: adressaten-zentrierte Netzwerkkarte von C1

Die ego-zentrierteNetzwerkkarte (siehe Abbildung 2) des ehemaligenBewäh-

rungshilfeadressaten fällt dadurch auf, dass alle Alteri nah beieinander notiert

und der Leserichtung zufolgemutmaßlich von oben nach unten sortiert wurden.

Der Platz, den die kreisförmige Karte dabei insgesamt bietet, wird nicht ausge-

schöpft.DieEintragungenbilden ein länglichesRechteck,das sich vor allemober-

131 Die Partnerschaft zwischen P2 und C1 bestand zu einem Großteil der Bewährungszeit (siehe

hierzuAbbildung 3,Wendepunkte).UmdenBeziehungsverlauf zu berücksichtigen,wirdC1 da-

her hiermit derBezeichnung ,(Ex-)Freundin‘beschrieben.P2 stellt sie auf seinerNetzwerkkarte

als ,Ex: Name C1‘ dar.
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halb von und rechts neben Ego erstreckt. Den Boden des Rechtecks bildet dabei

die Notierung ,Einrichtung E1 N-Kreis Betreuung‘, die mit einem ,1.‘ versehen ist

und als einzige deutlich unterhalb von Ego, aber noch im dunkelblauen Kreis, an-

geordnet wurde. Das Rechteck wird von der ,Mutter Name C9‘ als obersten Ein-

trag bedacht. Die Netzwerkkarte scheint zudem auf mehrere Weisen, unter an-

derem durch Nummerierung einzelner Alteri und ihrer Anordnung, hierarchisch

geprägt. In der Analyse des Interviews lag der Fokus daher verstärkt auf den Be-

ziehungsbe- und -zuschreibungen von P2 und seinem Selbstbild darin.

P2 und seine (Ex-)Partnerin C1 kennen sich seit sieben Jahren, sie sind Eltern

der gemeinsamen Tochter C5, die zum Zeitpunkt der Interviews vier Jahre alt ist.

Auch im Interview mit der (Ex-)Partnerin C1 wird die Tochter als besonders re-

levant für P2 inszeniert. Auf der Netzwerkkarte, die C1 aus ihrer Sicht für das

Soziale Netzwerk ihres (Ex-)Partners P2 ausgefüllt hat, befindet sich die Tochter

ebenfalls im ersten Kreis: „Tochter ist ja klar“ (Z. 33). Im gesamten Verlauf des In-

terviews kommt C1 in ihren Erzählungen über einzelne Personen und ihre eigene

Beziehung zu P2 immer wieder auf die Netzwerkkarte zurück und beschreibt die

Beziehungen von P2 anhand ihrer Positionierung auf der Netzwerkkarte und de-

ren Begründung. Die Bewährungsunterstellung von P2 bewertet C1 als hilfreich

und positiv, da sie ihn davon abhalten würde ,Dummheiten‘ (Z. 197) zu machen.

C1 beschreibt die Bewährungszeit als eine Art Neustart für ihren (Ex-)Partner (Z.

191). Die Bewährungshelferin Frau B1 fasst sie unter dem Sammelbegriff ,Betreu-

er‘132 zusammen und positioniert sie im dunkelblauen Kreis mit den aktuell sehr

wichtigen Personen. Im Unterschied zu der Karte, die P2 selbst für sein Sozia-

les Netzwerk ausgefüllt hat, wird die Bewährungshelferin hier, wenn auch nicht

namentlich erwähnt, aufgrund ihrer zugeschriebenen professionellen Gruppen-

zugehörigkeit als Teil des Netzwerks des ehemaligen Bewährungshilfeadressaten

inszeniert.

C1 thematisiert neben ihrerMutterschaft unddaraus resultierendenVerände-

rungen für sich auch ihre eigeneRolle undEinflussnahme auf P2 sowie ihr Selbst-

verständnis als Angehörige einesBewährungshilfeadressaten.Sich selbst positio-

niert die (Ex-)Partnerin ebenfalls im ersten Kreis als aktuell sehr wichtige Per-

son für P2 und gibt an: „noch bin ich auch (,) wichtig in seinem Leben“ (Z. 37).

Ihre Selbstpositionierung auf der Karte entspricht damit auch der Relevanzset-

zung,dieder ehemaligeBewährungshilfeadressat ihr auf seinerKarte zuschreibt.

Im Vergleich der beiden Netzwerkkarten fällt im Gesamtbild zunächst die unter-

schiedliche Anordnung und Ausrichtung der einzelnen Alteri auf, zudem ist der

hellgraue Kreis bezüglich der aktuell weniger wichtigen Personen auf der adres-

saten-zentrierten Karte der (Ex-)Partnerin nicht gefüllt.

132 Unter demWort ,Betreuung‘ (Z. 41) subsummiert C1mehrere Personen, unter anderem den ge-

setzlichen Betreuer von P2, Personen aus dem ambulant betreuten Wohnen und auch die Be-

währungshelferin Frau B1. Sie beschreibt diese Gruppe als ,wirklich wichtig‘ für P2 (Z. 43).
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ZumZeitpunkt des Interviewsmit der Bewährungshelferin Frau B1 ist die Be-

währungsunterstellung vonHerrn P2 seit etwa einemMonat beendet. FrauB1 ha-

beP2 fünf Jahre langbetreut, vorherwar er bereits einige JahreAdressat ihresKol-

legen.Die Zusammenarbeit mit P2 beschreibt B1 nach anfänglichen Kennenlern-

schwierigkeiten als gut und ihn zuverlässig in der Wahrnehmung der Termine,

die zumEnde der Betreuung hinmeistens alsHausbesuche stattgefunden haben.

Während des gesamten Interviews fällt auf, dass die Bewährungshelferin zwar

über Alteri aus dem Sozialen Netzwerk von P2 spricht, diese jedoch kaum beim

Namen nennt, sondern Abkürzungen wie den Anfangsbuchstaben des Nachna-

mens (,Herr P‘) angibt,Menschen anhand ihrerRollen beschreibt (,dasKind‘) oder

den Namen ersetzt (,Herr Sowieso‘).

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die folgenden zentralenThemen

des Falles P2 skizziert:

• Wendepunkte

• Kontrolle

• (Co-)Adressierung

• Wohnverhältnis

• Netzwerküberlappung

• Aktivität-Passivität

Die zentralen Themen beziehen sich auf die Gesamtheit des Falles P2, sie wur-

den im fall-internen, interview-übergreifenden Vergleich induktiv aus dem Da-

tenmaterial erschlossen und werden hier vor allem in ihren Bezügen zu Folgen

skizziert.DieDarstellungder zentralenThemen ist auf die subjektivenDeutungs-

weisen der drei Perspektiven fokussiert, entlang derer sich Herstellung und Zu-

schreibungen von Folgen innerhalb des Falles verstehend nachvollziehen lassen.

5.1.1 Wendepunkte

Die Bewährungszeit von P2 wird in allen drei Perspektiven durch wichtige, im

Zusammenhang mit seinem Sozialen Netzwerk stehende Lebensereignisse mar-

kiert. Diese werden in der Abbildung 3 dargestellt.

In den Erzählungen von P2 und C1 zeigt sich, dass beide vor allem der

Schwangerschaft und Geburt der gemeinsamen Tochter C5 hohe Relevanz in

Bezug auf die Bewährungsunterstellung und die Desistance von P2 zuschreiben.

Für die Bewährungshelferin B1 hingegen scheint die Vaterschaft von P2 kaum

erwähnenswert, die Tochter wird in ihren Erzählungen selten als Teil seines

Lebens, seinesNetzwerks oder ihrer gemeinsamenArbeit inszeniert. Stattdessen

setzt B1 vor allem die Veränderung seines Sozialen Netzwerks durch den Tod der

Schwiegermutter von P2 bzw.Mutter von C1, zentral.
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Abbildung 3: Wendepunkte im Fall P2

(eigene Darstellung)

ZuBeginnderBewährungszeit des AdressatenP2 kommt seine TochterC5 zur

Welt. Bereits in der Schwangerschaft wird die noch ungeborene Tochter im Rah-

men des Gerichtsverfahrens relevant gemacht und von ihren Eltern P2 und C1 als

mit-ursächlich für die Aussetzungder Strafvollstreckung zur Bewährung gesetzt:

„ähm (,) ja meine Tochter natürlich (..) äh war auch einer der Gründe warum ich nicht einge-

fahren bin (.) normalerweisewollte derRichtermich auch in die Forensik stecken [I:Mhm]Ähm

ja aber da war dannmeine (,) Ex dann schwanger (.) und der Richtermeinte dann (,) ,sollte ich

in den nächsten Jahren was auf meinem Tisch liegen haben (,) fahren Sie auf jeden Fall ein (.)

dann ist Papa weg‘ (,) ja//[I://Ja//(..)] Ja ABER ich hab ihm das Gegenteil bewiesen (,) (lacht)“

(Interview P2, Z. 292–296)

In der von P2 wiedergegebenen richterlichen Entscheidungsbegründung wird

die Tochter als Anreiz und Druckmittel gegenüber P2 eingesetzt, zukünftig nicht

mehr strafrechtlich in Erscheinung zu treten. Somit wird die Tochter bereits

vor ihrer Geburt als Faktor für die Desistance ihres Vaters relevant gemacht

und die Vater-Tochter-Beziehung dahingehend beeinflusst. Die Aussetzung der

Strafe auf Bewährung und die Bewährungsunterstellung wird hier infolge der

Schwangerschaft von C1 markiert.

InC1sErzählungenwerdenderHangvonP2zuStreitigkeitenundRangeleien,

auch in Freundschaften und der Partnerschaftmit ihr, undMenschen, die P2 ein-

fach nicht guttun würden, als mitursächlich für seine Straffälligkeit konstruiert.

Die gemeinsame Tochter inszeniert sie hier als Gegengewicht, die ihrer Vermu-

tung nach zu seiner positiven Entwicklung – P2 sei im Zeitverlauf ruhiger und

reifer geworden und würde sich inzwischen in Bezug auf Streitigkeiten eher zu-

rückhaltend zeigen – beigetragen habe:

„//Aber bis jetzt//muss ich echt sagen (,) er hält sich wirklich fern von (,) er hält sich von be-

stimmten Leuten fern (.) die ihm einfach nicht gut tun (,) er will gar nicht mehr so auf die Leu-

te drauf (.) er hat vielleicht mit seiner Tochter auch einen Ausgleich gefunden (.) keine Ahnung

woran es liegt aber (,) das ist in derZeit auf jedenFall hat sich (,) positiv geändert für ihn (lacht)“

(Interview C1, Z. 239)
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Die gemeinsame Tochter wird von C1 als möglicher Auslöser für das Meiden von

kriminalitätsbedingenden Personen und Verhaltensmustern von P2 inszeniert

und kann somit aus Sicht der (Ex-)Partnerin auch als Wendepunkt für seine De-

sistance begriffen werden. Einen Bezug zur Bewährungshilfe stellt C1 in diesem

Zusammenhang nur auf Nachfrage,was sich aus ihrer Sicht im Laufe der Bewäh-

rungszeit für P2 getan habe, her. Sie beginnt die Erzählpassage folgendermaßen:

„Naja (.) ob das jetzt an der Bewährung lag oder nicht weiß ich nicht aber ich

finde er ist auf jeden Fall reifer geworden“ (Z. 237). C1 formuliert für die von ihr

wahrgenommene Entwicklung ihres (Ex-)Partners eine unklare Ursächlichkeit:

Während ihr die Tochter als möglicher Erklärungs- und Bedingungsfaktor für

die Desistance selbst in den Sinn kommt und sie ihr Bedeutung beimisst, scheint

sie einen Einfluss der Bewährungshilfe bzw. der Bewährungszeit eher infrage

zu stellen. Zudem wirkt es für sie nicht relevant, dass die von ihr beschriebene

Veränderung auch Part der Hilfeintention ist. Auch in anderen Teilen des Inter-

views zeigt sich, dass C1 die Bewährungshilfe häufig in Abhängigkeit und/oder

im Vergleich zu anderen zentralen Themen ihres gemeinsamen Lebens mit P2

wahrnimmt. So ist ihr rückblickend beispielsweise unklar, ob P2 zum Zeitpunkt

ihres Kennenlernens bereits unter Aufsicht der Bewährungshelferin B1 stand.

Erst als in einer für sie selbst essenziellen Lebensphase, der Schwangerschaft mit

ihrer Tochter C5, eine Gerichtsverhandlung für den Vater ihres Kindes ansteht

und ihm eine Inhaftierung droht, nimmt sie die Bewährungshelferin und ihre

Unterstützung für Herrn P2 wahr (Z. 109).

Auch für P2 scheint die Abkehr von erneuter Straffälligkeit bzw.der Erfolg sei-

ner Bewährungszeit eng mit seiner Tochter verbunden. So äußert er Freude dar-

über, die aktuelle Bewährungsunterstellung zum ersten Mal erfolgreich beendet

zu haben, nennt jedoch in derselben Erzählpassage mit der Tochter einen mögli-

chen Grund für eine potenzielle, erneute Straftat:

„weil das ist jetzt meine ERSTE Bewährung die ich mal zu hundert Prozent geschafft habe (.)

also fünf Jahre ist ja auch nicht wirklich äh (,) ja ne lange Zeit (..) ne (?) ichmuss dazu sagen (,)

all die Jahre hat KEINER geschafft mich auf dem Boden zu halten (.) ähm ich weiß jetzt auch

nicht wie das aus/also ich habs nicht vor nicht falsch verstehen (.) ähm (,) na aber manweiß ja

nie was passiert ne (?) (,) vor allem ich hab ne Tochter (.) wenn die mal einer doof anmachen (,)

sollte oder so man weiß nie wie der Vater reagiert ne (?) [I: Mhm] Hau ich drauf (,) oder (,) geh

zu Ämtern zu Behörden zur Polizei keine Ahnung (.) also das kann ich jetzt leider Gottes noch

nicht so wirklich sagen ne (?)“ (Interview P2, Z. 284–286)

P2 legitimiert hier über seine Vaterschaft die Möglichkeit wieder straffällig zu

werden und gibt seine Tochter als hypothetische Ursache an. Er führt weiter aus:

„also sagenwirwenns ummeine Tochter geht (,) ichwill zwar nicht sagen dass ich

BEREIT bin dann eventuell in denKnast zu gehen oder so (.) aberwenns vielleicht

nicht anders machbar wäre dann ist halt der Weg dann vielleicht auch dorthin

93



(.) dann (..)“ (Z. 290). Auch wenn er andere Umgangsmöglichkeiten mit und An-

sprechpartner*innen für schwierige Situationen in Bezug auf seine Tochter an-

tizipieren kann, scheinen seine bisherigen Erfahrungen von Straftaten, Inhaftie-

rungen und die letzte Bewährungsunterstellung ihn letztlich nicht zu der eindeu-

tigen Gewissheit geführt zu haben, diese alternativen Lösungswege in dem von

ihm beschriebenen Szenario auch nutzen zu können. Seine Rolle als Vater bzw.

dasWohlergehen seiner Tochter scheinen für ihn an dieser Stelle so wichtig, dass

sie ihm auch eine potenzielle, weitere Straftat sowie eine erneute Inhaftierung

,wert‘ wären. Die Beziehung zu der Tochter lässt sich demnach als Wendepunkt

für seine Desistance fassen – ihr wird gleichermaßen jedoch auch zugeschrie-

ben, einen denkbarenWendepunkt zurück zu kriminellem Verhalten ausmachen

zu können. Der ehemalige Bewährungshilfeadressat formuliert hier in der spe-

kulativen Unsicherheit seiner Reaktion eine nicht generierte Folge – Nicht-Fol-

ge – seiner letzten Bewährungsunterstellung, aber auch seiner vorangegangenen

Erfahrungen mit Sozialen Hilfen. Diese Folge kann insofern als nicht-intendiert

verstanden werden, als dass die Bewährungshilfe und -zeit zwar offiziell erfolg-

reich beendet wurde, ihr Ziel eines künftig straffreien Lebens aus Perspektive des

Adressaten jedoch nicht mit Gewissheit erreicht werden konnte bzw. in Abhän-

gigkeit zu Ereignissenmit seiner Tochter als nicht eindeutig gefestigt angesehen

wird.

Einen weiteren Wendepunkt im Fall P2 stellt der Tod der Schwiegermutter

von P2 bzw.Mutter vonC1, dar, den die Bewährungshelferin als positive Verände-

rung in der Zeit der Bewährungsunterstellung für ihren Adressaten wahrnimmt.

Sie betont insbesondere die räumlichenundpartnerschaftlichenVeränderungen,

die sich durch den Tod für ihren Adressaten ergeben hätten. Die Schwiegermut-

ter hat vor ihrem Tod mit der Kleinfamilie bestehend aus P2, C1 und der Toch-

ter C5 in einer gemeinsamenWohnung gelebt. Den Eindrücken ihrer Hausbesu-

che nach beschreibt die Bewährungshelferin die Schwiegermutter als omniprä-

sent und raumeinnehmend, sie habe in der Küche, im Schlaf- undWohnzimmer

gesessen und viel geraucht, während die Kleinfamilie begrenzt in einem Zimmer

,hausen‘ musste (Z. 100). Zusätzlich habe C1 eine ,Fraktion‘ mit ihrer Mutter ge-

bildet, diese enge Dyade habe den Adressaten P2 eher ausgeschlossen, „er stand

da wie doof ne (?)“ (Z. 102). Erst als die Schwiegermutter verstarb, verändert sich

diese Situation:

„Ganzganzähschw/(,)wichtigerPunktäh (,) fürdieBeziehungoder fürdieganzeKonstellation

dannwurde dieWohnung komplett neu gemacht und umgebaut und (,) man hatte endlichmal

wieder Raumund äh (,) so das war einfach äh (.) auch n ganz neuer Lebensabschnitt für Herrn

[Name P2]“ (Interview B1, Z. 110)
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Durch den Tod einer bis dahin auf mehreren Ebenen zentralen Person133 mar-

kiert die Bewährungshelferin hier eine Veränderung des Sozialen Netzwerks von

P2 als ursächlich für einen neuen Lebensabschnitt, der eine Vergrößerung seiner

Gestaltungsmöglichkeiten in der Partnerschaft mit C1, der Familienkonstellati-

on und der Wohnsituation umspannt. Der Adressat habe sich sehr darüber ge-

freut, die Beziehung zuC1, die gemeinsame Tochter und die renovierteWohnung

mit genügend Raum sei für ihn ,das Tollste‘ gewesen (Z. 110). B1 konstruiert so-

mit durch den Tod der Schwiegermutter eine maßgebliche positive Veränderung

und einen Wendepunkt für P2 in Bezug auf seine partnerschaftlichen und fami-

liären Beziehungen sowie seine Wohnverhältnisse, der der Zielsetzung der Hilfe

entsprechend zwar als intendiert gefasstwerden kann,dendie Bewährungshelfe-

rin jedoch nicht in einen Zusammenhangmit ihrer Arbeit setzt. Sie erzählt diese

positive Veränderung nicht als durch die Bewährungshilfe oder ihre Intervention

begründet, sondern als eher zufällig zeitgleich zu und unabhängig von der Be-

währungsunterstellung eingetreten. So entsteht mit dem Todesfall und den dar-

aus resultierenden positiven Veränderungen für P2 und seine Familie eine zufäl-

lig parallel zu der Bewährungshilfe verlaufende Veränderung, die jedoch nicht in

einen ursächlichen Zusammenhangmit der Hilfe gestellt wird.

IndenErzählungendes ehemaligenBewährungshilfeadressaten fällt auf,dass

er auchverpassteWendepunkte in seinemLebensieht,die er ineinenZusammen-

hang mit seinen Pflegeeltern und der Bewährungshilfe stellt. Ab seinem dritten

Lebensjahr lebt P2 gemeinsam mit seinem jüngeren leiblichen Bruder bei Pfle-

geltern. Das Aufwachsen dort beschreibt er als schwierig, da er von Beginn an

unerwünscht, immer ,das schwarze Schaf ‘ (Z. 232) gewesen sei und Gewalt er-

lebt habe. Retrospektiv formuliert er hier einenHilfsanspruch an das Jugendamt,

indem er sagt: „Also ich wär manchmal froh gewesen wenn das Jugendamt mal

reagiert hätte und hätte mich da rausgeholt“ (Z. 234). Diese Situation habe sich

erst verändert, als er mit siebzehn Jahren ausgezogen sei. Den darauffolgenden

Zeitraum ,bis vor sieben Jahren‘ (Z. 194) bezeichnet P2 in einer Abfolge von Er-

eignissen als Beginn seiner Drogenkarriere, Aufenthalten in Gefängnissen und

Psychiatrien sowie im betreuten Wohnen. Mit achtzehn Jahren wird er zu einer

Jugendstrafe verurteilt und das erste Mal inhaftiert. Nach seinem Auszug bricht

außerdem der Kontakt zu seinem Bruder ab,mit dem er bis dahin in seiner Frei-

zeit viel unternommen hat. P2 vermutet, dass die Pflegeeltern da ,beigemischt

133 Aus Sicht von B1 ist die Relevanz der Schwiegermutter für P2 vor allem in den geteiltenWohn-

verhältnissen begründet. C1 wiederumbeschreibt auf einer Beziehungsebene, dass ihreMutter

für P2 eine Mutterrolle eingenommen habe (Z. 155). Für P2 ist es insbesondere die finanzielle

Unterstützung der Schwiegermutter, die es C1 und ihm gelegentlich ermöglicht habe ins Ki-

no oder essen zu gehen, die er positiv hervorhebt (Z. 340). Auf beiden Netzwerkkarten ist die

Schwiegermutter nicht notiert.
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haben‘ (Z. 224) und den Bruder vor seiner Kriminalität und seinem Konsumver-

halten haben schützen wollen.

Aus den Erzählungen von P2 wird deutlich, dass sich seine Kriminalitätsbio-

grafie für ihn in dem schwierigen Verhältnis zu seinen Pflegeeltern und seiner

Position in dem Familiensystem begründet. Ebenfalls formuliert er in diesem

Zusammenhang die nicht erbrachte Hilfeleistung des Jugendamts und markiert

diese als (mit-)ursächlich. In seiner Logik stellt die Nicht-Hilfe bzw. erlebte

Abwesenheit des Jugendamts einen verpassten Wendepunkt für ihn dar, der

ihm ansonsten durch die Vermeidung des frühen Auszugs von zuhause mög-

licherweise die darauffolgenden Drogen- und Kriminalitätserfahrungen sowie

den Beziehungsbruch zu seinem Bruder erspart hätte. Eigene Einflussmöglich-

keiten schreibt P2 sich hier nicht zu (siehe auch Unterkapitel 5.1.6 Aktivität-

Passivität). Das von ihm an dieser Stelle formulierte Kontinuum der eigenen

Hilfebedürftigkeit besteht auch in der retrospektiven Betrachtung der letzten

Bewährungsunterstellung fort. So formuliert er:

„Ansonsten (atmet aus) (,) ja ich hättemir das bisschen intenSIVER (,) irgendwie gewünscht ne

(?) (.) sei es vielleicht mit Arbeitssuche oder ne Ausbildung oder oder (.) keine Ahnung was für

Möglichkeiten es gäbe [I: Ja] Also das hätte ichmir jetzt ein bisschenmehr gewünscht ne (?) und

nicht dieses (,) ja ,leb deinen Alltag‘ ne (?)“ (Interview P2, Z. 378–380)

Aus Sicht von P2 hätte sich mit einer intensiveren Betreuung im Rahmen der ge-

rade beendeten Bewährungshilfe ein Wendepunkt für ihn in Form einer Arbeits-

oder Ausbildungssuche ergeben können, der jedoch aufgrund der Fokussie-

rung der Bewährungshelferin auf das rein Alltägliche ausgeblieben sei. Seine

Ursachenzuschreibung verbleibt hier hauptsächlich bei der Fachkraft, sich selbst

schreibt er eine untergeordnete Rolle zu, indem er für sich kaum eigene Hand-

lungs- und Einflussmöglichkeiten zu identifizieren scheint. Dieser verpasste

Wendepunktmarkiert somit aus retrospektiver Sicht des ehemaligen Adressaten

eine Nicht-Folge der Bewährungshilfe, deren Generierung er sich zumindest

rückblickend gewünscht hätte.

5.1.2 Kontrolle

Die Beziehung zwischen dem ehemaligen Bewährungshilfeadressaten P2 und

seiner (Ex-)Partnerin scheint auch nach Ende der Partnerschaft durch ein hohes

Maß an Kontrolle und Einflussnahme ausgehend von C1 gekennzeichnet, was

in allen drei Interviews thematisiert und auch in einen Zusammenhang mit der

Bewährungshilfe gestellt wird.

Für P2 stellt C1 auch nach der Trennung weiterhin eine zentrale Person dar,

ermarkiert sie auf der Netzwerkkarte gemeinsammit fünf weiteren Personen als
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aktuell sehr wichtige Person. Im Verlauf des Interviews erwähnt er mehrfach die

von C1 ausgehende Unterstützung, dank derer er die Zeit der Bewährungsunter-

stellung geschafft habe, und setzt C1 hierfür als ursächlich:

„Ja (..) ne aber ansonstenmuss ich dann halt meine Exfreundin äh (,) ihr einHochlob ausspre-

chen dass ich dann durch SIE die Zeit geschafft habe“ (Interview P2, Z. 292)

Diese unterstützende Wirkweise erklärt P2 mit dem kontrollierenden und ein-

schränkenden Verhalten, das C1 in dieser Zeit ihm gegenüber gezeigt habe:

„ja (,) die BeWÄHRUNGszeit (?) ja (,) dadurch dass ich ja dann dem zweiten Knast war (,) der

Familie wenn ich jetzt so sagen darf (lacht) (..) ähm ja (.) das (,) hat mich halt meine Ex ge-

schützt ne (?) [I: Mhm//] Um (,) nicht//(,) weiter aus dem Fenster zu lehnen und irgendwelche

kriminellen Sachen zumachen (.)“ (Interview P2, Z. 272–274)

Das Erreichen des Bewährungsziels, nicht erneut straffällig zu werden, ist für P2

in der Beziehung zu seiner (Ex-)PartnerinC1 und ihrerUnterstützung begründet,

die er für sich mit einer Inhaftierung gleichsetzt bzw. als solche erlebt hat. Die

Intention der Hilfe scheint aus seiner Sicht vor allem ursächlich durch C1, nicht

durch sein eigenes Handeln oder das der Bewährungshelferin B1, erreicht. Mit

dieser Zuschreibung ergibt sich im Fall P2 eine weitere von der Hilfe intendierte

Folge, derenHerstellung nicht ursächlich bei der Hilfe verortet wird.Während C1

sich in ihrenErzählungen ebenfalls als relevant und einflussreich in Bezug auf die

Bewährung vonP2 inszeniert und sich als eineArtCo-Hilfe,die ähnlicheKontroll-

mechanismen nutzt und internalisiert hat (s.u.), beschreibt, markiert die Fach-

kraft die (Ex-)Partnerin eher als einen Störfaktor in der Zusammenarbeit mit P2.

Die (Ex-)Partnerin C1 inszeniert die Bewährungsunterstellung von P2 in

Abgrenzung zu einer bei der Gerichtsverhandlung, aber auch bei einem Be-

währungswiderruf drohenden Inhaftierung als das kleinere Übel und zeigt sich

,froh‘ darüber, dass P2 ,nicht im Gefängnis gelandet‘ sei (Z. 189). Sie schreibt der

Bewährungshilfe bzw. der Tatsache, überhaupt unter Bewährung und Aufsicht

der Bewährungshelferin zu stehen, einen für ihren (Ex-)Partner P2 wirksamen

Droh- und Kontrollmechanismus zu:

„aber von meiner Seite aus ich fand das schon sehr hilfreich weil (,) alleine dadurch dass er

WUSSTE er ist auf Bewährung (,) hat er schon einiges gar nicht erst gemacht (.) also er hat

auch immer wieder zu mir gesagt (,) in der Zeit wenn er mal (,) mit seiner Wut hoch (,) kochte

hat er gesagt ,ich würde so gerne so Vieles machen (,) aber ich bin ja auf Bewährung‘ (schmun-

zelt) (,) wo ich gesagt hab ,genau (,) du bist auf Bewährung‘ (lacht)“ (Interview C1, Z. 195)

C1 beschreibt hier eine intendierte Folge der Hilfe, die für ihren (Ex-)Partner dar-

in bestandenhabe, sichdurchdie Tatsacheder eigenenBewährungsunterstellung

von weiteren (Straf-)Taten abhalten zu lassen.Während P2 sie und ihre Kontrol-
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le ihm gegenüber als ursächlich für das Erreichen der intendierten Zielsetzung

der Hilfe setzt, markiert C1 die Bewährungsunterstellung als ausschlaggebend.

Es zeigt sich eine perspektivische Abhängigkeit bei der Deutung und Zuschrei-

bung von Folgen der Hilfe. Dennoch formuliert auch C1, in ihrer Beziehungsge-

staltung zu P2 dieseWahrnehmung und Bewertung der Hilfe für sich genutzt zu

haben, indem sie denDrohmechanismus in ihre Kommunikation überführte, um

somit das Handeln von P2 entlang ihrer Wünsche beeinflussen zu können134. In-

zwischen ist die Bewährungszeit jedoch beendet und sie in ihrer Partnerschaft

von P2 getrennt, wodurch sich ihre Einflussnahme auf ihn verringert habe:

„Weil es ist janunmal so dieTrennung (..) durchdieTrennunghabe ichnichtmehrSO(,) diesen

Einfluss auf ihn den ich vorher hatte (.) da sagt er dann auch immer ,wir sind getrennt halt

dich aus meinem Leben raus‘ (.) ,ja wir sind getrennt (,) denk aber trotzdem an deine Tochter‘“

(Interview C1, Z. 135)

In ihrer Erzählung wird der Verlust ihres Einflusses auf P2 jedoch nicht nur mit

dem Ende der Partnerschaft begründet, sondern auch infolge des Endes der Be-

währungszeit markiert, wodurch C1 die drohende Inhaftierung nicht mehr als

wirkmächtigen Mechanismus nutzen kann. Zudem steht P2 auch nicht länger

unter der Aufsicht der Bewährungshelferin B1. Das Appellieren an P2 über die

gemeinsame Tochter, beispielsweise in Bezug auf sein Konsumverhalten (Z. 133),

scheint daher die einzig verbliebeneEingriffsmöglichkeit für C1, dasHandeln des

ehemaligen Adressaten weiterhin beeinflussen und kontrollieren zu können. Die

Vater-Tochter-Beziehung wird somit erneut im Kontext der Bewährungsunter-

stellung bzw. Straffälligkeit von P2 als Ressource eingesetzt. Während der Zeit

der Unterstellung nutzte C1 den aus ihrer Sicht wirksamen Drohmechanismus

der Bewährungshilfe auch für die Beziehungsgestaltung zu ihrem unter Bewäh-

rung stehenden (Ex-)Partner und ihre Einflussnahme auf ihn. In Konsequenz der

Trennung des Paares und des Ablaufs der Bewährungszeit ist C1 bemüht, andere

Wege zur Aufrechterhaltung ihrer Kontrolle über P2 zu suchen, wodurch die ge-

meinsame Tochter erneut in den Blick gerät. Dass die Tochter in ihrer von C1 ein-

gesetzten Funktion als Kontrollmechanismus an Bedeutung gewinnt, nachdem

der sich wirksam zeigende Mechanismus der Bewährungsunterstellung endete,

lässt sich demnach als nicht-intendierte Folge der Beendigung der Bewährungs-

hilfe fassen. An dieser Stelle werden Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale

Netzwerk des Adressaten sichtbar.

In den Erzählungen der Bewährungshelferin B1 fällt auf, dass die (Ex-)Part-

nerin C1 durch das Führen einer Partnerschaft mit dem Bewährungshilfeadres-

134 Unter anderem aus ihrer geäußerten Sorge darüber, dass P2 nach Ablauf der Bewährungszeit

als ,freier Mensch‘ wieder ,Dummheiten‘ machen würde, die ihn vor Gericht bringen könnten

(Z. 199), lässt sich rekonstruieren, dass sie das Ziel der Bewährungshilfe, erneute Straffälligkeit

zu vermeiden, teilt und ebenfalls verfolgt.
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saten P2 und verstärkt durch die Tatsache, dass diemeisten Termine zwischen P2

undB1 alsHausbesuche stattgefundenhaben, ähnlichwie er unter ,Aufsicht‘ bzw.

in der Wahrnehmung und Bewertung der Bewährungshelferin steht. Es werden

Aussagen in Bezug auf ihre Person, ihre Art der Beziehungsführung und -gestal-

tung und inwieweit sie als unterstützend und hilfreich für P2 imBewährungsver-

lauf angesehen wird, getroffen135. Die Fachkraft beschreibt die Beziehung zwi-

schen C1 und P2 als ,kompliziertes Gebilde‘ mit wiederkehrenden ,Diskussionen,

Auszügen und Schwierigkeiten‘ (Z. 14) und C1 als herausfordernd im Umgang. B1

bezieht sich in dieser Bewertung auch auf ihre eigene professionelle Rolle – als

,Helfersystem‘ habe man sich gefragt, ,ob das so gut ist mit der Frau‘ (Z. 14; siehe

Unterkapitel 5.1.5Netzwerküberlappung).ObwohlB1auchvonUnterstützungder

(Ex-)Partnerin gegenüber P2 zu berichten weiß, stellt sie eine positive Wirkung

auf ihn infrage. Ihrer Idealvorstellung einer stabilen Partnerschaftmit hoher Un-

terstützungsleistung für ihren Klienten P2 scheint C1 nicht zu entsprechen. Die

Bewährungshelferin inszeniert C1 als diejenige, die in der Beziehung alles steue-

re, und bewertet die Beziehungsdynamik zwischen beiden als autoritativ:

„Er (,) er gib/er begibt sich auch dann direkt in so ne Position das ist einfach so ne (.) schwierige

(,) Abhängigkeit ne (?) sie ist sehr dominant und er ist dann das (,) kleine Kind in Anführungs-

zeichen (,) der macht was sie sagt weil sie ihm auch intellektuell ziemlich überlegen ist ne (?)“

(Interview B1, Z. 132)

Die Bewährungshelferin gibt jedoch an, ihre persönlichen Ansprüche an Bezie-

hungen nicht auf ihre Klient*innen zu übertragen und sich außerdem nicht ein-

zumischen oder zu einer Trennung zu animieren, das sei ,erfahrungsgemäß im-

mer total in die Hose gegangen‘ (Z. 72). Sie beschreibt hier ein berufliches Ethos,

das sie verfolgt:

„ich habmir nur so zur Angewohnheit gemachtmich in Partnerbeziehungen nichtmehr einzu-

mischen das geht immer nach hinten los (lacht) (.) ähm (..) dann gibtsDifferenzen dann trennt

man sich und äh Tag später ruft er dann an und sagt ,ach ist doch Alles schön mit (,) äh (,) ich

bleib doch bei ihr‘ und so also da äh das ist fürmich oberste Prämissemich da nichtmit reinzu-

hängen ichhöremirdasan (.) undähmwenn ichumRatgefragtwerde (,) gebe ichdennatürlich

auch gerne“ (Interview B1, Z. 70)

Demnach versteht sich die Bewährungshelferin zwar als ansprechbar für ihre Kli-

ent*innen bezüglich partnerschaftlicher Fragestellungen und beschreibt auch,

dass P2 seine Partnerschaft mit C1 und die darin auftretenden Konflikte oftmals

bei ihr thematisiert habe (Z. 70), vermeidet jedoch eine persönliche Involviertheit

135 In Unterkapitel 5.1.5 Netzwerküberlappungwird auch die Sicht von B1 auf andere Beziehungen

im Sozialen Netzwerk von P2 aufgegriffen.
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oder einen direkten Eingriff. Das aktive Handeln, zum Beispiel das Hervorru-

fen einer Veränderung in der Beziehung, belässt sie bei ihrem Klienten. Eine

Intervention ihrerseits wird für sie erst notwendig, als sie durch Hausbesuche

den Eindruck gewinnt, P2 halte sich bei Gesprächsterminen zu dritt durch die

Anwesenheit der (Ex-)Partnerin C1 sehr zurück und es gelänge kaum, über ,seine

persönliche Situation‘ (Z. 116) zu sprechen (siehe dazu auch Unterkapitel 5.1.3

(Co-)Adressierung).

Im Gegensatz zu den Beschreibungen von B1 steht die Wahrnehmung ihres

(früheren) Adressaten P2, der die Bewährungshelferin als Teil ,vieler anderer Leu-

te vondenBehörden‘ (Z. 332) begreift, vor denen er bzw. seine Familien- undPaar-

konstellation sich habe beweisenmüsse. So erinnert er sich an die Gesprächemit

der Bewährungshelferin dahingehend, dass sie ihn mehrfach gebeten habe die

Beziehung zu seiner (Ex-)Partnerin ,zu Ende zu führen‘ (Z. 312) und resümiert:

„ja (.) JETZT wo die Bewährungszeit zu Ende ist jetzt ist auch meine Beziehung zu Ende (,)

(lacht)“ (Interview P2, Z. 312)

Während P2 hier zunächst einen Zusammenhang zwischen der Bewährungszeit

bzw. der Interaktion der Bewährungshelferin und seiner Trennung herstellt,

schreibt er das Ende der Partnerschaft letztlich der Erkenntnis zu, dass es ,gera-

de gar nicht mehr geht‘ (Z. 336), nachdem C1 und er lange Zeit versucht hätten,

das Beste daraus zu machen. Für seine (Ex-)Partnerin C1 scheint die Tren-

nung unabhängig von der Bewährungshelferin eher in einem wechselseitigen

Auseinanderleben begründet zu sein. Aus ihrer Sicht habe das nichts mit der

Bewährungshilfe zu tun, die Trennung ,wäre so oder so‘ gekommen (Z. 243). Aus

Perspektive der Bewährungshelferin lässt sich das Ende der partnerschaftlichen

Beziehung zwar als aus ihrer Sicht erwünschte Veränderung deuten, eine dies-

bezügliche intentionale Handlung oder Intervention spricht sie sich in Rekurs

auf ihr berufliches Ethos jedoch ab. Zudem scheint sie von der Trennung erst

nach Ablauf der Bewährungszeit erfahren zu haben und davon auszugehen, dass

insbesondere C1 diese gewollt und herbeigeführt habe (siehe hierzu Unterkapitel

5.1.5 Netzwerküberlappung).

Auch wenn der Trennung unterschiedliche Erklärungs- und Deutungsmus-

ter zugrunde liegen, zeigt sich, dass die Gestaltung und Dynamik der Paarbezie-

hung zwischen dem ehemaligen Bewährungshilfeadressat und seiner (Ex-)Part-

nerin ein zentralesThema ist, das von allen drei Personen (auch) in einemZusam-

menhang mit der Bewährungshilfe verhandelt wird. Aus Perspektive des Adres-

saten bleibt unklar, welche (ursächliche) Bedeutung er den ,Bitten‘ seiner Bewäh-

rungshelferin in Bezug auf die Trennung letztendlich beimisst, zumindest deutet

er diese jedoch als von B1 gewünscht aus und stellt im Interview einen gewissen

Zusammenhang zwischen den Aussagen der Bewährungshelferin und dem Ende

seiner Partnerschaft her. Diesen Konnex aufgreifend wird das Beziehungsende
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zwischen P2 undC1 als nicht-intendierte Folge derHilfe gefasst, derenUrsachen-

attribuierung jedoch als perspektiven-indifferent sowie inBezug auf denEinfluss

der Hilfe als eingeschränkt zu betrachten ist.

5.1.3 (Co-)Adressierung

Auch indenErzählungen vonC1wird,ähnlichwie inUnterkapitel 5.1.2 (Kontrolle)

aus der Perspektive der Bewährungshelferin beschrieben, deutlich, dass sie sich

als (Ex-)Partnerin einesBewährungshilfeadressaten ebenfalls als Beteiligte seiner

Situation und eingebunden in sein Helfer*innen-Netzwerk erlebt. Sie beschreibt

sich selbst als ,Angehörige‘, für die das Wissen darum, sich bei Fragen jederzeit

an die Bewährungshelferin Frau B1 wenden zu können, ,nun mal das Wichtigste‘

(Z. 211) sei. Zudem partizipiert sie von den ,vielen anderen Leuten‘ (Z. 217), die P2

in seinemHilfesystem zur Verfügung stehen, und die sie ebenfalls mit ihren Sor-

gen undBedarfen adressieren kann.Anhand eines Beispiels einer für C1 zunächst

unklaren, jedoch mutmaßlich strafrechtlich relevanten Situation für P2 verdeut-

licht sie, sich als Lebensgefährtin, die um etwaige Straftaten ,schon ganz gerne

WISSEN‘ (Z. 224) würde, auch an die Bewährungshelferin wenden zu können:

„daswäre jetzt zumBeispiel einBeispiel (,)wennkeinandererähm(,)Betreuerdawäre (,)müss-

te ich also wäre ich natürlich direkt zu Frau [Name B1] zurückgegangen […] so konnte er [P2,

Anm. Autorin] das n/er hat das halt Alles eigentlich selber mit ihr geregelt […] ich hab aber da

ehermit den anderenBetreuern darüber gesprochen (.) so (.) also dass ich halt dawirklichHilfe

brauche (lacht) (,) aber es ist halt wirklich gut (.) wenn einer in (,) in einer Bewährungszeit ist

und ein Angehöriger ist da (,) und die brauchen wirklich Hilfe Rat Tat und wissen gerade nicht

wie sie mit demjenigen umgehen sollen oder so (,) dann ist das schon echt gut wenn man die

Frau [NameB1] an der Seite hat und (,) ja (.) dass die auch nie ne Frage irgendwie ab ähwertet“

(Interview C1, Z. 223–225)

C1 beschreibt die Personen aus P2s Helfer*innen-Netzwerk auch ihr gegenüber

als ansprechbar und offen. In der skizzierten Situation sucht sie Hilfestellung bei

dem Betreuer von P2, formuliert jedoch, dass sie sich alternativ auch an die Be-

währungshelferin gewandt hätte und ihre ernstnehmende Haltung schätzt. Die

Begründung, die anderen Betreuungspersonen der Bewährungshelferin vorzu-

ziehen, liegt für C1 darin, dass ihr (Ex-)Partner mit Frau B1 ,immer Alles selbst

abgeklärt‘ (Z. 229) habe und sie sich dort nicht einmischen brauchte. Aus ihrer

Sicht sei Frau B1 für P2 da, ihr reiche es ,das Gröbste‘ (Z. 231) über die Rahmenbe-

dingungen der Bewährung, wie Länge der Unterstellung, Auflagen und Weisun-

gen, zu wissen. Sie resümiert: „er hat eigentlich ja auch gar nicht viel irgendwie

gemacht sodass ich hätte groß Kontakt zu ihr hätte aufnehmen müssen“ (Z. 231).

Deutlich wird hier, dass C1 sich in ihrer Rolle als Angehörige von P2 derart in-

101



volviert in die Entwicklung seiner Bewährungszeit und den Hilfeverlauf erlebt,

dass ihr eine Einmischung darin jederzeit möglich wäre. Die von C1 wahrgenom-

mene Ansprechbarkeit und Hilfsbereitschaft der Bewährungshelferin ihr gegen-

über scheintdabei in ihrerBewertungderBewährungshilfe zentral,auchwennsie

selbst dieses Angebot nicht oft genutzt hat. So erwähnt C1 dies auch im Vergleich

der Situation von P2 und sich, die sie als ,in unserer Situation‘ (Z. 215) beschreibt,

mit der einer Freundin, deren Partner ebenfalls unter Bewährung steht und von

Frau B1 betreut wird:

„ich krieg das jetzt auch vonner anderenFreundinmit (,) sie [FrauB1,Anm.Autorin] hält schon

si/sie guckt auchdass sieKontakt zu (,) zuden (,) Angehörigen kriegt (.) also (,) dass sie auchmit

denen redet dass sie DENEN auch sagt ,wenn irgendwas ist (,) wenn Sie irgendwelche Unklar-

heiten haben in Bezug auf die Person‘ also bei mir jetzt der Herr [Name P2] (,) ,können Sie mir

auch schreiben können Sie mir auch ne Nachricht schicken äh oder mich anrufen und können

mitmir darüber reden ich bin dann da und versuch zu guckenwie wir das geregelt bekommen‘“

(Interview C1, Z. 209)

Ihre Freundin sei bei Frau B1 mit ihren Fragen ,immer an der richtigen Adresse‘,

aus ihrer Sichtmache die Bewährungshelferin das ,schon richtig gut‘ (Z. 219). Aus

den Erzählungen von C1 und ihrer Selbstwahrnehmung als Angehörige, die sich

durch einpermanentesGesprächs- undHilfsangebot seitensderBewährungshel-

ferin adressiert fühlt, lässt sich als Folge der Hilfe eine Erweiterung des Adres-

sat*innenbegriffs im Sinne einer Co-Adressierung der (Ex-)Partnerin von P2 fas-

sen. Dass diese, wie sich nachfolgend zeigt, von der Fachkraft nicht intendiert

scheint, ist aus Perspektive von C1 an dieser Stelle nicht erkennbar.

Auch in den Erzählungen der Bewährungshelferin über die Herstellung eines

aus ihrer Sicht geeigneten Gesprächs- und Hilfesettings werden Adressierungs-

prozesse sichtbar. Frau B1 schreibt dem Sozialen Netzwerk von P2, insbesondere

seiner (Paar-)Beziehung zu C1, extreme Haftung und eine nahezu übermächtige

Rolle ihm gegenüber zu.Dies problematisiert sie anhandmehrerer Beispiele, un-

ter anderem in Bezug auf seinen schwierigen Stand in der familiären und häusli-

chen Konstellation (siehe Unterkapitel 5.1.2 Kontrolle, 5.1.4Wohnverhältnisse so-

wie 5.1.6 Aktivität-Passivität). Auch ihre oftmals als Hausbesuch durchgeführten

Gesprächstermine mit P2 sind aus Sicht der Fachkraft insofern davon betroffen,

als dass sich P2 bei Anwesenheit von C1 immer sehr zurückgehalten und nie of-

fen über seinen Zustand, ,wie es ihm wirklich geht‘ (Z. 114), berichtet habe. Die

(Ex-)Partnerin wird von B1 hier als Begleit- und Störfaktor ihrer Betreuungsge-

spräche inszeniert, der dazu führe, dass die Gespräche bei ihrer Anwesenheit an-

ders verlaufen (Z. 136). Als eine Erklärung hierfür vermutet die Bewährungshel-

ferin denWunsch der (Ex-)Partnerin nach Kontrolle über Verlauf und Inhalte der

Gespräche zwischen Fachkraft und Adressat:
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„ich glaub sie wollte auch so n bisschen s/dieHand drüber halten und guckenwas passiert denn

da (?) gibts da (,) ähm Jemanden der vielleicht irgendwas sagt was mir nicht passt (,) äh der

vielleicht irgendwas INFRAGE stellt (,) ähm (…) also äh ähm die FRAU (,) empfinde ich als

sehr besitzergreifend“ (Interview B1, Z. 128)

Das zeitweise Zustandekommen von Gesprächen bei Hausbesuchen ohne die

(Ex-)Partnerin beschreibt B1 zunächst eher als Zufälligkeit, beispielsweise wenn

sich das Paar gestritten habe und C1 bei einer Freundin gewesen sei (Z. 120),

oder wenn sie selbst den Zigarettenqualm der Schwiegermutter in der Wohnung

nicht ertragen konnte und darum bittet, nach draußen zu gehen (Z. 122; siehe

Unterkapitel 5.1.4 Wohnverhältnis). Das Resultat, dass P2 in diesen Gesprächs-

momenten dann ,anders drauf war‘, rahmt die Bewährungshelferin ebenfalls

zunächst als Zufallsbefund: „das war aber ne GUTE Entscheidung“ (Z. 122). Im

weiteren Verlauf wird es dann jedoch als ihre Lösungsstrategie für die Situation

formuliert: „das konnte ich hinterher nur lösen dadurch dass ich gesagt hab „ich

halte hier den Qualm einfach nicht mehr aus“ oder diesen Geruch oder sowas

[…] dann ging das“ (Z. 126–128). Ein für B1 geeignetes Hilfesetting scheint erst

dann erreicht, wenn ein isolierter (Gesprächs-)Raum geschaffen ist, in dem für

den Adressaten die Möglichkeit besteht, offen (,persönlich‘, ,wirklich‘, ,über ihn‘)

zu sprechen. Eine, aus ihrer Sicht, notwendige Bedingung für diese Herstellung

vonWirklichkeit und Gestaltung der Hilfe ist die Abwesenheit der (Ex-)Partnerin

und beinhaltet damit das kurzzeitige Herauslösen des Adressaten aus seiner

alltäglichen Lebensrealität, nämlich seiner Partnerschaft und seinem Wohnum-

feld. P2 wird hier letztendlich als Individuum, nicht aber als soziales Wesen in

einer (Paar-)Beziehung adressiert. Diese partielle Nicht-Adressierung, respekti-

ve Ausblendung der wohn- und partnerschaftlichen Lebensrealität und sozialen

Einbettung des Adressaten kann somit als von der Bewährungshelferin in der

Aushandlung um ein geeignetes Hilfesetting bewusst hergestellte Folge gedeutet

werden. Jedoch scheint diese insofern vonderHilfe nicht-intendiert, als die Fach-

kraft die Ausblendung einerseits als reaktives Handeln auf ihre Wahrnehmung

rahmt, die Gestaltungsmöglichkeit der Hilfe sei durch die starke Eingebunden-

heit von P2 in sein Soziales Netzwerk und in die Partnerschaft zu C1 negativ

beeinflusst, und der Einbezug des sozialen Umfelds der Adressat*innen in die

Bewährungshilfearbeit andererseits grundsätzlich als hilfreich erachtet wird.

Die Zuschreibung der Bewährungshelferin B1 scheint an dieser Stelle zudem

sowohl in Kontrast zu der Einschätzung des Adressaten, der seine (Ex-)Partnerin

als hilfreich für das Überstehen seiner Bewährungszeit inszeniert (s.o.), als auch

zu C1 selbst, die sich als co-adressiert durch die Bewährungshelferin erlebt, zu

stehen.

FürdieBewährungshelferin scheint,zumindest imRahmendes Interviews, in

Konsequenz der Einflussnahme der (Ex-)Partnerin ihres Adressaten auf die Ge-

staltung der Hilfe und der Generierung einer nicht-intendierten Folge die Not-
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wendigkeit zu entstehen, ihr professionelles Handeln und ihre Entscheidung zu

legitimieren.Dass sie zur Lösung dieser Situation eine Ausrede nutzenmuss und

nicht offen,beispielsweisemit demHerausbitten aus derWohnung, in das aus ih-

rer Sicht bestehende Problem eingreifen kann, erklärt sie zum einen über die Be-

sitzverhältnisse der von P2 und seiner (Ex-)Partnerin geteiltenWohnung (Z. 124).

Zum anderen greift hier ihr bereits beschriebenes berufliches Ethos, auf dessen

Grundlage sie ihre eigene Rolle als nicht-intervenierend in partnerschaftliche Be-

ziehungen ihrer Klient*innen inszeniert, als Begründung.

An dieser Stelle zeigt sich die für den Fall P2 spezifische gegenseitige Beein-

flussung und Wechselwirkung zwischen dem Sozialen Netzwerk des Adressaten

und der Bewährungshilfe: Die Bewährungshelferin nimmt ihre Arbeit durch die

damalige Partnerin ihres Adressaten beeinflusst wahr und reagiert darauf, was

wiederum Konsequenzen für den Adressaten und seine Partnerschaft, aber auch

für die Fachkraft selbst, generiert.

5.1.4 Wohnverhältnis

DasWohnverhältnis bzw. -umfeld von P2 wird in allen drei Perspektiven als rele-

vant markiert. Für P2 scheint sein Zuhause ein wichtiger Ort zu sein, an dem er

viel Zeit verbringt (siehe Unterkapitel 5.1.6 Aktivität-Passivität), und dem er auch

symbolische Bedeutung zuschreibt. So ist die zuletzt mehrjährige Renovierung

des Hauses, in dem er aktuell noch mit seiner (Ex-)Partnerin und der gemein-

samen Tochter lebt, nicht nur eine Aufgabe, die ihn viel Arbeit und Zeit gekostet

habe und auf die er stolz sei (Z. 326), sondern auch ein Projekt, das die Bewäh-

rungshelferin im Zeitverlauf beobachten konnte, und für das sie ihm, aber auch

C1 gegenüber, Lob aus- und viel Arbeitseinsatz zuspricht136:

„also sie [FrauB1, Anm.Autorin] hat (,) ist dann auch schonmal zu uns gekommenalso hierwo

ichwohne inmeineWohnung und ähm (,) hat halt auch unsere ganzen Veränderungen von der

Wohnung her und so mitbekommen (,) wo sie dann gesagt hat ,oh die Wohnung sieht aber gut

aus‘ und ,haben Sie gut hinbekommen Alles‘“ (Interview C1, Z. 209)

DassdieWohnungendes inzwischengetrenntenPaares sonahbeieinander liegen

–übereinander im selbenHaus– empfindet P2 ab und an jedoch auch als nervig,

da er nicht weit weg könne und C1 oder seine Tochter jederzeit bei ihm klopfen

könnten (Z. 140 ff.). In dem für die nahe Zukunft anvisierten Umzug sieht er da-

her die Möglichkeit, sich etwas weiter distanzieren zu können. In Bezug auf sein

Konsumverhalten, das er seit Ablauf der Bewährung als relativmassiv beschreibt,

scheint er einenUmzugaußerdemals einenNeuanfangzubetrachten.P2 erzählt,

136 Siehe auch Unterkapitel 5.1.1 Wendepunkte.
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seit demEnde seiner Bewährungszeit ,regelrecht gefeiert‘ und dabei auch konsu-

miert zu haben, jetzt wolle er jedoch wieder ,auf m Ball‘ bleiben:

„und jetzt höre ich auf jeden Fall aufmit feiern undwas sich geÄNDERT hat (,) äh ja eigentlich

gar Nichts (.) [I: Mhm] Also NOCH nicht (.) das ändert sich jetzt (,) wenn überhaupt Alles äh

(,) ja wenn ich die neueWohnung habe“ (Interview P2, Z. 370–372)

Der vonP2 beschriebene kurzzeitige Anstieg seinesKonsums imRahmender Fei-

erlichkeiten zur erfolgreichen Beendigung seiner Bewährungszeit kann, gerade

vor dem Hintergrund, dass B1 seinen verminderten Konsum von Alkohol als Er-

folg während der Bewährungszeit rahmt (siehe Unterkapitel 5.1.5 Netzwerküber-

lappung), als nicht-intendierte Folge des Hilfeendes gefasst werden. Mit der Zu-

sage bzw. dem Einzug in die neue Wohnung (,wenn ich die neue Wohnung ha-

be‘) markiert P2 einen in der Zukunft liegenden Wendepunkt für sich, dem er

dieMöglichkeit einer Veränderung zuschreibt, die bislang seit Ablauf der Bewäh-

rungszeit137 ausgeblieben sei (,das ändert sich jetzt wenn überhaupt Alles‘). Der

Hilfe schreibt er damit eine weitere Nicht-Folge zu.

Der ehemalige Adressat führt seine Erzählungmit einer Beschreibung dessen

fort, wie er aktuell seine Zeit verbringt: „zur Zeit äh ich bin öfters beimNachbarn

(.) auf n Kaffee äh wenn er ein Bier hat dann trink ich auch mal ein zwei Bier mit

ähm ja (,) wir quatschen wir hören Musik (.) oder er kommt rüber (,) äh ansons-

ten ja geh ich ne Stunde runter zu meiner Tochter (.) äh pflege da den Kontakt

(.) ja und ansonsten bin ich eigentlich so wie immer nur zuhause ne (?)“ (Z. 372).

In dieser aufeinanderfolgenden Erzählkonstruktion wird das aktuelle räumliche

Umfeld von P2, die Nähe zu den für ihn aktuell (sehr) wichtigen Personen Tochter

C5 undNachbar C8 und die daraus resultierende Beschäftigungmit beiden, in ei-

nenKontrast zuder antizipierten Lebensphase in der neuenWohnunggesetzt.P2

scheint somit, neben dem gestiegenen Konsumverhalten, auch die enge Einbin-

dung seines aktuellenWohnumfeldes alsmit-ursächlichdafür zumarkieren,dass

bisher noch keine Möglichkeit für Veränderungen für ihn bestand. Unspezifisch

bleibt jedoch, welche Veränderungen er sich neben dem Wechsel des Wohnum-

feldes wünscht oder anstrebt.

Die Beziehung zu seinem Nachbarn C8 beschreibt P2 davon abgesehen sehr

positiv, C8 sei ein Teil seiner neuen Familie und würde sich selbst als eine Art Va-

terfigur für P2 bezeichnen (Z. 202). Unter anderemmit Blick auf die Legalbewäh-

rung schreibt P2 ihm Bedeutung als Ressource und Unterstützung zu, indem C8

und er sich in den letzten sieben Jahren ,aufrecht erhalten‘ (Z. 166) und gegen-

seitig von kriminellen Gedanken abgehalten hätten (Z. 396; siehe dazu auch Un-

terkapitel 5.1.5 Netzwerküberlappung). Im Kontrast dazu sind aus Sicht der Be-

137 P2 bezieht sich hier auf die Frage der Interviewerin,was für ihn seit demEndederBewährungs-

zeit passiert sei (Z. 367 ff.).
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währungshelferin gerade diese nachbarschaftlichen Kontakte, die P2 für sich als

hilfreich und wertvoll fasst, schwierig:

„weil dasWohnumfelddawo (,)Herr [NameP2] lebtähauch sehr (,) schwierig ist INSGESAMT

(,) das äh der ganze Bereich ist eigentlich (.) da könnte ichmichmit demWohnmobil hinstellen

undmobile Bewährungshilfe machen weil wir da so viele Klienten wohnen haben“

(Interview B1, Z. 48)

Die Beziehung von P2 zu seinem befreundeten Nachbarn und ihrem ehemaligen

Klienten beschreibt sie als ,unklug‘ und als ,ganz große Bedrohung‘ (Z. 42) für P2,

da sie davon ausgeht, dass P2 sich von ihm zumKonsum von Alkohol undDrogen

bedrängen lasse und es infolge dessen immer wieder zu Auseinandersetzungen

und Streitigkeiten kommen würde. P2 sei hier ,immer ein gutes Opfer‘ (Z. 44).

Die unterschiedlichenDeutungen desWohn- und Personenumfeldes von P2, ins-

besondere der Beziehung zu seinembenachbarten FreundC8,manifestieren sich

für den (ehemaligen) Adressaten darin, dass dies, neben seiner Partnerschaft mit

C1, eine weitere Beziehung ist, die von der Bewährungshelferin kritisch gesehen

wird und in einer an ihn gerichteten Handlungsaufforderung resultiert:

„also die [Frau B1, Anm. Autorin] (,) sie sagte immer ich sollte hier wegziehen ne (?) das wäre

hier kein Pflaster für MICH (.) und äh der [Name C8] der ist auch bei ihr bekannt gewesen“

(Interview P2, Z. 322)

Im weiteren Verlauf erwähnt P2, dass die Bewährungshelferin nicht die einzige

Fachkraft gewesen sei, die ihm bzw. seiner Kleinfamilie einen Umzug oder ei-

ne (räumliche) Trennung nahegelegt hätte (siehe Unterkapitel 5.1.2 Kontrolle). P2

selbst habe sich ebenfalls einen Auszug, jedoch zunächst nur gemeinsammit der

(Ex-)Partnerin und ihrer Tochter, vorstellen können, dies sei jedoch aufgrund der

Pflegebedürftigkeit seiner Schwiegermutter nicht möglich gewesen (Z. 324).

Nach der Trennung von C1 wünsche er sich mittlerweile selbst eine Verände-

rung: „Ich brauch ne Veränderung (..) ich brauchmehr Freiheiten ich will irgend-

wie mal wieder raus im Sommer (,) unter Leuten (..) ne (?) was ja vorher Alles gar

nicht ging auch finanziell gar nicht“ (Z. 338). Die Änderung seiner diesbezügli-

chen Einstellung scheint er jedoch nicht bzw. nur bedingt durch den Einfluss der

Bewährungshelferin zu sehen.

Während P2 seinen eigenen Blick auf die angestrebte neue Wohnsituation

sehr positiv undmit hohenErwartungen verbunden beschreibt, vermutet er, dass

sein Auszug seiner (Ex-)Partnerin C1 eher Sorgen bereite:

„die freut sich dass [die Bewährungszeit, Anm.Autorin] jetzt zu Ende ist und hofft jetzt halt nur

dass ich nicht irgendwie wieder abrutsche ne (?) [I: Ja] Klar hat die jetzt wahrscheinlich auch

ANGST jetzt weil ich jetzt alleine bin (,) neue Wohnung (.) was weiß ich mehr Konsum oder

irgendwas Kriminelles mache oder keine Ahnung ne (?)“ (Interview P2, Z. 348–350)
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Ursächlich für die Angst vor seinem verstärkten Konsumverhalten oder erneuter

Straffälligkeit, die P2 seiner (Ex-)Partnerin zuschreibt, setzt er das Ende seiner

Bewährungsunterstellung, seine neue Wohnsituation sowie den neuen Zustand

des Alleinseins. Aus dieser von P2 geäußerten Vermutung lässt sich anneh-

men, dass seine (Ex-)Partnerin C1 unter anderem die Wohnsituation von P2 als

kriminalitätsbedingenden Faktor für ihn begreift, insofern davon ausgegangen

werden kann, dass C1 das von P2 beschriebene ,Alleinsein‘ nicht nur auf das Ende

der Bewährungsunterstellung bezieht, sondern auch infolge seines geplanten

Auszuges aus dem bisher gemeinsam bewohnten Haus begreift und mit einem

Kontroll- undBeobachtungsverlust ihrerseits gleichsetzt (sieheUnterkapitel 5.1.2

Kontrolle). Ausgehend von P2s Darstellung zeigt sich, dass sowohl die Bewäh-

rungshelferin als auch die (Ex-)Partnerin seinWohnumfeld alsmit-ursächlich für

seine Desistance erachten. Für beide sind besonders die sozialen Beziehungen

und die Eingebundenheit von P2 relevant, jedoch in diametraler Ausprägung.

Während die Bewährungshelferin einen Umzug ihres ehemaligen Adressaten

gerade zur Herauslösung aus seinem nachbarschaftlichen Netzwerk anstrebt,

schreibt P2 seiner (Ex-)Partnerin C1 Ängste bezüglich seines Alleinseins in einer

neuen Wohnung und des Verlassen des bekannten Umfelds zu. Es verdeutlicht

sich die Wirkmächtigkeit des Wohn- und sozialen Umfeldes des Adressaten,

die im Fall P2 im Zusammenhang mit seiner Abkehr von kriminellem Verhalten

verhandelt wird.

Da P2 seine (Ex-)Partnerin trotz ihrer Trennung als aktuell sehr wichtige Per-

son beschreibt und C1 die Liebe zu der gemeinsamen Tochter als unausweichli-

chen Grund für P2 inszeniert, weiterhin Kontakt mit ihr als Mutter des Kindes

halten zumüssen (Z. 87), ist zu vermuten, dass P2 und C1 auch nach dem geplan-

tenAuszugweiterhin in einerBeziehung zueinander stehenwerden.Für P2 endet

somit die Anforderung, sich als straftatfrei und konsumarm bewähren zu müs-

sen, nichtmit demEnde der Bewährungszeit, sondern bleibt in seiner Beziehung

zu C1 über die partnerschaftliche und räumliche Trennung hinaus bestehen. Die

in Unterkapitel 5.1.2 (Kontrolle) beschriebene Kontrolle von C1 gegenüber P2ma-

nifestiert sich an dieser Stelle und wird von der Tatsache, dass C1 sich auch bei

der weiteren Wohnungssuche für P2 engagiert, bestärkt. Zum Zeitpunkt des In-

terviewsmit C1138 hatte sich die von P2 erhoffte Möglichkeit der neuenWohnung

zerschlagen und er, nach ihrem Kenntnisstand, noch keine neue Unterkunft ge-

funden. Für C1 scheint die zukünftige Gestaltung des Kontakts zu P2 abhängig

von seinem neuen Wohnort und der Art der Unterkunft. ,Das Schlimmste was

eintreffen kann‘ (Z. 113) wäre für sie, wenn er in einem Obdachlosenheim unter-

gebracht werden würde. Bei der Suche nach einerWohnung für P2 inszeniert sie

sich als Unterstützung für ihn, aber erneut auch als Co-Hilfe seines Betreuers,

138 Das Interviewmit C1 fand etwa zwei Monate nach dem Interviewmit P2 statt.
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indem sieWohnungsangebote sucht und diese entweder an P2 oder den Betreuer

weiterleitet (Z. 123).Außerdemversucht sie P2 eineBewältigungsstrategie für den

Umgangmit Absagen aufzuzeigen, indem sie an ihn über die gemeinsame Toch-

ter appelliert, nicht zu sehr ,abzustürzen‘ (Z. 125 ff.).Die Tochterwird somit ihrer-

seits erneut als wirksamer Kontrollmechanismus gegenüber ihrem (Ex-)Partner

relevant gemacht und eingesetzt.

Auffällig ist zudem, dass C1 sich in ihren Erzählungen bezüglich der Woh-

nungssuche als aktiv konstruiert,währendder ehemaligeBewährungshilfeadres-

sat in einer Passivkonstruktion verbleibt: „und er sitzt er eigentlich daund (,) hofft

dass er irgendwie (,) spontan noch ne andereMöglichkeit findet“ (siehe dazuwei-

terführend Unterkapitel 5.1.6 Aktivität-Passivität).

5.1.5 Netzwerküberlappung

Ähnlich wie C1 (siehe Unterkapitel 5.1.3 (Co-)Adressierung) beschreibt auch die

BewährungshelferinweitereHilfenwie den sozialpsychiatrischenDienst, betreu-

tes Wohnen, (Sucht-)Kliniken und gesetzliche Betreuung, in die P2 eingebunden

ist bzw. die sie mit seinem Einverständnis installiert habe (Z. 8–10). Sie verortet

sich selbst als Teil eines ,Helfersystems‘ (Z. 14; siehe auch Unterkapitel 5.1.2 Kon-

trolle), und beschreibt an einigen Stellen auch ihre eigene Vernetzung zu den an-

deren Fachkräften – beispielsweise zu Frau C17 vom Betreuten Wohnen, die den

AdressatenzudemErstgesprächbeiderBewährungshilfe begleitet hat (Z.86).Au-

ßerdem spricht die Bewährungshelferin der Betreuung hohe Bedeutung für die

von ihr erlebte psychische Stabilisierung von P2 zu, indem sie sagt: „Was mir (,)

äh deutlich aufgefallen ist ist dass er äh psychisch stabilisiert ist (,) auch dadurch

dass er (,) die Betreuung hat dass er (,) regelmäßig seineMedikamente bekommt“

(Z. 146). Die Bewährungshelferin formuliert hier eine intendierte Folge der Be-

treuung, deren Einrichtung sie initiiert habe. P2 sei deutlich ruhiger geworden,

zu Beginn ihrer Zusammenarbeit habe sie ihn ,hyperaktiv, hypermotorisch, un-

ruhig, unkonzentriert und teilweise psychotisch‘ (Z. 146) wahrgenommen. In den

letzten zwei Jahren habe sie ihn so nicht mehr erlebt:

„aber äh (,) nicht mehr so (,) verwirrt wie ich ihn anf/amAnfang so kennengelernt habe also da

hat er sich deutlich stabilisiert (,) und auch (.) Einsicht gezeigt und selber (,) ähm erkannt dass

er krank ist psychisch und (,) dass er da ähm auchHilfe BRAUCHT und (,) die nimmt er in der

Regel auch gut an“ (Interview B1, Z. 146)

Auch sein Alkoholkonsum, der aus ihrer Sicht ursächlich für seine Straftaten ge-

wesen ist, habe sich deutlich verringert:

„und was mir auch gut gefallen hat (,) dass er einfach nicht mehr äh strafrechtlich aufgefallen

ist […](.) bedingt eben durch Alkoholkonsumdas hat ihn dann auchmeistens so enthemmt oder
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durch seine psychiatrischen Auffälligkeiten (,) ähm das haben wir (,) das hat er vorbildlich ge-

schafft muss ich sagen die letzten Jahre dann auch durchzuhalten (,) ähm hätte ich am Anfang

nie geglaubt dass er das schafft (,) die Bewährungszeit//“ (Interview B1, Z. 154–156)

Dass der Adressat strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung getreten sei, be-

schreibt das Erreichen der intendierten Zielsetzung der Bewährungshilfe. Die

Bewährungshelferin habe P2 als ,sehr kranken, akut psychotischenMenschen‘ (Z.

4) mit starker Alkoholsucht kennengelernt und daraufhin im Verlauf der Bewäh-

rungszeit unter anderem die gesetzliche Betreuung eingerichtet und den sozi-

alpsychiatrischen Dienst eingebunden. Da sie diese Schritte als bedeutsam für

die Einsicht des Adressaten, krank und in gewisser Weise hilfsbedürftig zu sein,

markiert, kann auch die psychische Stabilisierung von P2 als intendierte Folge

der Vernetzung der Bewährungshilfe mit weiteren professionellen Helfer*innen

verstanden werden. Dies gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die

Fachkraft die Verringerung des für die begangenen Straftaten als ursächlich

markierten Alkoholkonsums von P2 ebenfalls auf seine veränderte psychische

Einstellung und verbesserte Therapierbarkeit bezieht. In B1s professioneller

Sichtweise markiert sich in dieser Folge außerdem ein zentraler Wendepunkt

für ihn und seinen Desistance-Verlauf. Gleichzeitig erhöht sich vor diesem per-

spektivischen Hintergrund die Brisanz des von P2 selbst beschriebenen Anstiegs

seines Konsums in bzw. als Folge der erfolgreichen Hilfebeendigung.

Die Betreuung von P2 ist für die Bewährungshelferin neben der Einrichtung

und Vernetzung mit weiteren Hilfen auch durch finanzielle und materielle Un-

terstützung gekennzeichnet. Hierfür akquiriert sie neben ihrem professionellen

Netzwerk, wie einem Verein der Bewährungshilfe für ,Fälle in Not‘ (Z. 32), auch

ihr privates Umfeld:

„(Sofort?)wenn ich kam ,undhabenSiewasmitgebracht (?)‘ (,) ich hab ihmauch oft soKlamot-

ten mitgebracht von (,) so ausrangierte Sachen von meinem Mann oder (.) was er so brauchte

also ich kriegtemanchmal neWunschliste ,hallo ich hab (,) dringendenBedarf nach irgendwel-

chen Turnschuhen‘ oder ,meine Jeans sindmir zu klein geworden‘ […] von daher hatte er immer

BEDARF und ähm ich hab dann versucht ihm so alte Sachen mitzubringen aus (,) Beständen

die wir so in der Nachbarschaft oder bei uns zuhause fanden (.) das war glaub ich für ihn auch

äh (,) hat er sich immer sehr drüber gefreut (,) oder Kindersachen für die Kleine und solche Ge-

schichten//“ (Interview B1, Z. 36–38)

Durch das Sammeln und die Weitergabe von Kleidungsstücken aus ihrer Fami-

lie und ihrer Nachbarschaft an ihren Adressaten P2 und dessen Tochter wird

auch das private Unterstützungsnetzwerk der Bewährungshelferin in ihre Ar-

beit involviert. Während sie über ihr Berufsethos legitimiert, sich bezüglich der

Beziehungsgefüge und -gestaltung ihrer Klient*innen nicht einzumischen und

ihre persönliche Sichtweise zurückzuhalten (siehe Unterkapitel 5.1.2 Kontrolle),
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scheint es für sie bei der Mobilisierung praktischer, instrumenteller Hilfen indes

nicht notwendig, ihre private und professionelle Rolle voneinander zu trennen.

In diesen konkretenHandlungen überschneiden sich die SozialenNetzwerke von

Fachkraft und Adressat und eine Verquickung ihrer Privatheit findet statt. Dies

kann als nicht-intendierte Folge der Hilfe gefasst werden.

Ein ähnliches Phänomen zeigt sich auch inBezug auf die Informationsweiter-

gabe nach Ablauf der Bewährungszeit: Obwohl P2 seine Bewährung erfolgreich

beendet hat und nicht mehr unter Aufsicht und Leitung von B1 steht, hat die Be-

währungshelferin auch weiterhin Informationen über ihn und seine Beziehung.

Diese erhält sie über dritte Personen, die sowohl sie als auch P2 und/oder seine

(Ex-)PartnerinC1 kennenmüssen.Soweiß die Bewährungshelferin bezüglich der

Partnerschaft zwischen P2 und C1 zu erzählen:

„Ähm (.) was imMoment läuft weiß ich eigentlich dann nur über DRITTE also//[I://Mhm//]

Ich weiß dass die Frau ihn quasi (,) nicht mehr will (lacht)“ (Interview B1, Z. 18–20)

Über diese wissenden Dritten besteht für P2, seine (Ex-)Partnerin und deren Be-

ziehung auch nach Ablauf der Hilfe eine Art sozialer Kontrolle insofern fort,

als dass die Bewährungshelferin weiterhin über Teile ihres Privatlebens und

Veränderungsprozesse in seinem Sozialen Netzwerk informiert bleibt. Dieses

Phänomen scheint unter anderem durch die Tatsache bedingt, dass die Bewäh-

rungshelferin viele Klient*innen im gleichen wohn- und räumlichen Umfeld

betreut und sich diese oftmals auch untereinander kennen (siehe Unterkapitel

5.1.4 Wohnverhältnisse). So haben auch P2 und C1 Freund*innen, die bereits als

Adressat*in oder Angehörige mit der Bewährungshelferin Frau B1 zusammen-

gearbeitet haben, und sich, wie im Fall von C1 mit ihrer Freundin, wechselseitig

über B1 austauschen (siehe Unterkapitel 5.1.3 (Co-)Adressierung) oder, wie im

Fall von P2 mit seinem befreundeten Nachbarn C8, in ihren Erzählungen über

die gemeinsame Freizeitgestaltung auch Informationen über ehemalige Bewäh-

rungshilfeadressaten an B1 weitergeben. Um die Bewährungshelferin scheint

demnach ein Informationsnetzwerk aus ehemaligen und aktuellen Adressat*in-

nen sowie deren Bezugspersonen139 zu bestehen, in dem unter anderem die

Beziehung des ehemaligen Adressaten P2 zu seiner (Ex-)Partnerin C1 weiter-

hin thematisiert und verhandelt wird. Es zeigt sich hier ein Kontrast zu der

Sichtweise des Adressaten, der die Bewährungshelferin nach Ablauf der Bewäh-

rungszeit nicht länger seinem Sozialen Netzwerk zugehörig erachtet und sie

darauf rekurrierend nicht auf der Netzwerkkarte positioniert.

139 Denkbar ist darüber hinaus, dass sich dieses Informationsnetzwerk auch aus weiteren Perso-

nen,beispielsweise anderen Fachkräften, speist, die jedoch in den Interviews in diesemZusam-

menhang nicht benannt wurden.
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In dieser Überlappung vonNetzwerken, der Informationsweitergabe von und

über Dritte und der für den ehemaligen Adressaten und seine Beziehungen über

das Hilfeende hinaus fortbestehenden Form der sozialen Kontrolle entsteht so-

wohl für P2 als auch einzelne Beziehungen seines Sozialen Netzwerks eine nicht-

intendierte Folge der Hilfe. Ob diese von der Bewährungshelferin gewünscht und

demAdressaten bekannt ist, lässt sich aus demDatenmaterial nicht rekonstruie-

ren.

NebendesErhalts von Informationen istdieBewährungshelferinauf einewei-

tereWeise auch nach Beendigung derHilfemit ihrem ehemaligen Adressaten be-

fasst:

„Ja der hängtmir so ein bisschen nachweil ich immer denke ,ach derMann der braucht einfach

irgendwie (,) so Jemanden der dermal zuhört und einfach da sitzt und offeneOhren hat‘ und äh

(.) mehr braucht er manchmal gar nicht ne (?) [I: Mhm] Und (,) das zu finden für ihn ist nicht

so einfach glaub ich (,) schwierig (.)“ (Interview B1, Z.160–162)

Obwohl sie P2, auch außerhalb der Partnerschaft mit C1, als einen Menschen in

sozialen Beziehungen undmit sozialen Kontakten beschreibt, sieht sie in seinem

aktuellen SozialenNetzwerk, soweit es ihr bekannt ist, niemanden, der diese Rol-

le des Zuhörenden einnehmen könnte bzw. der*dem sie dies zusprechen würde.

Sie habe in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis niemanden kennengelernt,

die*den sie als positive Unterstützung für ihn einschätzenwürde (Z. 64). Auch die

Beziehung zu seinenEltern sei schwierig, „so richtig Jemanden ander Seite (.) auf

den er sich verlassen könnte (,) oder der positiven Einfluss hätte (,) äh (,) das fällt

mir wirklich nicht ein“ (Z. 66). Diese Rolle habe am ehesten seine ehemalige Be-

treuerin Frau C17 vom Betreuten Wohnen eingenommen, die jedoch inzwischen

nicht mehr für ihn zuständig sei. Die Bewährungshelferin inszeniert das aktuel-

le Soziale Netzwerk von P2 hier insgesamt als wenig unterstützend oder hilfreich

für ihn. ImGegensatz dazu positioniert sie sich und die Rolle ihrer Arbeit – sie sei

,einfach da‘ gewesen, wenn der Adressat sie gebraucht habe, habe sich hingesetzt

und ihmzugehört (Z. 168). In derBeschreibungder ,Vertrauensperson‘ (Z. 172),die

sie ihm für seine Zukunft wünscht, scheint sie Jemanden zu skizzieren, die*der

ihre bisherige Rolle einnimmt–nur ohne, dass P2 dafür erneut straffällig werden

muss:

„Ja das [nicht mehr straffällig zu werden, Anm. Autorin] ist natürlich so der (,) vorrangige (,)

Wunsch (lacht) (.) und (,) wie gesagt ich wünsche ihm einfach ne Person oder ein Umfeld (,) wo

er einfach auchmal er sein kannundwo (.)wo ähmer gehörtwird undwoman ihn ernst nimmt

das fänd ich ganz (,) ganz toll für ihn“ (Interview B1, Z. 170)

In ihrer Konstruktion, P2 das gegeben haben zu können, was sein Soziales Netz-

werk aus ihrer Sicht nicht konnte,wird ihr Potenzial –das offeneOhr und die An-

sprechbarkeit für ein Gespräch – zu einer intendierten Folge der Hilfe. Gleicher-
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maßen trittmit demEnde der Bewährungszeit eine Veränderung für P2 dahinge-

hend ein, dass er den aus Sicht von B1 einzigen Unterstützungsfaktor in seinem

Sozialen Netzwerk – die Bewährungshelferin selbst – verliert140. DemDeutungs-

und Erklärungsmuster der Bewährungshelferin folgend kann der Verlust seiner

einzigen unterstützenden Beziehung für den ehemaligen Adressaten als nicht-

intendierte Folge derBeendigungderHilfe und ihrerBeziehungsgestaltung zuP2

gefasst werden, da P2 nun keine Bezugsperson mehr habe, die die Bewährungs-

helferin als tragfähig erachtet. In der Betrachtungsweise von B1 scheint es an der

Stelle unerheblich, ob P2 die Bewährungshelferin überhaupt als seinem Sozialen

Netzwerk zugehörig erachtet hat oder nicht und wie er selbst seine sozialen Be-

ziehungen wahrnimmt und reflektiert.

Die Deutungsweise des ehemaligen Adressaten im Hinblick auf die Unter-

stützungsleistung seines Sozialen Netzwerks scheint der Wahrnehmung der

Fachkraft entgegenzustehen. Die Erzählungen von P2 sind im gesamten Inter-

view in hohemMaße vonDankbarkeit gegenüber denjenigen Personen in seinem

Leben geprägt, denen er Hilfestellung bei der Bewältigung seiner Bewährungs-

zeit zuschreibt. Während er der Bewährungshelferin ,hoch anrechnet‘ (Z. 252),

dass sie die meisten Termine als Hausbesuch durchgeführt habe, da er die Wege

zu ihr sonst oft nicht geschafft hätte, schreibt er seiner (Ex-)Partnerin zu, ,durch

sie die Zeit geschafft‘ zu haben und möchte ihr dafür ,ein Hochlob aussprechen‘

(Z. 292). Seinen befreundeten Nachbarn konstruiert P2 als ursächlich für fast

alles Positive, das ihmwiderfahren ist bzw. das ihm geholfen hat:

„Ja und dann besonders äh würde ich n Dank aussprechen an meinen Nachbarn [Name C8]

(.) weil durch den hätte ich erstmal meine (,) Exfreundin nicht kennengelernt und hätte wahr-

scheinlich auch keine Tochter (.) und wäre ehrlich gesagt wahrscheinlich wieder imKnast“

(Interview P2, Z. 130)

Auch wenn die Hilfe- und Unterstützungsleistungen seiner (Ex-)Partnerin und

seines Nachbarn hier nicht näher spezifiziert werden, verdeutlicht sich die ho-

he Bedeutsamkeit, die P2 ihnen für seinen Lebensweg und die Bewährungszeit

zuschreibt. Auffällig ist, dass er vor allem jenen Personen positiven Einfluss zu-

schreibt, die ihn gefordert haben bzw. denen gegenüber er sich behaupten und

bewähren musste. Als Beispiel dient erneut die (Ex-)Partnerin, der er bewiesen

habe, dass er mit seinen Freund*innen nicht nur ,Scheiße‘ baue: „also (,) [Name

C1] die denkt immer meine Freunde hoch kriminell äh (,) drogenabhängig Alko-

holiker und die bauen auf jeden Fall Scheiße (.) ABER ich hab ihr das bewiesen

dass es doch an/auch anders geht (räuspert sich)“ (Z. 360). Aber auch die Bewäh-

140 Da B1 betont, Informationen über P2 nur noch ,über Dritte‘ zu erhalten, ist davon auszugehen,

dass sie keinen persönlichen Kontakt mehr zu P2 pflegt. Auch für den ehemaligen Adressaten

scheint die Beziehung vollständig beendet, was sich auch während des Ausfüllens der Netz-

werkkarte zeigt (s. o. sowie Unterkapitel 5.1.1).
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rungshelferin (siehe Unterkapitel 5.1.2 Kontrolle) findet hier Erwähnung sowie

der Richter, zu dessen Drohung, P2 ,in die Forensik zu stecken‘, der ehemalige

Adressat folgendes für sich resümiert: „das hat glaub ich (,) gefruchtet“ (Z. 376).

SeinNachbar C8 bildet in dieser Reihe eine Ausnahme. Ihn inszeniert P2 eher auf

Peer-Ebene und schreibt ihm durch das geteilte Erfahrungswissen in Bezug auf

dieThemen Konsum, Delikte, Verurteilungen, Inhaftierungen und Bewährungs-

unterstellungen, Leben auf der Straße sowie Vaterschaft eine für sich besondere

und bedeutsame Rolle zu.

Der ehemalige Adressat konstruiert sich hier dahingehend als passiv, die Be-

währungszeit nurmithilfe des Einflusses und der Aktivität anderer Personen, die

er seinemSozialenNetzwerk teilweise als zugehörig beschreibt, ,geschafft‘ zu ha-

ben (siehe dazuweiterführendUnterkapitel 5.1.6 Aktivität –Passivität). Diese Er-

fahrung steht im Kontrast zu den Schilderungen seiner Kindheit und Jugend, in

der P2 sich ebenfalls als hilfebedürftig, jedoch allein gelassen und ohne (fachli-

che) Unterstützung inszeniert (siehe Unterkapitel 5.1.1 Wendepunkte). Aus die-

ser Sicht- und Deutungsweise heraus ist in dem Erleben, Personen aus seinem

Sozialen Netzwerk während der Bewährungszeit als unterstützend wahrnehmen

und dafür Dankbarkeit empfinden zu können, eine intendierte Folge der Bewäh-

rungshilfe für P2 entstanden. Gleichsam zeigt sich in der großen Diskrepanz,

die bezüglich der Einschätzung des SozialenNetzwerks des (ehemaligen) Bewäh-

rungshilfeadressaten zwischenderBewährungshelferin undP2 selbst besteht, ei-

ne analytische Besonderheit dieses Falles.Während aus Perspektive des Adressa-

ten das Bestreben derHilfe bezüglich der Stabilisierung undUnterstützungsleis-

tung seiner sozialen Beziehungen erreicht zu sein scheint, bewertet die Fachkraft

sein Soziales Netzwerk eher kritisch und auch am Ende ihrer Zusammenarbeit

nach wie vor als wenig ansprechbar und tragfähig.

5.1.6 Aktivität – Passivität

Signifikant für den Fall P2 ist außerdem, dass der ehemalige Bewährungs-

hilfeadressat sowohl von seiner (Ex-)Partnerin C1 als auch seiner früheren

Bewährungshelferin Frau B1, oftmals aber auch in seinen eigenen Erzählungen,

in vielen Punkten als eher passiv dargestellt wird.DasThemaAktivität-Passivität,

das bezüglich der Beziehung zwischen Fachkraft und Adressat, der Partnerschaft

und der Konstitution und Generierung von Folgen verhandelt wird, ist damit

querliegend zu allen anderen zentralen Themen des Falles. Die meisten Bezie-

hungsbeschreibungen, die die Bewährungshelferin bezüglich ihres Adressaten

P2 trifft, gehen mit einer Passivitätskonstruktion einher, beispielsweise in der

Beziehung zu seiner (Ex-)Partnerin (siehe Unterkapitel 5.1.2 Kontrolle),mit Blick

auf sein häusliches und familiäres Umfeld (siehe Unterkapitel 5.1.1Wendepunkte

und 5.1.4Wohnverhältnis), in der Freundschaft zu seinemNachbarn sowie in Be-
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zug auf seine Zukunft (siehe Unterkapitel 5.1.5 Netzwerküberlappung). P2 wird

als passiver Part in diesen Beziehungen dargestellt, der kaum handlungsfähig sei

und keinen eigenen Willen habe bzw. einen Wunsch nach Gestaltungsmöglich-

keiten weder äußere noch umsetze. So ist er ihren Schilderungen nach das kleine

Kind in der Partnerschaft, das gute Opfer in der Nachbarschaftsbeziehung, ohne

Verbündete in der familiärenWohnkonstellation etc. Besonders die Beziehungs-

dynamik zwischenP2undC1 sowie zwischenP2und seinemNachbarnC8werden

von der Bewährungshelferin auch mit Blick auf die Bewährungszeit und seine

weitere Entwicklung problematisiert. Sie berichtet von mehreren Versuchen im

Verlauf der Zusammenarbeit, P2 aus diesem (Wohn-)Umfeld herauszulösen.

Zeitweise habe sie sogar eine andere Wohnung für ihn gefunden, diese habe

er jedoch ,leider‘ nie bewohnt, da es ihm ,zu langweilig so ganz ab vom Trubel‘

(Z. 52) seines ursprünglichen Wohnortes bei C1 gewesen sei. P2 habe zwar ab

und an selbst den Wunsch geäußert ,ich muss hier weg‘ (Z. 58), die Denk- und

Machbarkeit eines Auszuges sei für ihn jedoch daran gescheitert, nur mit seiner

Partnerin und der Tochter gemeinsam umziehen zu wollen.

Auch nach dem erneuten Einzug des Adressaten bei seiner (Ex-)Freundin, ih-

rerMutter undder gemeinsamenTochterC5 ist dieBewährungshelferin bestrebt,

für P2 eine Möglichkeit zur Distanzierung zu schaffen. In diesem Zuge wird von

ihr versucht, ,dieses Zimmer über der Wohnung für ihn dann noch zu organisie-

ren‘ (Z. 104). Eine wirkliche positive Veränderung kann sie dennoch erst mit dem

Tod der Schwiegermutter erkennen (sieheUnterkapitel 5.1.1Wendepunkte).Dass

die Bewährungshelferin sich hier nicht stärker intervenierend gegen den erneu-

ten Einzug von P2 in seine alte Wohnung zeigt, entspricht den selbst gesetzten

Grenzen ihres professionellenHandelns, sich nicht in dieGestaltung vonPartner-

schaften ihrer Adressat*innen einzumischen (siehe Unterkapitel 5.1.2 Kontrolle).

IhrMisslingen, P2 aus dem von ihr problematisierten Umfeld und den Beziehun-

gen herauszulösen, wird über dieses berufliche Ethos legitimiert. In der Erzähl-

undDarstellungsweise ihres ehemaligenAdressatenund ihrer eigenen fachlichen

Rolle entsteht so eineHandlungslücke zwischen ihremBerufsethos einerseits,der

ihr gewisse Eingriffe verbietet, und der zugeschriebenen Passivität von P2 ande-

rerseits, die vermuten lässt, dass er selbst nicht aktiv in eine Handlung eintre-

ten wird. Diese Leerstelle ausbleibender Veränderungsprozesse kann somit aus

der Perspektive der Bewährungshelferin als selbst mit-hergestellte, jedoch uner-

wünschte Nicht-Folge der Bewährungshilfe beschrieben werden141.

In den Erzählungen der (Ex-)Partnerin finden Aktivitäts- und Passivitäts-

konstruktionen vor allem über Zuschreibungen von Handlungsmacht und

-fähigkeit statt. In Bezug auf die gemeinsame Tochter C5, die Gestaltung ihrer

141 Dass P2 aktuell nach Ablauf der Bewährungszeit einen Auszug ohne seine jetzige Ex-Partne-

rin und Tochter plant, scheint der Bewährungshelferin zum Zeitpunkt des Interviews nicht be-

kannt bzw. wird nicht thematisiert.
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Beziehung zu P2 und seine Wohnungssuche inszeniert C1 sich selbst als sehr

aktiv und tatkräftig, während P2 oftmals in einer passiven, zurückhaltenden Art

beschrieben wird. Beispielsweise berichtet sie, dass sie sich selbst durch ihre

Mutterrolle sehr verändert habe, während P2 aus ihrer Sicht eher ,stehenge-

blieben auf seinem Level‘ (Z. 183) sei. Sie inszeniert sich in ihren Erzählungen

als Managerin des Kontakts zwischen Vater und Tochter und positioniert P2,

indem sie sich froh über seine gute Zusammenarbeit zeigt, als eingeschränkt

handlungsfähig und dadurch lediglich zeit- und wahlweise integriert: „dann

sagt er mir auch meistens also da in dem Punkt ist er auch ziemlich ehrlich bin

ich auch sehr froh (,) dass er dann auch sagt ,okay (.) heute gehts mir nicht gut

heute möchte ich nicht‘ und dann lass ich ihn auch in Ruhe“ (Z. 141). Während

sie hier ihre eigene Rolle sehr zentral setzt und sich selbst als Unterstützung

für P2 im Umgang mit seiner Tochter positioniert, fällt im Gegensatz mit Blick

auf das Thema Straffälligkeit und den Kontakt mit seiner Bewährungshelferin

auf, dass sie ihren (Ex-)Partner diesbezüglich als derart aktiv darstellt, dass ihr

eigenes Handeln oder Einmischen hier überflüssig wird und sie die Situation le-

diglich beobachtend begleitet (sieheUnterkapitel 5.1.3 (Co-)Adressierung). Aktive

Handlungen schreibt sie ihrem (Ex-)Partner P2 demnach lediglich bezüglich der

Auseinandersetzung mit seiner Bewährungsunterstellung zu. Eine Ausnahme

bildet ihre Deutung der Urteilsbegründung des Richters, die sie dahingehend

interpretiert, dass der ausschlaggebende Faktor für die Aussetzung der Strafe zur

Bewährung nicht in der angeklagten Person, ihrem damaligen Partner, selbst,

sondern in seinem Umfeld und seiner Familie, also letztlich auch ihr, gelegen

habe:

„Ähm(.)wodannGott sei dankderRichter gesagt hat (,) ,gut (,) Schwangerschaft (,) Sie kriegen

ein Baby ähm (,) haben ja anscheinend eine gute (,) Familie um sich herum die Ihnen (,) die Sie

da auffängt‘ (.) und (,) hat ihm ja dann quasi mit der Bewährung nochmal die Chance gegeben

äh (,) ins Leben wieder zu starten“ (Interview C1, Z. 191)

Die Wirkmächtigkeit ihrer eigenen Rolle sowie ihrer Tochter, die C1 dem Desis-

tanceprozess ihres (Ex-)Partners P2 zuschreibt, verdeutlicht sich hier erneut.

Auch der ehemalige Bewährungshilfeadressat selbst stellt sich in Bezug auf das

Einleiten von Veränderungsprozessen oder die Gestaltung von Beziehungen als

eher passiv dar und inszeniert sich in einer untergeordneten Position als wenig

handlungsfähig und, wie im Beispiel der ausbleibenden Arbeitssuche während

der Bewährungszeit (siehe Unterkapitel 5.1.1 Wendepunkte), als angewiesen auf

Hilfe oder Unterstützung von außen. Seine Zuschreibungen und Deutungen,

wie Folgen im Rahmen seiner Bewährungsunterstellung generiert wurden bzw.

warum sie ausgeblieben sind, stehen ebenfalls in diesem Zusammenhang.
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5.2 Fall P4

Der Fall P4 besteht aus insgesamt drei Interviews, die zeitversetzt mit dem

Bewährungshilfeadressaten P4, seiner Verlobten D1 sowie seinem aktuellen Be-

währungshelfer Herrn B2 stattgefunden haben.Dieser ist im Sozialen Dienst der

Justiz eines Bundeslandes mit Spezialisierung auf eine bestimmte Adressat*in-

nengruppe mit spezifischen Delikten und/oder negativer Sozialprognose tätig.

Die Bewährungshilfe kann imSinne dieser Arbeit als risikoorientiert beschrieben

werden.

Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit steht P4 unter Führungsaufsicht bei dem

Bewährungshelfer Herrn B2. Der Adressat P4 war zuvor von einer anderen Fach-

kraft betreutworden (sieheUnterkapitel 5.2.1 Geschlecht), in dieser Zeit begeht er

eine weitere Straftat, die während der Zuständigkeit von B2 bei Gericht verhan-

deltwird.DerAdressatwirdzueinerFreiheitsstrafe verurteilt,die zurBewährung

ausgesetztwird.Zusätzlich zu der bereits bestehenden Führungsaufsichtwird P4

mit der neuen Strafaussetzung für weitere zwei Jahre unter Aufsicht des Bewäh-

rungshelfers B2 gestellt142. Zum Zeitpunkt der Interviews besteht seine Bewäh-

rungszeit noch für etwa eineinhalb Jahre fort. Die seiner aktuellen Bewährungs-

unterstellung unmittelbar voraus- bzw.mit ihr einhergehende Führungsaufsicht

sowie die davor liegendeHaftzeit sollten als mögliche Einflussfaktoren bezüglich

der Reflexion seiner Bewährungszeit und in der Betrachtung von Folgen der Be-

währungshilfe als Kontext seiner Deutungszuschreibungen berücksichtigt wer-

den.

Der Adressat ist zum Zeitpunkt des Interviews 44 Jahre alt. Seinen kriminel-

lenWerdegangbeschreibt er entlang seiner tatsächlichen sowie ihmfehlendenso-

zialen Beziehungen. Auch sein Ausweg aus der Kriminalität wird unter anderem

anhand seiner Partnerschaftsbeschreibung verdeutlicht. P4 habe sich nach eige-

nen Angaben seit seiner frühen Kindheit in den ,falschen Kreisen‘ (Z. 86) bewegt,

wurde mit fünfzehn Jahren das erste Mal inhaftiert und habe schon viele Jahre

unter Bewährung gestanden: „ich war selten bewährungsfrei (,) in meiner gan-

zen Erwachsenen und Jugendzeit“ (Z. 199). Die Erzählungen von P4 lassen sich

in zwei Teilnarrationen zwischen vorher – ,Leben auf der Überholspur‘ (Z. 35) –

und nachher – ,ein KOMPLETT anderes Leben‘ (Z. 35) – unterteilen, deren Trenn-

linie eine vierjährige Inhaftierung – ,sehr LANGE Haft‘ (Z. 75) – markiert. Die

Inhaftierung und vor allem das, was er daraus gemacht habe, ist für P4 die Er-

klärung aller Veränderungen zum Positiven (siehe Unterkapitel 5.2.5 Handlungs-

undDeutungsmacht). Er resümiert: „ja es ist ALLES besser geworden seit meiner

Haftentlassung“ (Z. 178) und inszeniert anhand mehrerer Beispiele seine Erfolgs-

142 DadieZeit derFührungsaufsicht indiesemFall gemäß§68gStGBnicht vorderBewährungszeit

enden darf, verlängerte sich durch diese Strafaussetzung zur Bewährung auch die Führungs-

aufsichtszeit von P4.
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geschichte (siehe beispielsweise Unterkapitel 5.2.3Wohnumfeld). Auch seine Sicht

auf die Bewährungshilfe habe sich nach der Haftentlassung verändert: Während

er früher ,keinen Bock drauf ‘ gehabt und die Bewährungshilfe nur als Kontrolle

gesehen habe (Z. 108), sei es ihm heute wichtig zu wissen, dass er seinen Bewäh-

rungshelfer bei einem Problem jederzeit kontaktieren könne und er für ihn das

,Bindeglied‘ zu dem Gericht darstelle (Z. 110–114). Anhand der beiden Netzwerk-

karten, die P4 ego-zentriert für sein Soziales Netzwerk und seine Partnerin D1

aus ihrer Sicht adressaten-zentriert für das Soziale Netzwerk von P4 ausgefüllt

hat, wird eine differierende Interpretation der Wichtigkeit des aktuellen Bewäh-

rungshelfers für P4 deutlich: Beide inszenieren die Fachkraft B2 als Teil des So-

zialen Netzwerks von P4. Während P4 den Bewährungshelfer in dem hellblauen

Kreis mit den aktuell wichtigen Personen verortet, befindet er sich auf der Karte

von seiner Partnerinmit einemSternchenmarkiert genau auf der Trennlinie zwi-

schen den Kreisen ,sehr wichtig‘ (dunkelblau) und ,wichtig‘ (hellblau). D1 scheint

den Bewährungshelfer demnach relevanter für P4 anzusehen, als er selbst diese

Beziehung für sichbewertet. ImVergleichder beidenNetzwerkkarten fällt die Po-

sitionierung des Bewährungshelfers nahezu als einziger relevanter Unterschied

auf, ansonsten wurden von beiden exakt dieselben Alteri eingetragen und diese

auch nur teilweise unterschiedlich benannt oder positioniert (Beispiele folgen im

weiteren Verlauf).

Abbildung 4: Darstellung des Sozialen Netzwerks von P4 aus zwei Perspektiven

links: ego-zentrierte Netzwerkkarte von P4, rechts: adressaten-zentrierte Netzwerkkarte von D1

Auch in dem Interview mit dem Bewährungshelfer wird die Vergangenheit

von P4 mehrfach erwähnt, er beschreibt sie als ,außergewöhnliche Lebensge-

schichte‘ (Z. 57), aufgrund der P4 ein ,misstrauischer Mensch‘ geworden sei

(Z. 227). B2 betont insbesondere, dass P4 durch das Aufwachsen im Heim vie-
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le zuständige Sozialarbeitende kennengelernt sowie später Erfahrungen mit

Akteur*innen verschiedener Justizsysteme, auch anderen Bewährungshelfer*in-

nen, gemacht und dabei auch viel Unfairness erlebt habe (Z. 65). Zudem habe

er eine Zeit lang in der Drogenszene und auf der Straße gelebt. Von seinen

alten ,Drogenbekanntschaften‘ habe er sich mittlerweile distanziert, um neue

Freundschaften einzugehen, sei er jedoch zu misstrauisch (Z. 149). Für die Re-

konstruktion von Folgen aus Sicht der Fachkraft scheint es relevant, dass er die

Zusammenarbeitmit P4 durch den Eintritt der neuenBewährungsstrafe als nicht

besonders verändert wahrnimmt. Er fasst zusammen: „es lief einfach weiter wie

vorher“ (Z. 75). Trotz des Hinzukommens weiterer Anordnungen und Auflagen

für P4 durch den Bewährungsbeschluss, insbesondere mit Blick auf die regelmä-

ßigen Urinkontrollen, habe sich auch für seine Arbeit oder Zuständigkeit nichts

Wesentliches geändert (Z. 71). Infolge dieser Wahrnehmung und Deutung lässt

sich bezüglich der Folgenbetrachtung annehmen, dass der Bewährungshelfer

diese, sofern nicht anders expliziert, allgemein auf die Zeit der Zusammenarbeit

und Betreuung von P4 auch im Rahmen der Führungsaufsicht bezieht, und nicht

spezifisch der Bewährungsunterstellung zuordnet.

Aus allen drei Interviews sowie beidenNetzwerkkarten geht die Partnerschaft

zu D1 als die zentrale und wichtigste Beziehung von und für den Adressaten P4

hervor.Die Beiden trafen sich das ersteMal kurz nach derHaftentlassung von P4,

zum Zeitpunkt der Interviews sind sie seit fünf Jahren ein Paar und inzwischen

verlobt. Sie wohnen gemeinsam in einerWohnung imElternhaus vonD1, ihre El-

tern sowie ihre Schwestermit Familie leben ebenfalls in demHaus.D1 beschreibt

das Kennenlernenmit P4 als ,von beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick‘ (Z. 80).

Dass er ,viele Dinge gemacht‘ habe, inhaftiert gewesen sei und unter Bewährung

stehe, habe sie nicht gestört, da sie ,immer denMensch nur gesehen‘ habe (Z. 80).

Zudemhabe sie zuvor garnicht gewusst, ,wasdieBewährungshilfewirklich ist‘ (Z.

102).DassD1 aus eigener Sicht diewichtigste Rolle für denAdressaten einnimmt,

zeigt sich unter anderem an der Netzwerkkarte, die sie für das Soziale Netzwerk

von P4 ausgefüllt hat. So ist sie selbst die erste Person, die sie beim Ausfüllen der

Karte benenntundeinträgt (Z. 11), zudemfällt imGesamtbild ihrerKarte auf,dass

sowohl P4 als auch seine anderenAlteri eherhierarchisch aufgeführt sindund sich

unter ihr selbst an der Spitze befinden. Auf der ego-zentrierten Netzwerkkarte

von P4 fällt im Vergleich auf, dass er seine Alteri umschließend um sich herum

positioniert hat und seine Lebensgefährtin D1 als einzige unterhalb von ihm in

derselben Leserichtung verortet ist. In dieser Positionierung auf der Karte wirkt

sie als alleiniges ruhiges Element sowie als Fundament für ihn und sein Soziales

Netzwerk.Obwohl dieDarstellung ihrer Position auf denbeidenKarten variieren,

wird die Relevanz ihrer Beziehung und die besondere Rolle der Partnerin D1 für

P4 gleichermaßen deutlich und sichtbar.

Ihre Beziehung zu P4 beschreibt D1 vor allem entlang des Sujets der Offen-

heit, so erwähnt sie anmehreren Stellen, dass er ihr gegenüber von Beginn an of-
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fen und ehrlich gegenübergetreten sei, auch bezüglich seiner Straftaten, und sie

stets auch in seinen Bewährungsprozess und die Termine mit den jeweiligen Be-

währungshelfer*innen integriert habe (sieheUnterkapitel 5.2.4.2Professionalität

– Co-Adressierung). Die Beschreibungen seiner weiteren Beziehungen erfolgen

meist in Abhängigkeit oder in Relation, beispielsweise zu der Gunst ihrer Eltern

oder zu seiner Vergangenheit (sieheUnterkapitel 5.2.2Normalisierung), oder an-

handvonDistanzierungsprozessen.Dies verdeutlicht sichbeispielhaft andenBe-

ziehungen von P4 zu seinem Sohn D4 aus früherer Beziehung oder ihrer Schwes-

ter – beide hat die Partnerin D1 auf der Netzwerkkarte in denmittleren, hellblau-

en Kreis mit den aktuell wichtigen Beziehungen für P4 platziert. Für die Bezie-

hung von P4 zu seinem Sohn formuliert sie, dass zwischen ihnen ,nicht so dieses

richtige Vater Sohn Verhältnis‘ (Z. 67) bestehen würde. Die Beziehung sei immer

aufDistanzgehaltenworden,diebisheutebestehe.EinähnlichesBild zeichnet sie

bezüglich derBeziehung ihres Partners P4 zu ihrer Schwester.Nach einer anfäng-

lichenSkepsis aufgrund seinerVergangenheit (sieheUnterkapitel 5.2.3Wohnum-

feld), würden sich die beiden inzwischen gut verstehen. Die Beschreibung dieses

guten Verhältnisses wird jedoch insofern eingegrenzt als D1 formuliert, dass sich

die beiden wiederum nicht so gut verstehen würden, als dass er mit ihr über Pro-

bleme sprechen würde: „also da ist dann schon noch DISTANZ“ (Z. 51).Mit dieser

Aussage scheint auch die Positionierung der Schwester auf derNetzwerkkarte er-

klärt, die P4 auf seiner Karte ebenfalls gewählt hat. Bei der Positionierung seines

Sohnes D4 auf der Netzwerkkarte unterscheiden sich die beiden jedoch: Bei P4

ist er in dem innersten Kreismit den aktuell sehr wichtigen Personen notiert, der

Adressat hat der Beziehung somit im Vergleich zu der Einschätzung seiner Part-

nerin eine größere aktuelle Relevanz für sich zugeschrieben.Dennoch formuliert

auch er, dass er zurzeit einen eher schlechten Kontakt zu seinem Sohn habe und

sich diesen verbessert wünsche (Z. 23).

Für die weitere Analyse der Interviews gingen aus den beiden Netzwerkkar-

ten vor allem Fragen bezüglich der Beziehung des Adressaten zu seinem Bewäh-

rungshelfer Herrn B2, der Involvierung seiner Partnerin D1 in die Hilfe sowie ge-

gebenenfalls ihrer eigenen Beziehung zu dem Bewährungshelfer, außerdem be-

züglich ihrer Deutungen und Zuschreibungen dieser Beziehung(en) hervor. Zu-

demwurde dasVerhältnis vonP4 zu seinemSohn sowie das zwischen seiner Part-

nerin und seinem Sohn und überdies die Beziehung von P4 zu seiner Schwieger-

familie in spe in den Blick gerückt. In der Synthese der drei Interviews kristalli-

sierten sich folgende zentraleThemen des Falles heraus:

• Geschlecht

• Normalisierung

• Wohnumfeld

• Professionalität, darunter Gemeinsamkeiten und Co-Adressierung

• Handlungs- und Deutungsmacht
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Anhand des Nachvollzugs der zentralen Themen verdeutlichen sich einerseits

die Zusammenhänge und Beziehungskonstellationen zwischen den einzelnen

Personen im Sozialen Netzwerk des Adressaten P4. Andererseits lässt sich in der

Auseinandersetzung mit ihnen erkennen, wie in dem Fall P4 Folgen der Hilfe

hergestellt, respektive von wem auf welche Weise gedeutet und zugesprochen

werden. Nachfolgend werden die zentralen Themen anhand der Relevanzen der

drei Personen P4, D1 und B2 skizziert und subjektiv wahrgenommene Folgen

beschrieben.

5.2.1 Geschlecht

Die Zusammenarbeit zwischen P4 und seinem Bewährungshelfer Herrn B2 ist

zu Beginn, vor etwa vier Jahren, von Startschwierigkeiten und einem kurzzei-

tigen Betreuungsabbruch geprägt. Nach einem Wechsel in dem risikoorientier-

ten Fachbereich soll B2 unter anderem die Betreuung von P4 von seiner Kollegin

übernehmen, was der Adressat jedoch nicht möchte. Der Bewährungshelfer be-

schreibt hier: „ich sags jetzt mal salopp da gabs ein bisschen Drama“ (Z. 5). P4 sei

misstrauisch gegenübermännlichenMitarbeitenden der Justiz gewesen, auf sein

Einladungsschreiben zum Erstgespräch an P4 habe dessen Partnerin D1 ihm ge-

antwortet und um eine andere Möglichkeit der Fallzuständigkeit gebeten, da P4

aufgrund seiner Hafterfahrung ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Män-

nern im Justizkontext entwickelt habe (Z. 7). Die Suche nach Lösungsansätzen

seitens der beiden zuvor für P4 zuständigen weiblichen Bewährungshelferinnen

sowie der zuständigen Leitung bleiben erfolglos, sodass B2 den Fall letztendlich

an eine andere Kollegin abgeben muss: „und (,) damit war das Kapitel (,) unserer

Zusammenarbeit EIGENTLICH schon erledigt“ (Z. 9). Aufgrund seiner von ihm

selbst beschriebenen jahrelangen Erfahrung als Bewährungshilfeadressat ist da-

von auszugehen, dass der Adressat Kenntnis von der Berichtspflicht des Bewäh-

rungshelfers gegenüber demGericht hat, und den Abbruch der Zusammenarbeit

somit trotz des Risikos einer damit möglicherweise einhergehenden gerichtli-

chen Konsequenz für sich eingeht, wodurch sein Misstrauen gegenüber männ-

lichen Betreuungspersonen noch bestärkt erscheint.

Dass die Zusammenarbeit zwischen P4 und B2 letztlich doch zustande

kommt, ist zunächst lediglich organisatorisch – durch einen nachfolgenden

Umzug von P4 in einen Außenbezirk des Landgerichts mit Alleinzuständigkeit

von B2, in dem ein Einspringen der Kollegin ,dann doch zu viel verlangt‘ (Z.

13) sei – begründet. Nach den anfänglichen Startschwierigkeiten und der Ab-

lehnung seitens P4 gegenüber der Fachkraft aufgrund seines Geschlechts, wird

die Beziehung zwischen B2 und P4 inzwischen jedoch sowohl von den beiden

als auch von der Partnerin D1 sehr positiv beschrieben. In der Perspektive des

Bewährungshelfers bestehe inzwischen eine ,sehr gute Vertrauensbasis‘ (Z. 75),
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aus Sicht von D1 ist die Beziehung ,nahbar‘ und ,n sehr lockeres Verhältnis‘ (Z.

176) und der Adressat beschreibt, dass er den Bewährungshelfer mögen und

einfach sympathisch finden würde (Z. 130; siehe hierzu auch Unterkapitel 5.2.2

Normalisierung). Er resümiert für sich:

„Ich wollte nämlich niemals nMa/(,) ich wollte NIE nMann als Bewährungshelfer haben weil

ichmitMännern nicht so kann (.) und ähm (.) seit ich denHerr [NameB2] habemöchte ich gar

keinen anderenmehr haben (lacht)“ (Interview P4, Z. 55)

P4 habe sich Männern gegenüber nie gut öffnen können und habe auch bei The-

rapeut*innen oder Psycholog*innen immer liebermitweiblichen Fachkräften zu-

sammengearbeitet:

„weil speziell wenns umGefühle geht kann ich einfachmit ner Frau besser sprechen (.) derHerr

[NameB2] hatmir aber auch gezeigt dass es durchaus auchMänner gibt (,)mit denenman das

machen kann (,) einfach weil (5) der ist von seiner Art (,) der ist sehr locker“

(Interview P4, Z. 122)

Dass er sich inzwischen auch Männern gegenüber öffnen kann, schreibt P4 ein-

deutig seinemBewährungshelferB2unddessen lockererArt zu (siehehierzuauch

Unterkapitel 5.2.4 Professionalität). Das Aufbrechen seiner geschlechtsbezoge-

nen Resistenz gegenüber männlichen Fachkräften, die D1 den Ausführungen

des Bewährungshelfers folgend auf seine Inhaftierungserfahrungen zurück-

führt, und das verbesserte Verhältnis zu dem Bewährungshelfer stellt somit eine

intendierte Folge der Zusammenarbeit mit dem Bewährungshelfer B2 dar.

5.2.2 Normalisierung

Einen Faktor, den sowohl P4 als auch seine Partnerin D1 mehrfach positiv an der

Zusammenarbeit mit dem Bewährungshelfer B2 erwähnen, ist, dass er P4 ,nor-

mal‘ behandeln würde:

„Ja er behandelt mich ganz normal wie wie wie (.) wie einen normalenMenschen also wie er (,)

der jetzt nicht denHintergrund hat (,) auch behandelnwürde er sieht jetzt nicht (,) natürlich äh

ich bin (,) sein Proband keine Frage (,) der Herr [Name B2] ähm (.) ist mein Bewährungshelfer

nichtmehr undnichtweniger aber derHerr [NameB2] ist zumBeispiel auch einMenschwo ich

mir vorstellen könnte wenn er jetzt NICHTmein Bewährungshelfer wäre (,) ähmmit demman

sich einfach auch mal so auf n Kaffee treffen könnte weil ich ihn einfach mag und sympathisch

find“ (Interview P4, Z. 130)

Diese ,normale Behandlung‘ äußert sich für P4 beispielsweise darin, dass in den

Gesprächen neben den alltäglichen Problemen auch andere Dinge, wie der ge-
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teilte Musikgeschmack, Platz finden (Z. 124; siehe auch 5.2.4.1 Professionalität –

Gemeinsamkeiten). Seine Partnerin empfindet die Gespräche mit der Fachkraft,

an denen auch sie ab und an teilnimmt, als nicht gezwungen, man thematisiere

beispielsweise auch aktuelle Weltgeschehnisse, „man redet halt einfach wie nor-

male Menschen ohne dass man sagt ,alles klar du bist bei der Bewährungshilfe‘“

(Z. 166). Auch mit Blick auf die Partnerschaft zwischen P4 und D1 wird die Re-

levanz dieser Normalisierungspraxis, die beide demBewährungshelfer zuschrei-

ben,deutlich.SobeschreibtD1 zwar einerseits,dass esmit P4Liebe auf den ersten

Blick gewesen sei und sie nur denMenschen gesehen habe, obwohl sie von seiner

Inhaftierung und der Bewährungsunterstellung wusste (Z. 80), jedoch anderer-

seits auch, dass sie sich zu Beginn erstmalmit der Situation zurechtfindenmuss-

te: „weil man muss ja auch erstmal gucken ähm (,) wenn man hört dass man mit

nem Schwerkriminellen zusammen ist ne (?) (lacht)“ (Z. 138). Für P4 ging es ge-

rade zu Beginn der Beziehung unmittelbar nach seiner langen Inhaftierung dar-

um, sich das Vertrauen von D1 zu erarbeiten, es war „erstmal (,) n Schock für sie

also sie also sie hatte Schwierigkeiten damit umzugehenweil äh sowas kannte sie

noch nicht sie kommt aus nem guten Elternhaus“ (Z. 75). Nach einer Weile habe

sie jedoch erkannt, dass er es wert sei,mittlerweile seien sie bereits seit über fünf

Jahren zusammen und sie vertraue ihm (Z. 77). In der Erzählung des Adressaten

wird deutlich, dass er diese Entwicklung und den Vertrauensaufbau vor allem auf

seine Offenheit und Ehrlichkeit ihr gegenüber zurückführt, die er auch mithilfe

der Bewährungshilfe herstellen konnte:

„ich hab von Anfang an mit offenen Karten gespielt (..) [I: Mhm] Deswegen brauch ich mir da

auch gar keineGedanken zumachen also (,) ich bin ehrlich ich sag dieWahrheit und ähm (,) ich

hab sie damals auch schon sogarmit (,) zur Frau [Name B3 (ehem. Bewährungshelferin, Anm.

Autorin)] genommen also (.) [I: Mhm] Von Anfang an mit einbezogen dass sie a/einfach auch

weiß […] dass ich ihr keinen vom Rennpferd erzähle (,) dass ichs ehrlich mit ihr mein und dass

sie auch IMMERdabei ist undAllesmitkriegt (.)wie läuft es jetztweiter ähwaswar früher so los

(?) (,) dass sie vonAnfang an eing/einfach ähm (,) ja dass sie das hört und auch selbstmitkriegt“

(Interview P4, Z. 140–144)

P4nehmeseinePartnerin auchheutenochüberallmit hin,auchzu seinemaktuel-

len Bewährungshelfer Herrn B2 (Z. 77; siehe auch Unterkapitel 5.2.4.2 Professio-

nalität – Co-Adressierung). Der Adressat beschreibt hier den konkreten Nutzen

der Bewährungshilfe als einenOrt, an demundmit dessenHilfe er seiner Partne-

rin seineOffenheit undEhrlichkeit sowie seine gutenAbsichten beweisen konnte,

indessen Folge die damals junge Partnerschaft stabilisiert und Vertrauen aufge-

baut werden konnte. P4 schreibt der Bewährungshilfe somit eine Beweisfunktion

zu, die er für sich nutzt, um eine von ihmgewünschte Folge,Offenheit gegenüber

seiner Partnerin, generieren zu können.Dieser strategischeNutzen derHilfe sei-

tens des Adressaten kann als Folge der Hilfe gefasst und vor dem Hintergrund,
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dass der Bewährungshelfer den Einbezug der Partnerin in die Arbeit ebenfalls

begrüßt (siehe Unterkapitel 5.2.4.2 Co-Adressierung), als intendiert beschrieben

werden.

Aus Sicht der Partnerin hat sich das Leben von P4 zu einem normalen Leben

entwickelt, das sich für sie darin äußert, dass er inzwischen nicht mehr konsu-

miere, arbeiten gehe, rechtschaffend und ehrlich sei. Auch seine Straffälligkeit

fließt in ihren Vergleich ein:

„Wo er vorher halt (,) keinnormalerBürgerwarweil er (..) zumTeil äh ja (,) kriminell geworden

ist Drogen genommen hat Alkohol getrunken hat und das (,) ist jetzt ne ganz andere Art von

Leben“ (InterviewD1, Z. 128)

Zusätzlich sieht sie ihn insofern als normalen Bürger an, als dass er zuverlässig

und unabhängig sei (Z. 178). Das Erreichen dieses, aus ihrer Sicht, normalen Le-

bens schreibt sie vor allem derWillenskraft von P4 und in Teilen auch ihrem eige-

nen Einfluss zu (siehe auch Unterkapitel 5.2.5 Handlungs- und Deutungsmacht):

„Weil er eswollte (,) ich glaube das ist der (,) erste Grundwei/weil er sich selber verändernwollte

(..)undähm(.) einStückweit ich ihmauchdenWeggezeigthabweil ichkenn jadieses (,) andere

Leben gar nicht sondern nur dieses normale Leben dieses (.) rechtschaffende Leben sag ich jetzt

mal (,) ähm (.) tja (..) ja aber ähm (.) das hätte auch (,) wäre wahrscheinlich nicht so geworden

wenn er es nicht wirklich gewollt hätte“ (InterviewD1, Z. 132)

Den Bewährungshelfer beschreibt D1 hier zunächst nicht als mit-ursächlich. Im

weiteren Interviewverlauf bezeichnet sie ihn jedoch als ,Wegweiser‘, über dessen

Unterstützung ihr Partner besonders in der Zeit unmittelbar nach der Haftent-

lassung froh gewesen sei (Z. 194). Ein Beispiel für diese Orientierungshilfe findet

sich in ihrer Erzählung über die zeitweise Arbeitslosigkeit von P4. Bedingt durch

seineVorstrafen sei es schwierig eineAnstellung zufinden,derBewährungshelfer

habe ihm hier verschiedeneMöglichkeiten aufgezeigt:

„und ich denke durch die Gespräche die man dort hat und (.) dieses Besprechen (.) in welche

Richtung etwas gehen kann orient/hat er sich natürlich auch orientiert nach sip/natürlich (,)

und dann ist dann auch auf diesenWeg gekommen (.) also ich denke schon dass (,) ne Bewäh-

rungshilfe da auch schon viel (.) Einfluss hat (.)“ (InterviewD1, Z. 188)

DieseEinflussnahme spezifiziert sie dahingehend,dass P4 sichdannzuhausemit

ihr gemeinsammit demBesprochenen beschäftigt habe und sichmeist in die von

dem Bewährungshelfer vorgeschlagene Richtung entschieden habe. Sie verdeut-

licht jedoch den (be-)ratenden Charakter, den die Ideen von B2 aus ihrer Sicht

haben. Es sei auch in Ordnung, wenn P4 sich etwas anderes wünschen oder sich

alternativ entscheiden würde (Z. 192). In der Dichotomie ihrer Deutung des Be-

währungshelfers als hilfreicherWegweiser auf der einen und demAdressatenmit
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seiner handlungs- und entscheidungsleitenden Willenskraft sowie ihrem positi-

venEinfluss auf der anderenSeite erschließt sichdie Sichtweise vonD1 aufVerän-

derungsprozesse ihres Partners und den Einfluss derHilfe darauf. Folgen der Be-

währungshilfe entstehen in ihrer Zuschreibung nur dann, wenn die Fachkraft ei-

nen richtungsweisendenHinweis, beispielsweise in Bezug auf eine konkrete Pro-

blemstellung, formuliere undder Adressat sich in gemeinsamerAbstimmungmit

ihr dazu entscheide, diesemHinweis zu folgen.D1 formuliert hier eine abhängige

Folge der Hilfe.Durch ihre Betonung des ,ersten Grunds‘– P4s Veränderungswil-

le – als gleichzeitig wichtigsten Grund – da ,es nicht so geworden wäre, wenn er

es nicht wirklich gewollt hätte‘ (Z. 132) – schreibt sie zudem sowohl ihrem eigenen

Einfluss als auch demdes Bewährungshelfers eine geringere ursächlicheGewich-

tung zu und lässt überdies umgekehrt die Möglichkeit offen, dass der Adressat

Veränderungen auch ohne ihr eigenes Zutun oder das der Hilfe anstoßen könne.

Weiters betont sie, dass P4 mittlerweile keinen Wegweiser mehr benötige, da er

seinen Weg inzwischen selbst kenne (Z. 196). Aus Perspektive der Partnerin ver-

deutlicht sich an dieser Stelle in der entwickelten Selbstständigkeit ihres Partners

und der prinzipiell nicht länger notwendigen Hilfestellung des Bewährungshel-

fers eine intendierte Folge der Hilfe.

In den Erzählungen von P4 undD1 bezüglich der ,Normalisierung‘ von P4 und

seinemLeben und ihren diesbezüglichenZuschreibungen zu der Bewährungshil-

fe lassen sich auf zweierleiWeisen die Bestärkung der Partnerschaft als Folge der

Bewährungshilfe erkennen: Durch das Nutzen der Bewährungshilfe als (perso-

nifizierten) Raum des Sich-beweisen-Könnens konnte sich der Adressat das Ver-

trauen seiner Partnerin D1 erarbeiten und die junge Paarbeziehung stabilisieren.

Infolge der Art und Weise, wie der Bewährungshelfer mit seinem Adressaten P4

und dessen Partnerin D1 umgeht und spricht, wird für D1 die Vorstellung, die sie

von einem normalen Leben und normalen Bürger hat, für ihren Partner P4 auf-

rechterhalten und bestärkt. In ihrer Deutungslogik leistet der Bewährungshelfer

Normalisierungsarbeit, die für D1 dazu führt, dass sie sich in ihrem eigenen Le-

ben nicht durch die Tatsache, dass ihr Partner unter Bewährungs- und Führungs-

aufsicht steht, beeinträchtigt fühlt:

„Ich find das in also f/(,) in meinem Leben schränkts mich nicht ein und ich find den Herrn

[Name B2] auch super nett ich fand die Frau [Name B4] sehr nett ich hab die Frau [Name B3]

kennengelernt die ist auch total lieb ähm“ (InterviewD1, Z. 166)

D1 bezieht sich hier nicht nur auf den aktuellen Bewährungshelfer ihres Partners,

sondern auch auf die beiden vorher zuständigen Frau B4 und Frau B3.Durch ihre

Auffassung der Bewährungshilfearbeit, Gespräche wie bei normalen Menschen

zu führen, Ratschläge ohne Zwangscharakter anzubieten, keine Auflagen zu er-

teilen (Z. 150), und der Einschätzung der Bewährungshelfer*innen als nett und

lieb, kann auch das Bild ihres Partners als ,normal‘ und ,unabhängig‘ aufrecht-
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erhalten werden. Es fügt sich somit ebenfalls in ihr eigenes, ihrem Verständnis

nach normalen und rechtschaffenden Lebens besser ein (siehe auch Unterkapi-

tel 5.2.5 Handlung- und Deutungsmacht). Auch die regelmäßigen Aufforderun-

genzurUrinkontrolle vonB2 scheinen ihredahingehendeDeutungeines lockeren

Verhältnisses zwischen P4 und B2 nicht zu trüben (Z. 156; siehe auchUnterkapitel

5.2.4 Professionalität).

5.2.3 Wohnumfeld

Im Rahmen der Bewährungshilfe finden oftmals Hausbesuche in der gemeinsa-

menWohnungvonP4undD1 statt,die vondenAkteur*innenpositiv beschrieben,

aber unterschiedlich gedeutet werden: Der Adressat freut sich darüber, wenn der

Bewährungshelfer ihn zuhause besucht und er ihm den akkuraten, ,tip top‘ Zu-

stand seiner Wohnung zeigen kann (Z. 132). Die Gespräche seien jedoch immer

ungezwungen, egal an welchem Ort sie stattfinden würden (Z. 134). Der Bewäh-

rungshelfer B2 beschreibt die Situation bei Hausbesuchen indes als ,entspannte-

res Setting‘, im Vergleich zu den Gesprächen in seiner Dienststelle seien die Ge-

spräche bei P4 zuhause noch etwas besser gelaufen: „ihn imheutigenUmfeld auf-

zusuchen (.) war meine Wahrnehmung (.) war für eine Gesprächsführung deut-

lich förderlich“ (Z. 35). Zusätzlich sei dadurch auch seine Verlobte häufiger an-

wesend gewesen, die von Anfang in die Zusammenarbeit involviert gewesen sei

(siehe auchUnterkapitel 5.2.4.2 Professionalität –Co-Adressierung).Der Bewäh-

rungshelfer beschreibt den Umzug von P4 in dasWohnumfeld seiner Partnerin –

„weg aus so prekären Wohnverhältnissen (,) rein in die Vorstadt Kleinstadtidylle

(.) ähm ruhigere Fahrwasser“ (Z. 115) – als wichtigen Schritt für P4 und schreibt

diese Entwicklung vor allem D1 zu:

„erHAT (.) ja (.) sprichwörtlich in [H-Stadt] (,) in diesen (,) wie es donnerstags bei RTLZwei zu

sehen ist (,) auf der Straße gewohnt (,) auf der Straße geschlafen (,) ähm (.) überlebt (,) durch

ähmStraftaten (,) durch betteln (,) […] und erweißwas er jetzt hat (,) also wirklich (,) v/von der

Straße (.) da in so eine (,) in so eine Vorstadtidylle (,) er weißwas er hat wie gut sein Leben jetzt

ist er sagte wortwörtlich ,so gut wie jetzt gings mir noch nie‘ (.) das hat er alles der [Name D1]

zu verdanken (,) ja und dementsprechend ist das natürlichMEINEArbeit nach zu unterstützen

weil er weiß was er hat er weiß was er (,) was er zu verlieren hat“ (Interview B2, Z. 151)

B2 markiert mit dieser Erzählung einenWendepunkt für seinen Adressaten. Die

Ursächlichkeit für die positive Veränderung in dessen Leben schreibt die Fach-

kraft univok der Verlobten D1 zu. Die Bewährungshilfe sowie seine eigene Arbeit

erwähnt B2 hier lediglich mit dem Verweis auf eine Wechselwirkung zwischen
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seinerZuständigkeit fürdenAdressatenunddessenSozialemNetzwerk143.Einer-

seits beschreibt der Bewährungshelfer dasWohnumfeld, das er als unterstützend

für seine Arbeit ansieht, indem es die Gesprächsführung fördere undmit der ,top

Wohnung‘undder liebendenVerlobtenAnsatzpunkte in (Krisen-)Gesprächenmit

P4 gebe (Z. 155), als Konsequenz der Partnerschaft zwischen P4 und D1. Anderer-

seits resultiere daraus für die Zusammenarbeit mit dem Adressaten die Aufgabe

der Stabilisierung undUnterstützung diesesUmfeldes.Als eineweitere, imSinne

derHilfe durchaus intendierte Entwicklung, beschreibt die Fachkraft denWegfall

früherer kriminalitätsauslösender Faktoren fürP4,die er ebenfalls durchdieneue

Wohnsituation ausgelöst sieht. Infolge dieser Deutungsweise werden sowohl die

Partnerschaft zuD1 als auch die daraus hervorgegangeneWohnsituation relevan-

te Faktoren für dieBewährungszeit unddieDesistance vonP4und somit ebenfalls

zur ,Aufgabe‘ des Bewährungshelfers (siehe hierzu auch Unterkapitel 5.2.4.2 Pro-

fessionalität – Co-Adressierung). Auffällig ist, dass die Ursachenzuschreibungen

für das Erreichen von Veränderungen, die sich als der Zielsetzung der Hilfe ent-

sprechend fassen lassen–derWegfall kriminalitätsbedingenderFaktorenundder

Wohnungslosigkeit – einzig bei der Partnerin verbleiben und die Fachkraft sich

selbst lediglich die Aufgabe der Aufrechterhaltung dieser Entwicklung zuspricht.

Auch der Adressat selbst berichtet rückblickend von einem bisher eher unru-

higen, chaotischen Leben mit vielfachen Umzügen und auch mehreren Inhaftie-

rungen.Zeitweise könne ernicht rekonstruieren,wannerwogewohnthabe,es sei

,ein absolutesChaosundeinHorror‘ (Z. 197) gewesen.Auch in seinerKindheit und

Jugend sei er immer zwischen verschiedenenWohnorten hin und her gewechselt

und habe kaum feste Bezugspersonen gehabt:

„Also sowas wie äh Elternfürsorge Elternliebe Harmonie (.) da war zwar immer das Bedürfnis

extrem hoch aber ich hatte es nie (.) bedeutet ähm (.) ich binmehr oder weniger imKinderheim

aufgewachsen (,) in Pflegefamilien (,) immer wieder mal da raus da rein und das hat halt im-

mer so hin und her gewechselt und ähm (.) bis zu meinem siebzehnten Lebensjahr waren das

siebzehn verschiedene Heim und Pflegestellen“ (Interview P4, Z. 88)

Mit dem Einzug in das Elternhaus von D1 als Drei-Generationen-Haushalt ist er

nun stark in die familiären Strukturen seiner Partnerin eingebunden. Beispiels-

weise würden die kleinen Nichten und Neffen seiner Partnerin, die er auf der

Netzwerkkarte neben seiner Partnerin und seinem Sohn ebenfalls in den dunkel-

blauen Kreis mit den aktuell sehr wichtigen Personen positioniert und als ,meine

Lieblingsmenschen‘ (Z. 35) bezeichnet, gerne zu ihnen hochkommen, sie gemein-

sam spielen und Blödsinn machen (Z. 83). In der Beschreibung seines Sozialen

143 Aus der Chronologie des Falles lässt sich herleiten, dass der Umzug von P4 zu seiner Partnerin

während der Betreuung der zuvor zuständigen Bewährungshelferin Frau B4 erfolgt sein muss.

Doch auch ihr wird jegliche dahingehende Einflussnahme abgesprochen.
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Netzwerks nutzt er die Beziehungen innerhalb der Familie zudem als Abgren-

zung, indem er formuliert, außerhalb der Familie nicht viele soziale Kontakte zu

haben, da er nicht schnell Vertrauen zu anderen Menschen fasse (Z. 35). Die Re-

levanz seiner aktuellen familiären Einbettung scheint dadurch noch stärker her-

vorgehoben.ZuBeginn ihrer Beziehunghabe es jedochVorbehalte seiner zukünf-

tigen Schwiegerfamilie ihm gegenüber gegeben, die die Verlobte D1 auf seine kri-

minelle Vergangenheit zurückführt:

„Najagut ähm(..) ichglaube für keinenVater ist es schönoder ähm(,) für keinElternteilmöchte

dass (,) äh dass die Tochter mit nem Schwerkriminellen zusammen ist obwohl ich ihn nie so

gesehenhabe aber natürlich (,) die Vergangenheit einesMenschen begleitet ihn sein Leben lang“

(InterviewD1, Z. 55)

P4habedannzunächst ,unterBeobachtung‘gestandenundhättemachenkönnen,

was erwolle (Z. 57). ZuBeginn ihrer Beziehung sei auch das gemeinsameWohnen

unter dem Dach ihres Elternhauses ,keine gute Idee‘ und ,gar nicht machbar‘ ge-

wesen (Z. 120). Inzwischen habe sich dasVerhältnis ihrer Eltern undSchwester zu

ihrem Partner P4 jedoch gebessert, sie resümiert: „Aber jetzt (.) ist Alles gut“ (Z.

122). Auch der Adressat führt aus:

„JETZT läufts (,) jetzt läufts die haben einfach gemerkt ich bin gut zu ihrer Tochter ich tue ihr

nichtsBösesähmichbinbemühtmeinLeben indenGriff zukriegenähm(,) ichbinnicht faul (..)

ja siewissenhalt einfachauchähmdass ichAlles für ihreTochter einfach tunwürde (,) undauch

mache (,) und (,) alsodieErfolge sind sichtbar (,) icharbeitehartanmirdiewissenwas ichhinter

mir hab und ich denke (.) ja jetzt (,) nach den (,) fünf Jahren haben sie das auch geschluckt“

(Interview P4, Z. 81)

AnhandderBeziehungsbeschreibungenverdeutlicht sich,dass sowohl P4 als auch

D1 die Beziehung zwischen P4 und seinen zukünftigen Schwiegereltern als zu-

sätzliche (Bewährungs-)Probe und Aufgabe für den Bewährungshilfeadressaten

wahrgenommen haben. Die zu Beginn eingeschränkte Handlungsmöglichkeit

von P4, die seine Partnerin beschreibt, skizziert er ebenfalls. Beispielsweise habe

er sich in Konfliktsituationen oft zurücknehmen müssen und seine Gedanken

nicht frei äußern können,was ihm auch aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen

schwer gefallen sei (Z. 81).

Auch der Bewährungshelfer sieht die Beziehung zwischen P4 und seinem

Schwiegervater in spe und die ,Reibereien‘ als Prüfungen für den Adressaten an

undbeschreibt sie als ,großeProblematik imUmfeld‘ (Z. 123).B2 sieht hier diemit

der Vergangenheit von P4 zusammenhängende Außenwirkung als ursächlich für

den Konflikt mit dem Schwiegervater an: „und dann kommt die jüngere Tochter

mit nem Ex Knacki (,) mit nem Ex Drogenabhängigen (.) mit einem der immer

wieder Phasen der Arbeitslosigkeit hat“ (Z. 127). Erschwerend käme hinzu, dass

der andere Schwiegersohn einen angesehenen Job bei den Ordnungsbehörden
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ausübe und der Schwiegervater mit ihm in der Nachbarschaft besser dastünde.

Inzwischen könne sich P4 im Umgang mit den Streitigkeiten zwar beherrschen

(Z. 127), dennoch rahmt der Bewährungshelfer das ,Thema der Schwiegervater‘

als teilweise erschwerenden Faktor seiner Arbeit:

„nichts desto trotz würde es natürlich meine Arbeit erleichtern wenn (,) wenn da nicht immer

noch so n (,) etwas Unruhe ist (.) wenn es nicht so (.) ich wills mal beschreiben (,) wi/wie (,) wie

so einen Ozean (.) die Oberfläche ist ruhig ja (?) (.) aber (,) man kann nicht sehr tief gucken (.)

und irgendwas is/(,) spielt sich da unten noch ab (,) in der Tiefe (,) was man von oben nicht so

sehen kann es bleibt die Hoffnung dass es nicht hoch brodelt in irgendeiner Richtung“

(Interview B2, Z. 159)

Auch wenn dies zwar kein großes Problem für ihn darstelle, würde sich seine Ar-

beit erleichtern, wenn P4 einen ,megamega korrekten Schwiegervater‘ hätte, der

ihm beispielsweise zu einem festen Arbeitsplatz verhelfen würde (Z. 163). In sei-

ner Beschreibung der Beziehung von P4 zu seinem Schwiegervater als unweg-

samer, teils belastender Faktor innerhalb der Bewährungshilfearbeit, formuliert

der Bewährungshelfer eine Konsequenz, die eine Beziehung innerhalb des So-

zialen Netzwerks seines Adressaten auf die Zusammenarbeit innerhalb der Be-

währungshilfe konkret nimmt. Anhand der gegensätzlichen Zuschreibung einer

idealtypischen, seine Arbeit erleichternden Beziehung zwischen seinem Adres-

saten und dessen Schwiegervater, konstruiert der Bewährungshelfer eine alter-

native Netzwerkkonstellation, die eine andere, idealisierte Konsequenz für seine

Arbeit generieren könnte. In diesem Zusammenhang verdeutlich sich erneut die

Wechselwirkung und gegenseitige Einflussnahme zwischen dem bzw. Teilen des

Sozialen Netzwerks des Adressaten und der Bewährungshilfe.

Der Bewährungshelfer beschreibt zudem, dass der Konflikt auch Einfluss auf

die Paarbeziehung zwischen P4 und D1 nehme und schreibt hier grundsätzlich

Veränderungsbedarf zu: Die Partnerin D1 müsse ab und an aufgrund dieser Si-

tuation weinen, zudem hätten die ,Provokationen‘ und ,Nadelstiche‘ des Schwie-

gervaters gegenüber P4 auch eine kurze Trennung des Paares ausgelöst (Z. 129).

Sein Adressat habe ,aus Sicht der Justiz‘ zwar vorbildlich auf diese erneute kon-

frontative Situation reagiert, indem er für ein paar Tage ,das Feld geräumt‘ ha-

be, dennoch sei es aus Sicht des Bewährungshelferswünschenswert, dass irgend-

wann ein offenes Gespräch zwischen den beiden stattfindenwürde (Z. 129).Hier-

für habe sich der Bewährungshelfer selbst bereits als Vermittler angeboten (sie-

he dazu weiter Unterkapitel 5.2.4.1 Professionalität – Gemeinsamkeiten). Wäh-

rend der Adressat und seine Partnerin die Situation bzw. den Konflikt als für sich

abgehandelt anzusehen scheinen und dem Adressaten die erfolgreiche Absolvie-

rung dieser Bewährungsaufgabe Schwiegervater zuschreiben, scheint die Problema-

tik aus Sicht der Fachkraft gegenwärtig noch präsent und schwierig sowie nicht

zwingender-, wohl aber wünschenswerterweise bearbeitungsfähig zu sein. Dies
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mag unter anderemmit seiner Deutung der Beziehung zwischen P4 und seinem

Schwiegervater als konflikt- und krisenhaft zusammenhängen. Diese lässt sich

insofern auch als potenzielle Bewährungsgefährdung verstehen, als B2 das Zu-

standekommen der zuletzt von P4 begangenen Straftat zum einen in einer ähnli-

chen Phase großer Unruhe in dessen Umfeld und Partnerschaft (Z. 107) und zum

anderen ebenfalls im Laufe einer Streitsituation rahmt. Die entsprechende Ge-

richtsverhandlung habe wie ein ,Damoklesschwert‘ über P4 und den Beginn ihrer

Zusammenarbeit geschwebt (Z. 29).

Sein Angebot, als Vermittler zu agieren, lehnte das Paar ab, was B2 aufgrund

dessen akzeptiert, dass der Streit zwischen P4 und seinem Schwiegervater noch

nie eskaliert sei:

„ich wäre (,) BEREIT (,) da äh (.) als Vermittler tätig zu werden (,) ähm in diesem Falle in die-

semKonstrukt (.) aber wenn es ausdrücklich nicht gewünscht ist (.) dann habe ich das auch zu

respektieren und (,) wie gesagt es ist ja nun auch nicht so (,) dass da wirklich ständig die Fetzen

fliegen (,) dass es da ständig zu Polizeieinsätzen käme oder dass es überhaupt n Polizeieinsatz

schon mal gegeben hätte (.) ähm (,) so ist es ja auch nicht dadurch (,) will ich jetzt auch nicht

sagen ichMUSSmich da zwingend rein knien“ (Interview B2, Z. 135)

Der Rahmen, den der Bewährungshelfer hier für eine potenzielle Steigerung der

Beziehungs- und Streitdynamik steckt, wirktmit der Begrenzung durch die Not-

wendigkeit eines Polizeieinsatzesweit gefasst. In der Frage seiner Intervention in

die Beziehungsgestaltung seines Adressaten wird sowohl sein eigenes fachliches

Rollenverständnis als auch sein Adressatenbild von P4 deutlich: Obwohl sich B2

besorgt über diese spezifische Situation für den Adressaten zeigt, scheint er dar-

auf zu vertrauen, dass dieser sie letztlich selbst lösen bzw. den richtigen Umgang

für sich finden wird. Der Bewährungshelfer erkennt die Entscheidung des Paa-

res gegen sein Einwirken an und scheint damit auch der Eigenwahrnehmung des

Adressaten als selbstwirksam und -regulierend zu entsprechen, insofern er die

Handlungs- und Gestaltungsmacht hier bei ihm belässt (siehe dazu weiter Un-

terkapitel 5.2.5 Handlungs- und Deutungsmacht). So besteht für B2 eine Grenze

des Konflikts zwischen P4 und seinem Schwiegervater, deren Einhaltung er zwar

beobachtet, bei dessen Überschreitung der Bewährungshelfer jedoch nicht sich,

sondern die Polizei zum Einschreiten verantwortlich zeichnet. Es wirkt, als ver-

stehe sich der Bewährungshelfer vor allem als fein regulierend innerhalb des Be-

ziehungsgeflechts seines Adressaten, und, als habe er die Interventionsnotwen-

digkeit seiner eigenen Rolle mit dem Vorschlag der Vermittlung abgeschlossen.

WeitereMaßnahmen,wie beispielsweise das tatsächlicheEingreifen bei einer Es-

kalation des Streits zwischenP4 und seinemSchwiegervater, überlässt erDritten.

Wie auch in dem gerade skizzierten Zusammenhang mit demWohnumfeld,

ist die professionelle Rolle des Bewährungshelfers ein Thema, das in allen drei

Interviews des Falls P4 wiederkehrend ausgedeutet und -gehandelt wird. Im
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nachfolgenden Unterkapitel finden sich diesbezüglich weitere, im Zusammen-

hangmit Folgen der Hilfe stehende Aspekte.

5.2.4 Professionalität

Über dieBeschreibungderZusammenarbeit zwischenP4undB2und ihrerBezie-

hung zueinander einerseits sowie der Arbeitsweisen ehemaliger Bewährungshel-

fer*innen oder Kolleg*innen andererseits werden Erwartungen, Einstellungen,

Aushandlungen und Grenzziehungen des Adressaten und der Fachkraft bezüg-

lich Professionalität und fachlichem Handeln im Rahmen der Bewährungshilfe

deutlich.

Für den Adressaten geht die Qualität der Beziehung zu einer Fachkraft so-

wie die Bewertung einer Intervention als hilfreich mit dem Grad an Erfahrung

der Person einher. So habe er sich beispielsweise eher von Menschen mit hoher

Lebenserfahrung – „wenn ich n Menschen vor mir hatte der so ne enorme Ge-

schichte hat“– anregen lassen, als von denjenigen, die ihrWissen lediglich durch

das Auswendiglernen von Büchern erworben haben (Z. 152–154). Auch ist ihm für

eine unmissverständliche und klare Kommunikation wichtig, dass die Fachkraft

eine ähnlich lange Laufbahn und Erfahrung bei der Bewährungshilfe habe wie er

selbst. Im Vergleich seiner beiden vorherigen Bewährungshelferinnen inszeniert

er sich als Adressat, der im Kontext einer professionellen Beziehung klare Bezie-

hungsstrukturen undVorgaben bevorzugt, die er dempersönlichen Auftreten so-

wie der beruflichen Erfahrung der einzelnen Fachkräfte zuschreibt. Während er

an seiner ehemaligen Bewährungshelferin Frau B3 ihre Art der direkten Kommu-

nikation sehrwertgeschätzt habe,habe er bei FrauB4 aufgrund ihrermangelnden

Erfahrung nicht gewusst, wie er mit ihr kommunizieren solle:

„äh die Frau [Name B3] war einfach weltklasse ja (?) ich ich mochte die von Anfang an weil die

hatmir auch klipp und klar gesagt ,Herr [NameP4]wir können super zusammenarbeiten aber

wenn Sie versuchenmir auf derNase herum zu tanzen kann ich natürlich auch anders‘ (,) finde

ich richtig ist klar (,)“ (Interview P4, Z. 118)

Gleichwohl sich auch die weniger erfahrene Bewährungshelferin Frau B4 ihm ge-

genüber immer offen, zuvorkommend und hilfsbereit gezeigt habe, sei ihm, als

,abgewichster Hund‘, der ,das schon ewig‘, sein ganzes Leben lang mache, der

Umgang mit ihr schwergefallen (Z. 118). Der Adressat stellt hier ihre und seine

Zeit in/bei der Bewährungshilfe gegenüber und begründet seine Angst, von ihr

durch seine Ausdrucksweise missverstanden zu werden, mit ihrer fehlenden be-

ruflichen Erfahrung. Sein aktueller Bewährungshelfer B2 wisse aufgrund seiner

im Vergleich langen Tätigkeit bei der Bewährungshilfe jedochmit P4 umzugehen

und seine Aussagen richtig einzuschätzen:
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„Der Herr [Name B2] macht das schon ne ganze Ecke länger und wenn ich dem Herrn [Name

B2] sag äh ,mir geht gerade alles auf nSack‘weißderHerr [NameB2] ah (.) da gehen jetzt nicht

gleich die Alarmglocken an das ist halt seine Art sich auszudrücken (,) wissen Sie (?) den (,) wie

ich dasmeine (?)“ (Interview P4, Z. 120)

In dem Vergleich seiner Beziehungen zu den verschiedenen Bewährungshel-

fer*innen verdeutlicht sich, dass P4 Professionalität vor allem über die Erfahrung

der jeweiligen Person rahmt und sich selbst als Adressaten inszeniert, dem nur

dann in seinem Sinne professionell, ergo ihn richtig verstehend und einschät-

zend sowie sprachlich direkt, begegnet werden kann, wenn ähnliche zeitliche

Erfahrungswerte innerhalb der Bewährungshilfe geteilt werden. Die Zuschrei-

bungen einer gelingenden Zusammenarbeit verortet P4 bei sich selbst und

formuliert die Notwendigkeit einer bewährungshelfenden Fachkraft, die sich auf

Augenhöhe in von ihm definierten Parametern befindet und über ähnliches Er-

fahrungswissen verfügt (siehe dazu auch dasUnterkapitel 5.2.4.1 Professionalität

–Gemeinsamkeiten). Die jeweiligen Rollen als Fachkraft und Adressat sowie deren

Entstehungskontext scheint er hier zu vernachlässigen bzw. abzusprechen.

Das Bild der Augenhöhe findet sich auch in der Auffassung des Bewäh-

rungshelfers bezüglich seiner Arbeit wieder. Als Sozialarbeiter grenze er sich

von der juristischen Beschreibung der ,Unterstellung‘ einer*eines Bewährungs-

hilfeadressat*in ab. Da er mit mündigen Erwachsenen agiere, ziehe er eine

kooperative Zusammenarbeit mit den Adressat*innen dem alleinigen Erzeu-

gen von Druck und Kontrolle vor (Z. 207–209). Die Umsetzung dieses Ansatzes

wird auch in der Wahrnehmung der Partnerin D1 erkennbar, die oftmals bei

den Gesprächen zwischen B2 und P4 anwesend ist (siehe Unterkapitel 5.2.4.2

Professionalität – Co-Adressierung). Sie beschreibt den Bewährungshelfer ihres

Partners als ,total nett‘ und gibt an, dass sie ihn gemeinsammit seiner Frau auch

mal zum Grillen einladen würde, ,wenn er kein Bewährungshelfer wär‘ (Z. 172;

siehe auch Unterkapitel 5.2.2 Normalisierung). Zudem erwähnt sie an mehreren

Stellen seine lockere Art:

„also der ist einfach von seiner Art her so (,) ja (..) man würde wahrscheinlich von ihm auch

nicht denken dass er BewährungsHELFER ist (,) er könnte n Freund vomHerrn [NameP4] sein

(,) so kommt der rüber“ (InterviewD1, Z. 172)

FürD1 scheintdieProfessionalität desBewährungshelfers vor allem inderForma-

lität seiner Rolle zu bestehen, weniger jedoch in seinem Auftreten oder Handeln.

Sein Verhalten gegenüber P4 deutet sie als eher freundschaftlich, einer lockeren

Essenseinladung sowie der Zusammenführung ihrer Sozialen Netzwerke durch

das Kennenlernen seiner Frau steht aus Sicht vonD1 lediglich sein professioneller

Status, nicht jedoch sein persönlicher Habitus entgegen. In ihrer Beziehungs-

beschreibung und der gedanklichen Herauslösung des Verhältnisses zwischen
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Adressat und Bewährungshelfer aus dessen fachlichen (Entstehungs-)Kontext in

ein privates Setting zeichnet sich für B2 eine nicht-intendierte Folge seiner Be-

ziehungsgestaltung zu seinem Adressaten für seine (Außen-)Wahrnehmung als

professionelle Fachkraft ab. Die Kontrolldimension der (risikoorientierten) Be-

währungshilfearbeit scheint aufgrund der guten Beziehung zwischen Fachkraft

und Adressat unsichtbar bzw. wird hier kaum thematisiert.

Auch die Fachkraft selbst bringt die Sympathie, die zwischen ihm und P4 be-

stünde, zum Ausdruck. Er artikuliert:

„äh ichWEIß (,) in dem fachlichen Diskurs wird das immer wieder so n bisschen (,) äh (.) kri-

tisch gesehen (.) äh gerade soRichtungprofessionelle Auffassung vonNähe undDistanz (,) ähm

(.) nichts desto trotz (,) man hat (,) jeder (,) jeder Mensch hat von nem Anderen n ersten Ein-

druck (.) ähm (,) ja wir haben (,) Vorerfahrungen (,) möglicherweise auch Vorurteile Stereotype

spielen auf jeden Fall ne Rolle (,) das ist ganz klar (.) ähm (,) wir waren uns äh (,) ja doch (,)

sympathisch“ (Interview B2, Z. 83)

Auch diese Einordnung des Bewährungshelfers erweckt, ähnlich wie die Wahr-

nehmung von D1, den Eindruck, als würde oder müsse sich innerhalb der

Bewährungshilfearbeit und des Diskurses um Professionalität Fachlichkeit und

Sympathie bzw. Freund(schaft)lichkeit zwischen Bewährungshelfer*innen und

ihren Adressat*innen ausschließen bzw. würde mindestens kritisch angesehen.

Obwohl sowohl der Bewährungshelfer selbst als auch der Adressat sowie dessen

Partnerin die Zusammenarbeit zwischen P4 und B2 positiv deuten, ihre Bezie-

hung im weitesten Sinne als angenehm beschreiben und sich im Lebenslauf des

Adressaten einige Veränderungen und Entwicklungen erkennen lassen, man

also unterstellen könnte, dass einige der intendierten Folgen der Bewährungs-

hilfe bereits erreicht wurden oder zuversichtlich weiter bearbeitet werden, ist

der Bewährungshelfer im gesamten Verlauf des Interviews damit befasst, die

Fachlichkeit seines beruflichen Handelns auszuhandeln. Beispielsweise bindet

er dieses an einen entsprechenden fachlichen Diskurs rück oder greift, wie in

diesem Beispiel, möglicher Kritik vorweg.

Diese vermeintliche Sorge scheint ihn während des gesamten Bewährungs-

und Betreuungsprozesses von P4 zu begleiten. So berichtet B2 von seinem ers-

tenKennenlernenmit demAdressaten,das durchZufall außerhalb seinerDienst-

stelle stattfand. Der Bewährungshelfer habe ,die Situation genutzt‘ und sich sei-

nem neuen Adressaten kurz vorgestellt (Z. 21). B2 antizipiert hier einen mögli-

chen Vorwurf seiner Vorgesetzten dahingehend, dass er das Erstgespräch nicht

in vorgesehenerWeise durch ein förmliches Einladungsschreiben eingeleitet ha-

be. Daraufhin verargumentiert er sein Handeln auf Grundlage der Vorgeschichte

und des Misstrauens von P4 (siehe Unterkapitel 5.2.1 Geschlecht) und bezeich-

net es als ,niedrigschwellig aufsuchende Sozialarbeit‘ (Z. 21). Zudem scheint die

Richtigkeit seiner Handlungsentscheidung mit der Aussage unterstrichen, dass
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die beiden sich seiner Wahrnehmung entsprechend in diesem kurzen Gespräch

auf Anhieb sympathisch gewesen seien.

Auch mit Blick auf das in etwa eineinhalb Jahren bevorstehende Ende der

Bewährungs- und Führungsaufsichtszeit des Adressaten antizipiert B2 ein

potenzielles Rechtfertigungsproblem für sich. Er gibt an, auch nach Unterstel-

lungsende für eine gewisse Zeit ansprechbar für P4 bleiben zu wollen, da er es

anders ,zwischenmenschlich nicht korrekt‘ (Z. 223) empfinden würde, vermutet

jedoch, dies bei fehlender Zuständigkeit ,irgendwann‘ vor seinem Arbeitgeber

nicht mehr rechtfertigen zu können. Anhand dieser vorausahnenden argu-

mentativen Not zeigt sich auch seine Erwartung an und sein Verständnis von

Folgen, die er im Rahmen der Hilfe generieren möchte bzw. kann. Anstatt die

Notwendigkeit einer Nachbetreuung des Adressaten fachlich zu begründen und

sich aufgrund des guten Konnexes zu P4 für dessen weitere Stabilisierung zur

Vermeidung neuer Straftaten verantwortlich zu zeichnen, bezieht er sich auf die

zwischenmenschliche Dimension ihrer Beziehung und nennt somit eine emotio-

nal begründete,moralische Erklärung. Das Ansprechbarbleiben scheint in seiner

Annahme auf menschlicher Ebene relevant, nicht jedoch durch professionelle

Gründe indiziert zu werden. Die Fachkraft scheint somit nicht (länger) davon

auszugehen, Folgen anhand einer konkreten, fachlichen Intervention, sondern

durch das Aufrechterhalten des persönlichen Kontakts zu generieren.

Anhand der verschiedenen Beispiele (weitere finden sich in den folgen-

den Unterkapiteln zu den Gemeinsamkeiten und der Co-Adressierung) für die

Zusammenarbeit und die Beziehungsgestaltung, die aus allen drei Perspekti-

ven relevant gemacht werden, wird dem Bewährungshelfer zugeschrieben, die

Beziehungsarbeit vorrangig an den Bedürfnissen der Adressat*innen zu ori-

entieren. Dies scheint in der praktischen Zusammenarbeit zwischen Fachkraft

und Adressat nutzbar, versetzt B2 jedoch teilweise in Erklärungs- oder Recht-

fertigungszwang sowie in eine stetige Aus- und Verhandlung seines eigenen

Professionalitätsverständnisses. Zumindest im Rahmen der Interviewsituation,

an deren Ende der Bewährungshelfer seine Bemühung um einen professionellen

Rahmen seiner Erzählungen betont (Z. 237) und diesen damit ebenfalls als Refe-

renzgröße seiner Fachlichkeit relevant setzt, können diese Aushandlungsprozes-

se seines fachlichen Handelns als nicht-intendierte Folge der Beziehungsarbeit

für B2 gefasst werden (siehe hierzu auch Unterkapitel 5.2.4.2 Co-Adressierung).

5.2.4.1 Gemeinsamkeiten

Eine Besonderheit seiner Beziehung zu dem Bewährungshelfer B2 stellt für den

AdressatenP4dieMöglichkeit eines freien,nicht angespanntenGesprächsmit In-

halten, die über die alltäglichen Probleme hinausgehen, dar. Beispielsweise habe

B2 direkt Sympathiepunkte bei ihm gesammelt, als sich herausstellte, dass bei-

de denselben Musikgeschmack teilen (Z. 124–128). Auch der Bewährungshelfer

133



beschreibt mehrfach das ,Thema Gemeinsamkeit‘ (Z. 85) zwischen ihnen, beide

seien in einem ähnlichen Alter und daher in denselben Jahrzehnten sozialisiert

worden, außerdem würden beide auf eine Zeit bei der Bundeswehr zurückbli-

cken. Der Erfahrungsaustausch sei eine ,ganz gute Basis‘ für gemeinsame Ge-

spräche gewesen (Z. 91). Auch für die gemeinsame Thematisierung des schwie-

rigen Verhältnisses zu P4s Schwiegervater (sieheUnterkapitel 5.2.3Wohnumfeld)

greift der Bewährungshelfer auf seine eigenen Erfahrungen mit seiner Schwie-

gerfamilie zurück. Zwar räumt der Bewährungshelfer ein, selbst nicht ,SO einen

negativ eingestellten Schwiegervater‘ zu haben und aufgrund seiner beruflichen

Stellung ,vielleicht auch eher der nette Vorzeigeschwiegersohn‘ zu sein, dennoch

nutzt B2 hier einen Vergleich seiner Situationmit der des Adressaten, um ihm zu

verdeutlichen, dass er ähnliche Erlebnissemit seinemSchwiegervater teile: „mei-

ner ist doch genauso“ (Z. 139). Er resümiert für sich:

„ich habe wirklich den Eindruck das HILFT (.) dann auch mir in der Zusammenarbeit weil er

merkt dann ah ja (.) dann ist es halt so ja (?) [I://Mhm//] Scheinbarmussman sich zusammen

reißen (,) scheinbar hab ich ja gar nicht (.) wieman so sagt die Arschkarte gezogen (.) es scheint

halt irgendwie ein Problem zu seinmit den Schwiegervätern und so“ (Interview B2, Z. 143–145)

Für eine aus seiner Sicht gelingende Zusammenarbeit mit dem Adressaten nutzt

B2 seine eigenen Erfahrungen aus seinemPrivatleben und seinemSozialenNetz-

werk.Um seinemAdressaten einen hilfreichenRat bezüglich seines Problems ge-

ben zu können, adaptiert er seine eigene Beziehungskonstellation und -dynamik

und nutzt diese als Referenzwert. In dieser Situation scheint die Ausübung sei-

ner professionellen Tätigkeit nur anhand seiner eigenen Netzwerkzugehörigkeit

möglich. Diese wird aus ihrem Kontext der familiären Beziehung und Privatheit

herausgelöst und in das berufliche Setting der Bewährungshilfe und Betreuung

von P4 integriert. Gleichwohl kein physischer Austausch zwischen den Sozialen

Netzwerken von B2 und P4 stattfindet, werden die beiden Netzwerke durch die

Bearbeitung undThematisierung der Beziehung von P4 zu seinem Schwiegerva-

ter innerhalb der Bewährungshilfe zumindest gedanklich zusammengeführt und

dort verhandelt. Infolge findet auf gedanklicher Ebene eine Überlappung einzel-

ner Beziehungen aus den Sozialen Netzwerken von P4 und B2 statt.

Gleichzeitig inszeniert der Bewährungshelfer seine private Situation anhand

des Vergleichs und den darauf aufbauenden Vorschlägen zur Deutung dieser

Beziehung in gewisser Weise als Referenzrahmen für seinen Adressaten. Diese

Handlungsweise scheint insofern relevant als sich hier eine Parallele zu der

Kindheit des Adressaten dokumentiert. So berichtet P4, in wechselnden Unter-

bringungsstellen aufgewachsen zu sein, keine Bezugspersonen gehabt (siehe

auch Unterkapitel 5.2.3 Wohnumfeld) und sich im Zeitverlauf selbst Vorbilder

gesucht zu haben. Er sei immer der Person mit der ,größten Klappe‘ hinterher-

gelaufen und habe sich an Fernsehfiguren wie Rambo orientiert und gedacht
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,SO würde ich auch gern sein‘ (Z. 90). Das Ausbleiben realer Bezugspersonen in

seiner Kindheit hat somit dazu geführt, dass sich P4 an anderen, unter anderem

fiktiven, Figuren orientiert hat. Bei beiden Beispielen fällt dabei auf, dass es sich

um vermeintlich männliche Personen mit hoher physischer Präsenz (jugendli-

che Person mit großer Klappe, Rambo als auffallend muskulös) handelt. Ob der

aktuelle Bewährungshelfer B2 von diesen selbst gewählten role models seines

Adressaten weiß, bleibt unbekannt. Es scheint indes zumindest analytisch ein

Zusammenhang zwischen den als Junge gewählten Vorbildfiguren und dem heu-

tigen Ansatz des Bewährungshelfers, als Referenzpunkt für P4 zu fungieren, zu

bestehen, der sich in derWichtigkeit, die die Beziehung zu dem Bewährungshel-

fer für den heute erwachsenen Adressaten P4 einnimmt, ausdrückt.Während die

kindlich gewählte Figur des Vorbilds jedoch auf der Basis von Differenz basiert,

scheint B2 eher mit dem Referenzrahmen der Ähnlichkeit zu agieren und Ent-

wicklungen seines Adressaten über die Ebene sich gleichender Erfahrungen und

Problemstellungen anstoßen und ihm als Orientierungshilfe dienen zu wollen.

Sein Ansatz zur Herstellung von Folgen in der Hilfe besteht demnach in einer

Art Ähnlichkeitsprinzip, die auch eine gewisse persönliche, respektive private

Involviertheit des Bewährungshelfers wesentlich erscheinen lässt.

AuchdiesesEinbringeneigenerErfahrungenundseinerpersönlichenVergan-

genheit in dieZusammenarbeitmit P4 bindet derBewährungshelfer im Interview

an den fachlichen Diskurs rück:

„und da haben wir dann tatsächlich so (,) (räuspert sich) über DIESENWeg (,) wo ich ja dann

auch ein Stück von meiner (,) meiner Vergangenheit von meinem Privatleben halt einfließen

oder preisgegeben habe (,) selektive Authentizität (.) äh als Stichwort (.) so kamenwir dann auf

unseren großenNenner und ähm (.) ich denke daswar (,) ein so genannter Eisbrecher dass er (,)

dass er äh (,) dass wir offenmiteinander reden konnten“ (Interview B2, Z. 97)

Zudemweist er darauf hin, dass er lediglich Teile von sich preisgebenwürde, und

möchte dahingehend richtig verstanden werden, dass sich der Hauptanteil ihrer

Gespräche natürlich um seinen Adressaten und dessen Geschichte drehe (Z. 97).

B2habe jedochdenEindruck gewonnen,dass das Teilen eigenerErfahrungswerte

fürdieZusammenarbeit unddieBeziehunghilfreich seinundP4 ihn soals jeman-

den sehen könne, ,der weiß wovon er spricht‘ (Z. 101). Die hilfreichen Elemente,

die B2 erwähnt, basieren größtenteils auf geteiltem Wissen aus Erfahrung und

Sozialisation – Familie, Bundeswehr, Praktika. In seiner Wahrnehmung sind es

diese persönlichenWerte und nicht sein fachlichesWissen, die seine Qualität für

denAdressatenausmachen.DieseEinschätzung fügt sichdamitkonvergent indie

Kriterien ein, die der Adressat selbst für eine gelungene und hilfreiche Arbeitsbe-

ziehung formuliert hat (siehe Unterkapitel 5.2.4 Professionalität).

Anhand dieser Lesarten verdeutlicht sich erneut, dass die Zusammenarbeit

zwischenB2 undP4 vor allemüber Beziehungsarbeit funktioniert und dieGestal-
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tung der Arbeitsweise in Abhängigkeit des bzw. in Abstimmung auf den Adressa-

ten und dessen soziale Eingebundenheit erfolgt. Sichtbar werden die Wechsel-

wirkungen und gegenseitigen Einflussnahmen zwischen der bewährungshelfen-

denPersonunddemAdressaten sowie seinemSozialenNetzwerk,die je nachPer-

spektive als unterschiedliche Folgen wahrgenommen und gedeutet werden. Der

Bewährungshelfer beschreibt sich hier als aktive Fachkraft, die anhand gewisser,

bewusst eingesetzter Verhaltensweisen verantwortlich für die Generierung posi-

tiver, der Hilfeintention entsprechender Folgen, zu zeichnen ist.

Aus Perspektive des Adressaten äußert sich die Bedeutsamkeit, die er der Be-

ziehung zu seinemBewährungshelfer B2 zuweist, auch in derWehmut, die ermit

Blick auf das in etwa eineinhalb Jahren bevorstehende Ende der Bewährungszeit

formuliert:

„Ich finds irgendwo auch ein bisschen schade wenn die Bewährungmal vorbei ist (,) okay es ist

okay die Bewährung ist vorbei ich schließmit meinem alten Leben ab aber nichts desto trotz (.)

WÜRDE ich mich freuen wenn ich den Herrn [Name B2] durch Zufall mal irgendwo sehen (,)

könnte (.) weil (,) ich mag ihn einfach und ähm (,) natürlich äh (.) würde da wahrscheinlich

nie ne Freundschaft entstehen weil einfach der Abstand gewahrt werdenMUSS aus beruflicher

Sicht und äh (.) ja vielleicht läuft man sich ja mal durch Zufall irgendwo über n Weg würde

mich freuen“ (Interview P4, Z. 207)

Der Adressat inszeniert die Bewährungshilfe hier als die einzige Verbindung, die

noch zu seinem ,alten Leben‘ bestehe und formuliert in dieser Kontinuität zwi-

schen seinem früheren und dem jetzigen Leben eine intendierte Folge, die er je-

doch nicht auf die inhaltliche Leistung der Hilfe, sondern die Sympathie zu sei-

nemBewährungshelfer zurückführt. Im gesamten weiteren Interviewverlauf be-

schreibt der Adressat sich bereits jetzt als einsichtig, sesshaft, gut in soziale Be-

ziehungen eingebunden und erfolgreich (siehe beispielsweise Unterkapitel 5.2.5

Handlungs- und Deutungsmacht) und impliziert, sein altes Leben mehrenteils

hinter sich gelassen zu haben und lediglich durch die Beziehung zu der Fachkraft

nochdamit verbundenzusein.Dennoch scheintderBewährungshelferB2alsPer-

son für ihn so relevant und bekannt geworden zu sein, dass er Freude über und

Hoffnung auf ein potenzielles Wiedersehen formuliert und eine Freundschaft zu

B2, ähnlich wie zuvor auch von D1 beschrieben, lediglich anhand seiner berufli-

chen Position , nicht jedoch mangels fehlender Sympathie oder Gemeinsamkei-

ten, ausschließt. An dieser Stelle verdeutlich sich auch die emotionale Dimen-

sion, die die Beziehung zu dem Bewährungshelfer für P4 entwickelt zu haben

scheint. In der mit dem Ablauf der Bewährungszeit einhergehenden Verände-

rung in dem Sozialen Netzwerk von P4 und dem empfundenen Verlust einer für

ihn auf persönlicher, nicht fachlicher Ebenewichtigen Bezugsperson entsteht für

den Adressaten eine antizipierte, nicht-intendierte Folge der von B2 geleisteten
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Beziehungsarbeit und der persönlichen und emotionalisierten Verbindung zwi-

schen Fachkraft und Adressat.

5.2.4.2 Co-Adressierung

Wie bereits in Unterkapitel 5.2.2 (Normalisierung) beschrieben, ist es von dem

Adressaten gewünscht und bewusst angestrebt, dass seine Partnerin D1, wie

auch schon bei seinen vorherigen Bewährungshelfer*innen, in die Gespräche

mit B2eingebunden ist. Auch die Partnerin selbst beschreibt, dass sie immer

in die Gespräche zwischen P4 und B2 integriert wurde, sogar wenn sie nicht

physisch anwesend gewesen sei. Der Bewährungshelfer erkundige sich immer,

wie es ihr gehe, und zeige sich auch an ihren Problemen, beispielsweise bezüglich

ihrer Arbeit oder Gesundheit, und dem Umgang des Paares damit interessiert

(Z. 162). Für D1 ist ihre Eingebundenheit in den Bewährungsprozess über ihre

Partnerschaft erklärt:

„Ich steh nie so wirklich außen vor (,) ich gehör zu ihm also (.) gehör ich auch dazu (lacht)“

(InterviewD1, Z. 164)

Anders als in ihrer eigenen Familie, die ihrem Partner zunächst skeptisch gegen-

überstand (siehe Unterkapitel 5.2.3 Wohnumfeld), ist die Bewährungshilfe dem-

nach ein Ort, an dem ihre Partnerschaft von Anfang frei gelebt werden konnte

und ihr eigenesZugehörigkeitsgefühl zuP4vondenFachkräftenernst genommen

und akzeptiert wurde. Dieser von D1 durch die Mit-Ansprache der Bewährungs-

helfer*innen ihr gegenüber empfundene Respekt für sowie die Annahme ihrer

Paarbeziehung kann als intendierte Folge der Bewährungshilfe gedeutet werden.

Der Bewährungshelfer begründet die Einbindung der Partnerin seines Adres-

saten in seine Arbeit auf eine ähnlicheWeise:

„ich kann tatsächlich sagen (.) ich beziehe sie da VOLL in die Arbeit mit ein äh (.) im Prinzip

sehe ich immer beide vor mir weil es ist (,) es sind ein PAAR (.) ja irgendwann demnächst ein

Ehepaar (,) ähm und sie sind ein Team (,) keiner von beiden wollte sein Leben alleine leben (,)

die Herausforderungen alleine meistern ja (?) (,) sie haben sich bewusst für diese Bezi/für die

feste Beziehung entschieden (.) und entsprechend (.) äh werden alleThemen auch als Team be-

arbeitet“ (Interview B2, Z. 189)

Als Beispiel für diese Themen nennt der Bewährungshelfer gesundheitliche Pro-

bleme,Streitigkeiten oder auch ,dieses Päckchen‘, das P4mit seiner Führungsauf-

sichts- sowie Bewährungsunterstellung und den zu ihm verpflichtenden Kontak-

tenzu tragenhabe.DieEinbindungderPartnerin seinesAdressatenbeschreibtB2

dabei als Konsequenz der Entscheidung des Paares, gemeinsam und als Team so-

wie bald als Eheleute durchs Leben zu gehen. Er formuliert demnach eine Konse-

quenz,diedasSozialeNetzwerkbzw.diePartnerschaft seinesAdressaten, für sei-
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ne Arbeit als Bewährungshelfer hat, nämlich die Co-Adressierung seiner Partne-

rin. Er setzt damit, ebensowie die Partnerin selbst, die Beziehungsebene und das

Zugehörigkeitsgefühl ursächlich für den Einbezug der Partnerin in die Hilfe. B2

unterscheide jedoch zwischen Absprachen, die er direkt mit P4 treffe – beispiels-

weise die Terminkoordinierung der regelmäßigen Urinkontrollen – und wichti-

genThemen,die er entwedermit beidengemeinsambesprecheoderdiePartnerin

bei Abwesenheit zumindest sprachlich bewusst mit-adressiere (Z. 193). Der Be-

währungshelfer erläutert, dass die Involvierung vonD1 in seine Arbeit aus sozial-

pädagogischer Sicht keinProblemdarstelle: „das ist so (,) ein bisschen inRichtung

systemischer Ansatz (.) wenn ich eben die Partnerin Beziehung (,) so im familiä-

ren Umfeld (,) ganzheitlichmit in die Arbeit einbeziehe“ (Z. 37). Durch diesen An-

satz könnte sich neben der Partnerschaft in gewisserWeise eine Co-Adressierung

des gesamten Sozialen Netzwerks von P4 ergeben, was sich an dem Beispiel der

problematischen Beziehung von P4 zu seinem Schwiegervater verdeutlicht (sie-

hehierzudie vorangegangenenUnterkapitel 5.2.4.1Gemeinsamkeiten sowie 5.2.3

Wohnumfeld):

„wenn ich den Herrn [Name P4] als Probanden seh (.) sondern ein bisschen systemisch star/(,)

ganzheitlich (,) was in dem System wo können denn hier gerade Zusammenhänge im System

sein (?) (,) ah die Beziehung zum Schwiegervater“ (Interview B2, Z. 129)

Es sei zwar ,keine primäre Aufgabe der Bewährungshilfe‘ (Z. 129), dennoch bietet

derBewährungshelfer demPaar seineHilfe alsVermittler inder angespanntenSi-

tuation mit dem Schwiegervater an, was P4 und D1 jedoch ablehnen. Obwohl die

konkrete Ansprache des Schwiegervaters durch den Bewährungshelfer in diesem

Fall bis dato ausgeblieben ist,wirddieseBeziehung innerhalbderBewährungshil-

fe thematisiert undmit-verhandelt. Infolge des ganzheitlichen systemischen An-

satzes des Bewährungshelfers ergibt sich somit eine potenzielle Co-Adressierung

des gesamten Sozialen Netzwerks von P4 und verschiedener Beziehungen dar-

in sowie eine Erweiterung des professionellen Handlungsbereiches von/für die

Fachkraft.

In der gesamten Betrachtung des professionellen Habitus des Bewährungs-

helfers und der Selbst- und Fremdwahrnehmung seiner Rolle fällt auf, dass B2

nie auf dasManagement und die Bewertung des Risikos seines Adressaten P4 fo-

kussiert scheint. Seine Bewährungshilfearbeit wird über die Bearbeitung der ge-

richtlich angeordneten Auflagen einerseits sowie in hohemMaße über die Bezie-

hungsarbeit zu P4 und auch seiner Partnerin D1 andererseits definiert. Auch der

Adressat und seine Partnerin erwähnen den risikoorientierten Rahmen der Be-

währungshilfe in den Interviews nicht.
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5.2.5 Handlungs- und Deutungsmacht

In allen drei Perspektiven verdeutlicht sich die Zuschreibung, dass vor allem der

Adressat selbst die positiven Veränderungen innerhalb seines Lebens, insbeson-

dere in der Zeit ab der Haftentlassung, herbeigeführt und verursacht habe. So

misst P4 denErlebnissen undErfahrungen, über die er berichtet, stets einen Sinn

für sich selbst bei.DieDeutungs- undHandlungsmacht verbleibt immer bei ihm,

was sich beispielsweise an seiner Lesart der vierjährigen Inhaftierung zeigt:

„und für mich (,) MAßGEBLICHwas (.) ich derMeinung bin heute noch wasmir das wirklich

(,) sogar das Leben (,) gerettet hat ist dass ich ENDLICH mal n Richter hatte (.) der mich für

sehr lange Zeit verknackt hat (,) das war ganz ganz wichtig für mich […] und das war für mich

unermesslich wichtig dass ich mal richtig eine vor n (,) Koffer krieg einfach dass ich mal lan-

ge lange Zeit nicht weglaufen kann und mir (.) über mich und mein Leben Gedanken machen

kann//[I://Mhm//] Zwangsweise aber das war wichtig und das war gut (..)“

(Interview P4, Z. 100–102)

P4 beschreibt hier einen Gebrauchswert der Haft, den er für sich erkannt und

nutzbar gemacht habe bzw. reflexiv als solchen für sich deutet.Angestoßendurch

die Verurteilung, der er eine hohe, respektive durch die Bezugnahme auf sein Le-

bendig Sein die höchstmögliche, Bedeutung zuschreibt, habe er die Zeit inner-

halb der Haft für sich genutzt, um sich mit sich selbst und seinem Leben aus-

einanderzusetzen.Während er hier zunächst die Inhaftierung als Grundlage sei-

ner Veränderung und den Richter als verantwortlich für diese Möglichkeit insze-

niert, schreibt P4 sich und seiner Arbeit an sich selbst im Verlauf den höchsten

Anteil an den weiteren Entwicklungsprozessen zu. Insbesondere der Faktor der

Zeit scheint für ihn hier relevant, da er diese lange Haftstrafte mit früheren, kür-

zeren vergleicht: Bereits in seinem fünfzehnten Lebensjahr sei er das erste Mal

inhaftiert worden, das Gefängnis habe ihm ,in dem Sinne eigentlich nichts mehr

ausgemacht‘ (Z. 100), da er sich durchsetzen könne und derMensch ein Gewohn-

heitstier sei. Das Argumentationsmuster seiner ,Vorgeschichte‘, auf der er seine

Begründungen für alle positiven Veränderungen aufbaut, verdeutlicht sich hier

erneut. Inzwischen sei er sehr selbstreflektiert und selbstständig (Z. 51), was sich

auch an seiner Einstellung zu (Sozialen) Hilfen und deren potenziellen Wirkme-

chanismen und Folgen für ihn zeigt. So ist für P4 klar, dass selbst ,gute Sozialar-

beiter‘, wie im Falle eines Männerwohnheims, das er unmittelbar nach der Haft-

entlassung aufgesucht hat, nur dannHilfe (zur Selbsthilfe) leisten könnten, ,wenn

man das selber möchte‘ (Z. 160).

Auch bezogen auf die Bewährungshilfe inszeniert er sich als derjenige, der

sich aktiv zu den dortigen Angeboten verhält und selbstbestimmt entscheidet,

was er annehme und in welchem Maße für sich als hilfreich deute. Er empfin-

de die Bewährungshilfe nicht als Last, da er sein Leben nach seinen Vorstellungen
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gestalte: „ob ichdieBewährung jetzt habodernichtdas (,) spielt fürmichgarkeine

Rolle“ (Z.203).AusdiesemGrundsei es für ihnbeispielsweise auchnicht schlimm,

zu den regelmäßigen und auch außerplanmäßigen Urinkontrollen zu erscheinen

(siehe hierzu auch Unterkapitel 5.2.2 Normalisierung). Bei Problemen könne er

außerdem ,adäquate Hilfe‘ von B2 erhalten (Z. 203), sofern er sich diese wünsche.

Auf die Frage,was rückblickend in den letzten Jahren bei der Bewährungshilfe für

ihn passiert sei, antwortet er:

„Ne ganzeMengene ganzeMenge ist passiert aber das ähm (.) ichmöchte jetzt nicht eingebildet

klingen aber ich glaube ähmdass es hauptsächlich äh (.) das beruht aufMEINERArbeit die ich

anmir selber gemacht hab (.) die ich selbermitMIR gemacht hab und äh (.) durch die Arbeit (,)

ja wie soll ich das sagen (?) (..) indem ich einfach auchmal gelernt habHilfe anzunehmen also

die Hilfe war immer da die wurde mir auch ständig angeboten und ich hab sie dann halt auch

angenommen ja (?) (,) unter anderem von der Bewährungshilfe von meiner Partnerin [I: Mhm

mhm//]//Es ist//sehr sehrviel passiert aberähm(,) ichwürde sagenhauptsächlichähm(.) ja (,)

kann ichmir da selber für auf die Schulter klopfen [I:Mhm]Weil ich echt hart anmir gearbeitet

hab die letzten Jahre“ (Interview P4, Z. 166–170)

Im Prinzip habe sich sein Leben in Abgrenzung zu der Zeit vor der letzten

langen Inhaftierung nur zum Positiven verändert, aus seinen Fehlern und Rück-

schlägen habe er gelernt (Z. 172). P4 inszeniert sich in der Beschreibung seines

Entwicklungsprozesses als der Aktive, Handelnde und Verändernde, der Hil-

fe nur dann annehme, wenn er sie benötige. Die Bewährungshilfe deutet er

aufgrund der steten Ansprechbarkeit und Hilfsangebote als Begleitung seines

durch die Inhaftierung initiierten Veränderungsprozesses aus, deren Eingrei-

fen er durch Annahme oder Ablehnung jedoch selbst kontrolliert und gesteuert

habe. Sowohl als inhaftierte Person als auch als Adressat der Bewährungshilfe

inszeniert sich P4 als aktiv, deutungs- und entscheidungsmächtig. Insofern er

den Impetus durch die Inhaftierung und den Richter für sich als lebensrettend

und darin mutmaßlich auch schützend vor erneuter Straffälligkeit ausdeutet,

scheint die Bedeutung und Wirkmächtigkeit, die P4 der Bewährungshilfe für

seine Entwicklung zuschreibt, hinter der der Inhaftierung zurückzubleiben. Die

Bewährungshilfe wird so zu einem von mehreren Hilfsangeboten, über deren

Geltungsbereich der Adressat selbst entscheide.Den hinter der Entscheidung der

Hilfeannahme stehenden Lernprozess schreibt der Adressat seiner harten Arbeit

an sich, basierend auf den Erfahrungen der vorangegangenen, ,lebensrettenden‘

Inhaftierung und dem, was er für sich daraus gemacht habe, zu. Ursachen oder

Folgen werden hier nicht auf die Bewährungshilfe zurückgeführt.

In diesem Sinne scheint eine Konsequenz der kontextuellen und justiziellen

Einbettung der Bewährungshilfe mit gleichzeitiger Führungsaufsicht auch darin

zu bestehen,dass sich ihre potenziellen Folgen für die bzw. aus Sicht der Adressa-

ten imVergleich zu einer vorherigen justiziellenMaßnahme schwerer fassen und
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deuten lassen.Bezüglichder FragenachFolgenderHilfe für das SozialeNetzwerk

der Adressaten ist des Weiteren in dem Fall P4 zu konstatieren, dass beispiels-

weise die Partnerschaft zwischen D1 und P4 erst nach seiner Haftentlassung ent-

standen ist, dennoch aber mit deren ,Nachwirkungen‘ in zeitlichem Abstand zu

der Haft befasst ist. So beschreibt seine Partnerin D1 die Entwicklung von P4 zu

einem verlässlichen (Beziehungs-)Menschen und einer Vertrauensperson in Ab-

hängigkeit zu seiner Inhaftierung:

„Er geht seinenWeg (..) ohne dass man (,) denkt ,naja hmmmal gucken‘ (.) also (,) er ist n Ver-

lassmensch einfach und ähm (.) früher natürlich (.) ich glaube ha/wie gesagt ich glaub das hat

auch was damit zu tun wenn man fünfzig Monate eingesperrt ist dass es ähm (,) schwierig ist

erstmal sich wieder zurecht zu finden [I: Mhm (.)] Aber ähm (.) und dass dieses (.) Knastleben

(,) noch in einem steckt aber (.) von dem sieht man heute gar nichts mehr“

(InterviewD1, Z.180–182)

Zu Beginn ihrer Partnerschaft habe sie ihm nicht direkt hundertprozentig ver-

trauen können, mittlerweile hingegen schon (Z. 138). D1 schreibt ihrem Partner

für die Zeit nach der Haftentlassung eine gewisse Orientierungslosigkeit sowie

fehlende Verlässlich- und Vertraulichkeit zu, die sie infolge der Inhaftierung so-

wohl für ihn als auch für ihre Paarbeziehung deutet. Inzwischen habe er die Spu-

ren des ,Knastleben‘ abgelegt und führe ein ,normales Leben‘. Obwohl dieser Ent-

wicklungsprozess imZeitverlauf derUnterstellungder Führungsaufsicht undBe-

währungshilfe stattgefunden hat, stellt D1 an dieser Stelle keinen ursächlichen

Zusammenhang mit der Hilfe her. Wie jedoch in Unterkapitel 5.2.2 in ihrer Be-

schreibung bezüglich der ,Normalisierung‘ ihres Partners herausgearbeitet wur-

de, schreibt sie dem Bewährungshelfer hier zumindest in Bezug auf seinen Um-

gangmit ihrem Partner und auch sich selbst eine Mit-Verantwortlichkeit zu.

Die Zusammenarbeit ihres Partners mit seinen Bewährungshelfer*innen

nimmt D1 darüber hinaus insbesondere auf infrastruktureller Ebene wahr:

„die waren einfach DA und (,) haben immer gefragt ob sie helfen können ob Alles in Ordnung

ist aber (.) da er ja sel/selbstständig ist gabs da ja nie was zu beanstanden oder dass die helfen

mussten oder so großartig“ (InterviewD1, Z. 150)

AlsFolgederSelbstständigkeit vonP4markiertD1 einegeringeEingriffsintensität

und Interventionsnotwendigkeit derBewährungshelfer*innen. Indemsie hier ei-

nen direkten kausalen Zusammenhang herstellt, inszeniert sie die Bewährungs-

hilfe somit auch als Anzeige für die Selbstständig- und Selbstwirksamkeit ihres

Partners, die durch die niedrigeBetreuungsintensität der Bewährungshilfe sicht-
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undmessbarwird144. Infolge dieserDeutung schreibt sie derBewährungshilfe so-

mit erneut Relevanz bezüglich des von ihr wahrgenommenen Normalisierungs-

prozesses ihres Partners zu, wobei die letztliche Handlungs- und Veränderungs-

macht bei dem Adressaten selbst verbleibt.

In der Beschreibung seines Berufsverständnisses scheint auch der Bewäh-

rungshelfer die Selbst- und Fremdwahrnehmung von P4 und seiner Partnerin D1

bezüglich der Autonomie des Adressaten insofern zu unterstützen, als er seinen

sozialpädagogischen Arbeitsauftrag als ,Kontext der Hilfen zur Selbsthilfe‘ (Z.

45) formuliert. So habe er sich beispielsweise bei Behördenangelegenheiten nur

selten einmischen müssen, da P4 das ,schon relativ gut selber hinbekommen‘

(Z. 43) habe. Er habe meist lediglich ,als Ventil‘ agiert, wenn P4 sich beispiels-

weise von Arbeitgebern oder Behörden ungerecht behandelt gefühlt und sich

bei ihm darüber beschwert habe. Diese Selbstständigkeit und Handlungsmacht

sowie Ursächlichkeit für Veränderung, die B2 seinem Adressaten zuschreibt,

zeigt sich auch in der Schilderung der Hauptverhandlung, in der er über die Zu-

sammenarbeit mit P4 berichtet habe. Nach dem für P4 erleichternden Ausgang

einer weiteren Bewährungsunterstellung anstelle einer erneuten Inhaftierung

habe sich dieser mehrfach bei dem Bewährungshelfer bedankt. B2 habe ihm

entgegnet, dass P4 keinen Grund für einen Dank habe, da er selbst dafür gesorgt

habe, dass nur Positives berichten werden konnte (Z. 65). Auch im Vorfeld der

Urteilsverkündung habe B2 versucht, seinem Adressaten durch das Vor-Augen-

Führen seiner bisherigen Erfolge die Angst zu nehmen:

„Deshalb ähm (.) hab ich (.) versucht seine Ängste zu nehmen (,) immer wieder drauf hinge-

wiesen (,) ,wenns jetzt so weiter läuft wie bisher‘ (,) ja (?) also ich hatte immer WIEDER (,)

a/aufs Brot geschmiert (,) wi/was er alles Positives geleistet hat (,) wie schwer das ist nach (,)

nach ner Haftentlassung (.) sich von der Obdachlosenunterkunft hoch zu kämpfen und ein Le-

ben so in den Griff zu bekommen (,) dass er das alles geleistet hat und auch OHNE Zutun der

Bewährungshilfe ja (?) (,) vielleicht haben wir ihm hier und da bei Behördenkontakten gehol-

fen auch mal die Kollegin die vorher zuständig war (,) natürlich (.) aber (.) ja im Prinzip ist es

EMPOWERMENT“ (Interview B2, Z. 211)

Mit seiner Schilderung der Erfolge und Leistungen von P4 schreibt der Bewäh-

rungshelfer seinem Adressaten eine hohe Handlungsfähigkeit und -macht zu,

während er der Bewährungshilfe – sowohl sich selbst als auch der Arbeit seiner

zuvor zuständigen Kollegin – eine lediglich geringe Einflussnahme zuweist.

In der Inszenierung des Adressaten als aktiv und selbstständig mit hoher Ei-

genleistung beschreibt er P4s geleistete Veränderungen zwar als hauptsächlich

144 Diese erlebteAutonomie vonP4,die auchderBewährungshelfer imweiterenVerlaufbeschreibt,

mag imZusammenhang damit stehen, dass die Risikoorientierung in diesemFall keine Erwäh-

nung findet.
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durch den Adressaten selbst verursacht. Durch den Hinweis, dies anhand des

Einbezugs des Empowerment-Prinzips und kleinerer Hilfestellungen avisiert zu

haben, schreibt der Bewährungshelfer jedoch auch der Hilfe ursächliche Anteile

an dieser Entwicklung zu. Die ,positiven Leistungen‘ des Adressaten lassen sich

so als intendierte Folge der Bewährungshilfe fassen, deren Verursachungen er

jedoch gewichtiger bei dem Adressaten als der eigenen Arbeit oder der seiner

zuvor zuständigen Kollegin verortet. Seine diesbezügliche Einschätzung scheint

durch die Sichtweise auf die Partnerin und das durch sie erreichbare Unterstüt-

zungsnetzwerk, beschrieben in Unterkapitel 5.2.3 Wohnumfeld, noch verstärkt.

Dennoch formuliert der Bewährungshelfer mit Blick auf die Zukunft des Adres-

saten und die Zeit nach seiner Bewährungsunterstellung die Möglichkeit, dass

P4 in gewissen Bereichen bzw. zu bestimmten Ereignissen auf punktuelle ex-

terne Hilfe angewiesen sein könnte, und die Hoffnung, dass er diese dann auch

annehmen können wird:

„er bleibt aufgrund äh seiner Lebensgeschichte ein misstrauischer Mensch und wenn (.) äh die

Bewährungshilfe irgendwann ausscheidet (.) und ähm (,) sowohl ich als auch die anderen bei-

den Kolleginnen von mir die er ja sehr geschätzt hat nicht mehr da sind (,) äh oder (,) äh ja (,)

nicht mehr zu seinem Alltag gehören (.) dass er dann hoffentlich ähm (,) soweit sich einlassen

kann auf äh (,) externe Hilfen dass er das dann auch hinkriegt“ (Interview B2, Z. 227)

Als Beispiele für solche Situationen führt der Bewährungshelfer Konflikte in der

Partnerschaft odermit anderen Personen sowie Probleme bezüglich der Suchter-

krankung an. Insofern er hier die Einflussnahme bzw. Eingriffstiefe der inner-

halb der Bewährungshilfe geleisteten Arbeit ein Stück weit relativiert, formuliert

er eine antizipierte Folge der Bewährungshilfe: DieHoffnung,dass P4 aufGrund-

lage des gemeinsamErarbeiteten seinenHilfebedarf bezüglich bestimmter, auch

für den Kriminalitäts- bzw. Desistanceverlauf relevant markierter Themen (sie-

he ebenfalls Unterkapitel 5.2.3 Wohnumfeld), erkennen und in Zukunft andere

externe Hilfe auch freiwillig suchen und annehmen wird. Der Bewährungshelfer

scheint sich jedoch aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen nicht sicher, inwie-

weit der Adressat das ,hinkriegen‘ und die gewünschte Folge eintreten wird. Im

Fokus verbleibt dieHoffnung (,hoffentlich‘), dass P4 erkennenwird, ob undwenn,

welche Hilfe(n) er benötigt, und dass diese dann auch ansprechbar und zugäng-

lich sein werden.

5.3 Kurzdarstellung weiterer Fälle

In den folgenden Unterkapiteln werden die drei weiteren Fälle – Fall P1 (Unterka-

pitel 5.3.1), Fall P5 (Unterkapitel 5.3.2) und Fall P6 (Unterkapitel 5.3.3) – skizziert.

Die Ergebnisdarstellung ist ebenfalls an den zentralen Themen des jeweiligen
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Falles orientiert, jedoch in der Ausführung der verschiedenen fall-internen

Perspektiven auf die konkreten, hinführenden Bezugspunkte auf Folgen verdich-

tet. Für den Nachvollzug der subjektiven Sinn- und Deutungszuschreibungen

werden ausgewählte Ausschnitte der einzelnen Interviews zitiert.

5.3.1 Fall P1

Zugehörig zu dem Fall P1 sind der Bewährungshilfeadressat P1 sowie seine Part-

nerin A1 als auch die zuständige Bewährungshelferin Frau B1. ZumZeitpunkt des

Interviews ist der Adressat 39 Jahre alt und steht noch etwa zwei Jahre unter Be-

währungs- sowie Führungsaufsicht. Die Bewährungshelferin berichtet, dass P1

ihr seit etwa zehn Jahren bekannt und immer wieder, unterbrochen durch Inhaf-

tierungen, bei ihr im Rahmen der Bewährungshilfe oder Führungsaufsicht ,auf-

geschlagen‘ sei (Z. 3).Zudemsei er davorundauchdazwischenzeitweise von ihren

Kolleg*innenbetreutworden.Sie kenneP1 schon ,ne sehr langeZeit‘ (Z. 9).Aktuell

betreue sie ihn aufgrund dreier Verfahren, einer Führungsaufsicht im Anschluss

an seine Haftentlassung vor etwa drei Jahren sowie zwei Bewährungsstrafen, die

nachträglich entstanden seien (Z. 5). Die Zusammenarbeit beschreibt die Fach-

kraft als ,im Moment läufts gut‘ (Z. 29), was sie unter anderem daran bemisst,

dass P1 die Termine zuverlässig wahrnehme (Z. 15). Zudem habe er aktuell einen

Job, eine schöneWohnung, seimit seiner Partnerin zusammen und habe sichmit

deren Kindern gut arrangiert, außerdem nehme er ein Medikament ein, das ihn

vor einem Alkoholrückfall schützen solle (Z. 29).

Der Bewährungshilfeadressat P1 bezeichnet sich selbst als ,trockener Alkoho-

liker‘ und ,trockener Spielsüchtiger‘ (Z. 251). Für ihn steht die Sucht in direktem

Zusammenhangmit seiner Straffälligkeit. Er sei sich ,zu 99,99 Prozent sicher‘ (Z.

261), dass er weder unter Bewährung stehen würde noch inhaftiert worden sei,

wenn er nicht süchtig geworden wäre, da er im nüchternen Zustand nie auffäl-

lig oder kriminell geworden sei (Z. 263). Auch für die Bewährungshelferin scheint

bezüglich der vonP1 begangenenStraftaten undDelikte ein Zusammenhang zwi-

schen dem (übermäßigen) Konsum von Alkohol sowie fehlenden sozialen Bezie-

hungenbzw. sich ihmgegenüber ablehnend verhaltendenBezugspersonen zube-

stehen. So seien die Straftaten, aufgrund derer er aktuell unter Bewährungs- und

Führungsaufsicht stehe, an einemPunkt seines Lebens geschehen, ,wo er da total

auf sich alleine gestellt‘ und ,sehr isoliert‘ (Z. 80) gewesen sei und in einer ,Zeit wo

er (,) vor Jahren wirklich massiv abgerutscht ist‘ (Z. 82). Unter anderem habe ihn

seine frühere Partnerin undMutter seines Kindes verlassen, sobald es ,bei ihm so

eskalierte wieder‘ (Z. 80). Auch den Kontakt zu seinem Kind habe er nicht halten

dürfen. Durch den starken Alkoholkonsum sei er zudem arbeitslos geworden, da

er körperlich abgebaut habe und nicht mehr arbeitsfähig gewesen sei (Z. 86).

144



Abbildung 5: Darstellung des Sozialen Netzwerks von P1 aus zwei Perspektiven

links: ego-zentrierte Netzwerkkarte von P1, rechts: adressaten-zentrierte Netzwerkkarte von A1

Seit knapp vier Jahren ist der Adressat mit seiner aktuellen Partnerin A1 zu-

sammen.Er betont,dass sie, trotz dessen,dass sie sich in einer schwierigenPhase

mit Rückfällen kennengelernt haben, zu ihmgehalten habe, bis dato zu ihm stehe

und ihm Stärke gebe (Z. 35). Sie wird als erste in der Netzwerkkarte eingetragen

und steht innerhalb des innersten, dunkelblauenKreises amhöchsten Punkt. An-

hand dieser Positionierung wirkt es, als würde seine Partnerin A1 über all jenen

Personen, die ihm aktuell am wichtigsten sind, thronen. Seine Partnerin hinge-

gen beschreibt ihre Beziehung zunächst als ,bisschen schwierig‘ (Z. 83). P1 sei zu

Beginn nicht immer ehrlich gewesen, er habe ihr zwar von der ,Geschichte über

Gefängnis und Alkoholprobleme‘ (Z. 103) erzählt, die restliche Wahrheit, und die

Tatsache,dass er bereits bei ihremKennenlernenunterAufsicht derBewährungs-

helferin stand, sei jedoch erst langsam herausgekommen (Z. 103). Inzwischen sei

,Alles raus‘ (Z. 91), dennoch wüsste sie nicht, ob sie das Ganze noch einmal mit-

machen würde (Z. 133).

Das Paar lebt mit den Töchtern der Partnerin, A2 und A3, in einer gemeinsa-

men Wohnung. Während der Adressat die beiden auf seiner Netzwerkkarte als

aktuell sehr wichtig und imVergleich genauso nah bei sich wie seine eigene, leib-

liche Tochter positioniert hat, erwähnt seine Partnerin ihre Töchter nur in einem

Nebensatz und notiert sie nicht auf der Netzwerkkarte. Insgesamt umfasst die

Netzwerkkarte, mit der sie das Soziale Netzwerk ihres Partners aus ihrer Sicht

beschreibt, weniger Alteri als seine eigene. Auf beiden Karten überwiegen die fa-

miliären Beziehungen, ins Auge fällt die Positionierung von ,Oma‘ und ,Opa‘, die

auf beiden Karten an derselben Stelle im hellblauen Kreis und ähnlich dicht bei-

sammensteht.Darüber hinaus gibt es einige Alteri, denen A1 und P1 unterschied-
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liche Relevanz für P1 zuschreiben, beispielsweise sein Stiefvater, sein Freund A4

oder auch die Bewährungshelferin Frau B1 (Weiteres dazu im Verlauf).

DiePaarbeziehung ihresAdressatenerachtetdieBewährungshelferinals ,sehr

gut‘ (Z. 51). Sie schreibt der Partnerin A1 ,großen Einfluss‘ auf P1 zu und vermu-

tet, dass es ihm wichtig sei, von ihr akzeptiert zu werden, und er ,unheimliche

Angst‘ davor habe, von ihr verlassen zu werden (Z. 59). Auch im Hinblick auf das

Erreichen der Zielsetzungen der Bewährungshilfe schreibt B1 der Partnerin inso-

fern Einfluss zu, als dass sie ihn beispielsweise während seiner Arbeitslosigkeit

unter Druck gesetzt und P1 sich dadurch bemüht habe, etwas zu verändern. Für

seine aktuelle Stabilität sei es aus Sicht der Bewährungshelferin am schwierigs-

ten, wenn etwas in der Beziehung ,schieflaufen‘ oder die Partnerin ihn verlassen

würde (Z. 59).

Obwohl die Termine zwischen der Bewährungshelferin und dem Adressaten

meist als Hausbesuche in der gemeinsamenWohnung von P1 und A1 stattfinden,

ist die Partnerin auf eigenen Wunsch nicht in die Gespräche integriert. Sie sei

zwar meist zuhause zugegen und ihr Partner habe ihr auch angeboten zu parti-

zipieren, jedoch findet sie, dass P1 und B1 allein sein sollten und beschreibt die

Termine als ,nicht meine Sache‘ (Z. 181). Auch aus Sicht der Bewährungshelferin

bestehe aktuell keine Notwendigkeit, die Partnerin zu einem Termin dazu zu bit-

ten (Z. 126).Grundsätzlich arbeite sie jedoch vielmit Angehörigen zusammenund

erachte es als wichtig, ,dieses soziale Umfeld‘ und die Eindrücke, die diese Per-

sonen bezüglich ihres Klienten haben, zu kennen (Z. 116). Im Fall von P1 habe sie

mehrfachKontakt zu seinerMutter und seinemStiefvater gehabt und formuliert,

beide ,relativ GUT‘ (Z. 110) zu kennen. Insbesondere der Stiefvater habe eine Zeit

lang ,großen Gesprächsbedarf ‘ (Z. 110) gehabt und bei ihr um Rat gefragt. Auch

hier sei aktuell jedoch von beiden Seiten kein Kontakt notwendig, da die Eltern

auch ,sehr zufrieden‘ (Z. 112) mit dem Verlauf der Hilfe seien.

Während der Datenanalyse kristallisierten sich folgende zentraleThemen des

Falles heraus,die nachfolgend,vor allem imHinblick auf etwaige FolgenderHilfe,

beschrieben werden:

• Motivation

• Professionalitätsverständnis

• Ehrlichkeit/Offenheit

Auffällig ist, dass in allen drei Interviewsmit demVerständnis fachlichen, profes-

sionellen Handelns zugleich auch ein Folgenverständnis bzw. -erwartung kom-

muniziert wird. Sowohl die jeweilige Auffassung von Hilfe und Professionalität,

die Adressat und Partnerin von der Bewährungshelferin haben, als auch der dies-

bezügliche Anspruch, den B1 selbst an ihre eigene Arbeit richtet, scheint mit spe-

zifischen Erwartungen an die Wirkmächtigkeit und Folgengenerierung der Be-

währungshilfe einherzugehen.Während diese vomAdressaten in Relation zu sei-

nem Selbstbild und derWirksamkeit seiner eigenen Handlungen gesetzt werden
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und seine Partnerin sie im Kontext seines Antriebs zur Weiterentwicklung ver-

handelt, taxiert die Bewährungshelferin sie vor allemanhanddesGrades der Ehr-

lichkeit innerhalb ihrer Beziehung zu P1.

Der aktuellen Bewährungszeit von P1 gehen einige Bewährungsunterstel-

lungen sowie insgesamt etwa zehn Jahre Inhaftierungserfahrungen, zuletzt

eine mehrjährige Haft, voraus. Der Adressat beschreibt zwei ähnliche Verläufe

,bergabwärts‘ (Z. 163) in seinem Leben, in denen er zum ersten Mal straffällig

geworden ist sowie wiederholt inhaftiert wurde. Ausgelöst durch das Bezie-

hungsende bzw. das Verlassenwerden seiner jeweiligen damaligen Partnerin

sowie seinen (rückfälligen) Alkoholkonsum, markiert P1 eine Spirale aufeinan-

derfolgender Ereignisse über denVerlust der Ausbildungs- bzw.Arbeitsstelle, das

Begehen der ersten bzw. weiterer Straftaten, mehrfache Bewährungsstrafen, die

,schlechte Umgebung‘ in ,falschen Freundeskreisen‘ (Z. 163), hin zu dem Begehen

schwererer Delikte, für die er letztlich mehrfach verurteilt und inhaftiert wur-

de. Beide, P1 und seine Partnerin A1, benennen und bedauern den durch seine

Straftaten und Inhaftierungen bedingten Verlust von Zeit. Retrospektiv fasst P1

für sich zusammen: „wenn ich jetzt so zurückblicke (.) sind (..) so ab der Haft

damals (,) wo ich wie gesagt mit einundzwanzig zweiundzwanzig das erste Mal

inhaftiert bin (,) bis JETZT die Zeit die Jahre sind irgendwie so weggegangen ich

weiß nicht wo die geblieben sind muss ich ehrlich sagen also (,) man hat (,) ich

hab nicht viel Gutes sag ich mal gesehen ne (?)“ (Z. 181).

A1 schreibt ihrem Partner eine dahingehende Einsicht und Erkenntnis zu,

dass er jetzt verstanden habe, was er damals gemacht und wie viel ,junge Zeit‘

er dadurch verloren habe (Z. 137–139). Das Benennen von Zeitverläufen sowie

die zeitliche Rahmung von Entwicklungsprozessen sowie Veränderungen des

Adressaten, unter anderem anhand des vergleichenden Motivs von früher und

heute, ist kennzeichnend für alle Interviews des Falles. Ein Beispiel dafür bildet

die Beschreibung der Beziehung zwischen Adressat und Fachkraft. Seine aktuelle

Bewährungshelferin Frau B1 kenne der Adressat schon ,jahrelang‘ (Z. 59). Aus

seiner Sicht habe sich die Beziehung zu ihr in letzter Zeit deutlich verbessert,

da er sich ihr gegenüber stärker geöffnet habe (Z. 59). Während er sich früher

vor allem durch die Bewährungshelfer*innen kontrolliert gefühlt und sie eher

als Richter*innen anstatt als Hilfe angesehen habe (Z. 191), könne er inzwischen

,nichts Schlechtes jetzt drüber sagen‘ (Z. 201) und sehe seine aktuelle Bewäh-

rungshelferin Frau B1 als wichtige Person für sich an (Z. 63). Sie ist auf seiner

Netzwerkkarte im hellblauen Kreis mit der Beschreibung ,Bewährung‘ platziert.

Auchwenn die Gesprächemit ihr ,zwar immer kurzzeitig‘ seien, habe sie ihm viel

geholfen (Z. 63).

Im Verlauf des Interviews erwähnt P1 dann jedoch neben seiner eigenen

Handlungsmacht insbesondere seine Partnerin, einen Freund sowie seinen

Psychologen als diejenigen, die ihn während der Bewährungszeit anhand von

Gesprächen unterstützt und ihm geholfen haben (Z. 125; Z. 65). Den Austausch
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mit der Bewährungshelferin Frau B1 beschreibt der Adressat indes eher als

auf die zu besprechenden Punkte beschränkt und aufgrund ihrer gerichtlichen

Berichtspflicht gehemmt:

„so wie gesagt mit der Frau [Name B1] hat man jetzt nicht (,) man spricht jetzt halt (..) ich sag

mal die muss ja immer Berichte über mich äh erstellen sag ich mal die hat auch wenig Zeit sag

ich mal sich intensiv jetzt irgendwie sich äh zu unterhalten sag ich mal (,) Stand der Dinge (,)

,wie gehts dir (?)‘ so so ,läuft alles (?)‘ gut (unv.) ,und tschüss‘ sozusagen ne (?)“

(Interview P1, Z. 127)

P1 bindet die Bewährungshelferin in seinen Erzählungen stets in ihren Zu-

sammenhang mit dem Gericht ein und thematisiert an mehreren Stellen ihre

Berichts- und Dokumentationspflicht. Zudem scheint ihm die gerichtliche

Perspektive sowie die damit verbundene Inszenierungslogik, anhand welcher

Faktoren er wie wahrgenommen wird, durch seine mehrjährige Erfahrung

als Bewährungshilfeadressat vertraut. Die Termine mit der Bewährungshelferin

empfinde er als ,kurz und schmerzlos‘ (Z. 223). Inhalt derGespräche seien oftmals

ähnlicheThemenwie die ,Sozialsachen‘, beispielsweise die Partnerschaft, etwaige

Rückfälle oder weitere Straftaten (Z. 215–217), bestehende oder neu hinzugekom-

mene Schulden (Z. 231), das Wetter oder ,Coronasachen‘ (Z. 219). Am wichtigsten

sei aus seiner Sicht jedoch die Frage bezüglich des Arbeitsplatzes: „die Arbeit ist

glaub ich auch (,) aller/Sozialprognose überhaupt die allerwichtigste überhaupt

sag ich mal (,) auch (,) fürs Gericht halt ne (?)“ (Z. 215).

Im Zusammenhang mit seiner Wahrnehmung, dass Bewährungshelfer*in-

nen aufgrund ihrer ,sehr sehr vielen‘ Klient*innen nicht die Zeit haben würden,

sich mit jeder Problematik und Person richtig auseinanderzusetzen oder ihre

Klient*innen ,richtig gut‘ zu kennen (Z. 197), sowie der Einschätzung des regulär

monatlich stattfindenden Termins mit Frau B1 als ,nicht viel‘ (Z. 199), steht für

den Adressaten P1 die Erkenntnis, ,viel selbst auch aktiv‘ (Z. 205) werden zu

müssen. Die Bewährungshelferin könne ,jetzt nicht ALLES äh (,) machen was

Jemand verlangt‘ (Z. 203), wohl aber Verbindungen herstellen, wie beispielsweise

die Vermittlung zu einem Antiaggressionstrainer, mit dem er gute Gespräche

habe führen können (Z. 201). Erklärungszuschreibungen für Veränderungen, die

der Adressat bei sich sieht und als ,suchtfrei‘, ,kriminellfrei‘, ,straffrei‘, ,gesundes

Leben‘ (Z. 251) beschreibt, verbleiben jedoch klar bei seiner eigenenHandlungsfä-

higkeit.Sohabe er sich vielmit seiner Suchtthematik auseinandergesetzt undnur

dadurch habe es ,oben Klick‘ (Z. 251) gemacht, was sonst nie funktioniert hätte.

Dabei sei es egal, ob man inhaftiert oder draußen in Freiheit sei, man müsse mit

sich selbst konform sein und ,richtigGedanken‘machen über die Sachen, dieman

gemacht habe (Z. 251). Mit seiner Selbstwirksamkeit und -ständigkeit formuliert

der Adressat hier eine intendierte Folge der Bewährungshilfe, die er jedoch nicht

ihrer Unterstützungsleistung zuschreibt, sondern auf die geringe Zeitkapazität
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seiner Bewährungshelferin einerseits und seine eigene Auseinandersetzung mit

seinen Taten andererseits zurückführt.

Auch seine Partnerin A1 geht davon aus, dass sich die Dinge für P1 nur dann

verbessern können, wenn er selbst das auch wolle (Z. 161) und schreibt ihm somit

ebenfalls Handlungs- und Änderungsmacht zu. Sie scheint die Bewährungshel-

ferin hier insofern beeinflussend und extern motivierend anzusehen, als sie aus

ihrer Sicht dazu beitrage, dass der Adressat endlich seine andere, gute Seite zei-

gen wolle (Z. 205). A1 berichtet:

„Ich denke auch (.) es hat geholfen ähm (…) gerade äh (..) Angst vielleicht (,) er hatte (,) ERhatte

auch äh (,) Angst vor seiner Mama (.) vor Bewährungshelferin gerade wenn die kommt (,) und

fragt ,na wie läufts (?)‘ und er sagt wieder ,ja (,) scheiße‘ oder so dann (,) dann besser endlich

sagen ,ja es läuft gut ich habe Arbeit (,) ich habe das gemacht (,) ich habe das gemacht‘ (,) das

hilft AUCH“ (Interview A1, Z. 141)

Die Angst, die A1 bei ihrem Partner beobachtet, erachtet sie insofern als hilf-

reich, als P1, anstatt erneut von weiteren Misserfolgen zu berichten, motiviert

würde, von Erfolgen, wie beispielsweise dem Finden einer neuen Arbeitsstelle,

erzählen zu können. Somit inszeniert sie die von ihr wahrgenommene Angst, die

ihr Partner gegenüber der Bewährungshelferin aufgrund ihrer Kontrollfunktion

empfinde, als wirksamen und intendierten, folgengenerierenden Motivator für

ihren Partner in der Zusammenarbeit mit der Fachkraft.

Eine ähnlicheWirkweise beschreibt auch die Bewährungshelferin, die die vie-

len Weisungen und Auflagen, denen ihr Adressat im Rahmen der Führungsauf-

sicht und Bewährungsbeschlüsse nachkommen müsse, als ,Stütze‘ (Z. 88) für P1

benennt.Den dadurch aufgebauten justiziellenDruck sowie dessenÜberführung

und Umsetzung in ihre gemeinsame Arbeit beschreibt sie als mit-ursächlich für

die Veränderungen, die sich bislang bei P1 ergeben haben. Als Beispiel nennt sie

dieWiedergutmachung an die geschädigte Person oder das Aufsuchen einerThe-

rapie sowie desAntiaggressionstrainings (Z.88).Das vonPartnerinundFachkraft

beschriebene Hervorrufen von Angst bzw. Erzeugen von Druck lässt sich in die-

sem Sinne auch als intendierte Folge der Bewährungshilfe fassen, als es dazu bei-

tragen soll, den Adressaten zu spezifischen Handlungen und Veränderungen an-

zutreiben und in beiden Perspektiven als zusätzlich wirksam klassifiziert wird.

In gewisser Weise wirkt die von der Partnerin zum Ausdruck gebrachte hilf-

reiche Angst auch wie ein Erziehungsverständnis, das sie für die Arbeit mit und

an ihremPartner hat.DieserEindruckwirddurchdie Parallele,die sie anhandder

Erwähnung der Mutter ihres Partners, vor der er ebenfalls Angst habe, zwischen

der Bewährungshelferin und der Mutter von P1 zieht, bestärkt. Die Rollen beider

Frauen, unterschiedlich in ihrem Entstehungs- und Beziehungskontext, werden

an dieser Stelle von seiner Partnerin durch die ihnen zugeschriebene Wirkung

auf P1 als moralische Instanz gleichgesetzt. Im Verlauf des Interviews inszeniert
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A1 die Mutter ihres Partners als großen Unterstützungsfaktor für ihn, neben der

Bewährungshelferin habe sie ihm ,ganz viel‘ während seiner Bewährungszeit ge-

holfen (Z. 67) und auch früher schon viel für undmit ihm gemacht (Z. 117). Zudem

benennt die Partnerin ,seine Mama‘ (Z. 23) als erste und wichtigste Person für P1

und positioniert sie im dunkelblauen Kreis auf der Netzwerkkarte noch vor sich

selbst als Partnerin.

Auchder Bewährungshelferin schreibt A1 anhand ihrer Positionierung auf der

Netzwerkkarte, die sie für das Soziale Netzwerk ihres Partners P1 ausfüllt, eine

besondere Rolle zu. Obwohl die Partnerin A1 die Bewährungshelferin im Verlauf

des Interviews mehrfach erwähnt und als hilfreich für P1 inszeniert, trägt sie sie

zunächst nicht als Alteri in dieNetzwerkkarte ein.Auf diesenUmstand angespro-

chen, holt sie dies etwa nach der Hälfte des Interviews nach und positioniert die

Bewährungshelferin dann als ,GANZ GANZ eng‘ (Z. 193) ebenfalls in den ersten

Kreismit denaktuell sehrwichtigenPersonenundKontaktenvonP1. ImVergleich

mit der Netzwerkkarte des Adressaten, der die Bewährungshelferin in seinem ei-

genen Sozialen Netzwerk als aktuell wichtige Person im zweiten Kreis markiert,

scheint A1 die Bewährungshelferin demnach wichtiger für ihren Partner anzu-

sehen, als er selbst das tut. Zudem stellt sich das Soziale Netzwerk ihres Partners

anhand ihrerEintragungenals auf einemprofessionellenFundament bauenddar,

da die Bewährungshelferin Frau B1 als einzige Alteri auf der adressaten-zentrier-

ten Karte von A1 unterhalb von Ego, dem Adressaten P1, positioniert ist.

Im Interview beschreibt A1 die Bewährungshilfe als ,Zwang aber große Hilfe‘

für ihren Partner (Z. 183).Die Bewährungshelferin sei immer sehr nett und ,so ru-

hig‘ (Z. 149), jedoch aus ihrer Sicht ,zu locker‘ und ,viel zu geduldig‘ (Z. 197–199).

Ihr Partner benötige eher etwas mehr ,Arschtreten‘, das für sie weniger freundli-

che Vorschläge undmehr klare Vorgaben beinhalte (Z. 151). In ihrem Verständnis

würden Menschen, die aus der Haft entlassen wurden, einen anderen Umgang

benötigen:

„meinerMeinungnach (lacht) sollte die Bewährungshelferin ein bisschen strenger sein nett und

freundlich JA (,) aber bisschen äh (.) meinerMeinung nach die Leute die von dieser äh (,) v/von

Gefängnis und so weiter brauchen ein bisschen mehr ähm (..) ich weiß nicht mir fehlenWorte

(lacht) (,) die brauchen ein bisschen mehr ähm (..) gerade GERADE so äh nach vorne schicken

bisschenundäh (,) die brauchenHilfe ja okaydiebrauchenVerständnis (,) aberdasHILFTnicht

wenn jemandkommtundsagt ,jaduhast sowieder schlechtgemachtoder sodumusst somachen

oder so‘ nicht so viel (,) einfach reden reden reden nur bis/äh bisschenmehrmachen“

(Interview A1, Z. 229)

A1 spricht der von ihr wahrgenommenen Arbeitsweise der Bewährungshelferin

ihre Wirk- und Hilfsmächtigkeit sowie das Potenzial, Folgen generieren zu kön-

nen, weitgehend ab. Für mehrWirksamkeit fordert sie eine höhere Aktivität und

Handlungsbereitschaft der Bewährungshelferin und scheint davon überzeugt,
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dass eine praktisch ausgeübte Unterstützung hilfreicher sei als die sprachlich

anleitende Hilfe zur Selbsthilfe. Die Bewährungshelferin solle aus ihrer Sicht ,ein

bisschen strenger sein‘ (Z. 147) und etwas direktiver, ohne P1 zu bitten (Z. 231). A1

fasst zusammen: „Nett und freundlich aber mit Kraft“ (Z. 233). Bezogen auf das

obenbeschriebeneMotiv derAngst,das sie als hilfreich erachtet, scheint ausSicht

der Partnerin noch nicht genug Angst in der professionellen Beziehung zwischen

ihrem Partner, demBewährungshilfeadressaten, und seiner Bewährungshelferin

zu bestehen, umweitere Folgen generieren zu können. Es verdeutlicht sich, dass

die Partnerin eine bestimmte Vorstellung des professionellen Umgangsmit ,Leu-

ten vom Gefängnis‘ im Allgemeinen und ihrem Partner im Speziellen hat sowie

eine konkrete Idee, auf welche Weise innerhalb des Arbeitsbündnisses Folgen

generieret werden müssten. Da A1 die Hilfe jedoch grundsätzlich als hilf- und

folgenreich für P1 inszeniert, scheint sie hier nur insofern bisher nicht geleistete

Folgen–Nicht-Folgen–derHilfe zubeschreiben,als sie davonüberzeugt scheint,

dass diese in Abhängigkeit einer direktiveren Art der Bewährungshelferin noch

hergestellt werden könnten. In diesem, in die Zukunft gerichteten Sinne, ver-

deutlichen sich aus Perspektive der Partnerin des Adressaten zudem antizipierte

Folgen der Bewährungshilfe, deren Konstituierung sie der Bewährungshelferin

unter bestimmten Bedingungen und Verhaltensänderungen zuschreibt.

Die Erwartung der Partnerin an das fachliche Handeln der Bewährungshelfe-

rin scheint auch im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer eigenen Rolle

innerhalb ihrer Partnerschaft zu P1 zu stehen.Wie auch die Bewährungshelferin,

beschreibt A1 sich selbst als sehr verständnisvoll und inszeniert sich als Person

mit hoher Akzeptanz für und gegenüber P1 und seinerGeschichte–hier nennt sie

insbesondere die Inhaftierungen und die vielen ,nicht guten Dinge‘ (Z. 85), die er

gemacht habe. Ihren Partner beschreibt sie als ,wirklich großer böser Mann aber

mit wirklich großemHerz‘ (Z. 159). Charakteristisch für ihre Beziehung zu P1 sei,

dass sie sehr viel und (inzwischen) über Alles reden würden, was sie mehrfach

im Interview betont. Anders als er sei sie ein Mensch, der vor Allem Angst habe,

besorgt sei, etwas schlecht zu machen, und Entscheidungen mehrfach abwägen

würde (Z. 139).Mit derBeschreibungderMerkmale ihrer eigenenBeziehungzuP1

scheint A1 hier in gewisserWeise einen Vergleich zu der Beziehung zwischen der

Bewährungshelferin und ihremPartner herzustellen, der in der im Interview for-

mulierten Adressierung an die Bewährungshelferinmündet, nicht nurmit ihrem

Partner zu sprechen, so wie sie selbst es als Partnerin tut, sondern darüber hin-

aus aktiv zu werden und ihn ,nach vorne einfach bisschenmehr schicken‘ (Z. 231).

Gepaart mit ihrer Äußerung, nicht zu wissen, ob sie das Alles noch einmal mit

P1 durchstehen würde (s.o.) und ihrer Selbstbeschreibung als ängstlich vor den

Konsequenzen ihresHandelns, scheint sie sich durch ein aktiveres und direktive-

res Handeln der Bewährungshelferin gegenüber P1 auch eine Erleichterung ihrer

eigenenPaarbeziehungbzw. ihrer Rolle darin, zu erhoffen.Anhanddes vonA1 be-

schriebenen Professionsverständnisses der Bewährungshelferin lässt sich somit
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eine antizipierte Folge erkennen, die die Bewährungshilfe unter dem Umstand

eines veränderten fachlichenHandelns der Fachkraft nicht nur für ihren Partner,

sondern auch für ihre Paarbeziehung generieren könnte.

In dem Interview mit der Bewährungshelferin fällt auf, dass sie die sozialen

Beziehungen ihres Adressaten mehrfach entlang bzw. in Abhängigkeit seiner

aktuellen Verfassung oder persönlichen Umstände beschreibt, so beispielsweise

auch die Beziehung zu seinen Eltern: „Ähm ich kenne seineMutter und seinen (,)

Stiefvater da gibt/gibts Beziehungen zu (,) ähmmal gut undmal schlecht undmal

(.) hin und her also das ist ähm variiert so ein bisschen wie es IHM geht ähm“ (Z.

49). Zudem käme es darauf an, ob er strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten

und ,gut drauf ‘ sei, aber auch, ob der Stiefvater einverstanden sei mit dem, was

P1 gerade tue (Z. 63). Auch ihre eigene Beziehung inszeniert die Bewährungshel-

ferin als abhängig von der aktuellen Situation des Adressaten. Wenn es ihm gut

gehe, sei alles gut,wenn es ,auf schief angeht‘ (Z. 39), versuche er dies zunächst zu

überdecken. Im letzten halben Jahr habe sich jedoch ein ,relativ gutes Vertrauens-

verhältnis‘ entwickelt, er sei ihr gegenüber offener und gesprächiger geworden

und würde beispielsweise Themen seiner Beziehung ansprechen, die er früher

nicht erzählt hätte (Z. 39). Als weitere positive Entwicklung ihres Adressaten

erwähnt sie, dass P1 inzwischen nicht mehr nur sich selbst sehe und egoistisch

handle, sondern Verantwortung übernehme und beispielsweise bei Handlungen

auch überlege, wie es seiner Partnerin mit den Konsequenzen ergehen würde (Z.

150). Diese Entwicklung sieht die Bewährungshelferin jedoch nicht durch ihre

Arbeit bedingt: „//Ich würde das nicht jetzt//auf meine Fahne schreiben wollen

(,) (lacht)“ (Z. 164). Sie gehe nicht davon aus, dass sich aufgrund ihrer ,Interven-

tion‘, gewisse Verhaltensweisen bei ihm anzusprechen und zu thematisieren,

,sein Verhalten dadurch so massiv geändert hat‘ (Z. 160) und weist die positive

Entwicklung ihres Adressaten damit als Folge derHilfe ab.Eher vermute sie seine

große Liebe zu der Partnerin als ursächlich (Z. 162).

Die Beschreibung ihrer Beziehung zu ihrem Adressaten P1 scheint vor allem

mit dem Thema Ehrlichkeit verbunden. Es habe Situationen gegeben, in denen

die Bewährungshelferin gewusst habe, er erzähle ihr ,nur Mist‘ (Z. 37). Beispiels-

weise habe er einmal vorgegeben, bei der Arbeit gewesen zu sein, obwohl er zu

diesem Zeitpunkt bereits arbeitslos gewesen sei (Z. 19). Damit zusammenzuhän-

gen scheint ihreVorstellungvon fachlichemHandelnund ihrer eigenenProfessio-

nalität, die sie imKontext desUmgangsmit der (Un-)Ehrlichkeit ihres Adressaten

verhandelt und für sich ausdeutet. So berichtet sie unter anderem, ein Gespür im

Sinne eines ,komischen Gefühls‘ (Z. 11) dafür zu haben, wenn etwas nicht stimme

oder P1 nicht die Wahrheit erzähle und infolgedessen ein vorzeitiges Treffen vor

dem regulären vier-wöchigen Turnus notwendig werde. Ob und wenn ja, welche

Interventionen und mögliche Folgen der Hilfe dann für ihren Adressaten entste-

hen, steht in Abhängigkeit dazu,welchesGespür die Bewährungshelferin hat und
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wie sie die jeweilige Situation empfindet,was sich amBeispiel seines Alkoholkon-

sums verdeutlicht:

„wenn er sagt ähm ,ich hab keinenAlkohol konsumiert‘ (,) in letzter Zeit gehts gut aber es waren

zeitweise so (,) wo ichmerke er stinkt aber SCHONsehr nachAlkohol (,) dann äh gucke ich doch

dass ich dann regelmäßig äh eben kurz nachfrage und sehewie ist die Situation ist er betrunken

oder ist er nüchtern (?) müssen wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen (?) (,) äh muss ich da

intervenieren oder so“ (Interview B1, Z. 19)

Ihr professionelles Handeln wird hier als Balanceakt zwischen ihrer kontrollie-

renden und gegebenenfalls intervenierenden Funktion einerseits und dem über

Jahre aufgebauten Vertrauensverhältnis zu ihrem Adressaten andererseits skiz-

ziert. So zeigt sie sich im Beispiel bezüglich des Alkoholkonsums zwar alarmiert,

möchte die Situation jedoch zunächst erfassen und die Notwendigkeit einer In-

tervention ihrerseits überprüfen. Für die Beschreibung ihres Umgangs mit sol-

chen für sie vermeintlich klaren Situationen, in denen P1 ihr gegenüber unehr-

lich sei, nutzt die Bewährungshelferin die Profession einer*eines Pfarrer*in zur

Abgrenzung ihres eigenen fachlichenHandelns.Wenn der Adressat ihr nichts er-

zählen wolle, sei das ,auch gut‘, sie sei nicht diejenige, ,die über ihn richtenmuss‘

(Z. 37). Irgendwannkommeer sowiesodamit zu ihrundes stelle sichdieWahrheit

heraus (Z. 45). In dieser dahingehenden Verlässlichkeit, die sie ihrem Adressaten

aufgrund des in der langen Zeit ihrer Zusammenarbeit entwickelten Vertrauens-

verhältnisses sowie ihren bisherigen Erfahrungen zuschreibt, formuliert die Be-

währungshelferin eine antizipierte Folge ihrer (Beziehungs-)Arbeit. Die Intenti-

on, Wirkungen herbeizuführen und Folgen zu generieren, scheint für sie hier in

Abhängigkeit zu einer Interaktionsregulation zu stehen.

Im Zusammenhang mit der von ihr beschriebenen vertrauensvollen Bezie-

hung zu ihrem Adressaten formuliert die Bewährungshelferin eine weitere anti-

zipierte Folge, die durch den von ihr ausgehenden Einbezug der Partnerin in die

Hilfegespräche eintreten könnte.Wie oben bereits beschrieben, nimmt die Part-

nerin A1 nicht an den Terminen teil. Die Fachkraft formuliert, dass sie A1 von sich

aus auch nicht hinzubitten würde, da sie vermute, der Adressat würde dies als

Misstrauen ihm gegenüber deuten und als Intention, seine Frau aushorchen zu

wollen, verstehen (Z. 130).Zudemkämees ihr selbst so vor, ,alswürde ich sohinter

seinem Rücken nochmal kontrollieren und ihm misstrauen‘ (Z. 134). Die Bewäh-

rungshelferin antizipiert hier einen möglichen Bruch in der mühevoll erarbeite-

ten Vertrauensbeziehung zu ihrem Adressaten, der durch den Einbezug seiner

Partnerin indieHilfe–gedeutet als Symbol ihresMisstrauensgegenüberP1–ein-

tretenkönnte. InKonsequenzdieser antizipiertenFolge orientiert sie ihrHandeln

an ihremAdressaten bzw. an ihrer Einschätzung seiner diesbezüglichenDeutung

und Bewertung, und lädt die Partnerin nicht zu einem gemeinsamen Termin ein.

Ihre grundsätzliche fachliche Einschätzung einer Intervention wird an den anti-
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zipierten Folgen, die sich daraus für den Adressaten und ihre Beziehung zu ihm

ergeben könnten, bemessen und abgewogen. An dieser Stelle zeigen sich Diver-

genzen in ihrerBewertungdesEinbezugs vonBezugspersonen ihrerAdressat*in-

nen in die Bewährungshilfearbeit: Grundsätzlich heißt sie diesen, wie oben be-

schrieben, gut und erachtet ihn als sinnvoll, bezogen auf ihren Adressaten P1 und

dessen Partnerin käme es ihr jedoch falsch vor. Es zeigt sich dieWechselwirkung

und Verstrickung, die zwischen der Bewährungshelferin, ihrem Adressaten und

dessen Partnerschaft imFall P1 besteht.Diese stellt sich anhand der Aushandlung

des Professionsverständnisses der Bewährungshelferin, ihrer Beziehungsarbeit

sowie der stetigen Verhandlung von (Un-)Ehrlichkeit bzw. Ver- und Misstrauen

innerhalb ihrer professionellen Beziehung dar. Zudem verdeutlicht sich, dass die

Bewährungshelferin letztlich den Aufbau und Erhalt einer vertrauensvollen Be-

ziehung zu ihrem Adressaten vor dem Einbezug seiner Partnerin in die Arbeit

priorisiert, gleichwohl sie die Lebensgefährtin als hilf- und einflussreich, auch in

Bezug auf die Zielsetzung der Bewährungshilfe, beschreibt (s.o.). In diesem Sinn

kann der Nicht-Einbezug der Partnerin als nicht-intendierte Folge des aufgebau-

ten Vertrauensverhältnisses zu ihrem Adressaten gefasst und die Einschränkung

ihres fachlichenHandelns vor demHintergrund, dass sie eine Einbindung für ih-

reArbeit grundsätzlichals sinnvoll erachtet,zudemalsnicht-intendierteFolge für

ihre Professionalität gedeutetwerden.Wie ihr Adressat über denEinbezug seiner

Partnerin in die gemeinsamenGespräche denkt, scheint der Bewährungshelferin

unbekannt zu sein.

Auch der Adressat thematisiert seine Ehrlichkeit im Zusammenhangmit sei-

ner Beziehung zu der Bewährungshelferin.Er beschreibt eine dahingehendeEnt-

wicklung, früher viel gelogen zu haben, um auch vor Frau B1besser dazustehen, ,

inzwischen jedoch erkannt habe:

„es kommt irgendwann früher oder später etwas raus (.) und warum soll mich dann selbst oder

ähbeziehungsweise dieBewährungshelferinanlügenoder (,) etwas erzählenwasüberhaupt gar

nicht wahr ist ne (?) [I: Mhm//]//Also wenn ich jetzt ne (,) Arbeitsstelle dann (,) Arbeitsstelle

jetzt bekomme dann hab ich gesagt (,) ,so so so‘ so ist (,) wenn ich ne Arbeitsstelle verliere dann

sag ich auch ,Es ist so‘ (,) sag mal wenn ich auch wieder (,) rückfällig werde dann sag ich (,)

,ich bin rückfällig geworden‘ ist halt passiert was soll ich machen (?) ist passiert (,) Punkt ich

(,) ne (?) bevor ich da jetzt (.) oder wie gesagt (,) wenn ich straffäll/(,) wenn ich straffällig sein

sollte oder sowaswürde ich das auch natürlich offenlegenweil es kommt früher oder später raus

entweder von (,) erfährt die Bewährungshilfe das äh äh (,) durch ne Anzeige wie auch immer

und (,) deswegen ich hab ne (,) jetzt ne Einsicht“ (Interview P1, Z. 197–199)

Seiner Wahrnehmung nach habe die Bewährungshelferin früher aufgrund sei-

ner vielen Lügen nicht gerne mit ihm zusammengearbeitet. So habe sie immer

als Letzte erfahren müssen, wenn er wieder rückfällig geworden sei oder ,Mist

gebaut‘ habe, was sie ,natürlich immer wieder enttäuscht‘ (Z. 239) habe. In der
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Beschreibung seiner Einsicht formuliert P1 seine Lernerfahrung der langjährigen

Zusammenarbeit mit Frau B1 dahingehend, dass die Bewährungshelferin vor al-

lem Ehrlichkeit und Offenheit von ihm erwarte. Die Bedeutung und Tragweite

der tatsächlichen Taten oder Geschehnisse, wie ein Verlust der Arbeitsstelle, eine

Rückfälligkeit,dasBegehen einerweiterenStraftat, scheinen in seinemVerständ-

nishinter einer ehrlichenKommunikationdarüber zurückzubleiben (,ist halt pas-

siert‘). Diese an ihn gestellte Erwartung führt der Adressat auf das persönliche

Empfinden seiner Bewährungshelferin, das Enttäuscht-Sein über sein Verhalten,

zurück. Ein Zusammenhang zu fachlichen Gründen im Kontext seiner Bewäh-

rungsunterstellung scheint aus seiner Sicht hier zunächst nicht herstellbar. Der

Adressat schränkt seine Einsicht bezüglich der Ehrlichkeit jedoch durch das Be-

wusstsein darum ein, dass die Bewährungshelferin vermutlich auch durch Dritte

dieWahrheit erfahren würde. Zudem könne sie aufgrund ihrer großen Berufser-

fahrung gut einschätzen, ob er ihr die Wahrheit sage oder sie ,veräppele‘ (Z. 197).

So inszeniert P1 hiermit seiner beschriebenen Einsicht die Generierung einer in-

tendierten Folge der Bewährungshilfe, deutet diese für sich jedoch insofern als

nicht-intendierte Folge um, als er der Hilfe jegliche weitere, auf den ehrlichen

Austausch folgende Intervention oderWirksamkeit abspricht und seine Erkennt-

nis lediglich auf den richtigenbzw.aus seiner Sicht gewünschtenUmgangmit der

Bewährungshelferin fokussiert. Während sich am Beispiel des Umgangs der Be-

währungshelferin mit seinem Alkoholkonsum verdeutlicht, dass sie abwägt, ent-

sprechendeMaßnahmenzuergreifen (s.o.), scheint in seinemVerständnisdieEr-

wartungshaltung der Bewährungshelferin an ihn bereits dann erfüllt, und somit

die intendierteFolgeerzielt,wennerbeispielsweisedarüber informiert, rückfällig

geworden zu sein.Eineweiterführende Intervention,die darüberhinausgehende,

spezifische problembearbeitende Folgen generieren könnte, scheint der Adressat

nicht zu erwarten.

Darüber hinaus deutet er die Interaktion mit der Bewährungshelferin als

Lernfeld für sich aus, in dem er erfahren habe, dass sich das Verhalten seines

Gegenübers ihm gegenüber ändere, wenn er selbst offener und direkter sei:

„für mich hat sich die Beziehung merke ich (,) desto offener ich geworden bin (.) und äh direkt

mit offenen Karten gespielt hab (,) zu meiner Bewährungshilfe (.) desto bes/desto äh (,) hab

ich ne andere äh Rückmeldung bekommen also ne positive Rückmeldung dass man auch (,) als

MENSCHakzeptiert wir/oder überhaupt (,) das andersGefühl äh bekommenüberhaupt//[I://

Mhm//]Dassman(,) auchwahrgenommenwirdundäh (,) ernst genommenwird (,) alsMensch

halt und nicht jetzt ähMensch zweiter Klasse so ne (?)“ (Interview P1, Z. 241–243)

Gleichwohl er diese Erfahrung seiner eigenen Verhaltensänderung zuschreibt

und formuliert ,lag auch an MIR‘ (Z. 241), beschreibt er sein Verhältnis zu der

Bewährungshelferin als Raum, in demer dieseOffenheit undArt der Beziehungs-

gestaltung austesten und die Konsequenzen für sich bewerten konnte. Diese
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Erkenntnis kann daher als Konsequenz seiner Intention, der Ehrlichkeitsanfor-

derung der Bewährungshelferin zu entsprechen, somit aber auch als intendierte

Folge der Beziehungsarbeit der Bewährungshelferin und der Gestaltung ihres

Verhältnisses zueinander gefasst werden.

5.3.2 Fall P5

Der Fall P5 setzt sich aus demBewährungshilfeadressaten P5 und seinemBewäh-

rungshelfer, Herrn B9, zusammen. Zudem war gemeinsam mit dem Adressaten

seine Partnerin für das Alteri-Interview ausgewählt und angefragt worden, die

ihre Bereitschaft nach anfänglicher Zustimmung jedoch widerrief.

Zum Zeitpunkt des Interviews ist der Adressat 36 Jahre alt, er lebt mit seiner

Partnerin E14 und dem gemeinsamen Kind in einer Wohnung. Im Rückblick auf

sein bisheriges Leben beschreibt der Adressat einen Kreislauf von aufeinander-

folgenden Bewährungsunterstellungen und Inhaftierungen, er habe immer ,Be-

währung Bewährung Bewährung‘ gehabt bis er mit dem Rücken zur Wand stand

und keine Bewährungmehr möglich gewesen sei, sodass er inhaftiert wurde: „so

dann bin ich aus dem Knast raus (,) dann wieder (,) Bewährung Bewährung Be-

währung (,) bis die Bewährung wieder vo/oben war (,) voll dann hab ich wieder

Bewährung (,) also dann hab ich wieder Knast“ (Z. 129). Aktuell stehe er wieder

unter Bewährung, sei sich aber sicher, diese diesmal durchzustehen (Z. 133). Von

seinem aktuellen Bewährungshelfer Herrn B9 wird er seit etwa zwei Jahren im

Rahmeneiner risikoorientiertenBewährungshilfemitDeliktspezifikbetreut.Der

Bewährungshelfer erwähnt die Spezifik dieses Arbeitsbereichs direkt zu Beginn

des Interviews, imRahmenderZusammenarbeitmit P5 scheint diesemaßgeblich

und strukturierend für ihn zu sein (Z. 3). Ein Großteil seiner Erzählungen über

den Adressaten ist an den Delikten, möglichen Gefährdungen und Krisen, aber

auch den Ressourcen seines Umfeldes orientiert. Den bisherigen Betreuungsver-

lauf beschreibt der Bewährungshelfer als ,eigentlich durchweg positiv‘ (Z. 9). An-

hand der Erzählungen von vorher für P5 zuständigen Kolleg*innen habe B9 zu

Beginn der Zusammenarbeit ein ,negatives Vorbild‘ und einen ,skeptischen Blick‘

(Z. 7) auf die Betreuung gehabt, da es dort Schwierigkeiten gegeben habe. Er habe

den Adressaten jedoch als offen und ,in hohemMaße authentisch‘ (Z. 7) kennen-

gelernt, zudem sei er immer gut für ihn erreichbar (Z. 77).

In beiden Interviews wird die Suchterkrankung von P5 sowie in hohemMaße

diederBewährungszeit unmittelbar vorausgehendeTherapie,die derAdressat im

Rahmenseiner letztenVerurteilungabsolvierthat145, relevantgemacht. Insbeson-

145 Eine Voraussetzung für die ,Therapie-statt-Strafe‘-Regelung gemäß §35 BtMG ist, dass ein er-

kennbarer, kausaler Zusammenhang zwischen der Straftat und einer Betäubungsmittelabhän-

gigkeit besteht.
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dere derBewährungshelfer thematisiert auchdenZusammenhang zwischendem

Konsumverhalten und den begangenen Delikten. Seit ihrer Zusammenarbeit sei

die Abstinenz des Adressaten jedoch aus seiner Sicht ,die ganze Zeit über stabil

gewesen‘ (Z. 19).

Mit der Beschreibung der ego-zentrierten Netzwerkkarte von P5 lässt sich

gleichzeitig eines der interview-übergreifenden zentralen Themen des Falles,

die (professionellen) Beziehungsbrüche, darstellen. Folgende zentrale Themen

wurden identifiziert:

• (Professionelle) Beziehungsbrüche

• Wende(-punkte)

• Offenheit

• Kontrolle

Die einleitende Erklärung und Erzählaufforderung bezüglich der Netzwerkkarte

zu Beginn des Interviews unterbricht der Adressat und gibt an, diese bereits aus

derTherapie zu kennen: „das ist so wie so (,) wie so n sozialer Umkreis (.) wer mir

nahe steht ne (?) […]//Soziale//Verknüpfung sag ich mal“ (Z. 3–5). Während des

Ausfüllens versichert er sich dann jedoch,möglicherweise gerade deshalb, immer

wieder rück,wie er esmachen solle bzw. ob es auf dieseWeise richtig sei. Er wird

ermutigt, die Karte so auszufüllen, wie es für ihn Sinn ergebe.

Abbildung 6: Darstellung des Sozialen Netzwerks von P5 aus ego-zentrierter Perspektive

Auffällig ist, dass die Karte rechtsseitig gefüllt ist und sich zudem alle Eintra-

gungen innerhalb der vordefinierten Kreise befinden.Alle Alteri scheinen in ihrer

Wichtigkeit für P5 eindeutig abgrenz- und zuordbar, es gibt keine Überlappun-

gen. Am Beispiel der Arbeit bzw. seiner Kolleg*innen zeigt sich seine Interpre-

tation der Karte. P5 stellt fest, dass ihm das wichtig sei, ,also ne Arbeit‘ (Z. 19),
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fragt dann jedoch rück, ob dies auch zu den sozialen Verknüpfungen gehöre. Auf

die Antwort, dass es sich bei der Karte um Personen, Kontakte und Beziehungen

drehe, entgegnet er: „Ah okay (.) ja dann lassen wir das so“ (Z. 23). Es finden sich

letztlich keine arbeitsbezogenen Eintragungen auf der Karte. Interessant ist zu-

dem seine Einordnung,wen er warum auf die Karte setzt – beispielsweise fügt er

im hellblauen Kreis mit den aktuell wichtigen Personen auch seine Cousinen und

Tanten (Namen E6, E7, E8) ein, die ihm ,schon wichtig‘ seien, auch wenn sie ihm

nicht so nahestehen würden wie seine Freundin und ihre Familie. Weiter betont

er: „also muss ich jetzt äh überlegen (.) wie die alle (.) heißen und die Männer die

kenn ich jetzt auch nicht (.) komplett (..)“ (Z. 43).

Demgegenüber platziert er den Bewährungshelfer Herrn B9, den er bis vor

Kurzem noch wöchentlich gesehen habe, der ihm ,immer gerne zur Verfügung

stehe‘ (Z. 55) und den er jederzeit um Rat fragen könne, nicht auf der Karte. Dies

begründet der Adressat mit der vorgegebenen Länge und Dauer, die diese Bezie-

hung habe:

„also ich komm SEHR GUT mit dem [Herrn B9, Anm. Autorin] klar (.) ähm aber warum ich

ihnnicht eingetragenhab (,)weil das Zeit ist (.)weil das alles auf Zeit ist (.) also ich habe ja jetzt

noch ein Jahr und sieben Monate Bewährung (.) und danach der Mensch wahrscheinlich ähm

(,) aus demAuge aus dem Sinn (..) und deswegen habe ich ihn da nicht eingetragen (,) weil das

ist einMensch der irgendwannGEHT“ (Interview P5, Z. 103)

P5 formuliert hier eine Konsequenz, die sich für ihn aus der zeitlich definierten,

endlichen Rahmung der Bewährungshilfe dahingehend generiert, seinen aktuel-

lenBewährungshelfer nicht als seinemSozialenNetzwerk zugehörig zu erachten,

obwohl er eine gute Beziehung zu ihm habe. Zudem verdeutlichen sich im Laufe

des Interviews zwei Beziehungsbrüche, die P5 sowohl im familiären als auch im

Hilfekontext bereits erlebt hat.Zumeinenberichtet er imZuge seiner eigenenVa-

terschaft, dass er selbst ohne Vater aufgewachsen sei (Z. 95), zum anderen kam es

während seiner laufenden Bewährungsunterstellung zu einem Betreuungswech-

sel von seinem vorherigen Bewährungshelfer Herrn B8 zu dem aktuellen, Herrn

B9.Der Adressat beschreibt, imRahmenderBewährungshilfe ,immerwiedermal

in verschiedene Kategorien eingeordnet‘ (Z. 125) worden zu sein: „und dann hieß

es auf einmal (,) ja Herr [Name B8] ist nicht mehr zuständig für mich weil mein

Delikt äh (.) bisschen höher gestuft ist und ähm (,) ich äh (,) er müsstemich abge-

ben (.) und dann habe ich den Herrn [Name B9] gekriegt“ (Z. 125). In der Formu-

lierung seiner Erfahrung verdeutlicht sich eine doppelte Erschütterung innerhalb

seiner Beziehung zu seinem vorherigen Bewährungshelfer: Zum einen erlebt der

Adressat ein plötzliches, für ihn, seiner Erzählung folgend, unvorhergesehenes

EndederZusammenarbeitmitdemzuständigenBewährungshelferunddamit ei-

negewisseUnzuverlässigkeit indieserBeziehung,zumanderenwird ihmanhand

der von ihm ausgelegten Begründung, die anhand der Höherstufung seines De-
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likts zu der Nicht-länger-Zuständigkeit des Bewährungshelfers geführt habe, ei-

ne Abwertung seiner Beziehung zu dieser Fachkraft und eine Unwirksamkeit der

bisherigen Arbeit signalisiert. Der Adressat selbst stellt hier keinen Zusammen-

hang her, dennoch scheint es imSinne eines Schutzmechanismus oder als Bewäl-

tigungsstrategie denkbar, dass diese Erlebnisse mit-ursächlich dafür sind, dass

er sich nicht zu eng an die für ihn zuständigen Bewährungshelfer*innen binden

möchte. Dass er seinen aktuellen Bewährungshelfer nicht seinem Sozialen Netz-

werk zugehörig erachtet, kann somit auch als nicht-intendierte Folge des vorhe-

rigen, in der Risikoeinschätzung begründeten Betreuungswechsels innerhalb der

Hilfe gedeutet werden.

Auch der Bewährungshelfer B9 beschreibt auf Grundlage des professionellen

Rahmens eine für ihn bestehende Grenze seiner Beziehung zu dem Adressaten,

umderenSetzungundEinhaltunger sich auchaktiv bemühe. InderBewährungs-

hilfe gebe es oft sehr distanzierte Beziehungen, bezogen auf P5 würde er das Ver-

hältnis indes eher ,am Rand der Professionalität‘ (Z. 35) beschreiben, da er das

Gefühl habe, dass der Adressat manchmal die Distanz zu ihm verliere:

„also ich benutze zumBeispiel bewusst das Sie immer (.) um diese Distanz auch äh deutlich zu

machen (..)wo ichdasGefühl habdas ist ihmzudistanziert [I:Mhm(..)]Genauvielleicht kann

mans so am besten beschreiben (..) und von der Sprache hermerktman dass es äh (.) eigentlich

ja n positives Zeichen (.) wo ich nur sagen würde (,) äh (.) wenn ich mich jetzt drauf einlassen

würde (,) würde das so ne Kumpelgeschichte werden können (.) so (.) und keine (,) keine äh (,)

Beziehung zu einemMitarbeiter einer Behörde (,) so“ (Interview B9, Z. 35–37)

BeideBeteiligtennehmen ihreBeziehungzueinanderalsdurch ihrenEntstehungs-

kontext des Hilfesettings begrenzt wahr. Auch wenn sich die Grenzen für beide

unterschiedlich darstellen, gehen sie in ähnlicherWeisemit ihnen um, indem sie

sich zu der Beziehung bzw. der Person distanzieren. Während der Bewährungs-

helfer die Distanz sprachlich im Kontakt herstellt, wird sie bei dem Adressaten

über die Bedeutung und Relevanz, die er Herrn B9 zuweist, hervorgebracht.

Infolge des Hilfekontexts, in dem die Beziehung zwischen Bewährungshilfe-

adressat und Fachkraft besteht, zeigt sich im Fall P5 bei beiden Individuen das

bewusste Auseinandersetzen mit und Reagieren auf die dadurch be- und entste-

henden Grenzen dieser Beziehung. Ob und inwieweit P5 und B9 diese Grenzen

auch gemeinsam verhandeln, bleibt unklar.

Als ,meinen Familienkreis‘ (Z. 11) bezeichnet der Adressat seine Eintragungen

im dunkelblauen Kreis der Netzwerkkarte mit den aktuell sehr wichtigen Perso-

nen: Seine Partnerin und das gemeinsame Kind E1, die aufgrund ihrer Nähe zum

Mittelkreis und der Verwendung des Aufzählungszeichens eine Triade mit Ego

bilden, sowie die Familie seiner Partnerin, ihreElternundSchwester,die als Clus-

ter positioniert wurden. Sie werden von ihm mehrfach als Referenzgröße dafür
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verwendet, welche Relevanz er anderen Personen und Beziehungen beimisst146.

So auch in der Einordnung seiner eigenen Familie: „//Ja also ich//(,) ich sehe die

FamiliemeinerM/(,)meiner Freundin öfters und spreche auchmit denMenschen

öfters alsmitmeiner eigenen Familie“ (Z. 63). ,Selbst‘mit seinemBewährungshel-

fer spreche er häufiger als mit seiner Familie (Z. 65). Auch auf der Netzwerkkarte

werden seineMutter E2 und Schwester E3 imVergleichweniger wichtig, nämlich

imhellblauenKreis, positioniert. SeineMutter und erwürden sich, sofern sie sich

treffen, oft streiten und aneinandergeraten (Z. 67). Sie sei nicht sehr liebevoll und

könne ihre Gefühle nicht gut zeigen, beispielsweise habe er nie eine Umarmung

erhalten.Er sei in einer Familie aufgewachsen, in der es ,keineGeborgenheit oder

keine Liebe‘ (Z. 89) für das Kind gegeben habe und habe das für normal gehal-

ten.Der Bewährungshelfer beschreibt zudem, dass sich P5 ab einem bestimmten

Zeitpunkt eher ,über das Umfeld mit Gleichaltrigen‘ (Z. 41) als über die Familie

sozialisiert habe und setzt hier einen kausalen Zusammenhang zu seinem ersten

Kontakt zu Kriminalität und Drogen (Z. 43).

Im Zusammenhang mit den sozialen Beziehungen des Adressaten stehen

auch mehrere Wendepunkte, die er für sich und sein Leben inszeniert: Das

Treffen der Partnerin, das Kennenlernen anderer familiärer Umgangsformen

innerhalb der Familie seiner Partnerin, die eigene Vaterschaft und die Therapie-

erfahrung. Mit der Partnerschaft markiert P5 einen (Zeit-)Punkt, an dem eine

relevante Veränderung stattgefunden habe. Auf die Frage, wie er sein frühe-

res Soziales Netzwerk beschreiben würde, antwortet er: „BEVOR ich äh meine

Freundin gekannt hab (,) ähm ja da war ähm (,) ja da war eher so äh (.) der Dro-

genkreis drin ja (?) so (..) also Leute die konsumierenmit denen ichmich treffe (.)

und ja ähm (.) würde dann äh meist (,) mit Beschaffung zu tun haben“ (Z. 85)147.

Die zeitliche Einordnung ,früher‘ bleibt in der Frage der Interviewerin bewusst

undefiniert, die Markierung des Kennenlernens der Partnerin zur Abgrenzung

eines Lebens vorher mit Konsumverhalten und Kriminalität und eines Lebens da-

nach ist von P5 selbst gesetzt. Im Zuge der Gründung seiner eigenen Familie

sei er jetzt zuverlässiger, öfter zuhause und lege seinen Fokus vermehrt auf die

146 Aufgrund dieser Zuschreibungen und Relevanzsetzung wurden neben seiner Partnerin auch

die Schwiegereltern des Adressaten als interessierende Personen für das Alteri-Interview in Be-

tracht gezogen und mit P5 am Ende des Interviews thematisiert. Er gibt jedoch an, dass ihnen

zwar bekannt sei, dass er unter Bewährung stehe, sie aber trotz ihres engen Kontakts zueinan-

der nichts über Herrn B9 wissen würden und er nicht wisse, ,was sie Ihnen erzählen könnten‘

(Z. 145). Selbst denNamen seines Bewährungshelfers würden sie nicht kennen (Z. 149).Der Ein-

schätzung undHaltung des Adressaten entsprechend wurden sie nicht für das Interview ange-

fragt.
147 Vermutlich spielt er hier auf seinen ,alten Freundeskreis‘ an, den er als aktuell weniger wichtige

Beziehung in den äußeren Kreis der Netzwerkkarte einträgt.Die Sammelbezeichnung begrün-

det er mit der hohen Anzahl dieser Personengruppe und dass diese einzeln nicht auf die Karte

passen würden (Z. 35).
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Familie und nicht mehr ,auf die Außenwelt‘ (Z. 141). Diese Veränderungen seien

in seinem Leben ,irgendwie eingetroffen‘ (Z. 95). Der Adressat inszeniert sich

hier nicht als handlungsleitend, es sei auch die Zeit, ,die einen auch verändert‘ (Z.

97). Im Umgang mit seiner Vaterschaft zeigt er sich indes aktiv und formuliert,

,dementsprechend auch bisschen anders‘ (Z. 95) zu denken, seinem Kind Liebe

geben und verhindern zu wollen, dass es, wie er selbst, ohne Vater aufwachse.

Einen weiteren zentralen Wendepunkt sehen sowohl der Bewährungshel-

fer als auch der Adressat in der Therapie, die P5 unmittelbar vor der aktuellen

Bewährungsunterstellung absolviert hat. Für beide scheinen die dort erarbei-

teten Erfolge auch in unmittelbarem Zusammenhang mit den Folgen, die die

Bewährungshilfe generieren kann, zu stehen.Der Adressat gibt an, eineTherapie

gemacht, seinen Konsum beendet und sich ein stabiles Umfeld aufgebaut zu

haben sowie zuverlässiger geworden zu sein (Z. 135). Einen diesbezüglichen

Zusammenhangmit der Bewährungshilfe verneint er, sie habe ihm ,in demSinne

geholfen‘ (Z. 137), nicht inhaftiert zu sein. Er überlegt:

„ja aber wobei hat sie mir geholfen (?) ich mein meine Veränderungen habe ich ja VORHER

schon gemacht (.) ja (?) und dann habe ich die Bewährungshilfe gekriegt (.) ja (?) (.) äh ja und

dem Bewährungshelfer (,) dem hab ich halt meine Biografie erzählt sag ich mal (.) ne (?) und

ähm aufgrund der Biografie tut der dann immer Punkte rausnehmen (,) geh ich mal von aus

ähm (,) die er mit mir dann so bespricht wie (,) wie ist mein soziales Umfeld (?) ähm pflege ich

Kontakte läuft die Arbeit (?) (,) ähm (.) wie läufts in der Beziehung (?) […] ja sowas halt also

es ist nicht äh (.) wie soll ich sagen (?) die Veränderung hatte ich ja schon (,) ich (.) ich tue es

nur beibehalten irgendwie so ja (?) (.) und wir sprechen einfach nur so (,) über das Allgemeine“

(Interview P5, Z. 137)

Der Adressat gibt eine klare zeitliche Reihenfolge an, der gemäß er zunächst eine

Therapie absolviert habe, in der er Veränderungen angestoßen und umgesetzt

habe, die er nun im Anschluss während der laufenden Bewährungsunterstellung

beibehalte.SeinerDarstellungnachwerden dieVeränderungen infolge derTherapie

als etwas Feststehendes, Nicht-Prozessuales, das einmal errungen nicht mehr

bearbeit- oder erweiterbar ist, inszeniert. Zudem scheint es nicht, als habe er für

sich weitere, darüberhinausgehende Zielsetzungen anvisiert. Der Bewährungs-

hilfewerden somit aus Sicht desAdressatenneben ihrerEingriffsmöglichkeit und

-tiefe insbesondere die Option und Notwendigkeit, überhaupt weitere Folgen zu

generieren, niedergehalten bzw. abgesprochen. Die aktuelle Bewährungshilfe

wird aus Adressatenperspektive lediglich als Aufrechterhalterin von Folgen, die

in einer vorangegangenen Hilfe – der Therapie – bereits hergestellt wurden,

konzeptualisiert.

Auch der Bewährungshelfer beschreibt, dass die aktuelle Situation seines

Adressaten zumZeitpunkt seiner Betreuungsübernahme ,auch schon so bestand‘

(Z. 55). Der einzige Unterschied sei, dass seine Vorhaben zu diesem Zeitpunkt
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noch ,sehr frisch‘ gewesen seien und man nach zwei Jahren der Betreuung nun

auch sagen könne, wie es gelaufen sei (Z. 55). Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit

würde P5 seineVorhaben lediglich stabilisieren, die ,Wende‘ sei bereits vor Beginn

der Betreuung geschehen:

„Ich würde sagen er (.) hat sein Vorhaben (.) eines ähm (..) drogenfreien Lebens äh (.) in der

Hinsicht stabilisiert dass er (,) auch (,) dieEffektedavonäh (..) sag ichmal erlebenundgenießen

kann (4) und eine (,) dadurch auch eher eine Abwägung stattfinden kann (,) ,was will ich (?)‘ (.)

,wenn ich langfristigDASwill dannmuss ich genau diesenWegweitergehen‘ (..) genau (.) ähm

also eher ne Stabilisierung seiner Vorhaben (,) würde ich es beschreiben (.) seiner Vorhaben die

er inTherapie oder vor derTherapie gefasst hat [I:Mhmmhm]Also dieWende scheintVORHER

äh (.) bei ihm passiert zu sein“ (Interview B9, Z. 79–81)148

Der Bewährungshelfer formuliert eine ähnliche Kausalität bezüglich des

(Zeit-)Punktes der eingetretenen Wende wie der Adressat. Zudem gibt er an,

P5 könne seine Suchtthematik ,offen und reflektiert‘ (Z. 17) angehen: „sodass er

auch die Unterschiede seines Lebens VOR der Therapie (,) und jetzt äh seinem

aktuellen Zustand gut beschreiben konnte“ (Z. 17). Er verweist darauf, dass der

Adressat seine Vorhaben vor Beginn ihrer Zusammenarbeit gefasst habe, und

deutet die Bewährungshilfe, als Teil des Lebens nach der Therapie, ebenfalls

eher als Ort der Festigung dieser Vorhaben und darüberhinausgehend als Zeit

des Genusses der durch die Vorhaben erzielten Effekte, respektive Folgen, aus.

Der Bewährungshilfe wird in dieser Logik ebenfalls vorwiegend die Aufgabe der

Instandhaltung von Folgen, die in anderen Hilfen bereits generiert worden sind,

zuteil.

Trotz dieser Zuschreibungen benennen sowohl der Adressat als auch der Be-

währungshelfer hilfreiche Elemente der Bewährungshilfe und ihrer Zusammen-

arbeit für P5. Für den Verlauf der Hilfe scheint für beide relevant, offen und au-

thentisch zu sein. So habe B9 die Schilderungen des Adressaten bezüglich des

,Effekts‘ der Therapie auf sein Leben ,in einem relativ hohen Maße authentisch

oder ehrlich‘ empfunden und ihm auch die Übernahme von Verantwortung für

sein Kind und dieMutter des Kindes ,abnehmen‘ können, da der Bewährungshel-

fer das Gefühl gehabt habe, ,dass da was dran ist für ihn selber‘ (Z. 7). Der Adres-

sat markiert indes Offenheit als eine Voraussetzung dafür, dass die Hilfe unter-

stützend sein könne. Er formuliert, dass ihm die Gespräche mit Herrn B9 guttun

würden, da Themen besprochen würden, die im Alltag untergehen würden, und

er durch ,Filterfragen‘ (Z. 99) bezüglich der Suchterkrankung oder seiner Fami-

lie zum Nachdenken angeregt werde. Zudem scheint er sich bewusst darüber zu

148 Die dieser Passage vorausgehende Frage intendierte einen Rückblick auf die Zeit der Zusam-

menarbeit mit P5 und was sich seitdem für den Adressaten entwickelt oder verändert habe.

Demnach bezieht der Bewährungshelfer das ,vorher‘ auf die Zeit vor der Bewährungsunterstel-

lung seines Adressaten.
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sein,wieso er unter der Aufsicht des Bewährungshelfers steht, und sieht die dies-

bezüglicheVerantwortlichkeit bei sich: „Bewährungshilfe haste ja nicht einfach so

bekommenduhast jawasGEMACHT“ (Z. 99).Dass er nundemBewährungshelfer

unterstellt sei, nehme er einfach so hin:

„JA (,) also es ist nicht fürmich ne Strafe sag ichmal (.) ich (,) ichwar (,) ich hab Scheiße gebaut

und ähm das ist vom Gericht so (,) angeordnet (,) das ist halt das System (.) und ähm ja (,) ich

ähm (.) fügemich dem sag ichmal und äh es/(.) es (,) stelltmir jetzt keinBein oder so (,) es kann

mir ja nur helfen (,) wennman offen ist (.) und ähm transparent sag ichmal“

(Interview P5, Z. 105)

An dieser Stelle zeigt sich seine Deutung der Bewährungshilfe als Chance, die

unter der Bedingung, offen und transparent zu sein, auch hilf- und folgenreich

sein könnte. Die mögliche Hilfestellung wird von P5 in Abhängigkeit zu dem ei-

genen Verhalten gesetzt – die Handlungs- und Entscheidungsmacht darüber, ob

die Bewährungshilfe Folgen generiert, verbleibt bei ihm. Dabei scheint es irrele-

vant, ob es sich bei der Bedingung derOffenheit um eine Anforderung seitens des

Bewährungshelfers oder um seinen eigenen Anspruch handelt, da es letztlich er,

der Adressat, ist, der dieser Bedingung mit seinem Handeln entsprechen müss-

te, damit die Hilfe ihm helfen könne. P5 formuliert hier eine abhängige Folge der

Bewährungshilfe.

Auch aus Sicht des Bewährungshelfers sei es für den Adressaten hilfreich ge-

wesen, ,dass da jemand ist und drauf schaut‘ (Z. 87). Oftmals würden sie seine

aktuelle Situation besprechen, B9 könne ihm dann seine Sichtweise näherbrin-

gen und ,vielleicht auch Druck rausnehmen‘ (Z. 83), den der Adressat empfinde,

außerdemOrientierung geben und Reflexionshilfe leisten. Gleichzeitig vermutet

der Bewährungshelfer auch eine gewisse Hilfestellung ausgehend von der sozia-

len Kontrolle, die er bzw. seine Position ausübe. P5 habe ihm gegenüber zu Be-

ginnderZusammenarbeit geäußert,zuwissen,dass es ,auchumsozialeKontrolle

geht bei ihm‘ (Z. 85) und das am Beispiel seines Alkoholkonsum in Abhängigkeit

seiner Partnerin verdeutlicht: „wenn die Lebensgefährtin nicht da wäre würde er

anders konsumieren (,) Alkohol zumBeispiel (.) unddass dasmitmirwahrschein-

lich ähnlich ist (,) könnte ichmir vorstellen“ (Z. 85).Der Bewährungshelfer formu-

liert in der gelingenden, imSinne von aufVerhaltensweisen einwirkenden,Bezie-

hungsarbeit eine intendierte Folge der Hilfe.

Herr B9 habe den Eindruck, dass die Beziehung zu seiner Partnerin und dem

gemeinsamen Kind ,schon was zu sein‘ (Z. 21) scheint, für das der Adressat bereit

sei,Anstrengungzu investieren,und ,die er auch sonbisschenals sozialeKontrol-

le akzeptiert‘ (Z. 21). Ausgehend von P5s Erzählungen schreibt der Bewährungs-

helfer der Partnerin eine gewisse Wirk- und Einflussmächtigkeit auf den Adres-

saten in Form vonKontrollfunktion zu und beschreibt sie als ,eine große Ressour-
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ce‘ (Z. 21) für ihn149. Bewusst mit in die Bewährungshilfearbeit integriert habe er

die Partnerin bisher jedoch noch nicht (Z. 67), bei Hausbesuchen sei sie ab und

zu anwesend und habe bereits einmal mit ihm gemeinsam auf den Adressaten in

einer für ihn schwierigen Situation ,einwirken‘ (Z. 69) können. Zudem würde er

sich an sie wenden, wenn P5 beispielsweise aufgrund einer Krise nicht mehr für

ihn erreichbar sei, dies sei bislang jedoch nicht notwendig gewesen.

Die Kontrollfunktion seiner eigenen Rolle verdeutlicht sich in den Erzählun-

genbezüglich des ,Aufnahmekriteriums‘ (Z. 5), das seitens derAdressat*innen er-

füllt sein müsse, um innerhalb der spezifischen risikoorientierten Bewährungs-

hilfe betreut zuwerden.Mithilfe eines ,Screening Instruments‘ sei derAdressat zu

Beginn der Zusammenarbeit bezüglich der Betreuungsintensität beurteilt wor-

den, bei P5 sei ,ein relativ hoher Score‘ herausgekommen, sodass er in die höchs-

te Risikogruppe eingestuft wurde (Z. 9). Als ,Konsequenz‘ dieser Beurteilung be-

schreibt B9 unter anderem den wöchentlichen Kontakt, häufigere Hausbesuche

und Berichterstattung sowie strukturierteres Arbeiten, beispielsweise hinsicht-

lich der Deliktbearbeitung oder der Rückfallprävention (Z. 9). Es zeigen sich in-

tendierte Folgen der risikoorientierten Beurteilung für die Zusammenarbeit zwi-

schen Bewährungshelfer und Adressat. Im Zeitverlauf der Hilfe konnte die Ein-

schätzung des Adressaten jedoch sublimiert werden:

„Ja durch diese äh insgesamt positive Entwicklung (,) es ist so dass wir (,) die Leute regelmä-

ßig in unserer Fallkonferenz vorstellen und dann auch ne neue Einstufung passiert (.) die jetzt

unabhängig von diesemPrognoseinstrument läuft sondern aufgrund der dargestellten Verläufe

(..) sodass der Herr [Name P5]mittlerweile (,) aufgrund der bestehenden Beschäftigungssitua-

tion und äh familiären Situation äh (..) ich glaube sogar zwei Risikogruppen (,) runtergestuft

werden konnte“ (Interview B9, Z. 27)

AlsBeispiel für die positiveEntwicklungbenennt derBewährungshelfer unter an-

derem zwei krisenhafte Situationen, in denen der Adressat beide Male nicht ne-

gativ reagiert habe und es weder zu einem Kontaktabbruch noch zu einem Rück-

fall gekommen sei (Z. 53). Die Herunterstufung der Risikoeinschätzung, die sich

beispielsweise in der Verringerung der Kontaktdichte zu einmal monatlich äu-

ßert, führt B9 auf die Arbeitsstelle und die familiäre Einbindung des Adressaten

zurück.Wie bereits beschrieben, geht die Fachkraft davon aus, dass der Adressat

,dieWende‘ bereits vor Beginn ihrer Zusammenarbeit geleistet habe.Bezogen auf

denProzessderArbeitssuche expliziert er überdies,dass er dort ,eher alsBegleiter

als als Antreiber‘ (Z. 11) tätig gewesen sei, da der Adressat durchaus selbstständig

agierthabe. IndieserZuschreibung formuliertderBewährungshelfer eine vonder

149 An dieser Stelle wäre es besonders interessant gewesen, im Alteri-Interview die Sichtweise der

Partnerin auf die Bewährungszeit ihres Partners P5 sowie ihre Intentionen undDeutungen be-

züglich ihrer eigenen Rolle darin zu erheben.
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Hilfe intendierteEntwicklung,die zwar imZeitrahmenderUnterstellungundder

laufenden Zusammenarbeit generiert wurde, dieser jedoch nicht zugeschrieben

wird. Die verbesserte Risikoeinschätzung führt der Bewährungshelfer einerseits

auf die soziale Einbindung des Adressaten, respektive zentrale Teile seines So-

zialenNetzwerks, sowie andererseits auf dieHandlungsfähigkeit undSelbstwirk-

samkeit von P5 zurück. So wurde sie zwar während der laufendenHilfe generiert

und impliziert sogleich Konsequenzen für den weiteren Hilfeverlauf – ihre Kon-

stitution wird von der Fachkraft jedoch nicht in einen Kausalzusammenhangmit

der Hilfe gebracht.

Trotz dieser insgesamt positivenEntwicklung formuliert der Bewährungshel-

fer gewisse Hindernisse und mögliche Gefährdungs- oder Triggerpunkte bezüg-

lich der Stabilität des Adressaten, die er nicht gänzlich einzuschätzen wisse: „ich

frage mich ob nicht (.) ob nicht irgendwann trotzdem dieses (,) dieser Reiz (.) der

alten Geschichte ihn nochmal äh (.) wie soll ich sagen (?) (,) packen könnte sag ich

mal (.) weil es doch sehr (,) seh/ein sehr großer (,) sehr große Diskrepanz zwi-

schen den beiden Welten ist so n bisschen“ (Z. 49). Die ,frühere Geschichte‘ habe

einen großen Reiz für P5 ausgemacht, während er jetzt überwiegend ,ne große

Anstrengung bloß weg zu bleiben‘ (Z. 51) bei ihm empfinde. Er sei sich nicht si-

cher, ob der Adressat rückfallgefährdet sei, wenn er aktuell eine Krise in Form

vonBeziehungsproblemenoderArbeitslosigkeit erlebenwürdeoder sich inSitua-

tionen wiederfinde, die spezifisch für seinen früheren Konsum seien und die B9

als ,seine Gefährdung‘ (Z. 51) umschreibt. Der Bewährungshelfer resümiert: „das

kann ich noch nicht so ganz einschätzen weil wir das noch nicht hatten“ (Z. 53).

Unter anderem das Soziale Netzwerk, respektive die Partnerschaft, des Adres-

saten wird hier als möglicher Auslöser für einen Rückfall des Konsums, der wie-

derum als in Zusammenhang stehend mit der Delinquenz angesehen wird, und

somit als potenzieller Risikofaktor für P5 inszeniert. Die erschwerte Einschät-

zung voneventuellenEreignissenundderenFolgenmarkiert derBewährungshel-

fer aufgrund fehlender Erfahrungswerte mit dem Adressaten. In seiner Unweg-

samkeit und Unsicherheit bezüglich der Standhaftigkeit des Adressaten, auch in

bestimmten,krisenhaftenSituationenweiterhinabstinent zu sein, formuliertder

Bewährungshelfer eine potenzielle, antizipierte Folge der Bewährungshilfe, über

deren Eintritt er jedoch noch unsicher sei. Während der Bewährungshelfer den

Desistanceprozess als Anstrengung für den Adressaten begreift, beschreibt der

Adressat selbst sich inwirkmächtige Kontrollmechanismen eingebunden, die ihn

dabei unterstützen würden, seinenWeg beizubehalten:

„äh ja dann denke ich schon (.) dass das helfen kann (,) ja auf jeden Fall (,) ja auf jeden Fall

weil in der Bewährungszeit hab ich ja auch ähm (..) regelmäßige Urinkontrollen zum Beispiel

abzugeben alle vier Monate (..) ähm (.) ja (.) das hilft dann schon einem ähm irgendwie (.) ja

dassman auf demWeg bleibt weil man ähm (.) ja (,) eventuell nochmit Konsequenzen rechnen

muss ja (?) (.) oder die (,) die man nicht haben möchte (.) weil ich möchte ja nicht mehr in die
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JVA (.) und es passt ja auch gar nicht jetzt mehr sag ich mal (,) ich bin ja nicht mehr allein“

(Interview P5, Z. 139)

Der Adressat antizipiert hier verschiedene Szenarien ausgehend von der

Urinkontrolle im Rahmen der Bewährungshilfe, die im Zusammenhang mit

seiner eingegangenen familiären Verpflichtung in unerwünschten und unpas-

senden Konsequenzen einerseits, oder dem weiteren Verfolgen seines Weges

andererseits resultieren könnten. Den dadurch entstehenden Druck deutet er

für sich als hilfreich. Mit der Beschreibung ,auf demWeg‘ zu bleiben, formuliert

P5 somit eine intendierte Folge des Zusammenwirkens der Kontrollinstanz der

Bewährungshilfe und seiner familiären Eingebundenheit, aufgrund derer eine

erneute Inhaftierung unerwünscht sei. Aus der Perspektive des Adressaten wird

an dieser Stelle die Wirkmächtigkeit des Konnexes von Sozialem Netzwerk und

Bewährungshilfe deutlich.

Im Fall P5 zeigt sich entlang beider Perspektiven, dass die risikoorientierte

Arbeitsweise der Bewährungshilfe – bewusst expliziert oder beispielhaft deskri-

biert – Einfluss auf die Gestaltung der Bewährungszeit und die Zusammenarbeit

zwischen Fachkraft und Adressat, inklusive der Auswahl der Betreuungsperson,

sowie der Herstellung und Generierung von Folgen der Hilfe nimmt. In Kapitel

6 findet sich unter kontrastiver Hinzunahme der weiteren Fälle eine Diskussion

dieses Befundes.

5.3.3 Fall P6

Dem Fall P6 gehören der Bewährungshilfeadressat P6 sowie seine Bewährungs-

helferin Frau B5 an, die im Rahmen einer risikoorientierten Bewährungshilfe

seit rund sechs Jahren für ihn zuständig ist. P6 ist zum Zeitpunkt des Interviews

35 Jahre alt, nach eigenen Angaben ist er insgesamt seit etwa fünfzehn Jahren bei

der Bewährungshilfe (Z. 67), zudem war er zwei Mal inhaftiert. Die aktuelle Be-

währungszeit, die aufgrund einer weiteren Verurteilung während der laufenden

Unterstellung um drei Jahre verlängert wurde, endet in etwa sechs Monaten.

Bei der Aufforderung, die ego-zentrierte Netzwerkkarte entlang der drei kon-

zentrischen Kreise auszufüllen, erwähnt P6, dass dies bei ihm ,ziemlich einfach‘

(Z. 3) sei, da er damals ,den größten Teil meiner Kontakte abgebrochen‘ (Z. 5) ha-

be150.

150 P6 ordnet den Zeitpunkt ,damals‘ an dieser Stelle des Interviews nicht weiter ein. Aus dem Ge-

samtkontext beider Interviews lässt sich jedoch schließen, dass er sich hier auf den Zeitraum

nach seiner letzten Inhaftierung und vor Beginn der aktuellen Bewährungszeit bezieht.
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Abbildung 7: Darstellung des Sozialen Netzwerks von P6 aus ego-zentrierter Perspektive

Seine Karte enthält vier Eintragungen, die Alteri stammen aus den Bereichen Fa-

milie, Arbeit und Bewährungshilfe, freundschaft- oder partnerschaftliche Bezie-

hungen werden nicht genannt. Drei der vier Alteri sind im ersten Kreis mit den

aktuell sehrwichtigenPersonenundKontaktenpositioniert:Oma,Mamaundsei-

ne Bewährungshelferin Frau B5. Auffällig ist, dass diese drei Personen in Form ei-

nes gleichschenkligen Dreiecks um Ego angeordnet sind. Die Spitze bildet Oma,

die Schenkel werden von der Bewährungshelferin links und seiner Mutter rechts

skizziert – P6 selbst, Ego, befindet sich in der unteren Mitte des Dreiecks. Sali-

ent scheint, dass alle drei Bezugspersonen weiblich gelesen sind und aufgrund

ihrer beruflichenFunktion oder familiärenPosition eine ,erzieherische‘ oder hier-

archischeRolle gegenüberEgoeinnehmenkönnen.Die symmetrischeAnordnung

dieser Alteri-Triade vermittelt zudemdenEindruck einer (unter-)stützendenund

schützenden Funktion für den Adressaten. Im Interview werden insbesondere

seine Oma und seine Bewährungshelferin Frau B5, die er überwiegend beim Vor-

namennennt, relevant gemacht.DenKontakt zu seinerMutter beschreibt P6 hin-

gegen als ,kompliziert‘ (Z. 37), distanziert und ,oberflächlich‘ (Z. 21). Obwohl sie

an den aktuellen Fragen seines Lebens interessiert sei und ihn beispielweise wäh-

rend seiner Inhaftierung besucht habe (Z. 99), sei in der Beziehung zu ihr viel ka-

putt gegangen. Er habe eine schwierige Kindheit gehabt, seine Mutter sei allein-

erziehend und alkoholabhängig gewesen, daher habe er viel Zeit bei seiner Oma

verbracht und sei mit ihr aufgewachsen (Z. 35). Für ihn sei seine Oma wie seine

Mama, daher sei die Verbindung zu ihr viel stärker als zu seiner Mutter (Z. 35).

Er resümiert: „diese Beziehung wird vermutlich immer so bleiben (,) also da wird

nicht mehr arg viel passieren“ (Z. 119). Auch die Bewährungshelferin beschreibt

die Beziehung des Adressaten zu seiner Mutter als wenig tragfähig (Z. 29).
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In den zweiten Kreis mit den aktuell wichtigen Personen positioniert der

Adressat die Sammelbezeichnung ,Arbeitskollegen‘. Da die Kolleg*innen als

Gruppe und nicht individuell benannt werden, scheint für Ego niemand her-

auszustechen, der eine besondere Wichtigkeit für eine Einzeleintragung auf

der Netzwerkkarte einnehmen würde. Auch im Interview erwähnt er, dass man

sich zwar gut verstehe, dort jedoch nicht mehr sei (Z. 17). So habe er ihnen

beispielsweise nicht von seiner Bewährungsunterstellung erzählt: „ja gut die

Arbeitskollegen wissen jetzt nicht (.) alles von meinem Leben (,) sondern nur die

(.) so oberflächlich halt (..) aber es ist okay (.) es ist (,) in Ordnung“ (Z. 93). Den

äußeren Kreis mit den aktuell weniger wichtigen Beziehungen lässt P6 leer, was

er erneut mit dem von ihm ausgehenden Abbruch von Kontakten erklärt und

dass es niemanden gebe, der es ,da rein schaffen könnte‘ (Z. 21). Im gesamten

Interview inszeniert sich der Adressat als aktiv und bewusst in der Auswahl und

Entscheidung, wen er zu seinem Sozialen Netzwerk zählt und als Bezugsperson

ansieht und zu wem er die Beziehung abbricht. Auffällig ist, dass auch die Be-

währungshelferin im Interview dieselben Alteri relevant setzt, die P6 auf seiner

Netzwerkkarte positioniert hat.

EineBesonderheit des Falles liegt darin,dassnebendemInterviewmit derBe-

währungshelferin, die P6 seinem Sozialen Netzwerk zugehörig beschreibt, kein

(weiteres)Alteri-Interviewgeführtwurde.DerRelevanzsetzungundBedeutungs-

zuschreibungen des Adressaten im Interview folgend wurde seine Oma als inter-

essierende Person thematisiert. P6 gab jedoch an, dass ein Telefonat oder Video-

anrufmit ihr aufgrund ihreshohenAltersundderdamit einhergehendenSchwer-

hörigkeit schwierig und anstrengend sei, da sie nur die Hälfte verstehe. Seinem

dahingehenden Wunsch, sie nicht zu kontaktieren, wurde entsprochen und aus

diesem Grund auf das Alteri-Interview im Fall P6 verzichtet151.

Nachdem der Adressat ein ,privates Unglück‘ erlebt habe, in dem das Leben

mit Frau und Kind und die Selbstständigkeit ,in die Brüche gegangen‘ sei und er

erneut ,in der Luft‘ gestanden habe (Z. 105), beschreibt er die letzten beiden Jahre

als ,Neuanfang‘, in dem jetzt alles super laufe: „wie am Schnürchen (,) ich hab n

Job gefunden (.) ich bleib dran (,) ich hab jetzt ne Wohnung (..) meinen Führer-

scheinmache ich jetzt wieder und (,) ja (.)“ (Z. 105). Auch die Bewährungshelferin

resümiert, dass P6 nach anfänglichem ,schön wenig Bock auf die Bewährungs-

hilfe‘ (Z. 3) mittlerweile immer erreichbar sei, sich bei Fragen bei ihr melde und

,sehr zugänglich‘ sei. Sie könne ihn auch ,komische Sachen‘ (Z. 13) fragen, zum

Beispiel bezüglich Beziehungsthemen. Rückblickend benennt B5 einigeThemen,

andenen sie inder vergangenenBewährungszeit erfolgreich gemeinsamgearbei-

tet haben, und die sie als ,Punkte, die wichtig für seine kriminelle Vergangenheit

151 Die Möglichkeit, die Mutter als Interviewpartnerin anzufragen, wurde mit dem Adressaten

nicht thematisiert, da es der Interviewerinwährend der Interviewsituation und auch in der an-

schließenden Reflexion aus forschungsethischen Gründen nicht angemessen erschien.
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oder seine kriminogenen Einstellungen auch sind‘ (Z. 57) zusammenfasst. Bei-

spielhaft für diese erzielten, intendierten Folgen nennt sie die Einstellungen und

Kompetenzen, die im Zusammenhang mit dem begangenen Delikt stehen (Z. 3),

wie die Impulskontrolle, die Regulierung von Frust, auf sich selbst und seine Ge-

fühle zu achten, Partnerschaft und das Verständnis von Beziehungen, die Suche

nach einer Arbeitsstelle und einer Wohnung sowie die Bearbeitung seiner Schul-

den- und Suchtthematik (Z. 11; 13; 57). Zielsetzung ihrer Arbeit sei es dabei immer

gewesen: „wir schaffen Voraussetzungen dass es besser werden kann“ (Z. 11). Der

Adressat hebt insbesondere die Sanierung seiner Schulden als Punkt, für den er

Frau B5 ,für immer dankbar‘ (Z. 107) sei, hervor und formuliert damit eine inten-

dierte Folge, die im Rahmen der Hilfe in Zusammenarbeit generiert worden sei:

„einen großen Schuldenberg (.) der sich angehäuft hat die letzten fünfzehn Jah-

re (..) und DEN haben wir zusammen gestemmt […] und wahrscheinlich ohne sie

hätte ich es nicht so schnell geschafft schuldenfrei zu sein“ (Z. 107). Zudem könne

er mit der Bewährungshelferin immer über alles sprechen, sie sei sein ,Anlauf-

punkt‘ zum Reden (Z. 79), beispielsweise auch bei einem Rückfall.

Aus der Beschreibung beider Beteiligter des professionellen Handelns der

Fachkraft Frau B5 und der (Mit-)Arbeit des Adressaten P6 im Rahmen der Be-

währungshilfe gehen die Weiterentwicklung der Beziehung zueinander, der

Aufbau von Vertrauen und das gegenseitige auf- und miteinander Einstimmen

als wesentliche Faktoren ihrer mehrjährigen Zusammenarbeit hervor. In diesem

Zusammenhang stehen auch die identifizierten, zentralenThemen des Falles:

• Augenhöhe

• Selbstbestimmtheit

• Unterstützung

Wie in der nachfolgenden Darstellung deutlich werden wird, sind die fall-inter-

nen zentralenThemen insbesondere in ihrer Bedeutung bezüglich der Folgenge-

nerierung eng miteinander verknüpft und ihre Trennung vor allem eine analyti-

sche.

Sowohl der Adressat als auch die Bewährungshelferin beschreiben, dass sich

dieZusammenarbeitunddieBeziehungzwischen ihnenverändertundverbessert

habe. In jüngeren Jahren habe P6 immer gedacht, die Bewährungshilfe wolle ihm

Böses, ihn vor Gericht schlecht machen und ,ins Gefängnis stecken‘ (Z. 67), wes-

halb er sich den ehemaligenBewährungshelfer*innen gegenüber eher distanziert

verhalten habe.So habe er sich auchwährend seiner Inhaftierung vor einigen Jah-

ren gegen eine vorzeitige Haftentlassung entschieden, da sein Ziel gewesen sei:

„Endstrafe machen und dann ohne Bewährung raus“ (Z. 133). Auch in den ersten

zwei Jahren der Zusammenarbeit mit Frau B5 sei das Verhältnis noch distanziert

gewesen, bis er gemerkt habe, dass sie ihmnichts Böses, sondern ihmhelfenwol-

le, und es ,einfach gepasst‘ habe: „sie hat mich verstanden sie hat auch mein Le-

ben verstanden oder meinenWerdegang“ (Z. 69). Sein zunächst zurückhaltendes
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Verhalten schreibt der Adressat seiner Kindheit zu, er sei ,in sehr schlechtenKrei-

sen aufgewachsen‘ (Z. 77) und habe viel Schlechtes erlebt, weshalb er von anderen

Menschen immer Negatives erwartet habe und sich zunächst distanzieren wür-

de. Die Bewährungshelferin habe ihm dann jedoch ihre guten Absichten zeigen

können: „und die Frau [Name B5] hat mir ja dann gezeigt (.) ähm ja (.) sie möchte

nichts böses siemöchtemir helfen (,) siemöchtemich unterstützen“ (Z. 77).Mitt-

lerweile sei das Verhältnis zu ihr ,top‘ (Z. 75), P6 könne sich ihr gegenüber öffnen

und fühle sich gut dabei (Z. 85). In den letzten Jahren sei ihmdie Bewährungshel-

ferin ,schon ans Herz gewachsen‘ (Z. 13). Die Weiterentwicklung der Beziehung

zwischen Fachkraft und Adressat und die Möglichkeit für P6, sich nicht mehr di-

stanziert, sondern offen verhalten und zeigen zu können, wird von P6 infolge ih-

res Beweises der guten Absichten markiert. Die Bewährungshelferin formuliert

eine ähnliche Erfahrung, betont jedoch, nicht genau zu wissen, was die Verände-

rung seiner ,schön wenig Bock‘-Einstellung zur Bewährungshilfe herbeigeführt

habe:

„und irgendwannmal aus welchen Gründen auch immer weiß ich (,) kann ich gar nicht so ge-

nau eruieren (.) wurde das dann besser und dann hat er verstanden dass die Bewährungshilfe

keine Einbahnstraße ist dass er auchmit seinen Anliegen (.) zumir kommen kann und ich ihm

dadannauchbehilflich sein kann (,) dassnicht nur ICHschimpfeundähmoralischauf ihn ein-

rede (lacht) sondern (.) dass wir da gemeinsam gestalten können (.) also dass es einen Rahmen

gibt in demman gemeinsam gestalten kann“ (Interview B5, Z. 3)

Die Bewährungshelferin beschreibt hier die Einsicht ihres Adressaten und die

Besserung seiner Haltung ihr gegenüber zunächst mit ungewisser Ursächlich-

keit. Fortschreitend erwähnt sie jedoch, dass P6 sich ihr gegenüber überrascht

gezeigt habe, dass sie ihn während seiner stationären Therapie besucht und den

weiten Weg dorthin auf sich genommen habe. Dies habe für ihn das Thema Be-

währungshilfe ,ein bisschen verändert‘ (Z. 3). Unter Einbezug der Retrospektive

und Zuschreibung des Adressaten kann seine veränderte Sichtweise auf die und

daran geknüpfte Handlungsweise innerhalb der Bewährungshilfe als intendierte

Folge der Beziehungsarbeit, für die die Fachkraft Frau B5 mit-ursächlich ist, ge-

fasst werden. Auch in Bezug auf seine sozialen Beziehungen allgemein resümiert

der Adressat für sich:

„ich glaub ich bin (…) einfach (,) offener und ehrlicher geworden (.) die letzten Jahre (.) hab zu

mir selber gefunden (.) weißwer ich bin (,) weißwo ich hinmöchte (.) ich glaub das ist ein aus-

schlaggebender Punkt fürmeine ganzenBeziehungen jetzt (.) und ichweißwas ichmöchte und

was ich nicht möchte“ (Interview P6, Z. 115)

Der Adressat beschreibt diesen Entwicklungsprozess im Zeitverlauf der Bewäh-

rungshilfe, stellt jedoch keinen direkten Zusammenhang zu der Arbeit mit Frau

B5 bzw. demLernprozess in der Beziehung zu ihr her.Durch seine Betonung,mit
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derBewährungshelferin ,über alles‘ (Z. 13) sprechenzukönnenund ihrer besonde-

ren Positionierung in seinem aktuellen Sozialen Netzwerk, die sich auch anhand

der Netzwerkkarte erschließen lässt, scheint jedoch eine gewisse dahingehende

Einflussnahme sichtbar152.

ImInterviewverdeutlicht sichanmehrerenStellen,dassdieBeziehungsarbeit

einen essenziellen Bestandteil des fachlichen Handelns der Bewährungshelferin

ausmacht und ihre Arbeit nachMöglichkeit an den Einstellungen undWünschen

desAdressatenorientiert scheint.DieZusammenarbeit undGesprächemit P6be-

zeichnet die Bewährungshelferin als ,auf Augenhöhe‘ und ,nicht wirklich hierar-

chisch‘ (Z. 17; 19). Zudem schreibt sie Erfolge oder das Erreichen von Zielsetzun-

gen der gemeinsamen Arbeit daran zu und benennt auch persönliche Lernfelder,

die sie im Rahmen der Zusammenarbeit für sich erweitern konnte. Als Beispiel

gibt sie dieNotwendigkeit vonDurchhaltevermögen und Frustrationstoleranz im

Kontext der Schuldensanierung ihres Adressaten an und betont: „also da (,) konn-

ten wir auch beide üben (.)“ (Z. 57). Sie formuliert hier eine im Sinne der Hilfe

nicht-intendierte, vermutlich jedoch neutral gewertete, Folge, die sich im Rah-

men der Zusammenarbeit für sie persönlich ergeben hat.

Zudem gebe es innerhalb der Betreuung von P6 ein gewisses Muster, wie die

Thematisierung und Bearbeitung von Problem- und Fragestellungen erfolge:

„Hmm (.) ich glaub wir unterhalten uns tatsächlich auf Augenhöhe (..) ähm (..) weil er auch

WEIß ich erzähle ihm immer ein halbes Jahr irgendwas (,) bis ER tatsächlich die Entscheidung

trifft das auch zu tun (.) weiß nicht wie man das nennen kann (,) aber das ist so (,) also ich

schlage ihmDinge vor ich bestimme nicht (,) das würde er nicht annehmen (,) so hab ich das (,)

auch bei ihm gelernt (.) äh so dieses Streben nach Autonomie ist bei ihm ganz wichtig (.) das

kann ich in einem gewissen Rahmen bedienen (.) ähm (.) und von daher würde ich tatsächlich

sagen ist es (.) Augenhöhe aber erweiß durchauswer ich bin (.) also (,) dass dieserWeg (..) Frau

[Name B5] (.) Bewährungshilfe (.) GERICHT (.) also wer bestimmt (,) ist ja immer noch die (,)

so (.) flapsig ausgedrückt (lacht)“ (Interview B5, Z. 17)

Die Bewährungshelferin beschreibt hier einerseits ihr eigenes Verständnis ih-

rer fachlichen Rolle und ihrer professionsbedingten Handlungsmöglichkeiten.

Andererseits formuliert sie eine Annahme, wie der Adressat ihre Person und

Funktion, auch in der Anbindung an das Gericht und der Tragweite ihrer Ent-

scheidungen für ihn, einschätze. Indem sie dem Adressaten Lösungs- oder

Gestaltungswege für eine Problemstellung vorschlage und ihm Zeit und Raum

für diesbezügliche eigene Gedanken und die letztliche Entscheidung einräume

und diese nicht einfach bestimme, löse sie seinen Wunsch nach Autonomie und

Selbstbestimmtheit ein und inszeniert dies als Prozess auf Augenhöhe. In ihrer

152 An dieser Stelle wird auch der Zusammenhang mit dem zentralen Thema der Unterstützung

erkennbar.
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Erzählung scheint die Handlungs- und Entscheidungsmacht bei dem Adressa-

ten belassen, infolge werde seinem Streben nach Autonomie entsprochen und

er durch die Bewährungshilfe zu selbstbestimmtem Handeln befähigt. Dieses

Muster scheint jedoch durch zwei Einschränkungen unterbrochen – zum ei-

nen stellt die Bewährungshelferin heraus, ihr Adressat wisse um diese Abfolge

von Ereignissen bis zur letztlichen Entscheidung. Zum anderen räumt sie ein,

sein Autonomiebestreben lediglich in einem gewissen Rahmen, den sie anhand

ihrer gerichtlichen Zugehörigkeit umreißt, bedienen zu können. Sowohl der

Adressat als auch seine Selbstbestimmtheit werden hier passiv konstruiert, die

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit wird ihm in einem bestimmten (zeit-

lichen) Rahmen zugeschrieben, die letztliche Entscheidung, zu der er innerhalb

dieser Maßgabe kommen solle, ist von der Bewährungshelferin jedoch bereits

vorgegeben. Als nicht-intendierte Folge des Ansatzes, die Bewährungshilfearbeit

auf Augenhöhe zu gestalten und dem Wunsch des Adressaten nach Selbstbe-

stimmtheit zu entsprechen, wird somit eine Pseudoautonomie in der Beziehung

zwischen Bewährungshelferin und Adressat hergestellt und vermittelt.

Bezogen auf die um drei Jahre verlängerte Bewährungszeit aufgrund einer

weiteren Verurteilung im Laufe der ersten Unterstellung, thematisiert auch P6

seine Selbstbestimmtheit bzw.die Kraft des eigenenWillens.Damals sei er ,rück-

fällig geworden‘ in sein ,altes Muster‘ (Z. 109). Dies zu durchbrechen, schreibt er

sich selbst und seinemWunsch nach einem friedvollen Leben zu: „Schönes ruhi-

ges Leben (,) keinen Stress mehr kein Ärger mehr (,) keine Polizei kein Gericht (.)

daswareinfachnur (.) der eigeneWille“ (Z. 111).Zudembetont er,dieBewährungs-

hilfe inzwischen zwar als Hilfe wahrzunehmen, stellt diese jedoch in Abhängig-

keit zu der Intention ihrer Adressat*innen:

„ähm (.) ich bin froh (,) also die (,) Bewährungshilfe hat mir sehr geholfen (.) in meinem Leben

den richtigen Weg (.) ja einzuschlagen nicht (,) aber (,) mich einfach zu unterstützen (.) auf

meinemWeg [I:Mhm] abermanmuss es wollen (,) wennman nicht will (..) beißt sich auch die

Bewährungshilfe die Zähne aus ne (?)“ (Interview P6, Z. 71–73)

DieAussage desAdressatenP6 impliziert eine gewisseMachtlosigkeit derBewäh-

rungshilfe bzw. ihrer Intention, gegenüber demWillen der Adressat*innen allge-

mein und seinem im speziellen. Mit dem bildlichen Beispiel des richtigen We-

ges verdeutlicht er seine Sicht, diesen selbstbestimmt und aktiv eingeschlagen zu

haben, und nun während dieses Prozesses von der Bewährungshelferin beglei-

tet und unterstützt zu werden.Die Entscheidungsmacht, die Veränderung anzu-

stoßen und Unterstützung anzunehmen, verbleibt bei ihm. P6 schreibt der Hilfe

zwar durchaus zu, hilfreich zu sein und intendierte Folgen generieren zu kön-

nen, sieht denWillen und die eigene Intention der Adressat*innen hierzu jedoch

als unerlässlich an. Die Konstitution von intendierten Folgen der Bewährungs-

hilfe steht für P6 daher in Abhängigkeit zu sich selbst, dem Adressaten. Die Aus-
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handlung von Handlungsmacht und (Selbst-)Wirksamkeit scheint für beide Be-

teiligte im Fall P6 essenziell imHilfeprozess, die diesbezüglichenDeutungen und

Zuschreibungen verbleiben jeweils bei der Person selbst.

Sowohl P6 als auch seine Bewährungshelferin thematisieren die sozialen Be-

ziehungen des Adressaten oftmals im Kontext ihrer sozialen Unterstützung, die

sie für ihn bedeuten oder einnehmen könnten. ImRückblick auf sein früheres So-

zialesNetzwerk gibt der Adressat an, frühermehrKontakte gehabt zu haben,und

erzählt, seine Netzwerkkarte wäre damals voll gewesen: „von (,) Freunden (.) Be-

kannten (.) damalige (,) inAnführungszeichenFamilienmitglieder“ (Z.51).Obwohl

er seinen heutigen Kreis als klein bezeichnet, gefalle ihm sein aktuelles Soziales

Netzwerk im Vergleich besser als früher. Heute würden ihn nur noch Menschen

umgeben, die wirklich zu ihm stehen würden, auch wenn er selbst Nichts habe

(Z. 55). Früher habe er ein ,besseres Leben‘ (Z. 57) geführt, in dem er oftmalsMen-

schen eingeladen und ihnen geholfen habe,was jedoch oft ausgenutzt worden sei

(Z. 61). Als er dann Nichts mehr hatte, „waren dann auf einmal keine mehr da au-

ßer die Familie“ (Z. 57). Da habe er einen ,Cut‘ zu diesen Beziehungen gesetzt und

gedacht ,brauch ich nicht mehr‘ (Z. 63). Auch heute sei er noch hilfsbereit, ,aber

nicht mehr zu Jedem‘ (Z. 65). Der Adressat inszeniert sich hier auch in Bezug auf

seine sozialen Beziehungen als handlungsmächtig und die Entwicklungen steu-

ernd.

In dem Interview mit der Bewährungshelferin werden im Zusammenhang

mit den sozialen Beziehungen ihres Adressaten auch die wechselnden Paarbezie-

hungen von P6 thematisiert. Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit habe ermit seiner

Partnerin und deren Tochter zusammengelebt, in diesem Zusammenhang sei es

jedoch zu dem neuen Delikt während der laufenden Unterstellung gekommen.

So formuliert Frau B5, dass seine Partnerschaften ,natürlich dann auch Thema

in unseren Gesprächen‘ (Z. 5) gewesen seien undman gemeinsam geschaut habe:

„wie läufts da gerade (?) gibts da irgendwelche Tendenzen (?) (.) dass irgendwas

wieder kippen könnte“ (Z. 5). Gleichwohl etwaige Partnerschaften hier aufgrund

des vergangenen strafrechtlich relevantenEreignisses als potenziell bewährungs-

beeinflussend angesehen bzw. zu einem relevanten und interessierendenThema

im Rahmen der Bewährungshilfearbeit gemacht werden, werden sie von der

Fachkraft nicht als Risikofaktor klassifiziert oder in diesemKontext beschrieben.

Ohnehin findet die Risikoorientierung in beiden Interviews des Falles keine

Erwähnung und scheint für die Beschreibung ihrer Zusammenarbeit nicht von

Relevanz.

Dennoch scheint die Bewährungshelferin eine neue Partnerschaft auch im

Hinblick auf das anstehende Ende der Bewährungszeit als potenziell krisen-

haften Moment für P6 zu betrachten und anhand der vergangenen Ereignisse

zu klassifizieren, welche Art von Partnerin bzw. Partnerschaft schwierig sein

oder werden könnte. Zudem scheint sie nicht zu wissen, an wen P6 sich in einer

solchen Situation wenden könne:
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„Also ich glaub (..) schwierig wirds wahrscheinlich wenn (,) wieder ne Partnerin (.) kommt (.)

nach (,) also jetzt wenn die Bewährungszeit endet (,) im [C-Monat] (.) und (.) ne Partnerinwird

wie in der Vergangenheit halt auch (,) wos dann halt vielleicht mal Reibungspunkte gibt ich

glaub da hat er kein Ventil ich glaub nach wie vor nicht (,) dass er da irgendwo weiß (,) wo er

dann hin kannwenns schwierigwird (..) und ansonsten bleibt dieOma bei nemWohnungsver-

lust und die Mutter ist immernoch nicht äh (,) akquirierbar für irgendwas Tragfähiges (.) also

ich glaube keine (.) eröffnet jetzt neue Arbeitsfelder bis [C-Monat] (lacht)“ (InterviewB5, Z. 29)

In demUnwissen darum,wer P6 bei Problemen in einer Partnerschaft unterstüt-

zen könne bzw. der Vermutung, dass Bezugspersonen seines aktuellen Sozialen

Netzwerkes dies nicht könnten, und der Bedeutungszuweisung ihrer eigenen ak-

tuellenRolle für denAdressaten formuliert B5 eine nicht-intendierte, antizipierte

Folge des Ablaufs der Bewährungszeit.Die Bedeutung ihrer Rolle wird imVerlauf

des Interviews mehrfach indirekt verdeutlicht, beispielsweise in der Auseinan-

dersetzungmit der Frage,mitwemP6überProblemeoderDinge,die ihnbeschäf-

tigen, spreche. Auch wenn seine Oma für ihn schon in der Kindheit ein ,Anker-

punkt‘ gewesen sei und auch heute sein ,Rückzugsort‘ als Bezugsperson, sei ihr

Eindruck, dass der Adressat sie nicht mit seinen Problemen ,beladen‘ wolle und

er bei ihr lediglich ,mal ne Auszeit‘ (Z. 21) nehme. Die Beziehung zu seiner Mut-

ter sei zudem sehr oberflächlich (Z. 35) und der Umgangmit ihr werde auch zwi-

schen ihnen beiden thematisiert (Z. 39). In Bezug auf ihre eigene Beziehung zu

dem Adressaten reflektiert die Bewährungshelferin, dass er sich bei Fragen, bei-

spielsweise zu einemneu erhaltenen Schreiben, immer an siewende und umeine

zweite Meinung bitte: „Also ich kannmir schon vorstellen dass (.) wenns wenn er

glaubt er muss da (.) behördlich dagegen vorgehen dass er mir das schickt also

dass ich da der Punkt für Gemotze ,das geb ich an die Bewährungshilfe‘ bin“ (Z.

25).

Anhand der Beschreibung derThemen, die sie im Rahmen der Zusammenar-

beit angegangen seien (s.o.), verdeutlicht sich zudem, dass in ihren Gesprächen

nicht nur strafrechtlich relevante Fragestellungen, sondern auch solche des all-

täglichen Lebens und persönlicher, sozialer und eben auch partnerschaftlicher

Belange miteinander ausgehandelt wurden. Durch die Verwendung eines mobi-

len Messagingdienstes scheint zudem die Kommunikation zwischen den beiden

von Zeit und Ort entgrenzt. Der Adressat kann sich schnell und niederschwel-

lig an die Bewährungshelferin wenden und ihr beispielsweise, wie von Frau

B5 beschrieben, Fotos von erhaltenen Dokumenten zusenden und spontan um

Hilfe bitten. P6 empfindet dies als Vorteil: „wir schreiben (,) also hin und her wir

machen spontan Termine […] sehr entspannt“ (Z. 83). Die Relevanz der Rolle der

Bewährungshelferin innerhalb seines Sozialen Netzwerks, das sie zusammen-

gefasst als wenig unterstützend oder ansprechbar für seine Problemstellungen

beschreibt, wird dadurch ebenso verstärkt wie die drohende Unterstützungslo-

sigkeit des Adressaten nach Beendigung der Bewährungshilfe (,schwierig wirds
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wahrscheinlich wenn wieder ne Partnerin kommt also jetzt wenn die Bewäh-

rungszeit endet‘, Z. 29). Es scheint jedoch, als sei der Zusammenhang, der sich

zwischen ihrer Beziehung zu dem Adressaten und seinem Leben nach Ablauf der

Bewährungszeit in Abhängigkeit seines nur bedingt unterstützenden Sozialen

Netzwerkes ergeben hat, für die Bewährungshelferin erst im Laufe der inter-

viewbedingten Reflexion darüber erkennbar geworden. Als Konsequenz der von

ihr formulierten antizipierten Folge zieht sie den Arbeitsauftrag, innerhalb der

ihnen verbleibenden Zeit entsprechende Möglichkeiten und Anlaufpunkte für

etwaige auf ihn zukommende Probleme zu erarbeiten und formuliert damit eine

alternative antizipierte Folge, die die Hilfe für ihren Adressaten noch generieren

könnte. Diese für sie neu entstandene Aufgabenstellung ist als Reaktion auf die

Antizipationmöglicher Folgen des bisherigen Hilfeverlaufs zu deuten. Bezüglich

seiner Einstellungen habe der Adressat jedoch immer noch ,Kopfbewohner‘ und

Schwierigkeiten, anderen zu vertrauen: „aber ich glaube dass so dieses Thema

(,) Vertrauen in andere oder auch speziell Vertrauen in den Staat oder auch die

Justiz (,) dass das nach wie vor geblieben ist“ (Z. 61). Zum Zeitpunkt des Inter-

views bleibt daher unklar, inwieweit die Generierung eines Anlaufpunkts oder

einer Bezugsperson für den Adressaten in schwierigen Situationen außerhalb

der Bewährungshilfe realisierbar und die Herstellung der antizipierten Folge der

Hilfe somit möglich ist.
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6. Folgen der Bewährungshilfe

Im Vergleich der einzelnen Fälle, ihrer zentralen Themen und Perspektiven

zeigen sich im Hinblick auf die forschungsleitende Fragestellung nach Folgen

der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk ihrer Adressaten153 Divergen-

zen in den Zuschreibungen und Deutungen bezüglich der Konstitution und

Vielfältigkeit von Folgen. Diese konnten anhand einer Kontrastierung katego-

rial verdichtet und zu unterschiedlichen Arten von Folgen zusammengefasst

werden, die hinsichtlich ihrer Herstellungs- und Deutungsweise, kausalen und

personalen Zuschreibung sowie zeitlichen Rahmung differieren und damit über

eine Unterscheidung zwischen (nicht-)intendierten Folgen hinausgehen. Zudem

verdeutlichten sich verschiedene, zu den Folgenarten querliegende Dimensionen

von Folgen.

Anhand der zusammenführenden Vergleiche ließen sich überdies einige fall-

übergreifende Erkenntnisse generieren: So wurden in allen Fällen Bruchkon-

struktionen und Veränderungen für den und des Adressaten und seiner sozialen

Beziehungen im Rahmen der Bewährungszeit sichtbar, die auf unterschiedli-

che Weise als Folgen der Hilfe zugeschrieben wurden. Zudem verdeutlichten

sich Wechselwirkungen zwischen der Bewährungshilfe und dem Sozialen Netz-

werk ihrer Adressaten – beispielsweise werden die sozialen Beziehungen der

Adressaten hinsichtlich ihres unterstützenden Faktors in Bezug auf das Ziel der

Legalbewährung von den Fachkräften bewertet und einzelne Bezugspersonen in

die Hilfe miteinbezogen oder darin thematisiert. Entlang der Ergebnisse konnte

die grundsätzliche Relevanz der Einbettung des Entstehungs- und Herstellungs-

prozesses von Folgen der Sozialen Hilfe in die sozialen Zusammenhänge der

Adressaten aufgezeigt werden.

Im Fallkontrast ergaben sich zudem einige Auffälligkeiten bezüglich des So-

zialenNetzwerks der Adressaten, die sich übergreifend anhand eines Vergleiches

früherer und heutiger Beziehungen beschreiben lassen. So wurden die Adressa-

ten in einigen Fällen als aktuell stark in die familiären Strukturen ihrer Partne-

rinnen eingebundenund aufgenommenbeschriebenunddies inKontrast zu eher

schwierigen Erfahrungenmit der eigenenHerkunftsfamilie in ihrer Kindheit ge-

153 Die männliche Schreibweise ,Adressat‘ wird in diesem Kapitel immer dann beibehalten, wenn

auf die direkten Ergebnisse des vorliegenden Forschungsprojekts rekurriert wird, da das hiesi-

ge Sample lediglich aus männlichen Adressaten bestand.Werden generelle Aussagen über bei-

spielsweise Zielsetzungen der Bewährungshilfe getroffen, die potenziell für alle adressierten

Personen gelten, werden entsprechend die ,Adressat*innen‘ genannt. Gleiches gilt für festste-

hende Begriffe wie ,Adressat*innenorientierung‘
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setzt. Insbesondere in Bezug auf die Rolle der Mütter verdeutlichte sich die Be-

deutung dieser ,neuen Familien‘ insofern als dieMütter der Partnerinnen oftmals

relevanter undderKontakt zu ihnen, imVergleich zudemVerhältnismit der eige-

nenMutter des Adressaten, besser und inniger beschrieben wurde. Ein ähnliches

Bild ergibt sich auch bezüglich der Relation zu den eigenen Kindern – in einigen

Fällen haben die Adressaten kaum Kontakt zu ihren leiblichen Kindern, während

sie mit den Kindern ihrer Partnerin oder weiteren Angehörigen ihrer Familie zu-

sammenleben und den Alltag teilen. Demgegenüber gibt es jedoch auch Fälle, in

denen insbesondere das Leben mit der neu gegründeten Familie und die eigene

Vaterschaft positiv hervorgehoben wird und auch als in einem zentralen Zusam-

menhangmit der Desistance des Adressaten stehend angesehen scheint.

Mit Ausnahme einer Netzwerkkarte findet sich darüber hinaus auf allen

ego- und adressaten-zentrierten Karten mindestens eine formelle, respektive

fachliche Bezugsperson, die dem Sozialen Netzwerk des Adressaten als zuge-

hörig beschrieben wird. Überdies scheinen aktuell vor allem arbeitsbezogene

Beziehungen zu Kolleg*innen relevant, während gerade freundschaftliche Be-

ziehungen weniger intensiv gelebt oder auch bewusst abgebrochen wurden.

Teilweise wurde hier auch ein Zusammenhang zu dem früheren Alkohol- und

Drogenkonsum oder/und den begangenen Straftaten hergestellt.

DesWeiterenwurdemit der Frage,wie FolgenderHilfe generiert undwemsie

warumzugeschriebenwerden, fall-übergreifenddieHandlungsmacht des Adres-

saten verbunden. Als relevante Ebene stellte sich in diesem Kontext auch die Be-

ziehung zwischenBewährungshelfer*in undAdressat dar, die ebenfalls fall-über-

greifend verhandelt wurde und in unterschiedlicher Ausprägung als konstitutiv

für die Herstellung von Folgen der Hilfe betrachtet werden kann. Als zentrale Er-

kenntnis des Fallkontrasts ist außerdem die Abhängigkeit der Perspektive, aus

der Folgen erlebt, (mit-)hergestellt, zugeschrieben und gedeutet werden, zu be-

nennen. Zudem verdeutlichte sich über den forschungsleitenden Fokus auf Fol-

gen für den Adressaten und seine sozialen Beziehungen hinaus, dass innerhalb

der Zusammenarbeit zwischen Fachkraft und Adressat sowie des Einbezugs von

Bezugspersonen aus dem Sozialen Netzwerk in den Hilfeverlauf auch Folgen für

die*den Professionellen und das fachliche Handeln entstehen können.

Im Vergleich der Fälle allgemeiner und risikoorientierter Bewährungshilfe

zeigten sich überdies nur in einem Fall Folgen, die spezifisch der Risikoorientie-

rung zugeschrieben wurden. In den beiden anderen Fällen wird die Risikoorien-

tierung weitestgehend ausgeblendet und nicht zentral gesetzt, respektive bleibt

unerwähnt.

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die genannten Ergebnisse be-

züglich Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk ihrer Adressaten

entlang der gerade explizierten Ebenen, die für die Herstellung, Wahrnehmung

und Bewertung einzelner Folgen zentral erschienen, systematisiert und weiter

ausgeführt. In Unterkapitel 6.1 findet sich – entsprechend der Frage, welche Fol-
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gen generiert wurden– ein Überblick über die fall-übergreifenden Arten von Fol-

gen in ihren jeweiligen Zusammenhängen. In den Unterkapiteln 6.2 und 6.3 wer-

den die herausgearbeiteten relevanten Faktoren imHerstellungs- undDeutungs-

prozess von Folgen beschrieben – also die Frage, wie Folgen generiert werden,

betrachtet – und nachfolgend die einzelnen Dimensionen von Folgen dargestellt,

außerdemwerdendieErkenntnisse anden theoretischenDiskurs rückgebunden.

Unterkapitel 6.4 rundet die Darstellung der zusammenführenden Ergebnissemit

einer Diskussion ab.

6.1 Arten von Folgen

Im Rahmen des Fallvergleiches ließen sich verschiedene Arten von Folgen her-

ausarbeiten, die von den jeweiligen Interviewpartner*innen im Zeitverlauf der

Bewährungshilfe oder in Zusammenhang damit wahrgenommen und der Hilfe

zugeschrieben wurden. Eine Folge der Bewährungshilfe lässt sich dabei grund-

legend als eine selbst wahrgenommene oder von außen zugeschriebene, herge-

stellte oder ausgebliebene Entwicklung in Bezug auf das eigene Verhalten, inne-

re Einstellungen oder Bedeutungszuweisungen fassen, die zunächst nicht weiter

spezifiziert ist. Die Arten von Folgen unterscheiden sich dabei hinsichtlich der

Perspektive, aus der die Folgen von wem be- und für wen zugeschrieben wurden,

der Intention ihrerGenerierung,des zeitlichenRahmens, indemsiewahrgenom-

menwurdenoder für den sie antizipiertwerden, sowie hinsichtlichderKausalität

und des Entstehungskontextes, der den Folgen jeweils zugesprochen wird.

Eine wesentliche Differenzierung, die im Rahmen der forschungsleitenden

Fragestellung nach Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk ihrer

Adressaten besonders relevant erscheint, liegt in den Konstruktionen und Zu-

schreibungen der Ursachen von Folgen. Entlang dieser Differenzlinie lassen sich

Arten von Folgen einerseits in solche einteilen, deren Ursachenkonstruktion ein-

deutig bei der Bewährungshilfe verortet wurde, und andererseits in jene Folgen,

die zwar im Zeitverlauf der Hilfe hergestellt oder wahrgenommen wurden, in

ihrer Ursächlichkeit jedoch nicht ausschließlich auf diese zurückgeführt wurden.

In den beiden nachfolgenden Tabellen 4 und 5 werden die verschiedenen Fol-

genarten entlang dieser Differenzlinie systematisiert. Auffällig waren bei dieser

Unterscheidung insbesondere die ursächlichenZuschreibungen derGenerierung

intendierter Folgen.So zeigte sich in allen fünf Fällen,dass der IntentionderHilfe

entsprechende Folgen für die/durch die/mit den Adressaten hergestellt werden

konnten, die Ursachen für diese Folgen jedoch perspektiv-übergreifend nicht

immer eindeutig nur im Kontext der Hilfe verortet wurden. Beispielsweise lässt

sich mit der psychischen Stabilisierung und dem verringerten Alkoholkonsum

ihres Adressaten, den eine Bewährungshelferin als Konsequenz ihrer Imple-

mentierung verschiedener weiterer Hilfen und Betreuungen für den Adressaten
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markiert, eine intendierte, eindeutig im Rahmen der Hilfe durch Vernetzung

generierte Folge für den Adressaten fassen –während in der Zuschreibung eines

Adressaten, die Bewährungshilfe könne nur dann hilf- und folgenreich sein,

wenn man selbst das auch wirklich wolle, die Möglichkeit der Hilfe, intendierte

Folgen zu generieren, in Abhängigkeit des Adressaten inszeniert und die Ursa-

chenattribuierung von Folgen somit nicht ausschließlich bei der Hilfe gesehen

wird. Die von der Hilfe intendierten Folgen sind daher beiden Unterscheidungen

– Arten von Folgen der Hilfe mit eindeutiger Ursächlichkeit (Tabelle 4) und Arten

vonFolgenderHilfemit eingeschränkterUrsächlichkeit (Tabelle 5)–zuzuordnen.

Den Erkenntnissen des Fallkontrastes entsprechend erfolgt die Systematisie-

rung der Folgenarten innerhalb der skizziertenUnterscheidung nachUrsächlich-

keit entlang der Differenzkonstruktionen der Intention ihrer Herstellung sowie

ihrer zeitlichen Gerichtetheit, respektive der Zuschreibung, ob sie bereits gene-

riert wurden oder nicht. In den beiden Tabellen werden die jeweiligen Perspekti-

ven, aus denen diese spezifische Folge fall-übergreifend beschrieben wurde, und

ein Beispiel, das der Veranschaulichung der jeweiligen Folge und ihrer Spezifik

dient, benannt.

So zeigte sich beispielsweise, dass sich sowohl im Rückblick auf die Bewäh-

rungshilfe als auch in der aktuellen Unterstellung bereits hergestellte Folgen der

Hilfe – intendierte und nicht-intendierte Folgen – von Folgen unterscheiden las-

sen,die imRahmenderHilfenicht generiertwurden–Nicht-Folgen–,oderderen

Konstitution in die Zukunft gerichtet betrachtet wird – antizipierte Folgen. Wie

in Kapitel 4 beschrieben, wurde die Intention der Folgengenerierung zunächst

entlang der Zielsetzung derHilfe kontrastiert.Mit den nicht-intendierten Folgen

werden sowohl jene Folgen gefasst, die der Intention der Hilfe entgegenstehen,

als auch solche, die über die der Hilfe inhärenten Zielformulierung hinausgehen,

dieser aber nicht zwingend widersprechen. Ein Beispiel hierfür bildet die Ent-

scheidung eines Adressaten, seinen aktuellen Bewährungshelfer nicht als seinem

Sozialen Netzwerk zugehörig zu betrachten und eher eine Distanz zu ihm halten

zuwollen.Dies begründet der Adressatmit den zeitlich begrenztenRahmen- und

Kontextbedingungen der Bewährungshilfe und seiner Erfahrung, im bisherigen

Verlauf derHilfe in verschiedeneRisikokategorien eingeordnet unddaraufhin für

ihn unverhofft und ,auf einmal‘ unter Aufsicht und Leitung einer neuen Fachkraft

gestelltwordenzu sein.Obwohlmit diesemWechsel seitensderHilfe eine entlang

der Risikoeinschätzung passgenauere Betreuung des Adressaten intendiert war,

stellt dieseModifizierung für ihn andere Konsequenzen her, nämlich eine gewis-

se Distanzierung und Zurückhaltung gegenüber der neu zuständigen Fachkraft.

DieseEntwicklungwirddaher als nicht-intendierte Folgegefasst.DaderAdressat

aberdennochbeschreibt,gutmitdemneueingesetztenBewährungshelfer auszu-

kommen und auch die Fachkraft eine positive Arbeitsbeziehung benennt, scheint

diese Folge der Intention der Hilfe grundsätzlich nicht zu widersprechen, son-

dern lediglich eine unerwartete weitere Konsequenz zu generieren. Ein Beispiel
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für eine nicht-intendierte Folge, die der Hilfeintention tatsächlich entgegenzu-

stehen scheint, findet sich in der Tabelle 4.

Die Ergebnisse verdeutlichen außerdem, dass insbesondere die Adressaten,

aber auch ihre Partnerinnen,mitunter eigene Erwartungen an oder Ideen für die

GestaltungderHilfe unddieKonstitution ihrer Folgenbenennen,dienicht immer

der Intention der Hilfe entsprechen müssen. Diese Erkenntnis wurde ebenfalls

in die Systematisierung der Folgenarten bezüglich ihrer Intention miteinbezo-

gen. So werden beispielsweise mit den Nicht-Folgen solche Folgen beschrieben,

die seitens der Hilfe intendiert waren oder/und von dem Adressaten oder seiner

Partnerin erwünscht gewesen wären, jedoch im Rahmen der Hilfe nicht herge-

stellt wurden und deren Ursächlichkeit bei der Hilfe bzw. der Fachkraft verortet

wird.Mit den antizipierten Folgenwiederrumwerden Folgen beschrieben, deren

Eintreten in der Zukunft als wahrscheinlich und bedingt durch die Hilfe angese-

henwird. Ihr Spezifikumbezüglich der Intention liegt darin, dass sie sowohl ent-

lang der Intention der Hilfe, entsprechend des Beispiels in der Tabelle 4, als auch

konträr zu ihr verlaufen kann – beispielsweise antizipieren einige Fachkräfte für

den Ablauf der Bewährungszeit nicht-intendierte Folgen ihrer engen Vertrauens-

beziehung zu dem Adressaten in Form des Verlustes seiner einzigen unterstüt-

zenden Bezugsperson nach ihrem Austritt aus dessen Leben.

Die gerade skizzierten Arten von Folgen wurden der Hilfe anhand einer ein-

deutig verortetenUrsachenkonstruktion zugeschrieben, sie finden sich in der Ta-

belle 4.

Da mit den antizipierten Folgen bisher noch nicht generierte, in die Zukunft

gerichteteFolgenderHilfe beschriebenwerden,bestehtdieMöglichkeit,dassdie-

se zum jetzigen Zeitpunkt als potenziell möglich angesehenen Veränderungen

oder Entwicklungen innerhalb des weiteren Hilfeverlaufs nicht hergestellt wer-

den und sie damit am Hilfeende auch zu (nicht-)intendierten Nicht-Folgen wer-

den könnten (zur zeitlichenDimension von Folgen siehe weiter Unterkapitel 6.3).

Zudem zeigte sich insbesondere bei den Fachkräften, dass aus der Antizipation

potenzieller FolgenderHilfemitunterHandlungsaufträge für dieweitereZusam-

menarbeit mit demAdressaten abgeleitet werden, die insbesondere die nicht-in-

tendierten, antizipierten Folge verhindern oder abändern sollen. Beispielsweise

antizipiert eineBewährungshelferin aufgrundderKombinationdes alswenigun-

terstützungsfähig erachteten Sozialen Netzwerks des Adressaten und ihrer eige-

nen Vertrauensbeziehung zu ihm eine dahingehende nicht-intendierte Folge des

Ablaufs der Bewährungshilfe, als dass der Adressat beispielsweise bei auftreten-

den Problemstellungen in einer neuen Partnerschaft keine Person mehr habe, an

die er sich dann wenden könne. Da es in diesem Fall bereits einmal zu einemDe-

likt im Zuge einer partnerschaftlichen Auseinandersetzung kam, aufgrund des-

sen die Bewährungsunterstellung des Adressaten verlängert wurde, scheint ihre

Sorge hier nicht ausschließlich der sozialen Eingebundenheit undUnterstützung

ihres Adressaten, sondern vor allem auch dem Erhalt seiner Legalbewährung –
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Tabelle 4: Arten von Folgen der Hilfe mit eindeutiger Ursächlichkeit

Bezeichnung Beschreibung Perspektive Beispiel

intendierte

Folge

wahrgenommene Folge, deren

Herstellung seitens der Hilfe

intendiert war und deren Ursache

eindeutig bei der Hilfe verortet

wird

• Adressaten-

Perspektive;

• Alteri-Perspek-

tive;

• Fachkraft-

Perspektive

Fall P2 – Alteri

(Thema: (Ex-)Partnerin

schreibt dem Wissen des

Adressaten um seine Be-

währungsunterstellung zu,

ihn von weiteren Straftaten

abgehalten zu haben)

nicht-inten-

dierte Folge

wahrgenommene Folge, deren

Eintreten seitens der Hilfe nicht

intendiert war und deren Ursache

eindeutig bei der Hilfe verortet

wird

• Adressaten-

Perspektive;

• Alteri-Perspek-

tive;

• Fachkraft-

Perspektive

Fall P6 – Fachkraft

(Thema: in der Beziehung zwi-

schen Fachkraft und Adressat

wird in dem Bestreben der

Fachkraft, diese auf Augenhö-

he zu gestalten, eine Pseudo-

autonomie hergestellt)

Nicht-Folge eine seitens der Hilfe intendierte

oder seitens der Adressaten oder

Alteri erhoffte Folge, die die Hilfe

jedoch nicht geleistet hat

Spezifikum: nicht nur auf die Hilf-

eintention bezogen; kann auch

in Abhängigkeit der Erwartungen

von Adressaten und Alteri an

die Hilfe gedeutet werden; die

Ursache für die ausgebliebene

Generierung der Folge wird der

Hilfe zugeschrieben

• Adressaten-

Perspektive;

• Alteri-Perspek-

tive;

• Fachkraft-

Perspektive

Fall P2 – Adressat

(Thema: Adressat hätte sich

eine intensivere Betreuung

durch die Fachkraft und Un-

terstützung bei der Arbeits-

oder Ausbildungssuche ge-

wünscht)

antizipierte

Folge

Folge, die für die Zukunft vor-

ausgeahnt oder erhofft wird und

deren Ursache eindeutig bei der

Hilfe verortet wird

Spezifikum: ihr Eintreten wird als

wahrscheinlich angesehen; kann

der Intention der Hilfe entspre-

chen oder ihr entgegenstehen;

kann auch in Abhängigkeit der

Erwartungen von Adressaten und

Alteri an die Hilfe gedeutet wer-

den; die Ursache wird eindeutig

bei der Hilfe verortet

• Adressaten-

Perspektive;

• Alteri-Perspek-

tive;

• Fachkraft-

Perspektive

Fall P4 – Fachkraft

(Thema: Hoffnung des Be-

währungshelfers, dass Adres-

sat nach Ende der Bewäh-

rungszeit auf Grundlage des

gemeinsam Erarbeiteten

bereit sein wird, etwaigen

Unterstützungsbedarf selbst

zu erkennen und externe Hilfe

aufzusuchen und anzuneh-

men)

(eigene Darstellung)

dem intendierten Ziel der Hilfe – zu gelten. In Reaktion auf diese antizipierte,

nicht-intendierte Folge formuliert die Bewährungshelferin für sich eine weite-

re Aufgabe bis zum Betreuungsende – „das eröffnet jetzt neue Arbeitsfelder“154

–und strebt damit die Generierung einer alternativen antizipierten Folge an, die

154 Zitat B5, siehe Unterkapitel 5.3.3.
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vermutlich darin besteht, gemeinsam mit dem Adressaten eine tragfähige und

unterstützende Ressource für ihn zu akquirieren oder zu erarbeiten.

ImUnterschied zu den in der Tabelle 4 dargestellten Folgen der Hilfe mit ein-

deutiger Ursächlichkeit wurden auch solche erkennbar, die im Zeitverlauf oder

ZusammenhangmitderHilfewahrgenommenwurden,dieser imHinblickauf ih-

re Ursächlichkeit jedoch nicht eindeutig oder ausschließlich zugeschrieben wur-

den–Arten vonFolgenderHilfemit eingeschränkterUrsächlichkeit.DieseEreig-

nisse oderVeränderungenwerden immer dann trotz ihrer eingeschränktenUrsa-

chenattribuierung als Folge der Bewährungshilfe gefasst, wenn aus mindestens

einer fall-internen Perspektive die Rolle der Hilfe in die Deutung miteinbezogen

wurde. Dies lässt sich am Beispiel der Trennung eines Paares während der Be-

währungszeit des Adressaten verdeutlichen, die hier als nicht-intendierte Folge

mit eingeschränkter Ursächlichkeit gefasst wird. Das Beziehungsende wird von

der Ex-Partnerin eindeutig als nicht in Zusammenhangmit der Bewährungshilfe

oder der Fachkraft stehend beschrieben und stellt demnach aus ihrer Perspektive

ein lediglich zeitgleich zum Hilfeverlauf eingetretenes Lebensereignis dar. Auch

die zuständige Fachkraft beschreibt, obwohl sie die Partnerschaft ihres Adressa-

ten als wenig unterstützend und als eher hinderlich für ihre Zusammenarbeit in-

szeniert, eine Einmischung in die Paarbeziehung ihrerseits als durch ihr beruf-

liches Ethos illegitim und somit nicht als durch die Hilfe intendiert. Der Adres-

sat jedoch schreibt der Bewährungshelferin zu, seine Trennung im Fortgang ih-

rer Zusammenarbeit forciert zu haben und formuliert rückblickend, jetzt, wo die

Bewährungszeit zu Ende sei, sei auch seine Beziehung beendet. Aus seiner Per-

spektive wird der Hilfe bzw. der Interaktion mit der Fachkraft, hier eine gewisse

Rolle in Bezug auf die Trennung von seiner Ex-Partnerin zugewiesen, auch wenn

er diese letztlich nicht als direkten Grund für das Partnerschaftsende inszeniert.

An diesem Beispiel verdeutlicht sich nicht nur die eingeschränkte Ursachenat-

tribuierung gegenüber der Hilfe, sondern auch die hohe Relevanz des Einbezugs

multipler Perspektiven bei der Erforschung von Folgen der Bewährungshilfe, die

in Unterkapitel 6.2 weiterführend diskutiert wird.

Innerhalb der Folgen mit eingeschränkter Ursächlichkeit wurde außerdem

die abhängige Folge herausgearbeitet. Mit dieser Spezifizierung werden der-

artige Folgen beschrieben, deren zugrundeliegende Kausalität der Hilfe nur in

Abhängigkeit des Adressaten-Willens zugeschrieben wird. Kennzeichnend für

diese Folgenart ist ein ,wenn-dann-Motiv‘: „wennman nicht will, beißt sich auch

die Bewährungshilfe die Zähne aus ne (?)“155. Es handelt sich bei diesen generier-

ten Folgen um solche, die von derHilfe intendiert waren. Sie lassen sich demnach

unter den intendierten Folgen mit eingeschränkter Ursächlichkeit subsumieren.

Wie sich auch an den Beispielen in der Tabelle 5 zeigen wird, sind beide Folgen-

155 Zitat P6, siehe Unterkapitel 5.3.3.
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arten – intendierte und abhängige Folge mit eingeschränkter Ursächlichkeit –

oftmals mit der Handlungsmacht des Adressaten verbunden (siehe dazu auch

Unterkapitel 6.2). Der spezifische Unterschied zwischen den beiden ist in dem

,wenn-dann-Motiv‘ der abhängigen Folge begründet. Diese Art von Folge der

Hilfe wäre ohne den Entscheidungs- undHandlungswillen des Adressaten, so die

Zuschreibung, nicht generiert worden.

In der Tabelle 5 werden die genannten Arten von Folgen, die der Bewäh-

rungshilfe nicht eindeutig zugeschrieben werden, skizziert. In der Darstellung

des Beispiels wird neben der uneindeutigen Ursachenattribuierung immer auch

erkenntlich gemacht,worin auswessen Perspektive dennoch ein Zusammenhang

mit der Hilfe zugeschrieben wird – warum die beschriebene Entwicklung also

trotzdem als Folge der Hilfe gefasst werden kann.

Tabelle 5: Arten von Folgen der Hilfe mit eingeschränkter Ursächlichkeit

Bezeichnung Beschreibung Perspektive Beispiel

intendierte

Folgemit ein-

geschränkter

Ursächlichkeit

wahrgenommene Folge, de-

ren Herstellung seitens der

Hilfe intendiert war, deren

Ursache jedoch nicht eindeu-

tig/nicht ausschließlich bei

der Hilfe verortet wird

Spezifikum: eingeschränkte

Ursächlichkeit der Hilfe

Unterart: intendierte, abhän-

gige Folge

• Adressaten-

Perspektive;

• Alteri-Perspek-

tive;

• Fachkraft-

Perspektive

Fall P4 – Fachkraft

(Thema: bisher Geleistetes,

beispielsweise sein Leben ,in

den Griff‘ bekommen zu haben,

führt der Bewährungshelfer

zuvorderst auf die Handlungsfä-

hig- und Selbstständigkeit des

Adressaten zurück; sowohl der

eigenen als auch der Arbeit der

zuvor zuständigen Fachkraft

spricht er einen geringen Anteil

an den Entwicklungen zu)

intendierte

abhängige

Folge

der Hilfe wird zugeschrieben,

eine intendierte Folge nur

in Abhängigkeit des Willens

oder Verhaltens des Adressa-

ten herstellen zu können

Spezifikum: auf die Hilfe-

intention bezogen; Ursäch-

lichkeit der Bewährungshilfe

wird in Abhängigkeit zu dem

Adressaten konstruiert

• Adressaten-

Perspektive;

• Alteri-Perspek-

tive

Fall P5 – Adressat

(Thema: Adressat inszeniert

Möglichkeit der Hilfe, Folgen zu

generieren, in Abhängigkeit sei-

ner eigenen Offenheit gegenüber

der Hilfe)

nicht-inten-

dierte Folge

mit einge-

schränkter

Ursächlichkeit

wahrgenommene Folge, de-

ren Eintreten seitens der Hilfe

nicht intendiert war, deren

Ursache jedoch nicht eindeu-

tig/nicht ausschließlich bei

der Hilfe verortet wird

Spezifikum: eingeschränkte

Ursächlichkeit der Hilfe

• Adressaten-

Perspektive

Fall P2 – Adressat

(Thema: Zusammenhang zwi-

schen Partnerschaftsende und

der Hilfe wird von Fachkraft

und Ex-Partnerin negiert; Adres-

sat schreibt Fachkraft zu, die

Trennung während der Bewäh-

rungsunterstellung forciert zu

haben)

(eigene Darstellung)
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Wie erwähnt und entlang beider Differenzierungen in den Tabellen 4 und 5

deutlich wurde, unterscheiden sich die Folgen auch hinsichtlich ihrer Intentio-

nen, mit denen sie konstituiert werden. Gleichwohl das der Bewährungshilfe in-

härente, rechtlich festgesetzte Ziel eines normkonformen und straffreien Lebens

in allen Fällen und aus allen Perspektiven als maßgebend beschrieben wird, ließ

sich die Erkenntnis generieren, dass die Erwartungen der Adressaten und ihrer

Bezugspersonen an die Hilfe sowohl untereinander als auch im Vergleich zu den

Hilfeintentionen differieren können. Zudem zeigte sich, dass auch die Einschät-

zungundDeutungder sich inderkonkretenHilfesituationbefindendenundagie-

renden Fachkraft nicht immer den grundsätzlichen, handlungsleitenden Zielset-

zungen der Hilfe entsprechenmüssen und Folgen auch auf von der Hilfelogik ab-

weichende Zuschreibungen undMotiven basieren können.

Ein Beispiel hierfür ist die Frage nach dem Einbezug der sozialen Beziehun-

gen des Adressaten in die Bewährungshilfearbeit. So bietet eine Fachkraft dem

Adressaten und seiner Partnerin an, bezüglich ihres angespannten Verhältnisses

zu dem (Schwieger-)Vater vermittelnd tätig zu werden. Obwohl dies, nach An-

gabe des Bewährungshelfers, keine eindeutige Aufgabe der Bewährungshilfe sei

und damit nur bedingt als von der Hilfe intendiert gefasst werden kann, stellt

die Beziehung seines Adressaten zu seinem Schwiegervater aus der professio-

nellen Sicht der Fachkraft einenmöglichen undwünschenswerten Interventions-

punkt innerhalb ihrer Zusammenarbeit dar. Die Entscheidung über sein Einwir-

ken in diese familiäre Konstellation überlässt der Bewährungshelfer zunächst bei

demPaar, das seine Vermittlung jedoch ablehnt.Mit diesemBeispiel verdeutlicht

sich, dass die Zielsetzungen und handlungsleitenden Intentionen innerhalb der

Bewährungshilfe auch unter Berücksichtigung der aktuellen sozialen Situation

und Einbindung des Adressaten hergestellt sowie mitunter auch in Aushandlung

zwischen Fachkraft und Adressat (re-)formuliert werden. Was abseits der recht-

lich festgelegten Hilfeintention der Legalbewährung weitere Erwartungen an die

Hilfe und die Fachkraft sein können und welche Folgen aufgrund welcher Moti-

ve generiert werden, scheint dabei nicht nur in Abhängigkeit der jeweiligen Per-

spektive, sondern auch in Relation zu den sozialen Beziehungen des Adressaten,

dem Verhältnis zwischen Fachkraft und Adressat, der Selbstwahrnehmung und

Fremdzuschreibung der Partnerin und ihrer Rolle in der Bewährungsunterstel-

lung ihres Partners, sowie vorherigen Erfahrungen mit anderen Hilfen oder jus-

tiziellen Maßnahmen des Adressaten bestimmt zu werden.

Für die systematische Darstellung von differierenden Folgenarten wurde hier

die Kontrastierung der Ursachenattribuierung von Folgen– entlang der Disjunk-

tion, ob sie der Hilfe eindeutig oder nicht ausschließlich zugeschrieben wurden

– gewählt. ,Mit dieser Spezifizierung blieb jedoch noch weitestgehend unbeach-

tet, auf welche Weise die Folgen (nicht) hergestellt werden und was bzw. wer im

RahmenderBewährungshilfe als (nicht)wirksambzw. (nicht) folgen-generierend

markiert wird. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen Erkenntnisse be-
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züglich des Herstellungs- und Deutungsprozesses von Folgen zu, die insbeson-

dere auch verdeutlichen, auf welchen Ebenen und in welchen sozialen, interakti-

ven und institutionellen Zusammenhängen die Hilfe als (mit-)ursächlich bei der

Konstitution von Folgen angesehen wird. Diese werden im Folgenden weiter ex-

pliziert.

6.2 Abhängigkeit im Herstellungs- und Deutungsprozess von

Folgen

Entlang der zentralen Ergebnisse des fall-übergreifenden Vergleichs lassen sich

folgende Aspekte herausstellen, in deren Abhängigkeit sich die Herstellung und

Deutung bzw. Zuschreibung von Folgen im Rahmen der Bewährungshilfe insze-

nierte:

• Persönliche Beziehung zwischen Fachkraft und Adressat

• Handlungsmacht des Adressaten

• Soziales Netzwerk des Adressaten

• Zusammenhangmit anderen Hilfen

• Perspektiven

Eine Ebene, die sich fall-übergreifend als zentral und in Relation zu der Herstel-

lung und Deutung von Folgen zeigt, ist die der persönlichen Beziehung zwischen

Fachkraft und Adressat. Es verdeutlichte sich, dass die Bewährungshilfe als Ein-

zelfallhilfe insbesondere über Beziehungsarbeit funktioniert respektive wirkt und

Folgen auch imZusammenhangmit der Intensität, Tiefe undVertrauensbasis der

Beziehung zwischen Bewährungshelfer*in und Adressat hergestellt werden.

In mehreren Fällen zeigten sich die Adressaten aufgrund vorangegangener

Erfahrungen mit anderen formellen wie informellen Beziehungen zunächst di-

stanziert gegenüber den Bewährungshelfer*innen und ihren Absichten und lie-

ßen den Fachkräften eher negative Zuschreibungen zuteilwerden. Insbesondere

die Gleichsetzung von Bewährungshelfer*innen mit Richter*innen fiel auf. Ein

Adressat lehnte überdies die Zusammenarbeit mit der Fachkraft aufgrund des

männlichen Geschlechts des Bewährungshelfers zunächst ab. In zwei der drei ri-

sikoorientierten Fälle kam es zudem während der aktuellen Bewährungszeit zu

einem Betreuungswechsel, der auf unterschiedlicheWeise in einem Zusammen-

hang mit der Risikoorientierung stand. Für die Adressaten war die Zusammen-

arbeit mit den neu zuständigen Fachkräften zu Beginn erschwert. Dies äußer-

te sich zunächst in einer gewissen Reaktanz der Adressaten, die einer teilwei-

se widerständigen Reaktion auf die durch den Zwangskontext entstehende bzw.

dadurch empfundene Eingeschränktheit der eigenen Handlungsspielräume ent-

spricht (vgl. Zobrist und Kähler 2017, S. 97 f.).
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Unabhängig der Kontrastierung zwischen allgemeiner und risikoorientierter

Bewährungshilfe wurde in allen Fällen dann über die Zeit des gegenseitigen Ken-

nenlernens und der Zusammenarbeit sowohl von den Adressaten als auch den

Fachkräften eine Verbesserung der Beziehungsdynamik beschrieben. Diese wird

seitens der Adressaten unter anderemdarauf zurückgeführt, das Interesse an der

eigenen Person und die tatsächlicheHilfsabsicht der*des Professionellen erkannt

zu haben. Dieser Veränderungsprozess verlief mitunter über Monate. Der Bezie-

hungs- und Vertrauensaufbau kann insofern als intendierte Folge der Hilfe be-

schrieben werden, als er perspektiven-übergreifend einen essenziellen Teil der

Bewährungshilfearbeit auszumachen scheint und als zentraler, voraussetzender

Faktor für die Bearbeitung der Zielsetzungen der Hilfe und damit der Generie-

rung weiterer intendierter Folgen gesehen und bewertet wird.

In vier der fünf Fälle werden die Bewährungshelfer*innen aus Ego- und/oder

Alteri-Sicht dem Sozialen Netzwerk des Bewährungshilfeadressaten zugehörig

erachtet und auf den Netzwerkkarten positioniert. Die Ausnahme bildet die ego-

zentrierte Netzwerkkarte eines Adressaten der risikoorientierten Bewährungs-

hilfe, wie oben skizziert. Das Verhältnis zwischen Adressat und Fachkraft wird

in allen Fällen als gut beschrieben, bezogen auf die drei Arbeitsbeziehungen der

risikoorientiertenBewährungshilfe überdies an einer freundschaftlichenGrenze.

Es fällt auf, dass überwiegend in diesen Fällen die professionelle Ausgestaltung

der Beziehung zwischen Fachkraft und Adressat, inklusive des Nähe-Distanz-

Verhältnisses, thematisiert und verhandelt wird. In der Gestaltung dieser Be-

ziehungen und der Bemühung um eine professionelle Distanzierung seitens

der Fachkräfte zeigen sich jedoch auch innerhalb dieser Kontrastierungsgrup-

pe Unterschiede (Beispiele folgen im weiteren Verlauf). Das fachliche Handeln

der Bewährungshelfer*innen – bezogen auf ihre Einflussmöglichkeiten, den

Einbezug der Partnerinnen in die Arbeit, eigen- und fremdzugeschriebene Er-

wartungen an ihr Handeln, ihre berufliche Erfahrung sowie ihre gerichtliche

Anbindung und damit einhergehende Kontrollfunktion – ist darüber hinaus fall-

übergreifend und unabhängig der Kontrastierung zwischen allgemeiner und

risikoorientierter Bewährungshilfe zentral.

Der Einfluss der persönlichen Beziehungsebene zwischen Bewährungshel-

fer*in und Adressat wird zudem aus allen drei Perspektiven auf mehrere Weisen

bei der Herstellung von Folgen der Hilfe zentriert, beispielsweise in der Art des

Umgangs miteinander während der Unterstellung oder auch in Bezug auf das

Ende der Bewährungszeit. Für die Adressaten gehen mit dem Verhältnis zu

ihrer*ihrem Bewährungshelfer*in unter anderem Folgen in Form von positiven

(Lern-)Effekten einher, beispielsweise bezüglich geschlechtsbezogener Vorur-

teile oder des eigenen Erlebens und Behandelt-Werdens als ,normal‘. Folgen

der Hilfe entstehen für die Adressaten mitunter daraus, dass ihre Beziehung zu

der Fachkraft einen „dritten Ort“ (Abeld 2017, S. 256) schafft, in dem sich nicht

nur die personale Identität, sondern auch die partnerschaftliche Konformität
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(re-)konstruieren kann. So wird die Bewährungshilfe mitunter auch von den

Partnerinnen der Adressaten als adressierbarer Ort für ihre Sorgen und Gedan-

ken bezüglich der Bewährungsunterstellung ihres Partners, aber auch in Bezug

auf eigene Problemstellungen angesehen und teilweise auch genutzt.

Darüber hinaus zeigt sich, dass eine zwischen Fachkraft und Adressat ge-

wachsene Beziehung auch insofern an der Generierung von Folgen der Hilfe

beteiligt ist, als sich beispielsweise Interventionen oder eingreifende Maß-

nahmen der Fachkraft auch an ihrem über die Zeit entwickelten Gespür für den

Adressatenundgewisse Situationen,beispielsweise einemRückfall, entscheiden.

Zudemwurden in einige Fällen sowohl Homopholie- als auch Anpassungseffekte

innerhalb der Zusammenarbeit zwischen Fachkraft und Adressat beschrieben,

die auch zu der Herstellung von Folgen beitragen156. Beispielsweise indem über

das Teilen ähnlicher Sozialisationserfahrungen eine vertrauensvolle Arbeitsbe-

ziehung gebildet wird, oder indem eine Fachkraft eigene persönliche Erlebnisse

nutzt, um dem Adressaten einen Orientierungs- und Referenzrahmen für be-

stimmte Verhaltensweisen und Problemlösestrategien zu bieten.

Auffällig ist überdies, dass aus Perspektive der Bewährungshelfer*innen ins-

besondere indenFällen, in denenderAdressat aktuell nicht in eine partnerschaft-

licheBeziehung eingebunden ist und seinSozialesNetzwerk vonder Fachkraft als

wenig unterstützend angesehen und ihm dahingehend kaum Sozialkapital157 zu-

geschrieben wird, mit dem an- oder bestehenden Ende der Bewährungszeit an-

tizipierte nicht-intendierte Folgen bezüglich der eigenen Rolle generiert werden.

Mit dem durch dasHilfeende bedingtenWegfall der eigenen Unterstützungsleis-

tung für den Adressaten werden Sorgen um fehlende Ansprech- und Vertrauens-

personen in möglichen Krisensituationen benannt. Es scheint, als seien mit der

Anforderung ihres Hilfeziels und Leistungsauftrags über die Beziehungsarbeit

„prothetische Soziale Netzwerke“ (Petzold 2003, S. 742) geknüpft worden, die als

einwirksamerMechanismus zurGenerierung von (intendierten) Folgen derHilfe

beschriebenwerden,mit derenAbbruchdie Fachkräfte jedoch ebenfalls (nicht-in-

tendierte) Folgen fürdieAdressaten antizipieren.DieBedeutungderüberdieZeit

der Zusammenarbeit gewachsenen Beziehung zwischen Fachkraft und Adressat

verdeutlicht sich hier ebenso wie die Relevanz, die der sozialen Einbindung der

Adressaten zugeschrieben wird. Die hiesigen Erkenntnisse knüpfen damit auch

andiebeispielsweise vonSampsonundLaub (1993) sowieFarrall (2002)postulierte

Bedeutung des Sozialkapitals – im Sinne tragfähiger, starker sozialer Beziehun-

156 Mit demKonzept derHomopholiewird inBezug auf SozialeNetzwerke beschrieben,dassMen-

schen vor allem zu denjenigen Personen Beziehungen aufbauen, die ihnen ähnlich sind. Dies

kann entweder über Selektionsprozesse von Akteur*innen mit ähnlichen Attributen oder über

die im Austausch erfolgende, schrittweise Angleichung von Personen, die sich in einem oder

mehreren Merkmalen unterscheiden, erklärt werden (vgl. Gamper 2020b, S. 56). Zu dem Kon-

zept siehe weiterführend Kapitel 3.
157 Zu den Konzepten des Sozialkapitals sei ebenfalls auf die Kapitel 2 und 3 verwiesen.
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gen, die als Handlungs- und Unterstützungsressource dienen können – für den

Desistance-Prozess der betroffenen Individuen an.

Fall-übergreifend ist in den Beziehungsbeschreibungen zudem der Umgang

mit und die Ausdeutung von Handlungsmacht und damit der Zuschreibung, wer

die Generierung von Folgen im Rahmen der Bewährungshilfe (v)er(un)möglicht,

auffällig. In fast allen Fällen scheint es für die Adressaten besonders relevant, sich

auch, oder gerade, im Kontext der Hilfe als handlungsmächtig und -aktiv zu in-

szenieren. Auch fällt insbesondere mit Blick auf die Folgen, deren Ursächlichkeit

derHilfenicht eindeutig zugeschriebenwurde,auf,dassdie Fachkräfte sich selbst

oftnur einengeringenAnteil anderGenerierungvonFolgenderHilfe zuschreiben

und Veränderungsprozesse vor allem auf den Einsatz ihrer Adressaten zurück-

führen. Dies wird unterschiedlich begründet, beispielsweise mit dem bewussten

Einsatz von Empowerment-Ansätzen 158 oder damit, dass die Adressaten bereits

sehr selbstständig waren und die Fachkräfte ihre Rolle daher „eher als Begleiter

als als Antreiber“159 ausdeuten.

Dennoch verdeutlichen sich bei allen Bewährungshelfer*innen auchThemen-

bereiche, wie beispielsweise der Alkohol- und Drogenkonsum ihrer Adressaten,

in denen die Kontrollfunktion ihrer professionellen Rolle im Vordergrund stand

oder durch Interventionen wie der (un-)regelmäßigen Urinkontrolle besonders

hervorgehoben wurde. Während in zwei Fällen die Partnerinnen der Adressaten

gerade diese Kontrollfunktion der Bewährungshilfe und der Fachkraft als wirk-

sam und für die Generierung intendierter Folgen zuträglich beschreiben – bei-

spielsweise durch das Hervorrufen von Angst –, verweist in einem weiteren Fall

eine Bezugsperson eher auf die Wirk- und Handlungsmächtigkeit des Verände-

rungswillens ihres Partners sowie auch auf den positiven Einfluss ihrer eigenen

Rolle.Es zeigt sich,dass FolgenderHilfe auch inAbhängigkeit dieserBeziehungs-

konstrukte zwischen Adressat, Fachkraft und Partnerin und der Zuschreibung

von Handlungsmacht hergestellt werden. Anhand dieser Deutungen scheint das

ko-produzierende Verhältnis in der Hilfeerbringung und der ko-konstituierende

Prozess der Generierung von Folgen insbesondere zwischen Adressat und Fach-

kraft bekräftigt (vgl. Dollinger undWeinbach 2020, S. 181).

Lediglich in einem Fall scheint sich weder der Adressat selbst noch die Fach-

kraft oder die Bezugsperson ihm Handlungsmacht zuzuschreiben. Eingetrete-

158 Mit Empowerment lassen sich „Mut machende Prozesse der Selbstbemächtigung, in denen

Menschen in Situationen des Mangels, der Benachteiligung oder der gesellschaftlichen Aus-

grenzung beginnen, ihre Angelegenheiten selbst in dieHand zu nehmen, in denen sie sich ihrer

Fähigkeiten bewußt [sic] werden, eigene Kräfte entwickeln und ihre individuellen und kollek-

tiven Ressourcen zu einer selbstbestimmten Lebensführung nutzen lernen“ beschreiben (Her-

riger 2020, S. 20). Diese können in der Einzelfallhilfe beispielsweise im Rahmen von motivie-

render Gesprächsführung, wie auch der Bewährungshelfer sie entsprechend beschreibt (siehe

Unterkapitel 5.2.5), gefördert werden.
159 Zitat B9, siehe Unterkapitel 5.3.2.
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ne Veränderungen, im Sinne vonWendepunkten im Lebensverlauf (vgl. Sampson

und Laub 1993, S. 8), werden hier als Konsequenz anderer Ereignisse, die oftmals

im Zusammenhangmit dem Sozialen Netzwerk standen, und nicht als durch die

Hilfe oder den Adressaten selbst verursacht markiert. Verpasste Wendepunkte

oder Nicht-Folgen führt der Adressat indes auf die Bewährungshilfe und die Fo-

kussierung auf das Alltägliche zurück, auch hier wird keine eigene Handlungs-

macht sichtbar. Auch in einemanderen Fall formuliert ein Adressat, der sich zwar

grundsätzlich zumindest als mit-beteiligt an seinen in einer Therapie angesto-

ßenen Veränderungsprozessen inszeniert und zudem das Potenzial der Bewäh-

rungshilfe zur Folgengenerierung in Abhängigkeit der eigenen Transparenz in-

nerhalb der Hilfe setzt, dass es auch die Zeit sei, ,die einen verändert‘ und dass

manche seiner Entwicklungen ,irgendwie eingetroffen seien‘. Der am Konzept

der turning points nach Sampson und Laub oft geübte Kritikpunkt bezüglich der

darin konstituiertenPassivität der betreffendenPerson scheint hier durchdie Zu-

schreibungenundBedeutungszuweisungen der Adressaten selbst entkräftet (sie-

he dazu Kapitel 2).

In allen weiteren Fällen schreiben sich die Adressaten hingegen zu, selbst

entschieden zu haben und verantwortlich dafür zu sein, ob und inwieweit Ver-

änderungsprozesse initiiert wurden oder die Hilfe spezifische Folgen generieren

konnte (siehe hierzu die Ausführungen zu den abhängigen Folgen). Anhand der

Bestrebung der meisten Fachkräfte, das Verhältnis zu und die (ko-)produktive

Auseinandersetzung mit ihren Adressaten auf Augenhöhe zu gestalten, ergibt

sich hier ein stimmiges Bild der Zusammenarbeit: Die Bewährungshelfer*innen

setzen einen professionellen Rahmen und geben bestimmte Punkte vor, den

Adressaten verbleibt gewisse Handlungsmacht, die sie für sich mit internaler

Kontrollüberzeugung160 ausdeuten. Dies kann jedoch auch in nicht-intendierten

Folgen resultieren,wie sich beispielsweise in der Herstellung von Pseudoautono-

mie innerhalb der Arbeitsbeziehung zwischen Fachkraft und Adressat zeigte.

In allen Fällen verdeutlicht sich darüber hinaus die Relevanz, die dem Sozia-

len Netzwerk der Adressaten im Rahmen der Bewährungshilfe und der Generie-

rung ihrer Folgen beigemessen wird. Es fällt auf, dass alle Bewährungshelfer*in-

nen die sozialen Beziehungen ihrer Adressaten an den jeweiligen Endpunkten ei-

nes vermeintlichenKontinuums als entweder unterstützend oder eher hinderlich

fürdenAdressatenklassifizieren.DieseVerhandlung vonQualität undTragfähig-

keit sowieHilfs- undUnterstützungsbereitschaft kann als fall-übergreifende Fol-

160 Das auf einer sozialen Lerntheorie basierende Konzept der Kontrollüberzeugung nach Rotter

(1966) ist mit dem Ausmaß, in dem eine Person das Auftreten eines Ereignisses dem eigenen

Verhalten zuschreibt, befasst. Rotter unterscheidet internal und external control, wobei die in-

ternaleKontrollüberzeugungdieWahrnehmung einer Person beschreibt, „that the event is con-

tingent upon his [sic] own behavior or his [sic] own relatively permanent characteristic“ (Rotter

1966, S. 1).
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ge der Bewährungshilfe für die Beziehungen des Adressaten gefasst werden. Ein

Unterschied zwischen der allgemeinen und risikoorientierten Bewährungshilfe

ließ sich diesbezüglich nicht feststellen.

Auch die (ehemaligen) Partnerinnen der Adressaten nehmen Einschätzungen

bezüglich der Bewährungshilfe und ihrer Dienlichkeit für den Adressaten, aber

auch auf individueller Ebene gegenüber den Fachkräften und ihremprofessionel-

len sowie persönlichen Habitus, vor. Durch die Tatsache, dass in allen vorliegen-

den Fällen die Alteri-Interviews mit den (ehemaligen) Partnerinnen der Adressa-

ten durchgeführt wurden, ergibt sich bezüglich derWechselwirkungen zwischen

Partnerschaft und Hilfe ein besonders klares Bild. Die (Nicht-)Einbindung der

Partnerinnen in die Bewährungshilfearbeit erfolgt in den Fällen auf unterschied-

licheWeise und aus verschiedenen Intentionen. Zudemwird sie von den drei Be-

teiligten – Adressat, Fachkraft und Partnerin – different wahrgenommen. Wäh-

rend einige Partnerinnen nicht in die Arbeit integriert werden wollen und Fach-

kräfte dies nicht für notwendig erachten,nutzenmitunter AdressatendieBewäh-

rungshilfe, ummit ihr bzw. durch sie Folgen für ihre Partnerschaft zu generieren

(siehe Unterkapitel 6.3 symbolische Dimension). Zudem erleben einige Adressa-

ten eine vereinheitlichte und vergrößerte soziale Kontrolle als Folge des Zusam-

men- bzw. zeitgleichen Wirkens der Bewährungshilfe und ihrer partnerschaftli-

chen und elterlichen Einbindung.

Darüber hinaus verdeutlichen sichWechselwirkungen, die zwischen dem So-

zialen Netzwerk des Adressaten und der Bewährungshilfe bestehen und dadurch

auch das professionelle Handeln der Fachkräfte sowie die Konstitution von Fol-

gen der Hilfe beeinflussen. Diese zeigen sich beispielsweise im Kontext des ge-

planten Einbezugs von Bezugspersonen des Adressaten in die Bewährungshilfe-

arbeit oder der aus Sicht der Fachkräfte unerwünschten Einflussnahme von Al-

teri auf den Adressaten und den Verlauf der Hilfe. Auffällig ist hier insbesonde-

re das Phänomen der Co-Adressierung, der Erweiterung des Adressat*innenbe-

griffs um die Partnerinnen des Adressaten. Mit Co-Adressierung sind zunächst

entlang des Adressierungsbegriffs „soziale Konstruktionsprozesse“ (van Rießen

und Bleck 2023, S. 12) gemeint, über die Menschen zu Adressat*innen Sozialer

Hilfen werden. In Kontrast stehen hier zwei Fälle, in denen diese Konstruktion

unterschiedlich hergestellt und ausgedeutetwird–einerseits durch die Fachkraft

als Konsequenz der starken und aus professioneller Sicht unterstützenden Paar-

beziehung, andererseits durch das Selbstverständnis der Partnerin als ,Angehö-

rige‘ und ihremdaraus begründeten Interesse an Inhalten und zentralen Punkten

der Bewährungsunterstellung.

Mit der Einbindung der Partnerin in den Hilfeverlauf zeigt sich nicht nur das

Verhalten der Adressaten, sondern auch das fachliche Handeln der Fachkräfte

beeinflusst. Während einige Fachkräfte mit der Verhandlung professioneller Di-

stanz innerhalb der Beziehung zu ihremAdressaten unddessen Partnerin befasst

sind, sehen sich andere in der Bemühung, den Adressaten zeitweise aus dem
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partnerschaftlichen Umfeld zu retirieren, um geeignetere Gesprächs- und Hilfe-

bedingungen zu schaffen, eher an den Grenzen ihres eigenen, beruflichen Ethos

agierend und somit letztlich an der bewussten Herstellung nicht-intendierter

Folgen beteiligt. In dem entsprechenden Fallbeispiel wird die Partnerschaft als

derart wirkmächtig und den Adressaten beeinflussend inszeniert, dass die Fach-

kraft in Konsequenz die Herauslösung des Adressaten aus seiner alltäglichen

Lebensrealität anstrebt, um beispielsweise ein offenes und ehrliches Gespräch

mit ihm führen zu können oder ihm einen Rückzugsort zu ermöglichen.

Die Co-Adressierung und auch der bewusste Nicht-Einbezug der Partnerin-

nen in die Bewährungshilfearbeit können somit gleichermaßen als Konsequenz

der sozialen und partnerschaftlichen Einbindung der Adressaten betrachtet wer-

den, die in ihrer differierendenHerstellungs- und Deutungsweise wiederum un-

terschiedliche Folgen der Hilfe für die Adressaten, ihre Paarbeziehung und die

Fachkräfte generieren.

Über die partnerschaftlichen Beziehungen hinaus kristallisierte sich fall-

übergreifend insbesondere die Einbindung der Adressaten in ihr Wohn- und

nachbarschaftliches Umfeld als bedeutsamer Faktor bei der Abkehr von kriminel-

lemVerhalten, also demErreichen eines der zentralenHilfeziele, heraus undwird

auch in einen Zusammenhangmit der Konstitution von Folgen der Hilfe gesetzt.

Zum Zeitpunkt der Interviews leben alle Adressaten in einer festen Wohnsitua-

tion, wobei in einem Fall in naher Zukunft ein Umzug geplant ist. In vier der

fünf Fälle sind die Adressaten wohnräumlich in die eigene Familie mit Partnerin

und Kind und/oder die Herkunftsfamilie der Partnerin eingebunden. Fall-über-

greifend finden viele Betreuungsgespräche mit der*dem Bewährungshelfer*in

als Hausbesuch statt, wodurch die Fachkräfte auch unabhängig des geplanten

Einbezugs von Bezugspersonen einen Eindruck der wohnräumlichen und sozia-

len Umgebung ihrer Adressaten erlangen. Für die Adressaten manifestiert sich

in der Gestaltung, Herrichtung, Instand- sowie Sauberhaltung ihrer Wohnung

ein gewisses Gefühl von Stolz, etwas geschafft zu haben, und ein Beweis ihrer

Selbstständigkeit, den sie auch den Fachkräften gerne präsentieren. Zudem

hilft die (neue) familiäre Einbettung dabei, Erlebnissen der eigenen Kindheit zu

begegnen und andere familiäre Umgangsformen kennenzulernen, auch wenn

diese mitunter zunächst als zusätzliche Bewährungsprobe empfunden wurden

(siehe hierzu auch die symbolische Dimension von Folgen in Unterkapitel 6.3).

In den Erzählungen der Bewährungshelfer*innen wirkt es, als würden sie

innerhalb der Zusammenarbeit auch in reaktiver Abhängigkeit zu der Wohn-

situation und der damit einhergehenden sozialen und familiären Einbettung

ihrer Adressaten agieren und die Herstellung von Folgen anstreben. Wird die

wohnliche Situation als angemessen und hilfreich angesehen, wird deren Beibe-

haltung als Aufgabe in die Bewährungshilfearbeit integriert und die Wohnung

bzw. Wohnsituation als Erfolgsbeispiel genutzt, auch wenn diese zunächst als

Entwicklung unabhängig der Bewährungshilfe gerahmt ist. Wird das Wohnum-
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feld hingegen als eher einschränkend und hinderlich erachtet, wird versucht es

zu bearbeiten oder zu verändern bzw. den Adressaten von der Notwendigkeit

einer Intervention, beispielsweise eines Umzugs, zu überzeugen. Die Wohnsi-

tuation wird damit auch zu einer Art Stellschraube des Machtgefüges innerhalb

der Beziehungskonstellation und den Aushandlungsprozessen zwischen Fach-

kraft und Adressat. In diesem verdeutlicht sich zugleich der Balanceakt, den die

Fachkräfte mitunter bezüglich der Herstellung von Folgen der Hilfe zwischen

ihrer fachlichen Handlungsempfehlung einerseits und dem eigensinnigen Wil-

len, den die Adressaten in die Hilfe einbringen, andererseits leisten. Sofern, wie

in den Fällen skizziert, Veränderungsprozesse nur mit der Zustimmung und

dem Zutun der Adressaten (und ihrer Partnerinnen) angestoßen werden und die

Handlungsmacht überwiegend dort verbleibt, sind die Bewährungshelfer*innen

mitunter in der Generierung von ihrerseits intendierten Folgen, beispielsweise

derBearbeitung einesKonfliktes zwischendemAdressatenund seinem imselben

Haushalt lebenden Schwiegervater, beschränkt.

Es verdeutlicht sich an dieser Stelle erneut, dass Folgen der Bewährungs-

hilfe im Zusammenwirken vieler Faktoren, der Eigensinnigkeit der Adressaten

als „ebenfalls ,kontrollierende‘ Akteure in von außen kontrollierend gerahmten

Hilfekontexten“ (Buchna und Coelen 2017, S. 117), ihrer vielschichtigen sozialen

Einbettung und der Intentionen der Fachkräfte, konstituiert werden. In gewisser

Weise zeichnet sich der Herstellungsprozesses von Folgen der Bewährungs-

hilfe hier in der Arbeitsweise der Bewährungshelfer*innen, der Anerkennung

der Selbst(zu)ständigkeit der Adressaten und der gemeinsamen Ko-Produk-

tion zwischen Fachkraft und Adressat in dessen sozialer Einbindung als ein

lebensweltorientierter Prozess ab (vgl.Thiersch 2020, S. 107 f.).

Diese Erkenntnisse knüpfen damit auch an die Ergebnisse der Langzeitstudie

von Farrall (2002) an, die nahelegten, dass intendierte Folgen der Bewährungshil-

fe – die Desistance ihrer Adressat*innen –mitunter durch unbeabsichtigte Ein-

flüsse – bei Farrall insbesondere durch Beschäftigungsverhältnisse und familiä-

re Beziehungen – hergestellt wurden (siehe dazu Kapitel 2). Während diese Be-

einflussung bei Farrall jedoch eher alsNebeneinander konzeptualisiert wurde, zei-

gen im Unterschied dazu die hiesigen Ergebnisse eine wechselseitige Beeinflus-

sung,einMit-undmanchmal auchGegeneinander vonBewährungshilfe und sozia-

ler Eingebundenheit des Adressaten. In diesem Sinne lässt sich, zumindest an-

hand des kleinen Samples der vorliegenden Studie, dieThese aufstellen, dass die

von Farrall im Jahr 2002 als notwendig rekonstruierte Interaktionmit undAkzep-

tanz der Adressat*innen in ihrer sozialen Einbindung in der bewährungshelfen-

den Praxis inzwischen zumindest in Teilen eingelöst scheint.

Ein weiterer Zusammenhang, in dem die Herstellung und Deutung von Fol-

gen der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk ihrer Adressaten steht, ist

der justizielle Kontext, in den die Hilfe eingebettet ist. Die Adressaten des Un-

tersuchungssamples haben vielfältige, der aktuellen Bewährungsunterstellung
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vorausgehende Vorerfahrungen mit anderen Interventionen und justiziellen

Maßnahmen. So standen alle bereits zu einem vorherigen Zeitpunkt unter Be-

währungsaufsicht und waren zudem mindestens einmal inhaftiert. Parallel zu

der aktuellen Bewährungsunterstellung stehen manche Adressaten unter Füh-

rungsaufsicht. Einige haben aufgrund einer im Zusammenhang mit den began-

genen Delikten stehenden Suchterkrankung Therapien absolviert oder befinden

sich aktuell noch in psychologischer oder anderer medizinischer Behandlung,

haben Antiaggressionstrainings absolviert oder werden im Rahmen einer ge-

setzlichen Betreuung begleitet. Die Adressaten greifen auf Erfahrungswissen

bezüglich verschiedener Hilfen und Fachkräfte zurück, was sich beispielsweise

in dem Vergleich der*des jetzigen Bewährungshelfer*in mit den vorherigen ver-

deutlicht und sich auch in ihrer Selbstdarstellung als beispielsweise wissender,

erfahrener Adressat von (Bewährungs-)Hilfen zeigt. Auffällig ist überdies, dass

die Bewährungszeit insbesondere mit den Inhaftierungserfahrungen verglichen

oder in Abhängigkeit dazu dargestellt wird und diesbezüglich ,Nachwirkungen‘,

beispielsweise in Bezug auf die Partnerschaft und die erschwerte Integration des

Adressaten in die Schwiegerfamilie, expliziert werden. Auch aus der Perspektive

der Partnerinnen verdeutlichte sich, dass eine der Bewährungshilfe vorgelagerte

Inhaftierung ihres Partners ihre Sichtweise auf ihn beeinflusst, beispielsweise

indem er weiterhin zu ,Leuten vom Gefängnis‘ zugehörig gruppiert oder seine

Vertrauenswürdigkeit zunächst infrage gestellt wird. Eine Partnerin resümiert

überdies im Rückblick auf die Zeit des Kennenlernens ihres just haftentlasse-

nen Partners, dass sie nicht wisse, ob sie das Alle noch einmal durchleben und

mitmachen würde. In zwei Fällen wird zudem aus Alteri- oder Adressaten-Sicht

gerade der Drohmechanismus, bei erneuter Straftat oder Weisungsverstößen

einen Widerruf der Strafaussetzung zur Bewährung und damit eine erneute

Inhaftierung zu riskieren, und das Wissen des Adressaten darum als wirksam

und der Erzielung weiterer intendierter Folgen zuträglich inszeniert.

Darüber hinaus werden in zwei Fällen spezifische Erlebnisse oder Lerneffekte

anderer, der Bewährungshilfe vorgelagerter Maßnahmen, wie die richterliche

Urteilsverkündung, ein stationärer Therapieaufenthalt oder eine lange Haft-

strafe, benannt, denen zugeschrieben wird, die gewünschte Veränderung oder

Einsicht bereits angestoßen und dergestalt Folgen generiert zu haben (siehe

auch Unterkapitel 6.3 zur zeitlichen Dimension von Folgen). Die Möglichkeit der

Bewährungshilfe, Folgen zu generieren, scheint dadurch aus Sicht der Adres-

saten deutlich verringert und zudem nicht notwendig. Im mitunter gewählten

Narrativ der persönlichen ,Erfolgsgeschichte‘ seit Haftentlassung erscheint die

Bewährungshilfe eher als verlängerte Erzählung eines bereits generiertenHappy-

ends. Insgesamt verdeutlichte sich die Wahrnehmung der Bewährungshilfe und

die Konstitution ihres zugeschriebenen Potenzials der Folgenherstellung auch in

Relation zu den vorherigen oder zeitgleichen Hilfeerfahrungen der Adressaten,

deren Einflussnahme auf ihre biografische Selbstkonstruktion sowie die Präfi-
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guration weiterer Hilfeerfahrungen, hier der Bewährungshilfe (vgl. Bitzan und

Bolay 2013, S. 47).

Auf welche Weise eine Folge der Bewährungshilfe generiert wurde und wie

diese ausgedeutet und bewertet wird, ist zudem eine Frage, die in Abhängigkeit

der jeweiligen Perspektive unterschiedlich bearbeitet wird. Es ließ sich fall-

übergreifend erkennen, dass dieWahrnehmung von situationsbezogenen Hand-

lungen,Veränderungsprozessen, zeitlichenAbläufen oder Ereignissen, aber auch

Beziehungen inner- und außerhalb der Bewährungshilfe stark divergiert und

damit auch die ursächlichen Zuschreibungen und Bestimmungen von Folgen

variieren. Dies zeigt sich beispielsweise in der Verhandlung um den Umgang,

den Fachkraft und Adressatmiteinander pflegen. Sei es in der Inszenierung einer

von der Fachkraft intendierten und wahrgenommenen Folge – die Einsicht des

Ehrlichseins auch in Krisensituationen –, die der Adressat insofern als nicht-

intendierte Folge umdeutet, als dass in seiner Erkenntnis dieRelevanzder eigent-

lichen Handlung – beispielsweise einer erneuten Straffälligkeit – hinter dem von

der Fachkraft gewünschten, richtigenUmgang damit –der offenen Kommunika-

tiondarüber–unhinterfragtundzurückbleibt.Oder auch inder (vermeintlichen)

Entsprechung der vom Adressaten ausgehenden Bestrebung nach Autonomie

innerhalb der Bewährungshilfearbeit und der Orientierung der Fachkraft daran,

die sich jedoch letztlich in der Herstellung einer pseudoautonomen Beziehung

als beiderseits nicht-intendierte Folge ausdeutet.

Über den Einbezug der Perspektive von Alteri und Fachkräften konnte zudem

ermöglicht werden, Zusammenhänge der Folgenkonstitution besser nachvollzie-

hen zu können und Wechselwirkungen zwischen der Bewährungshilfe und dem

Adressaten in seiner sozialen Einbettung zu erkennen. So zeigte sich fall-über-

greifend in der Erklär- und Erzählstruktur der Bewährungshelfer*innen, dass sie

einige relevante Lebensereignisse ihrer Adressaten, beispielsweise aus der Kind-

heit oder in Bezug auf Vorerfahrungen mit anderen Sozialen Hilfen, und Ent-

wicklungen sozialer Beziehungen, zum Beispiel im (Nicht-)Verhältnis zu ihren

leiblichen Eltern, benennen und über dieses Wissen auch Bezüge zu ihrer Arbeit

herstellen können. Zudem ließen sich über die Möglichkeit, die drei Perspekti-

ven von Adressat, Bezugsperson und Fachkraft aufeinander beziehen zu können,

auch Erkenntnisse in Bezug auf den Prozess des ,Durchhaltens‘ der Bewährungs-

hilfe generieren, die anhand des Einbezugs nur einer Sichtweise derartig nicht

möglich gewesen wäre. Ein Beispiel bildet die Rolle, die die (Ex-)Partnerin für die

erfolgreiche Bewährungszeit des Adressaten eingenommen hat. Aus Perspekti-

ve der Bewährungshelferin wird die ehemalige Partnerin als Störfaktor, sowohl

in Bezug auf die direkte Gestaltung der Hilfe als auch bezüglich der Vorhaben

undderEntwicklung ihresAdressaten inszeniert. ImGegensatzdazubenenntder

Adressat, die erstmalige erfolgreiche Beendigung der Bewährungsunterstellung

zuvorderst seiner (Ex-)Partnerin zu verdanken. Er müsse ihr dafür ,ein Hochlob‘

aussprechen.Zudemzeigt sich in derDarstellungder Partnerin,dass sie dasWis-
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sen um die Wirksamkeit des oben skizzierten, mit der Bewährungshilfe einher-

gehenden Drohmechanismus in die Gestaltung ihrer Beziehung zu dem Adres-

saten integriert und damit direkt an der Herstellung der Hilfeintention beteiligt

ist. Das Erreichen der Zielsetzung der Hilfe, die Legalbewährung, wird aus allen

drei Perspektiven dargelegt.Wie undmitwessenHilfe diese intendierte Folge ge-

neriert wurde – hier bezogen auf den Einfluss, den der (Ex-)Partnerin des Adres-

saten diesbezüglich zugeschrieben wird – variiert jedoch erheblich innerhalb der

Perspektiven.

Gerade anhand der Perspektive der Alteri konnte herausgestellt werden, dass

auchdie Partnerinnender Bewährungshilfeadressaten eigene Ideen bezüglich ei-

ner gelingenden und wirkmächtigen Bewährungshilfe haben, diesbezüglich ge-

wisse Anforderungen formulieren und sie in der Gestaltung ihrer Partnerschaft

ebenso durch die Hilfe beeinflusst sind. Genannt seien hier beispielhaft das Ein-

dringen der Bewährungshelfer*innen in ihren privaten Wohnbereich bei Haus-

besuchen, das hinsichtlich der eigenen Unterstützungsleistung für den Adres-

saten von FachkräftenThematisiert-und-Bewertet-Werden, die Co-Adressierung

durch die Professionellen bezüglich der Themen der Adressaten, aber in Teilen

auch in Bezug auf eigene oder partnerschaftliche Fragestellungen, die Ausein-

andersetzung mit eigenen Normalitätsvorstellungen oder die Überführung der

Kontrollmechanismen der Hilfe in die eigene Beziehung zu dem Adressaten.

Diese Perspektivenabhängigkeit sowie auch die weiteren Zusammenhänge,

in denen die Herstellung und Deutung von Folgen der Bewährungshilfe zu ste-

hen scheinen, verdeutlichen die Vielschichtigkeit derWirkmechanismen derHil-

fe und möglicher Konsequenzen, die sie für ihre Adressaten und deren Soziales

Netzwerkunddarüberhinausgenerierenkönnen.Wasdabei auswessenPerspek-

tive für wen aus welchen Gründen zu einer Folge der Hilfe wird, lässt sich daher

insbesondere unter Berücksichtigung der kontextualen und sozialen Einbettung

von Adressaten und Hilfe sowie der einzelnen Perspektiven der an der Produkti-

on der Hilfe und damit auch der Konstitution ihrer Folgen beteiligten Personen

bestimmen.

6.3 Folgen-Dimensionen

In der fall-übergreifenden Kontrastierung ließen sich querliegend zu den ver-

schiedenen Folgenarten und ihrem Herstellungs- und Deutungsprozess auch

unterschiedliche Dimensionen von Folgen herausarbeiten, die sie hinsicht-

lich ihrer Ausprägung und ihres Umfangs beschreiben. Es verdeutlichten sich

folgende Dimensionen:

• Symbolische Dimension

• Zeitliche Dimension
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• Nutzen-Dimension

Die symbolische Dimension von Folgen der Bewährungshilfe wird insbesondere

im Kontext des Umgangs der Adressaten mit ihrer Straffälligkeit und der Adres-

sierung durch die Bewährungshilfe sowie ihrer diesbezüglichen Verhandlung

vor sich selbst, ihrer Partnerin und Bezugspersonen im familiären oder beruf-

lichen Bereich expliziert. Symbole werden hier in Anlehnung an Scharfenberg

und Kämpfer mit einem konfliktbearbeitenden Potenzial gefasst, das eine neu

konstituierte Erfahrung ermöglicht (vgl. Scharfenberg undKämpfer 1980, S. 145).

Dahinter stehe ein Konfliktbegriff, der „den Prozeß [sic] von Wunsch, Angst,

Abwehr und Kompromißbildung [sic] im Symbol beschreibt“ (Biehl 1992, S. 207).

Symbole können in diesem Sinne bei der Konfliktbearbeitung helfen, indem

der Grundkonflikt ausgedrückt und eine Lösung angeboten würde (vgl. ebd.,

S. 208). Die symbolische Dimension von Folgen kann in diesem Sinne aus der

jeweiligen Perspektive, in der sie beschrieben wird, durchaus zu einer realen

Konsequenz werden, wenn beispielsweise ein im Zusammenhang mit dem Stig-

ma der Straffälligkeit stehender Grundkonflikt im Rahmen der Hilfe anhand

einer alternierenden Bedeutungszuweisung bearbeitet wird.

Während manche Adressaten ihre Bewährungsunterstellung verheimlichen

und beispielsweise zu Beginn einer neuen Partnerschaft oder vor den Arbeitskol-

leg*innen verdeckt halten – sich also im Sinne Goffmans als potenziell diskredi-

tierbare Person dem Problem „unwissentlicher Akzeptierung seiner selbst durch

Individuen begegnen muß [sic], die voreingenommen sind gegen Personen von

der Art, als deren Angehöriger er enthüllt werden kann“ (Goffman 1975, S. 57) –

gehen andere offensiv damit um. So zeigt sich am Beispiel eines Adressaten, der

seit Beginn der Beziehung zu seiner bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung

getretenen Partnerin die Bewährungshilfe als Ort des Vertrauensaufbaus nutzt,

die Symbol- und Beweiskraft, die der Bewährungshilfe hier in Bezug auf die

Partnerschaft und die Möglichkeit „der Kooperation einer stigmatisieren Person

mit Normalen“ (Goffman 1975, S. 56) zugeschrieben wird.

In einigen Fällenwird zudemdie Arbeit an der eigenenOffenheit undEhrlich-

keit im Kontext der Beziehung zu der*dem Bewährungshelfer*in thematisiert.

Die Adressaten formulieren dahingehende Entwicklungen und Folgen der Hil-

fe, die sich mit einer verbesserten Außenwirkung und -resonanz und dadurch

auch der Selbstwahrnehmung als Mensch, „als Mensch halt und nicht jetzt äh

Mensch zweiter Klasse“161, beschreiben lassen. In der Perspektive der Adressaten

und ihrer Partnerinnen auf ihre Interaktionen mit den Fachkräften zeigen sich

mitunter auch Zuschreibungen von Verhaltensweisen im Sinne von Techniken

161 Zitat P1, siehe Unterkapitel 5.3.1.
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der Imagepflege162 nach Goffman, die es insbesondere dem Adressaten ermögli-

chen würden, ein positives soziales Selbstbild in Übereinstimmung mit seinem

Image zu bringen bzw. ein solches beizubehalten (vgl. Goffman 1973, S. 18). Als

Image beschreibt Goffman einen positiven sozialen Wert, „ein in Termini sozial

anerkannter Eigenschaften umschriebenes Selbstbild, ein Bild, das die anderen

übernehmen können“ (ebd., S. 10). Interaktionenwürden durch Image gesteuert,

gerade in einer Sozialbeziehung bestehe die Intention, die Beschädigungen des

Image anderer zu vermeiden, um so Beziehungsstörungen zu verhindern (vgl.

ebd., S. 49). Auch für die Alteri haben sich in diesem Sinne mitunter Folgen der

Bewährungshilfe mit symbolischem Charakter konstituiert, beispielsweise aus

der zugeschriebenen Normalisierungspraxis und den Imagepflegetechniken

der Fachkraft, die es der Partnerin ermöglicht, ihren Lebensgefährten trotz sei-

ner Vergangenheit als ,Schwerkrimineller‘ inzwischen als ,normalen Menschen‘

ansehen zu können.

Folgen der Bewährungshilfe mit symbolischer Dimension wurden in den hie-

sigen Fällen vor allem imKontext einer aktiven Auseinandersetzungmit demund

Gestaltung des Management des Stigmas der Straffälligkeit ausgehend von den

Adressaten und ihren Partnerinnen sowie der hinreichenden Fremdidentitäts-

bestimmung durch die Fachkräfte generiert (vgl. Engelhardt 2010, S. 126 f.). Im

Kontext der Bewährungshilfe und demUmgangmit den Fachkräftenwurde dem-

zufolge Identitätsarbeit sowohl für die Selbstidentität des Adressaten als auch die

,Paar-Identität‘ einer partnerschaftlichen Beziehung, ausgehend von bzw. zu ei-

nem Bewährungshilfeadressaten und der dahinterliegenden Zuschreibung von

Straffälligkeit, ermöglicht.FolgenderBewährungshilfemit symbolischerDimen-

sion sind damit weniger auf den ,tatsächlichen‘ Effekt, den die Bewährungshilfe

generiert, fokussiert, sondern vorwiegend damit befasst,was die Adressaten und

ihre Bezugspersonen, hier Partnerinnen, für sich daraus machen. Diese Dimen-

sion steht damit auch in engem Zusammenhangmit der Nutzen-Dimension von

Folgen.

Einige Folgen, die der Bewährungshilfe für den Adressaten und sein Soziales

Netzwerk (mit-)ursächlich zugeschrieben werden, zeichnen sich dadurch aus,

dass sie in einem „Prozess der konkreten, subjektiven Aneignung“ (Oelerich und

Schaarschuch 2005, S. 83) der Hilfsangebote generiert werden. Es verdeutlicht

sich auf verschiedene Weise eine Nutzen-Dimension von Folgen der Bewäh-

rungshilfe, beispielsweise ein materieller Nutzen ausgehend von der Fachkraft,

162 Die deutsche Übersetzung Techniken der Imagepflege steht für das Original des ,Face-Work‘.

Siedienendazu,Ereignissen,dereneffektive oder symbolische Implikationendas Imagebedro-

hen, entgegenzuarbeiten (vgl. Goffman 1973, S. 18). Für Goffman fallen unter diese Techniken

beispielsweise der Vermeidungsprozess, in dem unter anderem mit Defensivpraktiken in ei-

ner Begegnung solcheThemen ferngehaltenwerden, die nicht zu der verfolgten Imagestrategie

passen, oder auch Taktgefühl und Besonnenheit (vgl. Goffman 1973, S. 21 ff.).
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die Kleidung oder andere Sachspenden für den Adressaten und sein Kind be-

reithält. Die Überführung des Macht- und Disziplinierungseffekts der Fachkraft

auf die Beziehung des Adressaten zu seiner Tochter und Nutzen der Vater-

Tochter-Beziehung als Drohmechanismus, nicht erneut rück- oder straffällig

zu werden, als Folge der Erkenntnis der Partnerin, dass dieser Mechanismus

im Kontext der Bewährungshilfe wirksam ist, beschreibt zudem eine Folge der

Hilfe auf einer personalen Nutzendimension (vgl. ebd., S. 88). Im Kontext der

Rolle, die die Handlungsmacht der Adressaten bei der Konstitution von Folgen

der Hilfen einnimmt, sowie in der Beschreibung von gewünschten, aber nicht

hergestellten Folgen, genannt Nicht-Folgen, wird zudem aus allen Perspektiven

der Gebrauchswert163, der im Rahmen der Hilfe für den Adressaten generiert

werden könnte, verhandelt.

Als weitere Dimension von Folgen ließ sich die Zeit herausarbeiten. Es ver-

deutlichte sich, dass Folgen auch imHinblick auf die zeitliche Rahmung der Hil-

fe bzw. in diesem Kontext oder unter diesem Eindruck generiert werden. Bei-

spielsweise scheint die Beziehung zwischen Fachkraft und Adressat insbesonde-

re aus Adressaten-Perspektive von der gerichtlich vorgegebenen zeitlichen Rah-

mung beeinflusst, in deren Folge sie die Fachkräfte gar nicht erst als Bezugsper-

son ihres Sozialen Netzwerks integrieren oder die oft jahrelange Beziehung zu

den Bewährungshelfer*innen nach Ablauf der Hilfe unmittelbar für beendet und

die Person ihremNetzwerk nicht länger zugehörig erachten. Eine Ausnahme bil-

det hier ein Adressat, in dessen Perspektive durch das Ende der Bewährungszeit

eine (antizipierte) nicht-intendierte Folge in dem Verlust der Fachkraft als per-

sönliche Bezugsperson entstehen könnte.

Das (zeitliche) Ende der Zusammenarbeit im Rahmen der Bewährungshilfe

wird unterschiedlich interpretiert, generiert jedoch einige antizipierte Folgen,

die seitens der Adressaten vom Feiern der erfolgreichen Beendigung der Bewäh-

rungszeit hin zu dem auf Sympathie begründeten und der engen persönlichen

Beziehung basierenden Wunsch reichen, die Fachkraft noch einmal wieder-

zusehen, und bei den Bewährungshelfer*innen eher in die Zukunft gerichtete

Sorgen oder Bedenken bezüglich des weiterenWeges der Adressaten auszulösen

scheinen. Zudem inszeniert sich eine Fachkraft auch nach Hilfeende weiterhin

ansprechbar für den Adressaten, eine weitere hat nach wie vor Zugang zu Infor-

mationen bezüglich des Privatlebens des ehemaligen Adressaten. Während die

Adressaten also von Anfang an das Wissen um die Endlichkeit ihrer gemeinsa-

163 Die Gebrauchswerthaltigkeit einer professionellen Tätigkeit wird nach Oelerich und Schaar-

schuch aus der Perspektive, entlang der Kriterien und Relevanzen derjenigen konstituiert und

bestimmt, die die sozialpädagogische Dienstleistung konsumieren. Das Kriterium dafür, ob

professionellemHandeln ein Gebrauchswert für die eigene Lebenspraxis zugesprochen werde,

sei stets abhängig von der Logik der Selbstproduktion im Kontext individueller Relevanzstruk-

turen (vgl. Oelerich und Schaarschuch 2013, S. 87). Siehe dazu auch Kapitel 2.
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men Zeit mit der Fachkraft in ihre Konzeption der Beziehung zueinander und

ihrer eigenen Rolle als Adressat integriert zu haben scheinen bzw. diese als solche

annehmen, ergibt sich für die Professionellen der Eindruck, dass ihnen der Ab-

schluss und das Loslassen der Zusammenarbeit durch etwaige nicht-intendierte,

respektive Nicht-Folgen oder auch durch ein moralisches Empfinden bezüglich

der Beziehung zu dem Adressaten erschwert wird.

Infolge scheint das zeitlich markierte Ende der gerichtlich angeordneten

Verantwortlichkeit für die Fachkräfte nicht immer auch mit der sofortigen

Einstellung des Zuständigkeitsgefühls einherzugehen. Dies mag auch damit zu-

sammenhängen, dass einige Bewährungshelfer*innen bereits zum zweiten oder

dritten Mal mit den Adressaten zusammenarbeiten und ihnen die Rückfallraten

bzw. die Chance, dass ein Adressat ein weiteres Mal unter Bewährungsaufsicht

stehen wird, bekannt sind (siehe hierzu Kapitel 2). Zudem beschreiben einige

Fachkräfte eine Unsicherheit darüber, ob sich die Adressaten nach Ablauf ihrer

Zusammenarbeit bei auftretenden Problemstellungen an, sofern vorhanden,

bestehende Unterstützungspersonen wenden werden oder neue, externe Hil-

fen aufsuchen würden. Sie scheinen in diesem Sinne teilweise nicht darauf zu

vertrauen, dass die im Hilfeverlauf bereits generierten Folgen auch dann halten

werden, wenn sich die Adressaten in einem Alltag nach der Hilfe ohne stetiges

Hilfs- und Gesprächsangebot befinden164, oder dass die von ihnen in die Zukunft

gerichteten, antizipierten Folgen tatsächlich eintreten werden. In dieser Deu-

tung zeigt sich die relevante Ebene der ,Halbwertszeit‘ von Folgen, die durch

die Frage konturiert wird, welche Dauer oder Permanenz Folgen zugeschrieben

wird.

In Zusammenhang mit der hier aufgezeigten Relevanz der persönlichen

Beziehungsebene zwischen Fachkraft und Adressat legen die Ergebnisse zusam-

menfassend nahe, dass der Beziehungsgestaltung und dem Vertrauensaufbau

im Rahmen der Zusammenarbeit innerhalb der Zeit der Bewährungshilfe hohe

Relevanz zugeschrieben wurde, diese jedoch zum (geplanten) Ende der Un-

terstellung hin nicht (immer) wieder gelöst wurde und es infolge zu mitunter

erlebten Beziehungsabbrüchen bzw. nach Ablauf der Hilfe bestehenbleibender

emotionaler Verbundenheit, sowohl für die Adressaten als auch die Fachkräfte,

164 DieseÜberlegungknüpft andenvonUweFlick imRahmeneinerTagungdesGraduiertenkollegs

am 08.09.2023 gehaltenen Vortragmit dem Titel , „… ich bin Krankenhaussystem undTherapie

ausgeliefert, den Nadeln, den Infusionen …“– Folgen professioneller Hilfen und Methodische

Multiperspektivität in der Forschung‘ an, in dem er drei Phasen Professioneller Hilfen darleg-

te, die zu unterschiedlichen Folgen führen würden: Problemfeststellung, Problembehandlung

sowie die Integration in den Alltag (die Formulierungen sind denNotizen der Autorin zumVor-

trag entnommen). Das Besondere an der Bewährungshilfe ist jedoch, wie im Folgenden weiter

ausgeführt werden wird, dass sie bereits in dem bzw. parallel zu dem Alltag ihrer Adressat*in-

nen agiert undhier gerade die spannende Frage aufgeworfenwird, ob und inwieweit sich dieser

Alltag verändert, wenn die Bewährungshilfe nicht länger Teil davon ist.
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kommen kann. Zudem wird die Bedeutung von Zeit in Bezug auf die Dauer und

den ,Bestand‘ von Folgen herausgestellt.

Wie im vorherigen Unterkapitel beschrieben, haben auch die Adressaten des

Samples bereits Vorerfahrungen sowohl mit der Bewährungshilfe als auch mit

anderen Hilfen im justiziellen Kontext und darüber hinaus. Insbesondere der

(erlebte) Zeitverlust durch Inhaftierung wird seitens der Adressaten, aber auch

der Alteri benannt.Überdies haben einige Adressaten und ihre Partnerinnen kurz

vor oder im Verlauf der Bewährungsunterstellung ein als markant und relevant

markiertes privates Erlebnis, wie die Geburt eines Kindes, den Tod eines Ver-

wandten, die (kurzzeitige) Trennung innerhalb der Partnerschaft, einen eigenen

oder den Um- oder Auszug von nachbarschaftlichen Freunden, durchlebt. Die

Bewährungsunterstellung besteht damit in einem Zusammenhang zeitlicher

Überschneidung mit weiteren wichtigen Lebensereignissen sowie unter dem

Einfluss der zeitlich vorgelagerten Erfahrung von Inhaftierung und weiteren

Hilfen. An dieser Stelle verdeutlich sich die hohe Kontext- und Zeitgebunden-

heit sowohl in der Erbringung der Bewährungshilfe als auch im Hinblick auf

die Erforschung ihrer Folgen. Die betroffenen Personen sind nicht einfach nur

Adressaten der Bewährungshilfe und im Sinne isolierter Laborbedingungen

während der Zeit der Unterstellung lediglich mit der Hilfe sowie den damit

verbundenen Auflagen befasst – sie sind zeitgleich in Partner-, Eltern-,Nachbar-

oder Belegschaft eingebunden, in private, finanzielle oder gesundheitliche Pro-

blemstellungen verwoben, Adressaten weiterer Maßnahmen oder Hilfen, haben

Vorerfahrungen, Prägungen etc. Die Phase der Bewährungshilfe findet demnach

parallel zu anderen Lebensphasen und dortigen Veränderungsprozessen sowie

unter dem Einfluss vorangegangener Erfahrungen und prägenden Erlebnissen

statt. So ist es der Bewährungshilfearbeit ja auch gerade inhärent, diese vielfäl-

tigen Lebenslagen und -verhältnisse ihrer Adressat*innen bearbeiten zu wollen.

Dies muss bei der Erforschung von Folgen der Hilfe zwingend mitberücksichtigt

werden, da sonst die Gefahr besteht, wie auch entlang der Systematisierung der

Folgenarten in Unterkapitel 6.1 aufgezeigt werden konnte, Aussagen bezüglich

Folgen der Hilfe zu treffen, die letztlich wenig Aussagekraft bezüglich ihrer

Ursachenattribuierung haben – ob es sich also wirklich um eine Folge der Hilfe

handelt.

Diehier erzieltenErgebnisseknüpfendamit auchaneinenKritikpunktan,der

oft gegenüber im Rahmen von Evaluationsforschung eingesetzten RCT-Studien

geübt wird: Dass die Intention solcher Forschungsdesigns, Einflüsse von ,stören-

den oder verzerrenden Variablen‘ möglichst zu minimieren (siehe hierzu Kapi-

tel 2), gerade bei der Erforschung von Konsequenzen einer Hilfe wie der Bewäh-

rungshilfe,die in das und indemalltäglichenLeben ihrerAdressat*innen interve-

200



niert, nicht passgenau erscheint165.Wie die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit

zeigen konnten, sind es doch gerade diese äußeren Einflüsse, die ko-konstituie-

rend dafür sind, wie und welche Folgen innerhalb der Bewährungshilfe generiert

und zugeschrieben werden.

Die Ergebnisse zeigen überdies, dass sich die Deutung und Bewertung von

Folgen und der Notwendigkeit der Hilfe, diese zu generieren, auch imZeitverlauf

derHilfe verändert.Dies verdeutlicht sich amBeispiel einerPartnerin,die in ihrer

Erzählung eine Weiterentwicklung des Adressaten beschreibt. Während sie zu-

nächst formuliert, dass es insbesondere in der Zeit unmittelbar nach derHaftent-

lassung für ihren Partner hilfreich gewesen sei, den Bewährungshelfer als ,Weg-

weiser‘ zu haben und sie der Hilfe hier zumindest zuschreibt, abhängige Folgen

generieren zu können, erläutert sie mit Blick auf die aktuelle Situation, dass der

Adressat diese Art vonUnterstützung jetzt nichtmehr benötige, da er inzwischen

seinen eigenen Weg kenne. In dieser Entwicklung hin zu einer nicht länger be-

nötigtenHilfestellung der Fachkraft, die die Partnerin entlang der Selbstständig-

keit des Adressaten deutet, wird aus Perspektive der Partnerin die Generierung

einer intendierten Folge der Hilfe im Zeitverlauf der Hilfe beschrieben. In ihrer

Zuschreibung war die Bewährungshilfe eine Zeit lang hilf- und folgenreich, in-

dem der Bewährungshelfer beispielsweise Gesprächs- und Unterstützungsange-

bote und Vorschläge für den weiterenWeg des Adressaten formulierte, jetzt wer-

de diese Hilfe jedoch nicht länger benötigt. In diesem Beispiel wird der Hilfe ihr

Potenzial, Folgen zu generieren, entlang der Unterstützungs- und Hilfsbedürf-

tigkeit des Adressaten im Zeitverlauf zu- bzw. abgeschrieben. Es bleibt an dieser

Stelle lediglich zu vermuten, inwieweit dieDeutungen dieser Partnerin bezüglich

derHilfe zumEndederBewährungsunterstellungweiter changieren.DadieDau-

er der Bewährungsunterstellung jedoch einem festgesetzten Rahmen unterliegt,

der fünf Jahre nicht über- und zwei Jahre nicht unterschreiten darf166, die Hilfe

damit eine vergleichsweise lange Zeitspanne imLeben ihrer Adressaten abdecken

kann und die hiesigen Erkenntnisse nahelegen, dass die Zuschreibungen und Be-

wertungen der Hilfe im Zeitverlauf changieren,wird die zeitliche Dimension von

Folgen sowie der Zeitpunkt ihrer Erforschung noch bedeutsamer.

Insbesondere auch in Bezug auf den Zusammenhang zwischen der aktuel-

len und einer ihr vorausgegangenen Hilfe und Folgen, die dort generiert wur-

den, wird die zeitliche Dimension von Folgen zentral, die im Sinne Norbert Eli-

as das In-Beziehung-Setzen verschiedener Geschehensabläufe als eine Verknüp-

165 Dies scheint jedoch auch äquivalent für stationäre Maßnahmen zu gelten. So zeigt Forschung

im Kontext von Inhaftierung auf, dass auch hier beispielsweise die familiären Beziehungen

stark mit-beeinflusst sind (Kury und Kuhlmann 2020), wodurch der Umkehrschluss naheliegt,

dass sich dies auch auf die inhaftierte Person und ihre Wahrnehmung und Deutung bezüglich

des Vollzugs auswirken kann.
166 Die Bewährungszeit ist in §56a StGB geregelt.
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fung zwischen mindestens drei Kontinuen rahmt: „zwischen Menschen, die ver-

knüpfen, und zwei oder mehr Wandlungskontinuen, von denen eines in einer

bestimmten Menschengruppe jeweils die Funktion eines Standardkontinuums,

eines Bezugsrahmens für das andere erhält“ (Elias 2004, S. 62 f.)167. Mit Wand-

lungskontinuenbeschreibt erWandlungsprozesse,derenProzesshaftigkeit in der

Kontinuität bestehe,mit der eineWandlung in ununterbrochener Folge aus einer

anderen hervorgehe (vgl. ebd., S. 62). Ein ,Zeitbestimmen‘ bedeute daher festzu-

legen, „ob eine –wiederkehrende oder nicht wiederkehrende – Veränderung vor,

nach oder gleichzeitig mit einer anderen Veränderung stattfindet” (ebd., S. 64).

In den beiden hier beschriebenen Fälle, in denen in einer Inhaftierung bzw. ei-

ner Therapie hergestellte Folgen lediglich während der Bewährungshilfe beibe-

halten werden sollen, wird eine gewisse inhaltliche Abgeschlossenheit sowie ein

zeitliches Kontinuum von Anfang und Ende einer Folge suggeriert. Die entspre-

chenden Adressaten und die Fachkraft schreiben der Bewährungshilfe zu, eine

in einer vorherigen Hilfe bereits generierte Folge im Sinne von Veränderungen,

im gemeinsamen Hilfeverlauf zu festigen und zu verwalten – im Prinzip soll die

Folge aus dieser Perspektive im Rahmen der Bewährungshilfe ,über die Zeit ge-

tragen‘ werden. Gerade aus Sicht der Adressaten scheint es darüber hinaus kei-

ne Notwendigkeit für eine weitere Bearbeitung oder Justierung zu geben. Das

Wandlungskontinuum scheint unterbrochen. Offen bleibt jedoch die Frage, ob

und wenn ja, aufgrund welcher Begebenheiten, die ,ursprüngliche‘, in einer an-

deren Maßnahme generierte Folge als durch die Bewährungshilfe verändert, ab-

geschlossen oder auch umgekehrt wahrgenommen werden könnte, oder anders

formuliert, welche Zeitbestimmung Folgen zugeschrieben wird.

ImKontrast des Falles, in demdieBewährungszeit zu denZeitpunktender In-

terviews bereits erfolgreich beendet war, und den Fällen, in denen die Unterstel-

lung noch bestand, fällt zudem auf, dass alleinig hier Nicht-Folgen, also nicht ge-

nerierte Folgen der Bewährungshilfe, aus Adressaten-Perspektive benannt wur-

den und zudem nur in den anderen Fällen die Generierung von in die Zukunft

gerichteten, antizipierten Folgen als möglich erachtet wird. Grundsätzlich lässt

sich daher ein Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt des Sprechens über und

Rekonstruierens bzw. Antizipierens etwaiger Folgen und derWahrnehmung und

Bewertung dieser Folgen erkennen. Eine Ausnahme bilden hier die Nicht-Folgen,

die der Bewährungshilfe in einzelnen Fällen bereits während der laufenden Un-

terstellung zugeschrieben wurden.

Zudem verdeutlichte sich insbesondere in dem beendeten Fall anhand der

Kontrastierung der verschiedenen Perspektiven, dass die im Verlauf der Hilfe

erlebten Veränderungsprozesse und retrospektiv beschriebenen, erzielten, in-

167 Als Beispiel führt er eine Uhr an, die er als ,menschgeschaffenes Wandlungskontinuum‘ be-

greift, das in bestimmten Gesellschaften als Bezugsrahmen für andere sozialeWandlungskon-

tinuen standardisiert wird (vgl. Elias 2004, S. 62).
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tendierten Folgen in der Zeit nach Ablauf der Hilfe nicht andauern müssen. Dies

zeigt sich am Beispiel des Konsumverhaltens des Adressaten, das die Bewäh-

rungshelferin als intendierte Folge innerhalb der Bewährungszeit als verringert

beschreibt, der von demAdressaten jedoch in Reaktion auf die erfolgreiche Been-

digung der Unterstellung als zumindest zeitweise stark erhöht inszeniert wird.

Damit geht nicht nur eine nicht-intendierte Folge des Bewährungshilfeendes,

sondern mindestens auch eine Unterbrechung der im Rahmen der Hilfe erziel-

ten, intendierten Folge einher. Es verdeutlicht sich im Sinne Dollingers, dass

Hilfen besondere Kontextbedingungen konstituieren und die darin erworbenen

Kompetenzen und Handlungsstrategien nicht zwingend in anderen Kontexten

oder zu anderen Zeitpunkten ebenfalls ,nutzbringend‘ sein müssen (vgl. Dollin-

ger 2020, S. 427). In dem genannten Beispiel gibt der ehemalige Adressat jedoch

an, seinen Konsum nach den Feiertagen anlässlich seiner erfolgreich beendeten

Bewährungsunterstellung wieder reduzieren zu wollen. Die Folge scheint in die-

sem Sinne lediglich auf einer Handlungsebene unterbrochen, die grundsätzliche

Einstellung bezüglich des bzw. das Wissen um die Schädlichkeit des Konsums

– es ließe sich hier auf eine kognitive Ebene von Folgen rekurrieren – scheint

weiter Bestand zu haben.

Eine weitere Konturierung scheint die zeitliche Dimension von Folgen daher

nicht nur in Zusammenhang mit der Dauer und Nachhaltigkeit ihres Bestehens,

der oben thematisierten Halbwertszeit, sowie mit dem Zeitpunkt, an dem sie re-

konstruiert bzw. erhoben werden, zu erfahren, sondern auch mit der Möglich-

keit einer temporären Unterbrechung ihrer handlungspraktischen Umsetzung.

Inwieweit diese Folge dannweiterhin von der Bewährungshilfe als intendiert ein-

geordnetwürde, indembeispielsweise ein kontrollierter Konsumals Teilerfolg im

Sinne eines ,Realziels‘168 bewertetwürde, bleibt an dieser Stelle ebenso unklarwie

die Frage, ob der ehemalige Adressat sein Vorhaben in die Tat umsetzte.

6.4 Diskussion – Patchwork-Konzept von Folgen und die

Relevanz von Zeit

Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Ergebnisse verdeutlichen,

dass die forschungsleitende Fragestellung nach Folgen der Bewährungshilfe

für das Soziale Netzwerk ihrer Adressaten anhand eines erweiterten, adres-

sat*innenorientierten Forschungsdesigns in der Verbindung von ego-zentrierter

Netzwerkanalyse und problemzentrierter Interviewforschung bearbeitet werden

und Erkenntnisse sowohl hinsichtlich der Art und des Inhalts von Folgen als auch

in Bezug auf ihren Herstellungsprozess generiert werden konnten. Es zeigten

168 Siehe hierzu Kolte und Schmidt-Semisch 2019.
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sich Folgen der Bewährungshilfe für den Adressaten und seine Partnerschaft

sowie für weitere Beziehungen seines Sozialen Netzwerks und darüber hinaus

auch für die Fachkräfte. Die Folgen lassen sich verschiedenartig kategorisie-

ren und sind in unterschiedlichen Dimensionen ausgeprägt. Zudem wurden

insbesondere auch Erkenntnisse über den Herstellungsprozess von Folgen und

die Zuschreibungen bezüglich nicht-generierter Folgen im Rahmen der Hilfe

erlangt.

Ein zentraler Befund liegt in der den Herstellungsprozess von Folgen be-

einflussenden Wechselwirkung, die zwischen der Bewährungshilfe und ihrem

Adressaten be- und entsteht. Es verdeutlichte sich, dass Folgen der Bewährungs-

hilfe immer auch in Abhängigkeit von bzw. in Relation zu der sozialen Einbettung

der Adressaten, aber auch der Person der Fachkraft hergestellt werden. Es sind

zum einen verschiedene Vorerfahrungen mit anderen Hilfen, Beziehungsmus-

tern und -konstellationen sowie die aktuelle soziale Einbindung, die der Adressat

mit in die Hilfe einbringt, die sich verbinden und dann in der ko-produktiven

Zusammenarbeitmit der Fachkraft an der Generierung von Folgen beteiligt sind.

Zum anderen zeigte sich durch die herausgearbeitete besondere Bedeutung

der professionellen Beziehung zwischen Bewährungshelfer*in und Adressat,

dass der Herstellungs- und Deutungsprozess von Folgen auch abhängig von der

Person bzw. des Individuums der Fachkraft ist.

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse lässt sich derHerstellungsprozess von

Folgen daher in Anlehnung an die Patchwork-Konzeption von Nancy Cartwright

(1999)169 als Zusammenkommen und -wirken verschiedener Faktoren, ausgehend

von sozial eingebundenen Adressaten und Fachkräften, sowie ihres wechselseiti-

gen Aushandelns begreifen. Dieses ist in Abbildung 8 grafisch dargestellt.

Wie in Unterkapitel 6.2 dargelegt, zeigten sich diese Faktoren innerhalb der

Einzelfälle in unterschiedlicher Ausprägung bedeutsam bei der Generierung und

Zuschreibung vonFolgender Bewährungshilfe.EineVorhersage,wie dieHilfe auf

den Adressaten ,wirken‘,mit ihm verhandelt undwelche Folgen sie in ko-produk-

tiver Auseinandersetzung generieren wird, scheint daher nicht treff- oder verall-

gemeinerbar. In der Orientierung der Bewährungshilfearbeit vorrangig an dem

Adressaten, seiner sozialen Einbettung, seinenWünschen und Vorstellungen so-

wie der persönlichenBeziehung zwischenBewährungshelfer*in undAdressat be-

gründet sich die Vielfältigkeit von Folgen, die sich in den Fällen ergeben haben.

169 Nancy Cartwright bezieht sich hier auf ihr Verständnis einer ,dappledworld‘ und konzipiert ih-

ren Ansatz als Alternative zum Fundamentalismus bezüglich der wissenschaftlichen Ordnung

derWeltund ihrer (physikalischen)Gesetze.DiehiesigeVerwendung ist lediglichaufdasgrund-

legende Bild des Flickenteppichs als ordnendes Systemundder Erkenntnis „we live in a dappled

world, a world rich in different things,with different natures, behaving in different ways“ bezo-

gen (Cartwright 1999, S. 1).
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Abbildung 8: Patchwork-Konzept von Folgen

Das Patchwork bildet in dunkelblau die fünf Aspekte ab, in deren Abhängigkeit sich die Herstellung und

Deutung bzw. Zuschreibung von Folgen im Rahmen der Bewährungshilfe empirisch zeigte. Der helle

Patch symbolisiert entlang der Betrachtung der Forschung als nicht abgeschlossen die Möglichkeit

weiterer, für die Konstitution von Folgen zentraler Faktoren (zum Ausblick siehe weiter im Verlauf sowie

in Kapitel 7). (eigene Darstellung)

Auf der inhaltlichenEbene verdeutlichten sich unterschiedlicheArtenundDi-

mensionenvonFolgenderBewährungshilfe.Entlangdes forschungsleitendenEr-

kenntnisinteresses zeichnete sich folgendes Bild: Aufgrund der sich im Laufe der

Datenerhebung ergebenen und durch die Forscherin nur begrenzt steuerbaren

Entwicklung, die Alteri-Interviews ausschließlich mit den (ehemaligen) Partne-

rinnen der Adressaten geführt zu haben, wurde der Blick insbesondere auf die

partnerschaftlichen Beziehungen gelenkt. Obwohl der Einbezug der Partnerin-

nenunddesSozialenNetzwerks indieBewährungshilfearbeit indenFällenunter-

schiedlich erfolgt und die diesbezüglichenDeutungen und Zuschreibungen stark

divergieren, zeigt sich, dass im Rahmen der Hilfe sowohl indirekt als auch di-

rekt Folgen für die Partnerschaft generiert werden. Zudem konnten auch Folgen

der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk, respektive weitere Adressat-Alte-

ri-Beziehungen herausgearbeitet werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass

der Einbezugweiterer Bezugspersonen des Adressaten in die Forschung ein noch

umfangreicheres Bild generiert hätte. Darüber hinaus wäre es beispielsweise in-

teressant gewesen, Perspektiven von Alteri, denen aktuell ein eher schwieriger

Kontakt zu dem Adressaten zugeschrieben wird oder die seinem früheren Um-

feld zugehörig erachtet wurden, zu erheben, um die Sicht- und Deutungsweisen
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auf die Bewährungshilfe und ihren potenziellen Einfluss auf den Adressaten zu

erweitern.

Eineweitere besondere Erkenntnis liegt darin,dass in vielen Fällen oder Sach-

verhalten Folgen nicht oder nicht eindeutig der Hilfe zugeschrieben wurden und

dies oftmals auch von den Fachkräften selbst so benannt wurde, sie also ihr eige-

nes Wirken bewusst minderten. Dies vermag unter anderemmit der Einbettung

der Bewährungshilfe in das justizielle System und ihrer Stellung darin als ,am-

bulante Alternative‘, sowie ihrer Aufgabe der Vermittlung zu weiteren Hilfen zu-

sammenhängen,kannaber ebensoals Teil desprofessionellenHandelnsderFach-

kräfte verstandenwerden, insofernmandavonausgeht,dassZuschreibungenpo-

sitiver Veränderungen, Stärken und Bestätigungen im Sinne des De-Labelings170

ein konstitutiver Teil erfolgreicher Resozialisierungsprozesse sind (vgl. Ghanem

und Graebsch 2021, S. 138). Die vielen verschiedenen Patches, die bei der Generie-

rung vonFolgenderBewährungshilfe zusammengenommenwirksamsind (siehe

Patchwork-Konzept von Folgen, Abbildung 8), verdeutlichen sich hier erneut.

Darüber hinaus manifestierte sich die besondere Rolle von Zeit bezüglich der

Herstellung aber auch derDauer von Folgen der Bewährungshilfe. Für die hiesige

Sampleauswahl wurde unter anderemdas Kriterium einermöglichst weit fortge-

schrittenen Bewährungszeit der Adressaten formuliert, um einen Rückblick auf

die bisherige Unterstellung zu ermöglichen. In einem Fall war die Bewährungs-

zeit bereits offiziell beendet, es zeigten sich teils differierendeFolgen imVergleich

zu den Fällen, in denen die Unterstellung noch bestand.Die Ergebnisse legen na-

he, dass der Zeitpunkt der Datenerhebung ein konstitutiver Faktor dafür ist, wie

die bisherige (und zukünftige) Bewährungszeit interpretiertwirdundwelche Fol-

gen ihr zugeschrieben werden.

DesWeiterenverdeutlichtensichEinflüsse frühererHilfen imZeitverlauf, ins-

besondere solcher, die der Bewährungshilfe unmittelbar vorausgingen oder als

besonders folgenreich inszeniert wurden. In diesem Zusammenhang wurde zu-

dem die Frage des Anfangs eines Folgen-Generierungsprozesses diskutiert und

überdies die relevanteThematik, welche Haltbarkeit Folgen, die vor oder im Ver-

lauf der Hilfe generiert wurden, zugesprochen wird, erarbeitet. So verweisen die

Erkenntnisse des Falles mit der bereits ausgelaufenen Hilfe darauf, dass erzielte

Folgen nicht unbegrenzt bestehen bleiben (müssen).

Die generierten Ergebnisse bezüglich des zeitlichen Faktors in der Erfor-

schung von Folgen Sozialer Hilfen im justiziellen Kontext legen eine (noch)

fehlende Abgeschlossenheit einer Folgenforschung nahe, die unter anderem auf

Fragen danach verweisen, ab welchem Zeitpunkt während, vor oder nach der

Hilfe eine Veränderung als Folge der Hilfe zugeschrieben wird und inwieweit

170 Die Autor*innen rekurrieren hier auf den Labeling-Approach, der verschiedene theoretische

Ansätze umspannt, die Kriminalität als ein Ergebnis wechselseitiger Zuschreibungsprozesse

verstehen (vgl. Leimbach 2023, S. 169).
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dies von den an der Hilfe Beteiligten unterschiedlich ausgedeutet wird. Ferner

für welchen Zeitraum die Hilfe bzw. die Interaktion mit der Fachkraft in diesem

Rahmen, als ursächliche Begründung der generierten Folge aufrechterhalten

wird und ab wann beispielsweise eine veränderte Verhaltensweise zu einem

internalisierten, ,typischen‘ Selbst- und Fremdbild eines ehemaligen Hilfeadres-

saten wird. Oder auch, wie lange ein angestrebter Veränderungsprozess oder

-zustand bestehen muss, um im Sinne der Hilfe als erzielte, intendierte Folge zu

gelten und damit als Erfolg der Maßnahme gewertet werden zu können.

Diese Fragen weisen damit eine gewisse Parallelität zu dem Diskurs bezüg-

lich der zeitlichen Bestimmung des Desistancebegriffes und der Uneinigkeit dar-

um auf, ab wann und auf welcher Grundlage eine Person als ,desister‘ bezeichnet

werdenkönne (siehehierzuKapitel 2).Ähnlichwie auchdieAbstandnahmekrimi-

neller Verhaltensweisen vonDesistancekonzepten auf verschiedenenEbenen ver-

ortet wird171, legen die hiesigen Erkenntnisse zudem nahe, dass auch Folgen der

Bewährungshilfe auf unterschiedliche Ebenen verweisen. So wurden beispiels-

weise in der Schuldensanierung Folgen auf einer, in Anlehnung an Nugent und

Schinkel (2016),Handlungsebene (,act‘) deutlich.Auchdieoben thematisierteVer-

ringerung des Konsumverhaltens ließe sich hier einordnen, solange sie nicht un-

terbrochenund ihre Fortdauer auf einerweiteren,kognitivenEbene infragestehe.

Mit den in Unterkapitel 6.3 beschriebenen (Lern-)Effekten, die die Adressaten in

der Interaktionmit ihren Bewährungshelfer*innen in Bezug auf ihre Selbstwahr-

nehmung erleben, lässt sich zudem auf eine persönliche, auf das Selbstbild bezo-

gene Ebene von Folgen (,identity‘) rekurrieren. Folgen, die insbesondere auch in

Zusammenhangmit derWahrnehmung oderHandlungDritter stehen, beispiels-

weise das Nutzen der Bewährungshilfe zur Manifestation der eigenen Ehrlich-

und Verlässlichkeit gegenüber der Partnerin, lassen sich überdies als Folgen auf

einer relationalen Ebene (,relational‘) fassen.

Im Hinblick auf die Relevanz von Zeit zeigte sich darüber hinaus, dass Zu-

schreibungen bezüglich der Herstellung und Verfasstheit von Folgen innerhalb

der drei erhobenen Perspektiven teils stark divergieren. Obwohl zwischen den

fall-internen Interviewsmeist nur Tage oder wenigeWochen lagen, ergaben sich

auch innerhalbderZeitspanneder einzelnenDatenerhebungenmitunterwesent-

liche Veränderungen, beispielsweise bezüglich der Wohnsituation des Adressa-

ten, die auch hinsichtlich der Bedeutungs- und Ursachenzuweisung von Folgen

derBewährungshilfe determinativ erschienen.Hier kommendie Fragen zurKon-

zeptualisierung des zeitlichen Rahmens der Herstellung und Dauer von Folgen

einerseits und dem Zeitpunkt ihrer (empirischen) Bestimmung andererseits er-

neut zu tragen. Eine gelingende, empirische Annäherung an Folgen Sozialer Hil-

fen scheint daher insbesondere auch davon abhängig,wie die einzelnen Faktoren

171 Nugent und Schinkel sprechen von einer act-, identity- und relational desistance, siehe Kapitel

2.
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der Patchwork-Konzeption von Folgen, wie sie hier erarbeitet wurde, hinsicht-

lich ihrer zeitlichen Rahmung und Verfasstheit, der (Multi-)Perspektivität und

des Kontextes ihrer Generierung in Abhängigkeit der forschungsleitenden Fra-

gestellung innerhalb der Forschung eingelöst werden.

Für die weitere Bearbeitung des Sujets der zeitlichen Beschaffen- und Abge-

schlossenheit vonFolgenwäreesbeispielsweise von Interesse,dieDatenerhebung

zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise anhand einer Follow-Up-Studie mit

einemgewissen Zeitabstand nachBeendigung der Bewährungshilfe oder in Form

einer Längsschnittstudie, noch einmal zu wiederholen172. Eine weitere Annähe-

rung an die zeitliche Rahmung von Folgen bzw. Zeit in der Folgenforschung wäre

auch über die Erhebung von Folgen in Statuspassagen oder den Übergängen aus

justiziellen Maßnahmen denkbar (siehe hierzu Kapitel 3). Auf dieseWeise würde

insbesondere der Spezifik der rechtlichen und institutionellen Rahmung, in die

die Hilfe kontextuell eingebettet ist, und deren Vorerfahrungen, die die Adressa-

ten auch bezüglich ihrerOffenheit gegenüber der aktuellenHilfe und ihrer poten-

ziellen Folgen beeinflussen können, Rechnung getragen werden.

Bezüglich der vergleichenden Dimension zwischen allgemeiner und risi-

koorientierter Bewährungshilfe ist zudem zu konstatieren, dass sich hier nur

geringfügige Unterschiede in der Zuschreibung von Folgen der Hilfe zeigten.

Lediglich in einem der drei Fälle risikoorientierter Bewährungshilfe wurde die

deliktspezifische Arbeitsweise seitens der Fachkraft erwähnt und sowohl aus

professioneller als auch Adressaten-Sicht beschrieben, wie die zu verschiedenen

Zeitpunkten stattfindenden Risikoeinschätzungen des Adressaten die Kollabo-

ration in der Hilfe beeinflussen. In den anderen beiden Fällen blieb diese Expli-

kation perspektiven-übergreifend aus. Hingegen zeigte sich fall-übergreifend,

dass für die Adressaten vor allem die handlungsleitenden Intentionen der Fach-

kräfte und ihr tatsächliches Bestreben, ihnen zu helfen, sowie eine grundlegende

Sympathie entscheidend in der Zusammenarbeit wirkten und die Fachkräfte

unabhängig der Spezifizierung der Bewährungshilfe in Aus- und Verhandlungs-

prozesse ihres professionellen Handelns gerieten. Darüber hinaus verdeutlichte

sich in allen Fällen, dass das aktuelle Soziale Netzwerk der Adressaten entlang

dessen Unterstützungsfähigkeit und des Sozialkapitals für ihn eingeordnet wird

und die Bewährungshelfer*innen hier entsprechende Zuschreibungen treffen,

die auch Einfluss auf die Zusammenarbeit und die Generierung (antizipierter)

Folgen nehmen. Für denDesistanceprozess der Adressatenwurden zudemneben

der Relevanz unterstützender und tragfähiger Beziehungen sowie eines geeig-

neten Wohnumfeldes besonders die Selbstwahrnehmung als handlungsmächtig

und autonom und die äußere Anerkennung der eigenen Veränderungen, ins-

172 Die Wahl eines geeigneten Zeitpunkts könnte in Anlehnung an die Rückfallraten erfolgen: So

wurden imBezugsjahr2013nachetwazehnMonatendieHälfte allerRückfälle vonBewährungs-

hilfeproband*innen verzeichnet (vgl. Hohmann-Fricke und Tetal 2021, S. 129).
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besondere der Partnerin und der ,neuen Familie‘, betont. Die Ergebnisse legen

nahe, die gelingende und nachhaltige Abkehr von kriminellem Verhalten als

einen Prozess zu verstehen, in dem sowohl die persönliche Handlungs- und Ver-

änderungsbereitschaft als auch die unterstützenden, sozialen und strukturellen

Begebenheiten als bedingende Faktoren zusammenwirken.Die Bewährungshilfe

kann hier in Ko-Produktion mit dem Adressaten und in Wechselwirkung mit

seiner sozialen sowie professionellen Einbindung einen wesentlichen Beitrag

leisten.

Vor den gewonnenen Erkenntnissen lässt sich die Wahl der methodischen

Herangehensweise als geeignet für die Bearbeitung der forschungsleitenden

Fragestellung nach Folgen der Bewährungshilfe für das Soziale Netzwerk ihrer

Adressaten zusammenfassen.Es verdeutlichte sich, dass durch den Einbezug der

ego-zentrierten Netzwerkkarten und ihrer ,adressaten-zentrierten‘ Erweiterung

eine umfassende Erhebung der aktuellen sozialen Eingebundenheit der Hilfe-

adressaten aus der Eigen- und Fremdsichtmöglich ist.Die sozialen Beziehungen

der Adressaten konnten insbesondere im Hinblick auf ihre zugeschriebene Be-

deutung und Unterstützung während der Bewährungsunterstellung, aber auch

etwaige Veränderungen in den Blick genommen werden. Zudem wurde gerade

durch den Einbezug der Netzwerkkarten eine Einordnung der Rolle der Bewäh-

rungshelfer*innen und ihrer besonderen Position inner- oder außerhalb des

Sozialen Netzwerks der Adressaten und eine Annäherung an die Zuschreibungen

und Bedeutungszuweisungen aus Adressaten- und Bezugspersonensicht mög-

lich, die sich vermutlich in einer alleinigen Interviewerhebung so nicht gezeigt

hätte bzw. derenThematisierung nicht derart aufgekommenwäre. Der Einbezug

der Netzwerkkarte auch als Kommunikationsfolie im Interview kann damit als

gelungen und der Erweiterung des Erkenntnisgewinns zuträglich beschrieben

werden.

Dennoch gilt es ebenfalls zu konstatieren, dass es nicht gelungen ist, die Per-

spektive von Bezugspersonen, die sich nicht in einer Form von partnerschaftli-

cher Beziehungmit dem Adressaten befinden, einzubeziehen. Es wird, wie oben

bereits skizziert, vermutet, dass auf diese Weise die Generierung weiterer Er-

kenntnisse, insbesondere auch im Hinblick auf Folgen der Bewährungshilfe für

weitere Beziehungen des Adressaten,möglich gewesenwäre.Allerdings, und hier

scheint sich der Kreis zu schließen, ist die (Aus-)Wahl der (Ex-)Partnerinnen für

die Alteri-Interviews nicht als zufällig anzusehen: So wurde, wie in Kapitel 4 dar-

gelegt, zum einen die letztendliche Entscheidung über die Wahl gemeinsammit

demAdressaten entlang der sich aus dem Interviewverlauf undderNetzwerkkar-

te ergebendenEinschätzungder aktuellenWichtigkeit einzelnerBezugspersonen

für den Adressaten getroffen. Es wurden,mit Ausnahme eines Falles, in dem der

Adressat aktuell in keiner partnerschaftlichen Beziehung lebt, jeweils besonders

die Partnerinnen relevant und zentral gesetzt. Zum anderen verdeutlichte sich in

den Interviews mit den Fachkräften, dass ihr engster eigener Bezug zu dem So-
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zialen Netzwerk der Adressaten zumeist ebenfalls über einen Austausch mit den

Partnerinnen hergestellt wird. Auch wenn die Bewährungshelfer*innen verein-

zelt auch Kontakt zu weiteren Bezugspersonen des Adressaten haben oder der-

artige Beziehungen benennen können, ist es die partnerschaftliche Einbindung,

die– gerade auch imHinblick auf das Erreichen der intendierten Zielsetzung der

Bewährungshilfe – am stärksten thematisiert und auch kritisiert wird. In diesem

Sinne ist die hoheRelevanzderPaarbeziehung,die sich inder vorliegendenArbeit

auch in der Auswahl der Interviewpartnerinnen für das Alteri-Interview mani-

festiert, als induktiv erschlossene Erkenntnis bezüglich der Spezifik der Sozialen

Hilfe Bewährungshilfe und ihrer sozial eingebunden Adressaten einzuordnen.
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7. Abschließende Betrachtung

Entlang des forschungsleitenden Erkenntnisinteresses an Folgen der Bewäh-

rungshilfe für dasSozialeNetzwerk ihrerAdressaten173wurde inder vorliegenden

Arbeit die Bewährungshilfe als Soziale Hilfe aus einer erweiterten adressat*in-

nenorientierten Perspektive in den Blick genommen. Ausgangspunkt bildete

der aktuelle Diskurs um die Wirksamkeit justizieller Maßnahmen sowie den

Desistanceprozess von straffällig gewordenen Menschen, ferner ein relatio-

nales Verständnis von sozialer Wirklichkeit sowie die Konzeptualisierung der

Bewährungshilfeadressaten als sozial eingebundeneWesen.

Nach der Beschreibung von Zielsetzungen und Vorgaben, die der Bewäh-

rungshilfe inhärent sind, und einer Einordnung dessen, was in der vorliegenden

Arbeit mit der sozialen Einbettung der Adressaten gemeint ist, wurde zunächst

hergeleitet, warum nach Folgen der Bewährungshilfe gefragt wird, weshalb dies

inOrientierung an ihrenAdressaten geschieht und auswelchenGründendarüber

hinaus die Perspektiven der Bewährungshelfer*innen sowie von Bezugsperso-

nen aus dem Sozialen Netzwerk der Adressaten einbezogen werden. Nachdem

die methodische Herangehensweise eines qualitativen Forschungsdesigns, das

Elemente Sozialer Netzwerkforschung mit problemzentrierter Interviewfor-

schung verbindet, erläutert, das zugrundeliegende Folgenverständnis expliziert

und die vergleichende Heuristik zwischen allgemeiner und risikoorientierter

Bewährungshilfe erklärt wurde, folgte die Darstellung der zentralen Ergebnisse

und eine Annäherung an die forschungsleitende Fragestellung, ob und wenn

ja, welche Folgen sich aus der Inanspruchnahme der Bewährungshilfe für die

sozialen Beziehungen im Sozialen Netzwerk ihrer Adressaten ergeben.

Die zentralen Erkenntnisse lassen sich in der erarbeiteten Patchwork-Konzepti-

on von Folgen zusammenfassen.

Folgen der Bewährungshilfe werden in interaktiver Aushandlung zwischen

Adressat und Fachkraft sowie der wechselseitigen Beeinflussung verschiedener

Faktoren hergestellt. Hier sind vor allem die soziale Einbindung der Adressa-

ten, ihre Handlungsmacht und der eigene Änderungswille, parallel zu der Hilfe

verlaufende Lebensereignisse sowie die Interaktions- und Beziehungsdynamik

173 Gleichwohl es sich in diesem Kapitel um eine abschließende Einordnung der Erkenntnisse auf

abstrahierter Ebene handelt, bleibt der Bezug zu dem hiesigen Sample, das ausschließlich aus

männlichen Bewährungshilfeadressaten bestand, bestehen. Zudem kann bei einer Samplegrö-

ße von fünf Fällen nicht davon ausgegangen werden, dass die hiesigen Ergebnisse verallgemei-

nerbar sind, was überdies auch nicht Anspruch der vorliegenden Arbeit war. Es wird daher be-

wusst auch in diesem Kapitel weiterhin lediglich auf die ,Adressaten‘ Bezug genommen.
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zwischen Fachkraft und Adressat als auch der Einbezug von Bezugspersonen in

die Zusammenarbeit zu nennen. In Bezug auf die vergleichende Dimension zwi-

schen allgemeiner und risikoorientierter Bewährungshilfe ist zu konstatieren,

dass sich hier nur wenige empirisch relevante Unterschiede im Hinblick auf die

imHilfeverlauf generierten Folgen zeigten.

Folgen der Bewährungshilfe lassen sich in verschiedene Arten kategorisieren,

die sich hinsichtlich ihrer Ursachenattribuierung und der Intention, mit der sie

hergestellt werden, sowie ihrer zeitlichen Gerichtetheit unterscheiden. Die Be-

deutungszuweisung von Folgen der Bewährungshilfe ist zudemabhängig von der

Perspektive, aus der sie betrachtet werden.

Folgen der Bewährungshilfe können sich überdies in unterschiedlichen Di-

mensionen, die quer zu den Folgenarten liegen, ausweisen. Zu nennen sind hier

die symbolische, zeitliche und Nutzen-Dimension.

Im Rahmen der Bewährungshilfe werden auf die genannte Weise Folgen so-

wohl für die Adressaten als insbesondere auch für ihre partnerschaftliche Bezie-

hung, zudem ihr Soziales Netzwerk und darüber hinaus auch für die Fachkräfte

und ihr professionelles Handeln generiert.

Die Erkenntnisse der hiesigen Forschung knüpfen in unterschiedlicher Hin-

sicht an die Befunde der Desistanceforschung an. Zum einen wurde die hohe Re-

levanz, die einer Partnerschaft als unterstützendeRessource in Bezug auf die Zeit

der Bewährungsunterstellung und den Eintritt und Erhalt eines straffreien, nor-

malen Lebens – aber auch imHinblick auf das Generieren undUmsetzen von Plä-

nen abseits undunabhängig derHilfe, beispielsweise der Familiengründung oder

der Gestaltung eines eigenen Zuhauses – zugeschrieben wird, verdeutlicht. Au-

ßerdem wurde die Befähigung zu eigensinniger und -mächtiger Handlung und

Entscheidung–Agency–als wesentlicher Bestandteil von Entwicklungen sowohl

außerhalb der Hilfe als auch bezüglich Folgen, die im Rahmen der Hilfe ko-kon-

stituiert wurden, herausgestellt. In der Diskussion der Ergebnisse kristallisierte

sich zudemheraus, dass sich in Entlehnung des vonNugent und Schinkel auf drei

Ebenen konzeptualisierten Desistance-Begriffes auch die generierten Folgen auf

verschiedenen Ebenen verorten lassen: Auf Ebene der Handlung, worunter sich

eine Ebene der Kognition subsumiert, sowie auf Ebene der Identität und auf ei-

ner relationalen Ebene. Diese Einordnung wurde hier jedoch nur exemplarisch

vollzogen und bedarf weiterer konzeptioneller und empirischer Klärung.

Die erzielten Ergebnisse verdeutlichen eine hohe Komplexität von Folgen, so-

wohl in Bezug auf ihre inhaltliche Ausrichtung und ursächliche Spezifizierung –

aus wessen Perspektive was warum als Folge der Hilfe gedeutet wird – als auch

mit Blick auf die empirische Annäherung und Konzeptualisierung von Folgen. So

lässt sich beispielsweise konstatieren, dass gerade die Spezifizierung von Folgen,

deren Ursache nicht eindeutig oder nicht ausschließlich der Hilfe zugeschrieben

wurde, eine Schärfung des Folgenbegriffs ermöglicht und nicht etwa, wie sich

auch annehmen ließe, zu einer Diffundierung dessen beiträgt. Insbesondere hier
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wird deutlich, dass Folgen der Bewährungshilfe einerseits im Kontext der alltäg-

lichen und sozialen Eingebundenheit ihrer Adressaten, die ebenfalls den Hilfe-

prozess und die Konstitution von Folgen der Hilfe beeinflusst, und andererseits

in Abhängigkeit von bzw. in Ko-Produktion mit der Handlungsmacht der Adres-

saten entstehen. In diesem Sinne scheinen es gerade diese Folgen zu sein, die vor

demHintergrund der Fragen „what works?“ bzw. „Waswirkt aus wessen Perspek-

tive?“174 besonders aussagekräftig sind.

Resümierend gilt es festzuhalten, dass die vorgestellte Systematisierung von

Folgenarten als nicht abschließend zu betrachten und durch weitere Folgenfor-

schungzu spezifizieren ist. Insbesondere inBezug auf die nicht-intendiertenFol-

gen scheint es denkbar, anhandweiterer Forschungdie kategorialenEinteilungen

schärfen und Unterscheidungen konturieren zu können. So lassen die hiesigen

Ergebnisse die These zu, dass sich zwischen nicht-intendierten Folgen, die der

Intention der Hilfe tatsächlich entgegenstehen, und anderen, unerwarteten Fol-

gen unterscheiden ließe, die der Intention der Hilfe lediglich nicht entsprechen.

DieseTrennung ist andieser Stelle jedoch insofernals eine rein analytische zu fas-

sen, als sie sich in der Empirie nicht eindeutig zeigte. Die Systematisierung der

Folgenarten wird demnach als einmöglicher Anknüpfungspunkt für eine weiter-

führende Folgenforschung im Kontext Sozialer Hilfen gesehen.

Ausblick für die Erforschung von Folgen Sozialer Hilfen

Die Bedeutung von Zeit konnte nicht nur in Bezug auf die Ausgestaltung und

Dimensionierung von Folgen, sondern insbesondere auch im Hinblick auf ihre

empirische Annäherung herausgearbeitet werden. Der Zeitpunkt, an dem Fol-

gen Sozialer Hilfen erhoben werden, ist mit-entscheidend dafür, welche Folgen-

arten beschrieben werden. Dies ließ sich bereits entlang des hiesig hergestellten

Vergleichs zwischen einer retrospektiven Betrachtung auf die Hilfe unmittelbar

nach ihrerBeendigungundeinerwährenddernochbestehendenHilfe erhobenen

Rückschau auf ihren bisherigen Verlauf und den jeweilig spezifisch zugeschrie-

benen Folgen erkennen. Darauf aufbauend scheint die Konzeptualisierung wei-

terführender Forschung indiziert, die in ihren auseinanderliegendenZeiträumen

stärker divergiert – beispielsweise, indem Retrospektiven unmittelbar nach Hil-

feendemitRetrospektivennacheinem längerenZeitraum,der imRahmenderBe-

währungshilfe exemplarisch anhand der statistischen Rückfallrate gewählt wer-

den könnte, verglichen werden – oder die anhand mehrerer Zeitpunkte der Da-

tenerhebung im Hilfeverlauf die entsprechenden kontextualen und personalen

Entwicklungen enger erfassen kann.

174 In Anlehnung an Dollinger 2015.
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Zudem äußerten sich auch im Zeitverlauf der Hilfe eintretende Veränderun-

gen in der Zuschreibung und Bedeutungszuweisung bezüglich der allgemeinen

Notwendigkeit der Hilfe, der Hilfsbedürftigkeit der Adressaten und dem damit

einhergehenden, zugewiesenen Potenzial der Hilfe Folgen generieren zumüssen

oder zu können. Anhand der hiesigen Erkenntnisse ließen sich zudem konzep-

tionelle Aspekte im Hinblick auf die zeitliche Komponente für die weitere Erfor-

schung von Folgen generieren. So legen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit

zum einen nahe, dass im Rahmen der Hilfe hergestellte Folgen nicht zwingend

nach Ablauf der Hilfe fortbestehen müssen und sich zudem ,Unterbrechungen‘

insbesondere auf einer Handlungsebene von Folgen ergeben können. DesWeite-

ren wurde mit Blick auf den Einfluss vorangegangener Hilfen oder Maßnahmen

undFolgen,diedort hergestelltwurdenund inder aktuellenHilfe lediglich ,beibe-

halten‘ werden sollen sowie auch in Rekurs auf die Bedenken, die die Fachkräfte

mit Blick auf die Zeit nach der Hilfe für die Adressaten formulieren, die ,Halb-

wertszeit‘ von Folgen diskutiert. Entlang dieser Punkte lassen sich folgende per-

spektivischeSchlaglichter exerzieren,die fürdieweiterführendeErforschungvon

Folgen Sozialer Hilfen unerlässlich erscheinen:

Es gilt, die Konzeptualisierung des zeitlichen Bestands von Folgen – ihrer

Halbwertszeit oder Dauer – stärker zu fokussieren.

Zudem besteht die Frage, wie lange und unter welchen Parametern eine Ent-

wicklung oder Veränderung als Folge der Hilfe gilt und inwieweit dies in den Zu-

schreibungen der amHilfeprozess Beteiligten divergiert.

Außerdem scheint es instruktiv, den Blick auch auf derartige Folgen zu len-

ken, die sich im Sinne von Wandlungskontinuen nach Norbert Elias aus Folgen

der Hilfe weiterführend oder nachträglich ergeben (könnten).

Die Ergebnisse dieser Arbeit konnten überdies die Notwendigkeit, Folgen So-

zialer Hilfen in ihrer Kontextgebundenheit zu erheben, bekräftigen. So verdeut-

lichte sich, dass die Bewährungshilfe in einer Wechselwirkung zu der sozialen

Eingebundenheit ihrer Adressaten – hier insbesondere der partnerschaftlichen

Einbindung– besteht und sowohl die Interaktion zwischen Fachkraft und Adres-

sat als auch die Folgen, die im Rahmen der Hilfe generiert werden, davon beein-

flusst sind.

In der hiesigen Arbeit wurden die institutionell adressierten Personen – die

Adressaten der Hilfe – in ihrer sozialen und kontextuellen Eingebundenheit be-

trachtet. Vor dem Hintergrund der erzielten Erkenntnisse, die einerseits die Be-

ziehungsebene zwischen Fachkraft und Adressat als maßgeblich an der Generie-

rung von Folgen der Hilfe beteiligt inszenieren und andererseits aufzeigen, dass

die Professionalität der Fachkräfte als zentrales Thema im Zusammenhang mit

der Folgenkonstitution mit-verhandelt wird, scheint es für eine weiterführende

Folgenforschung relevant, auch die Fachkräfte in ihrer Einbindung stärker in den

Fokus zu rücken.Dabei wird sowohl auf die Konzeptualisierung ihrer fachlichen,

kontextuellen Einbettung in den organisationalen Rahmen der Hilfe als auch ih-
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re soziale Einbindung rekurriert, insofern die Ergebnisse nahelegten, dass in ei-

ner lebensweltnahen Sozialen Hilfe wie der Bewährungshilfe, die zunächst für

potenziell jede Lebenslage ansprechbar scheint und von einigen Adressaten als

Anlaufstelle bei unterschiedlichen Fragen und vielfältigen Problemstellungen in-

szeniert wird, eine Bandbreite anThemen und Fragestellungen verhandelt/bear-

beitet wird. In den hiesigen Fällenwurde die Bewährungshilfe zu einemRaum, in

dem neben der Bearbeitung deliktspezifischer Sujets und alltäglicher Fragen wie

der Gestaltung derWohnung, demMusikgeschmack oder der passenden Reakti-

on auf ein behördliches Schreiben insbesondere auch persönliche und teils sensi-

bleThemen,etwabezüglich derfinanziellen oder gesundheitlichenLage,partner-

schaftlicher oder familiärer Konflikte, schmerzhafter Erfahrungen in der Kind-

heit etc. geteilt werden.

Es verdeutlichte sich darüber hinaus, dass nicht nur die Lebensverhältnisse

der Adressaten in der Hilfe verhandelt werden, sondern auch die sozialen Ein-

bindungen der Fachkräfte in der Zusammenarbeit relevant gesetzt und teils zur

Generierung von Folgen der Hilfe inszeniert werden. Vor diesem Hintergrund

scheint es für die Frage, wie und in welchen Abhängigkeiten Folgen der Sozialen

Hilfe generiert werden, höchst relevant, auch die Fachkräfte der Hilfe als sozial

eingebundene Wesen zu personalisieren und stärker als bisher empirisch in den

Blick zu rücken.

Auf diese Weise scheint eine an den Akteur*innen der Sozialen Hilfe ausge-

richtete Erforschung von imRahmenderHilfe generierten Folgennicht nur einen

wichtigen Beitrag zu demDiskurs um dieWirksamkeit und (Nicht-)Nutzung So-

zialer Hilfen, sondern auch um ihre Professionalisierung leisten zu können. Zu-

dem ließe sich entlang der hier für eine weiterführende Folgenforschung formu-

lierten Schlaglichter der imSinneder hiesigen Forschungsergebnisse erweiterten

Frage „Was folgt für wen aus wessen Perspektive, wie kommt es dazu und wie lange hält es

an?“ weiter annähern.
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